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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 
des Stadtrates Hillesheim 

der Stadt Hillesheim 
 

Sitzungstermin:  28.06.2023 
Sitzungsbeginn:  17:05 Uhr 
Sitzungsende:  19:41 Uhr 
Ort, Raum:  Niederbettingen, im Gemeindehaus 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Frau Gabriele Braun Stadtbürgermeisterin    

Beigeordnete 

Frau Heike Plein Beigeordnete ab TOP 04 

Herr Gerald Schmitz Erster Beigeordneter    

Herr Fritz Thiel Beigeordneter    

Mitglieder 

Herr Wolfgang Bauer    ab TOP 04 

Herr Dieter Bernardy       

Herr Christoph Bröhl       

Herr Ottmar Brück       

Herr Dirk Brülls-Vonthron       

Herr Paul Dissemond       

Herr Wolfgang Kloep       

Herr Michael Linden       

Herr Joachim Mathar    ab TOP 04 

Herr Thomas Hans Regnery       

Herr Helmut Schlösser       

Herr Henning Schlösser       

Herr Andreas Schreiber       

Frau Sabine Welling       

Ortsvorsteher 

Frau Martina Mohr Ortsvorsteherin Niederbettingen    

Verwaltung 

Herr Andreas Bell    FB 2 Bauen und Umwelt 

Frau Zita Falk    bis 18:30 Uhr, TOP 06 

Herr Uwe Hochmann FB 1 Organisation und Finanzen bis 18:00 Uhr, TOP 05 

Frau Betina Imeri Protokollführerin FB 1 Organisation und Finanzen 
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Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Rainer Cornesse    entschuldigt 

Frau Sandra Dreimüller    entschuldigt 

Frau Josefine Engeln    entschuldigt 

Herr Edwin Kreitz    entschuldigt 

Herr Günter Leuschen    entschuldigt 

 
 
Die Mitglieder des Stadtrates Hillesheim waren durch Einladung vom 20.06.2023 auf Mittwoch, den 
28.06.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die 
Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine 
Einwendungen erhoben. Der Stadtrat ist beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2023 

2. Einwohnerfragen 

3. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die Geschäftsjahre 
2024 - 2028 

4. Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP 

5. Prüfbericht, Feststellung des Ergebnisses und Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 

6. Grundsatzbeschluss Teilnahme am Modellvorhaben "Innenstadt Impulse" 

7. Neufassung Friedhofssatzung 

8. Beratung über die Friedhofsgebühren für die Aufnahme in die nächste Haushaltssatzung 

9. Annahme von Zuwendungen 

10. Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den kommunalen 
Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 

11. Erweiterung und Sanierung Bolsdorf Gemeindehaus - weitere Vorgehensweise 

12. Hochwasserschäden am Feuerwehrhaus Hillesheim-Bolsdorf - weitere Vorgehensweise 

13. Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der Schäden 
im Bereich Infrastruktur und Brücken 

14. Bebauungsplanverfahren "Wohnmobilstellplatz" Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

15. 1. Änderung der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung der Stadt Hillesheim - OT 
Niederbettingen - Beschluss zur Offenlage 

16. Gestaltungssatzung der Stadt Hillesheim - Beschluss zur Offenlage 

17. Informationen der Stadtbürgermeisterin 

17.1. LB Kylltal OST - Anhörung 

Nichtöffentliche Sitzung 

18. Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2023 

19. Grundstücksangelegenheiten 

19.1. Grundstücksangelegenheit 

19.2. Grundstücksangelegenheit 

19.3. Grundstücksangelegenheit 

20. Vertragsangelegenheit 

21. Informationen der Stadtbürgermeisterin 

22. Anfragen, Verschiedenes 

 
Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2023 
 
Sachverhalt: 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.03.2023 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es liegen 
keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge vor.  
 
 
TOP 2: Einwohnerfragen 
 
Sachverhalt: 
 
Es wurden keine Wortmeldungen vorgebracht. 
 
 
TOP 3: Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die 

Geschäftsjahre 2024 - 2028 
Vorlage: 1-0220/23/15-024 

 
Sachverhalt: 
 
Im aktuellen Kalenderjahr stellen die Gemeinden nach § 36 Abs. 1 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(GVG) für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Die Wahl selbst erfolgt auf 
der Ebene des zuständigen Amtsgerichtsbezirkes durch einen Schöffenwahlausschuss. 
 
Die Anzahl der für die Stadt Hillesheim vorzuschlagenden Haupt- und Hilfsschöffen wurde in Anlehnung an 
die Einwohnerzahl durch den Präsidenten des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) auf vier 
Personen festgesetzt.  
 
Nach § 36 Abs. 4 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) sind in die Vorschlagslisten mindestens doppelt so viele 
Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Ersatzschöffen bestimmt sind. D.h. es 
können mindestens 8 Personen oder mehr in die Vorschlagsliste aufgenommen werden.  
 
Der Ortsgemeinderat hat bei der Aufstellung der Vorschlagsliste sorgfältig zu prüfen, ob die 
Vorgeschlagenen für das Schöffenamt geeignet sind. Das verantwortungsvolle Amt des Schöffen verlangt 
ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Unparteilichkeit, 
Selbständigkeit, Urteilsvermögen und auch -wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes- körperliche 
Eignung. Da es wichtig ist, für dieses Ehrenamt Personen zu gewinnen, die hieran ein besonderes Interesse 
haben, sollen Bürgerinnen und Bürger, die sich darum bewerben, bei Eignung möglichst berücksichtigt 
werden. 
 
Persönliche Voraussetzungen für die Aufnahme in die Vorschlagsliste sind die deutsche 
Staatsangehörigkeit, ein Mindestalter von 25 Jahren, ein Höchstalter von 70 Jahren und den Hauptwohnsitz 
in der betreffenden Gemeinde. Jeder Schöffe muss damit rechnen, zumindest einmal pro Monat zu einer 
Sitzung geladen zu werden. 
 
Richter, Beamte der Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamte, 
Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzuges, Priester und Ordensleute sollen aus beruflichen 
Gründen nicht zum Schöffen vorgeschlagen und berufen werden. Nach neuem Recht können auch 
Schöffen, die bereits zwei Amtsperioden nacheinander absolviert haben, erneut gewählt werden. Somit 
können sich auch erfahrene Schöffen unter Beachtung der Altersgrenze erneut bewerben.  
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Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates 
erforderlich. Bei der Aufstellung der Vorschlagsliste handelt es sich um eine Wahl im Sinne des § 40 
Gemeindeordnung (GemO). Dies bedeutet, dass das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht, sofern er nicht 
gewähltes Ratsmitglied ist (§36 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GemO). Ausschließungsgründe nach § 22 GemO sind 
nicht zu berücksichtigen. 
 
Der Stadtrat kann mit einfacher Mehrheit beschließen, dass die Wahl im Wege der offenen Abstimmung 
nach § 40 Abs. 5 Halbsatz 2 GemO durchgeführt wird. Im Rahmen der Sitzung des Ältestenrates der Stadt 
Hillesheim wurde sich darauf verständigt, dass die Wahl geheim durchgeführt werden soll. 
 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung 
angemessen berücksichtigen. Sie muss Familienname, Vornamen, gegebenenfalls einen vom 
Familiennamen abweichenden Geburtsnamen, Geburtsjahr, Wohnort einschließlich Postleitzahl sowie 
Beruf der vorgeschlagenen Person enthalten. 
 
Im Vorfeld der Sitzung haben sich folgende Personen für die Aufnahme in die Schöffen-Vorschlagsliste 
gemeldet: 
 

Familienname: Vorname: Geburtsjahr: Beruf: 

Baier Sergej 1990 Offizier und Berufssoldat  
bei der Bundeswehr 

Blum Thorsten 1986 Angestellter  
(Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG) 

Endres Brigitte 1962 Krankenschwester, ambulante Pflege 
(Caritas)  

Jaax Werner 1958 Metallbauermeister (HWK) und 
Europäischer Schweißfachmann 

Leuschen Günter 1965 technischer Angestellter 
(Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG) 

Müller Ralf Bruno 1963 Erwerbsminderungsrentner, vormals 
Steinmetzmeister dann Nachhilfelehrer 
für Berufsschüler 

(Sortierung nach Alphabetischer Reihenfolge – ohne Wertung) 

 
Das eingereichte Formular der Bewerberin zur Aufnahme in die Schöffen-Vorschlagsliste ist für die 
Ratsmitglieder im Gremieninfoportal in nichtöffentlicher Form als Anlage hinterlegt. 
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Der Stadtrat Hillesheim möchte keine offene Wahl mit Handzeichen durchführen, sondern eine geheime 
Stimmzettelwahl. Es sind 13 Ratsmitglieder anwesend. Da bei Wahlen das Stimmrecht des Vorsitzenden 
gem. § 36 Abs. 3 GemO ruht, sind 12 Mitglieder stimmberechtigt. In der Urne befanden sich 12 gültige 
Stimmzettel. Nach der Auszählung durch die Verwaltungsmitarbeiter liegt folgendes Ergebnis vor: 
 
Beschluss: 
 
Die nachfolgenden Personen werden mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden 
Ratsmitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder, für die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für das Geschäftsjahr 2024 bis 2028 durch den Stadtrat Hillesheim 
gewählt: 
 

Familienname: Vorname: Geburtsjahr: Beruf: 

Endres Brigitte 1962 Krankenschwester, ambulante 
Pflege (Caritas)  

Leuschen Günter 1965 technischer Angestellter 
(Gerolsteiner Brunnen GmbH 
& Co. KG) 

Baier Sergej 1990 Offizier und Berufssoldat  
bei der Bundeswehr 

 
 
TOP 4: Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP 

Vorlage: 1-0290/23/15-032 
 
Sachverhalt: 
 
Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP), gesetzlich verankert im Landesgesetz über die Partnerschaft zur 
Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) vom 07.02.2023, die Voraussetzungen und 
Regelungen zur anteiligen Entschuldung von Kommunen mit besonders hohen Liquiditätskreditverbind- 
lichkeiten durch das Land geschaffen. 
 
Die Verwaltung stellt anhand der beigefügten Informationen zu diesem Entschuldungsprogramm die 
Voraussetzungen und Regelungen ausführlich dem Stadtrat vor und empfiehlt der Stadt die Teilnahme am 
Entschuldungsprogramm. 
 
Demnach stellt sich das vorläufige Entschuldungsvolumen auf 71.955  € dar und das endgültige 
Entschuldungsvolumen könnte sich auf 83.521 € darstellen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse in Höhe von 71.955 € bzw. in 
Höhe von 83.521 € und damit dauerhafte Zinsentlastung in diesen Höhen. 
 
Uwe Hochmann erläutert insbesondere die gesetzlichen Grundlagen  
 
Beschluss: 
 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Stadtrat die Teilnahme der Stadt Hillesheim am 
Entschuldungsprogramm PEK-RP. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
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TOP 5: Prüfbericht, Feststellung des Ergebnisses und Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 

Vorlage: 1-0289/23/15-031 
 
Sachverhalt: 
 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss 2021 
 
Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun gibt den Vorsitz an die Beigeordnete Heike Plein ab. Den Prüfbericht 
trägt der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Ottmar Brück vor. 
 
Gemäß § 113 Abs. 3 der GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss jeweils über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis ihrer Prüfung einen Prüfbericht zu erstellen. Der Prüfbericht ist beigefügt. Der 
Vorsitzende des RPA trägt das Ergebnis der Prüfung vom 16.05.2023 vor. 
 
 
b) Feststellung des Jahresergebnisses 2021 

 
Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung der 
Stadtbürgermeisterin, des 1. Beigeordnetem mit eigenem Geschäftsbereich und der Beigeordneten, soweit 
diese die Stadtbürgermeisterin und den 1. Beigeordnetem mit eigenem Geschäftsbereich vertreten haben. 

Der Jahresabschluss ist vorab gemäß § 110 Absatz 2, Satz 2 durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu 
prüfen. 

Diese Prüfung ist am 16.05.2023 erfolgt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
 
c) Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 gem. § 114 GemO 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hillesheim hat den Jahresabschluss 2021 am 16.05.2023 nach 
den Grundsätzen des § 113 GemO geprüft. Zur Prüfung haben die Ergebnis- und Finanzrechnung, der 
Rechenschaftsbericht sowie die Kassenbelege vorgelegen. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Entlastung der 
Stadtbürgermeisterin, des 1. Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich, der Beigeordneten, soweit 
diese die Stadtbürgermeisterin und den 1. Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich vertreten haben 
sowie des Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit diese den Bürgermeister 
vertreten haben. 

 
Beschluss zu b) 
 
Feststellung des Jahresergebnisses 2021 
 
Der Rat stellt den Jahresabschluss 2021 fest. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
15 Ja Stimmen 
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Beschluss zu c) 
 
Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 
 
Der Rat erteilt die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen  
 
15 Ja Stimmen 
 
 
TOP 6: Grundsatzbeschluss Teilnahme am Modellvorhaben "Innenstadt Impulse" 

Vorlage: B-0026/23/15-033 
 
Sachverhalt: 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind vielfältig und haben sich in den letzten zwei Jahren in 
unterschiedlichen Bereichen bemerkbar gemacht. Dies bekommen insbesondere Innenstädte, Stadt- und 
Ortsteilzentren zu spüren. Der Strukturwandel in den Innenstädten im Allgemeinen und im Einzelhandel im 
Besonderen wurde durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie intensiviert und beschleunigt. 
Ein sichtbares Zeichen hierfür sind leerstehende Ladenlokale vor allem in weniger attraktiven 
Einzelhandelslagen. 
 
Als Folge dieser Entwicklungen stehen unsere Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren vor großen 
Herausforderungen. Unsere Innenstädte prägen maßgeblich die Identität eines Ortes und sind Zentren 
unseres Miteinanders. Um den Städten und Gemeinden auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner 
für eine attraktive, bürgernahe und zukunftsorientierte Stadtentwicklung zur Seite zu stehen, hat sich die 
Landesregierung deshalb bereits 2021 dazu entschieden, das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“, 
zunächst für die Oberzentren, ins Leben zu rufen. Im vergangenen Jahr wurde das Modellvorhaben dann 
auch auf die Mittelzentren und mittelzentralen Verbünde ausgerollt. Ab diesem Jahr sind grundsätzlich alle 
Kommunen mit einer ihr MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT zugewiesenen zentralörtlichen 
Funktion (Ober-/Mittel-/Grundzentrum), so auch die Stadt Hillesheim, antragsberechtigt. Hierfür werden 
im Landeshaushalt für die Jahre 2023 und 2024 nun erneut jeweils 5 Millionen Euro zusätzlich 
bereitgestellt.  
 
Die Mittel können für Beratungs-, Moderations- oder Konzeptleistungen, Sachausgaben sowie kleinere 
investive Maßnahmen wie beispielsweise Möblierungen, Bepflanzungen und Lichtinstallationen, sofern sie 
einen untergeordneten Bestandteil darstellen (Kleinstmaßnahmen), verwendet werden. 
 
Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, dass die geplanten Maßnahmen innerhalb eines räumlich und 
funktional abgegrenzten, noch zu definierenden Förderbereichs liegen. Diese Förderbereiche können 
Innenstädte, Stadt- oder Ortsteile mit nachvollziehbar begründeter Zentrumsqualität sein. Das 
Modellvorhaben ist auf eine Förderung i.H.v. 250.000 Euro pro Förderantrag begrenzt. Die 
Finanzierungsbeteiligung des Landes beträgt 90 Prozent. Dabei gilt es zu beachten, dass keine Änderungs- 
oder Ergänzungsanträge von bereits bewilligten Fördermaßnahmen (Fördergebieten) gestellt werden 
dürfen. Dennoch haben die Kommunen die Möglichkeit einen weiteren Antrag für ein neues (zusätzliches) 
Fördergebiet zu stellen, werden in diesem Fall jedoch nachrangig berücksichtigt. Prioritär werden 
Kommunen bedient, die bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind. 
Ziel des Modellvorhabens ist es, Zukunftsperspektiven für die Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren 
modellhaft aufzuzeigen. Dabei gibt das Modellvorhaben bewusst keinen engen Rahmen vor, sondern 
ermöglicht individuelle Maßnahmen in den teilnehmenden Städten. Das Modellvorhaben versteht sich 
dabei als Ergänzung zu den bewährten baulich-investiv orientierten Städtebauförderungsprogrammen. 
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Ziel muss die Erhaltung und Entwicklung der Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren als Lebens- und 
Erlebnisraum sein. Mögliche Fördergegenstände nach Maßgabe der beigefüqten Förderqrundsätze zum 
Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ sind: 
 
 
Stadt Hillesheim 

• Entwicklung einer Innenstadtvision bzw. eines Zukunftskonzepts Innenstadt, 
• Innenstadtmarketing, 
• Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für die Innenstadt, 

• Innenstadtfonds/ Immobilieninnovationen (befristete Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen 
zur Ansiedlung neuer Nutzungen), 

• Leerstandskataster und -management, 
• Aktionstage zur Belebung der Innenstadt, 
• öffentlichkeitswirksame Zwischennutzungen, 
• Entwicklung von langfristigen Nutzungskonzepten für Leerstände oder Brachen, 
• Kooperationen und Beteiligungen, 
• Anlage und Aufwertung von Stadtgrünelementen, 
• Strategien zur Verbesserung der Mobilität 
• Konzepte für eine barrierearme und kindgerechte Ausgestaltung von Außen- und Innenräumen 
• Konzepte zur Schaffung Zentrums-/ wohnungsnaher Arbeitsplätze 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus hat am 10.05.2023 die Teilnahme an 
dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ beschlossen. Die Stadtbürgermeisterin wurde ermächtigt, 
einen Zuwendungsantrag in einem Volumen von 100.000€ zu stellen. 
 
Für Dienstag, den 30.05.2023, 18.00 Uhr wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des 
Ausschusses, der Verwaltung und Vorstandsmitgliedern des Gewerbevereins zu einem Treffen eingeladen. 
Hier sollen die Inhalte einer Bewerbung gemeinsam näher zu bestimmt werden. 
 
Einer besonderen Bedeutung soll nach einer ersten Bewertung der Unterlagen in der Bewerbung folgenden 
Handlungsfeldern zukommen: 

• Leerstandsmanagement 
• Stadtmarketing/Internetseite etc. 

 
Bei der Umsetzung des Modellvorhabens wird um Unterstützung durch die Verwaltung gebeten. 
Eine aktive Beteiligung und Einbindung des Gewerbevereins/Urlaubsregion Hillesheim e.V ist für die 
Umsetzung des Modellvorhabens notwendig und wird erwartet. Eine entsprechende Information zum 
Förderprogramm erfolgte in der Vorstandssitzung des Gewerbevereins am 20.04.2023. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat begrüßt die Initiative des Landes Rheinland-Pfalz und beschließt die Teilnahme am 
Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“. Der Stadtrat folgt der Empfehlung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus, einen Zuwendungsantrag mit einem Gesamtvolumen 
von 150.000 € zu stellen. Im Rahmen einer etwaigen Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2023, 
spätestens im Haushalt 2024 soll der Eigenanteil von 10% eingestellt werden. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Hillesheim vom 28.06.2023 Seite 10 von 23 
 

 
TOP 7: Neufassung Friedhofssatzung 

Vorlage: 2-0306/23/15-047 
 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Friedhof der Stadt Hillesheim sollen künftig Urnenbeisetzungen unter Bäumen und die Beisetzung 
von Sternenkindern in einem speziellen Grabfeld angeboten werden. 
 
Diese neuen Bestattungsformen sind in der Friedhofssatzung zu verankern. 
 
Im Zuge dessen wird die vorhandene Satzung aus dem Jahr 2008 (Änderungssatzung aus 2017) komplett 
überarbeitet und neu gefasst. Diese Neufassung ist als Anlage zu dieser Beschlussvorlage beigefügt. Zur 
deutlicheren Erkennung sind alle vorgenommenen Änderungen rot markiert. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat stimmt dem vorliegenden Entwurf der neuen Friedhofssatzung in der vorgestellten Form zu 
und beschließt die neue Friedhofssatzung als Satzung gem. § 24 GemO. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die neue Friedhofssatzung öffentlich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 14  Nein: 1  Enthaltung: 1 
 
 
TOP 8: Beratung über die Friedhofsgebühren für die Aufnahme in die nächste Haushaltssatzung 

Vorlage: 2-0307/23/15-048 
 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Friedhof der Stadt Hillesheim sind künftig Baumbestattungen und Beisetzungen von 
Sternenkindern möglich. Für diese neuen Bestattungsformen sind entsprechende Gebühren festzusetzen. 
 
Da die Friedhofsgebühren letztmalig im Jahr 2017 mit Einführung der Rasengräber angepasst worden sind, 
werden in diesem Zusammenhang alle Friedhofsgebühren der Stadt Hillesheim überarbeitet und neu 
festgelegt. 
 
Da die Friedhofsgebühren in der Haushaltssatzung der Stadt Hillesheim festgeschrieben sind, werden sie 
mit der nächsten Haushaltssatzung beschlossen, daher erfolgt heute nur die Vorberatung für die Aufnahme 
der Gebühren in die kommende Haushaltssatzung. 
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufnahme der Friedhofsgebühren in die nächste Haushaltssatzung gemäß dem 
vorliegenden Vorschlag. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 9: Annahme von Zuwendungen 

Vorlage: 1-0168/23/15-018 
 
Sachverhalt: 
 
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Stadtrat, wobei die genannte 
Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € 
übersteigt. 
 
Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um 
vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.  



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Hillesheim vom 28.06.2023 Seite 12 von 23 
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen: 
 

Art der 

Zuwendung 
Zuwendungsgeber 

Eingang der 

Zuwendung 

Umfang der 

Zuwendung 
Zuwendungszweck 

Geldspende 

VfL Hillesheim 1920 e.V. 

z.H. Herrn Gerald Schmitz 

Grüner Weg 1a 

54576 Hillesheim 

09.02.2023 5.000,00 € 
Neuer Soccer-Platz 

Hillesheim- Sportpark 

Geldspende 

AGWR Allgemeine Gummi-, 

Wertstoff und Reifenhandels 

GmbH 

Gewerkschaftsstraße 18-22 

54584 Jünkerath 

16.02.2023 2.500,00 € 
Neuer Soccer-Platz 

Hillesheim- Sportpark 

Geldspende 

Firma 

Schmitz Haustechnik GmbH 

Waldstraße 5 

54576 Hillesheim- Bolsdorf 

20.03.2023 500,00 € 
Spende für Kinder- 
und Jugendarbeit 
Stadt Hillesheim 

Geldspende 

WBH Water GmbH 

Industriestraße 22 

54576 Hillesheim 

29.03.2023 500,00 € 

Vereins- und 

Kulturförderung  

Stadt Hillesheim 

Geldspende 

Backes Bau- und Transporte 

GmbH 

Auf Zimmers 17 

54589 Stadtkyll 

03.04.2023 361,76 € Ortsverschönerung 

Geldspende 

Firma 

Lava Stolz GmbH 

Auf der Grauley 

54576 Hillesheim/Eifel 

09.05.2023 500,00 € 

Vereins- und 

Kulturförderung  

Stadt Hillesheim 

Geldspende 

Rheinische Provinzial-Basalt- 
u. Lavawerke GmbH & Co. oHG 

Kölner Straße 22 
53489 Sinzig/Rhein 

09.05.2023 500,00 € 

Vereins- und 

Kulturförderung  

Stadt Hillesheim 

 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung 
liegen beifolgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 
 

1. Beigeordneter Gerald Schmitz 
 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre eigene 
Prüfung vornehmen sollten. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
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TOP 10: Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den 

kommunalen Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 
Vorlage: 2-0312/23/15-049 

 
Sachverhalt: 
 
In der 3. Bündelausschreibung Erdgas wurden für die Abnahmestellen der Stadt Hillesheim keine Angebote 
abgegeben. Daraufhin wurde für das Jahr 2023 mit dem Grundversorger EVM ein Jahresvertrag 
abgeschlossen. Für die Jahre 2024/2025 steht daher eine Nachbeschaffung an. 
 
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine Tochtergesellschaft Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz GmbH den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten, Zweckverbänden, Anstalten, 
Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen die Teilnahme an einer gebündelten Ausschreibung zur 
Beschaffung der Lieferung von Erdgas für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025. 
an. Hierzu sind ein entsprechender Auftrag bzw. entsprechende Vollmachten an die Kommunalberatung 
erforderlich. 
 
Das Entgelt beträgt 250 Euro je Teilnehmer (Kommune, Eigenbetrieb, AöR, ZwV) plus einen Zuschlag für 
jede Abnahmestelle ab der 5. Abnahmestelle in Höhe von 15 Euro. Sollte die Durchführung der 
Ausschreibung noch vor der Vergabebekanntmachung gestoppt werden, werden für bis dahin erbrachte 
Leistungen (insbesondere die Zusammenstellung und Prüfung der Abnahmestellen) pauschal 10 Euro je 
Abnahmestelle in Rechnung gestellt. Das gleiche gilt bei vorzeitiger Stornierung des Auftrags. (Alle Beträge 
netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). 
 
Die Erdgaslieferung wird im offenen Verfahren (§ 15 Abs. 1 VgV) nach den Vorgaben der 
Vergabeverordnung europaweit ausgeschrieben. Die Kommunalberatung führt das Vergabeverfahren 
namens und im Auftrag der teilnehmenden Kommunen durch. Sie erteilt für die Teilnehmer den Zuschlag 
auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß Beschluss des dazu eigens eingerichteten Vergabegremiums. Für 
jeden einzelnen Teilnehmer kommt mit Zuschlagserteilung der ausgeschriebene Erdgasliefervertrag mit 
dem erfolgreichen Bieter des jeweiligen Loses zustande. 
 
Die Ausschreibung erfolgt – wie bisher – in Form einer sogenannten strukturierten Beschaffung, allerdings 
mit einigen Modifikationen aufgrund der Erfahrungen aus dem Krisenjahr 2022. Unverändert wird der 
Lieferpreis für das jeweilige Lieferjahr nicht zu einem Stichtag gebildet, sondern die abschließende 
Preisbildung erfolgt erst nach Zuschlagserteilung auf Grundlage einer Preisindizierung an einer Vielzahl von 
Stichtagen (rd. 45 Tage im Jahr 2023 für das Lieferjahr 2024 und rund 180 Tage im Jahr 2024 für das 
Lieferjahr 2025.). Dies dient einer weiteren Risikominimierung, um die Preisbildung nicht von nur wenigen 
Stichtagen in einem möglicherweise ungünstigen Marktumfeld preisbestimmend für ein ganzes Lieferjahr 
werden zu lassen. 
 
Für die ausgeschriebene Vertragsmenge gilt eine Mehr- und Mindermengenregelung, die gegenüber bisher 
deutlich enger gefasst wurde. Als Vertragsmenge (kWh) wird die Summe der prognostizierten jährlichen 
Abnahmemengen der einzelnen Abnahmestellen verstanden. Der vertraglich festgelegte Lieferpreis gilt für 
eine tatsächliche Verbrauchsmenge von 95 bis 105 % der Vertragsmenge (bisher: 80 bis 110). Unter- oder 
überschreitet die tatsächliche Verbrauchsmenge diese Mengenschranken, so kann der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
Auftragnehmer zu viel beschaffte Mengen am Spotmarkt verkauft und bei einer Unterdeckung die 
fehlenden Mengen am Spotmarkt nachbeschafft. 
 
Es werden wieder mehrere Lose nach technischen und/oder regionalen Aspekten gebildet, nach Bedarf 
erfolgt eine Zuschlags- oder Loslimitierung. Hierüber wird abschließend nach Eingang aller Aufträge 
entschieden. 
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Die Erdgaslieferung wird zuzüglich Netznutzung (all-inclusive) ausgeschrieben. Die Energielieferpreise sind 
dagegen für jedes der beiden Lieferjahre durch die Bieter fest anzubieten. Durch die Trennung von 
Netznutzungsentgelten und Energielieferpreisen wird insbesondere gewährleistet, dass sich der Lieferpreis 
individuell für jede Kommune entsprechend der Benutzungsstruktur bildet. 
 
Um den Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) Rechnung zu tragen, wird 
auch Erdgas mit einem Anteil von 10 % Biogas (Bioerdgas) ausgeschrieben. Die Festlegung, ob und welche 
Abnahmestellen mit Bioerdgas ausgeschrieben werden sollen, erfolgt erst mit Übersendung der 1. 
Kontrollliste. 
 
Die Anlagen befinden sich im Gremieninfoportal.  
 
Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH 
und die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis. 

 
2. Die Stadtbürgermeisterin wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH mit 

der Ausschreibung der Erdgaslieferung für die Stadt ab dem 01.01.2024 zu beauftragen und zu 
bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen Handlungen vorzunehmen und alle notwendigen 
Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
3. Der Stadtrat bevollmächtigt das bei der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH eingerichtete 

Vergabegremium, die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen namens und im Auftrag 
der Stadt vorzunehmen. Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Angebotspreis. 

 
4. Die Stadt verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung als für sich verbindlich 

anzuerkennen. Die Stadt verpflichtet sich weiterhin zur Abnahme von dem Lieferanten/den 
Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der jeweils vereinbarten 
Vertragslaufzeit. 

 
5. Die Ausschreibung soll für die Stadt nach folgenden Maßgaben erfolgen: Bioerdgas mit 10 % 

Biogasanteil für alle Abnahmestellen  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 11: Erweiterung und Sanierung Bolsdorf Gemeindehaus - weitere Vorgehensweise 

Vorlage: 2-0325/23/15-050 
 
Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat Hillesheim beschloss am 14.09.2022 die Maßnahme umsetzen zu wollen und beauftragte das 
Büro Perings mit der Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen für die geplante Förderung aus den 
Bereichen I-Stock (Anbau) und VV Wiederaufbau (Sanierung Hochwasserschäden). Die Unterlagen wurden 
daraufhin erarbeitet und der I-Stock Antrag konnte im Herbst 2022 gestellt werden. Der entsprechende 
Bescheid vom 25.05.2023 mit einer voraussichtlichen Förderung über 110.000 € ging vor kurzem ein. Die 
Anträge nach VV Wiederaufbau werden in Kürze vom Fachbereich 1 gestellt. 
 
Da die Baumaßnahmen gem. Förderbescheid bis zum 31.12.2023 begonnen werden muss und bei der VV 
Wiederaufbau grundsätzlich ein vorzeitige Baubeginn vorliegt, wird es im nächsten Schritt erforderlich, die 
Maßnahme weiter voran zu treiben um den geforderten Baubeginn halten zu können. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Je nach Ausschreibungsergebnis und Förderhöhe aus der VV Wiederaufbau ist ggf. eine Nachfinanzierung 
über den Haushalt 2024 vorzusehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass Büro Perings, Oberbettingen für die weiteren Planungsphasen 5-9 zu 
beauftragen und den Bauantrag zu stellen. Die Stadtbürgermeisterin wird weiterhin ermächtigt, darüber 
hinaus gehende Aufträge für Gutachten, Statik o.ä. im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel zu vergeben. Nach Fertigstellung der Verdingungsunterlagen soll die Maßnahme 
ausgeschrieben werden.  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 12: Hochwasserschäden am Feuerwehrhaus Hillesheim-Bolsdorf - weitere Vorgehensweise 

Vorlage: 2-0257/23/15-029 
 
Sachverhalt: 
 
Das Feuerwehrhaus Bolsdorf steht im Eigentum der Stadt Hillesheim und wurde beim Hochwasser am 
14.07.2021 für mehrere Stunden von Wasser umspült. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Vergrößerung 
der vorhandenen Risse im Bereich der Lagerräume im südlichen Teil des Gebäudes. Untersuchungen des 
Büro ABAG ergaben, dass die Fundamente in diesem Bereich nicht frostfrei und auf Auenlehm gegründet 
sind. Die massive Vernässung des Untergrundes führte demnach wohl zu einer Aufweitung der Risse bis hin 
zu Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit. 
 
Eine Abstimmung mit dem Verbindungsbüro Ahr, Herr Weimer ergab, dass ein Ersatzbau des gesamten 
Gebäudes nur in Frage kommt, wenn eine Sanierung/Reparatur die Kosten eines Neubaus übersteigt. 
 
Da im vorliegenden Fall nur der südliche Gebäudeteil betroffen ist, schlägt das Architekturbüro Perings vor, 
den betroffenen Lagerbereich abzubrechen und gegen einen Holzrahmenbau auf einer tragenden 
Bodenplatte zu ersetzen. Zwischen Fahrzeughalle und Anbau müsste ein neuer Giebel errichtet werden. Im 
neuen Anbau könnten dann Umkleiden für die FFW untergebracht werden. Soweit möglich, könnten die 
WC Anlagen im Gemeindehaus genutzt werden. 
 
Weitergehende Um- oder Anbauten die auf Grund feuerwehrtechnischer Anforderungen erforderlich 
werden, können nicht über die VV Wiederaufbau beantragt werden.  
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Der Stadtrat befürwortet die Sanierung der Toilettenanlagen im Feuerwehrhaus. Bürgermeister Böffgen 
erläutert, dass gegen eine Mieterhöhung die Refinanzierung der Toiletten / WC-Anlagen erfolgen kann. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat stimmt dem dargestellten Sanierungsvorschlag zu und beauftragt das Architekturbüro Perings, 
ein entsprechendes Gutachten mit Entwurfsplanung und Kostenermittlung zu fertigen, welches als 
Grundlage für den Förderantrag gem. VV Wiederaufbau dienen soll. 
 
Weitergehende Maßnahmen, speziell für die Feuerwehrnutzung müssten vorab mit der Verbandsgemeinde 
abgestimmt werden. Außerdem ist frühzeitig eine entsprechende Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt 
und Verbandsgemeinde abzuschließen.  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 13: Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der 

Schäden im Bereich Infrastruktur und Brücken 
Vorlage: 2-0124/23/15-020 

 
Sachverhalt: 
 
Die Hochwasserkatastrophe hat viele Gemeinden getroffen. Daher wurde vom Land eine Förderung für die 
betroffenen Kommunen entlang der betroffenen Gewässer in Form der VV Wiederaufbau auf den Weg 
gebracht. Bereits Ende 2021 mussten hierzu Maßnahmenlisten beim Landkreis eingereicht werden, damit 
die erf. Mittel über ein Maßnahmenplanverfahren bereitgestellt werden können. Kleine Maßnahmen und 
Ersatz von Einrichtungsgegenständen o.ä. konnten davon unabhängig bereits über eine Soforthilfe 
abgerechnet werden. Um die entsprechenden Förderanträge für die Tiefbaumaßnahmen bis Mitte 2023 auf 
den Weg bringen zu können, wurden insgesamt 5 Ingenieurbüros für den Straßen- u. Wegebau und 2 
Ingenieurbüros für den Brückenbau beauftragt. Bis auf wenige Einzelheiten liegen die Unterlagen 
inzwischen vor, so dass die Förderanträge im Frühjahr 2023 rechtzeitig gestellt werden können. Davon 
unabhängig sind noch Förderunterlagen im Hochbau zu erarbeiten. 
 
Im Bereich des Straßen- u. Wegebaus wurden bereits viele Maßnahmen in Eigenregie beauftragt und 
umgesetzt. Der „Ruf“ nach Umsetzung der Großmaßnahmen nimmt seitens der Gemeinden zu, so dass wir 
bei den beteiligten Büros nachgefragt haben, ob Kapazitäten für die weitere Begleitung wie 
Entwurfsplanung, Ausschreibung, örtliche Bauleitung und Abrechnung frei sind. Dies wurde vom Grundsatz 
her bejaht, so dass im nächsten Schritt zu klären wäre, wann die Baumaßnahmen ausgeschrieben werden 
können. Grundsätzlich sollen dabei alle Wegebaumaßnahmen einer Gemeinde im Paket ausgeschrieben 
bzw. angefragt werden. Hierbei sollen je nach Auftragssumme die dann aktuellen Erleichterungen des 
Vergaberechtes zur Anwendung kommen. 
 
 
Hinweis der Verwaltung:  
 
Die Förderanträge werden im Frühjahr 2023 durch den Fachbereich 1 vorbereitet und den Orts-
/Stadtbürgermeister-innen zur Unterschrift vorgelegt. Trotz geplanter 100% Förderung muss sich die 
Gemeinde bewusst sein, dass noch kein positiver Förderbescheid vorliegt. Eine Zustimmung zum 
vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn liegt zwar vor (VV 9.11), aber ohne Förderbescheid liegt das 
Risiko bei der Gemeinde. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt, die Ausführungen der Infrastruktur (Tiefbaumaßnahmen und Brücken) wie 
folgt umsetzen zu wollen: Alle Schäden im Gemeindegebiet sollen im Zuge einer öffentlichen 
Ausschreibung bzw. einer Preisanfrage auf den Weg gebracht werden. Die erforderlichen 
Ingenieurleistungen sollen durch das bereits tätige Fachbüro erbracht werden. Der/die Vorsitzende wird 
ermächtigt, das bereits tätige Ingenieurbüro auf Grundlage der HOAI mit den Leistungsphasen 3 und 6 – 9 
zu beauftragen und die Maßnahmen nach Fertigstellung der Vergabeunterlagen auszuschreiben. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 14: Bebauungsplanverfahren "Wohnmobilstellplatz" Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

Vorlage: 2-0274/23/15-036 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Hillesheim beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnmobilstellplatz“. Anlass für 
die Einleitung des Bauleitplanverfahrens ist die konkrete Planungsabsicht von Wohnmobilstellplätzen in 
direkter Stadtnähe. Mit einem Wohnmobilstellplatzangebot kann die Stadt ihr Dienstleistungsangebot im 
Bereich Tourismus für den „mobilen“ Kurzzeittourismus erweitern. Durch das Angebot einer attraktiven 
und gebündelten Stellplatzfläche für Wohnmobile sollen geordnete Verhältnisse geschaffen werden, sowie 
Beeinträchtigungen für das Orts- und Landschaftsbild so weit wie möglich vermieden werden.  Daher hat 
der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 29.06.2022 den Aufstellungsbeschluss gefasst, für den Teilbereich 
„In der Bachwiese“, Gemarkung Hillesheim, Flur 22, Flurstück 45/3, einen Bebauungsplan aufzustellen. Im 
aktuellen Flächennutzungsplan (FNP) ist die Fläche nicht ausgewiesen. Auf Antrag der Stadt, hat der Bau-, 
Planungs- und Umweltausschuss (BPU) der Verbandsgemeinde am 18.07.2022, sowie der 
Verbandsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am 29.09.2022 auf Empfehlung des BPU beschlossen, eine 
Teilfortschreibung des FNP für den vorgesehenen Teilbereich des Wohnmobilstellplatzes als „Sondergebiet 
Camping (SO)“ auszuweisen. Die Teilfortschreibung soll im Rahmen der Gesamtfortschreibung realisiert 
werden.  
Das seinerzeit beauftragte Planungsbüro WeSt Stadtplaner GmbH aus Ulmen, hat mittlerweile die erste 
Entwurfsplanung fertiggestellt und dem Bau- und Umweltausschuss der Stadt Hillesheim in öffentlicher 
Sitzung am 21.06.2023 vorgestellt. Der Fachbeitrag Naturschutz wird im weiteren Verlauf des Verfahrens 
für die reguläre Offenlage und Trägerbeteiligung vorbereitet. Der Bebauungsplan mit der Begründung und 
den Textfestsetzungen ist als Anlage zu dieser Vorlage ersichtlich.  



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Hillesheim vom 28.06.2023 Seite 18 von 23 
 

Die Unterlagen sind im Gremieninfoportal ersichtlich.  
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Mittel sind im Haushalt berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt die Entwurfsplanung zur Kenntnis und beschließt auf Empfehlung des Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Hillesheim, die Planunterlagen frühzeitig öffentlich auszulegen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, den Entwurf zusammen mit der Begründung und den Textfestsetzungen frühzeitig 
öffentlich gem. § 3 (1) BauGB auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 (1) BauGB am Verfahren zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 15  Enthaltung: 1 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Hillesheim vom 28.06.2023 Seite 19 von 23 
 

 
TOP 15: 1. Änderung der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung der Stadt Hillesheim 

- OT Niederbettingen - Beschluss zur Offenlage 
Vorlage: 2-0283/23/15-038 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Rechtskraft vom 02.05.1997, ist für den OT Niederbettingen eine Abgrenzungs-, Abrundungs- und 
Erweiterungssatzung in Kraft getreten. Hier wurde u.a. die Abgrenzung des Erweiterungsbereiches 
(nördlicher Teil) abgebildet. Für den nördlichen Bereich der Satzung an der Straße „Im Brühl“, Flur 2, 
Flurstücke 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27, wurde die Abgrenzung erweitert mit der Textfestsetzung, dass in 
dem gesondert gekennzeichneten Erweiterungsbereich nur Wohngebäude zulässig sind. Für das Flurstück 
24 wurden in der Satzung Kompensationsmaßnahmen festgelegt. Aufgrund des § 31b des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts, § 88 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land RLP, wurde durch die SGD 
Nord in Koblenz als zuständige Wasserbehörde verordnet, dass für die Kyll u.a. auch für den Bereich der 
Verbandsgemeinde Hillesheim (alt), ein Überschwemmungsgebiet festgestellt wird. Das 
Überschwemmungsgebiet erstreckt sich an der rechten Kyllseite beginnend an der Grenze zu NRW bis zur 
Ortslage Trier-Ehrang. Hier ist auch der Bereich in der Gemarkung Niederbettingen, Flur 1, 2 und 3 erfasst. 
Bei Überschwemmungsgebieten handelt es sich um solche Gebiete, die bei Extremhochwasser oder beim 
Versagen von öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. In 
Überschwemmungsgebieten dürfen durch Bauleitpläne keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. 
Gem. § 78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), hat in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die 
Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 
Abs. 1 u. 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB diverse Faktoren zu 
berücksichtigen. Dies gilt ebenso für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, hier somit die Abgrenzungs-, 
Abrundungs- und Erweiterungssatzung des OT Niederbettingen.  
 

 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates Hillesheim vom 28.06.2023 Seite 20 von 23 
 

Aufgrund der vorgenannten Sachlage kam die Stadt in ihrer öffentlichen Sitzung am 15.03.2023 zu dem 
Ergebnis, den Erweiterungsbereich der genannten Satzung wieder aus der Darstellung herauszunehmen 
und hier keine wohnbauliche Entwicklung mehr zuzulassen, damit hier keine Konflikte mit möglichen 
Überschwemmungen entstehen.  Der aktuelle Flächennutzungsplan weist hier ein Mischgebietscharakter 
aus. Sollten zukünftig Bauvoranfragen für eine etwaige Wohnbebauung etc. vorliegen, sind diese Vorhaben 
nach dem Flächennutzungsplan zu bewerten. In diesen Fällen greifen die Vorgaben des § 34 BauGB. Hier 
wird u. a. geregelt, dass die Nutzungsart, das Ausmaß der Nutzung sowie die Bauweise der unmittelbaren 
Nachbarschafft angepasst sein muss. Genehmigungsbehörde ist hier die Untere Landesplanungsbehörde. 
Das seinerzeit beauftragte Planungsbüro WeSt Stadtplaner GmbH aus Ulmen, hat zwischenzeitlich die 1. 
Änderung der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung als Entwurf angepasst, welche durch 
Herrn Weber dem Bau- und Umweltausschuss bereits in der öffentlichen Sitzung am 21.06.23 vorgestellt 
wurde. Die Unterlagen sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Die Änderung der Satzung erfolgt im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Mittel sind im Haushalt berücksichtigt.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt die 1. Änderung der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung der Stadt 
Hillesheim für die OT Niederbettingen z. K. Die Änderung erfolgt gem. § 13 BauGB im vereinfachten 
Verfahren ohne Umweltprüfung. Auf Empfehlung des Bau- und Umweltausschuss beschließt der Stadtrat 
die Offenlage der Planunterlagen. Die Verwaltung wird beauftragt die Begründung, Satzung und 
Planurkunde öffentlich nach § 3 (2) BauGB auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB am Verfahren zu beteiligen.  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
 
 
TOP 16: Gestaltungssatzung der Stadt Hillesheim - Beschluss zur Offenlage 

Vorlage: 2-0297/23/15-045 
 
Sachverhalt: 
 
Die aktuell noch rechtskräftige Gestaltungssatzung der Stadt Hillesheim, zuletzt festgelegt für das 
Sanierungsgebiet der Stadt, soll durch eine Neuauflage der Gestaltungssatzung ersetzt werden. Der 
Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 15.12.2021, um die Anbringung und Gestaltung von Werbeanlagen, 
auch im Hinblick auf neue LED-Technik, explizit zu regeln, dass eine befriedigende Einfügung in die jeweilige 
Umgebung erreicht wird, auf Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses eine Anpassung bzw. 
Neufassung der Gestaltungssatzung für die Stadt Hillesheim beschlossen. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 24.05.2022 den Auftrag an das Planungsbüro Wolf 
aus Kaiserslautern vergeben. Es wurde seinerzeit festgelegt, dass sich ein Arbeitskreis mit der 
Neugestaltung der Satzung befassen soll. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 
05.10.2022 wurde sodann ein Arbeitskreis gebildet. Die zwischenzeitlich durchgeführte Ortsbildanalyse und 
der räumlich Gebietsspezifische Geltungsbedarf wurde mittlerweile festgelegt. 
 
Die Arbeitskreissitzungen sind insoweit abgeschlossen, dass nunmehr der Entwurf der neuen 
Gestaltungssatzung vorliegt und in der heutigen Sitzung des Stadtrates die öffentliche Beteiligung 
beschlossen werden soll. Die Anlagen hierzu befinden sich im Gremieninfoportal. 
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Abgrenzung alte Sanierungssatzung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Mittel sind im Haushalt berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt den Entwurf der Gestaltungssatzung zur Kenntnis und beschließt die Offenlage der 
Planunterlagen. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zusammen mit der Begründung öffentlich 
gem. § 3(2) BauGB auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) 
BauGB am Verfahren zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
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TOP 17: Informationen der Stadtbürgermeisterin 
 
Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat wird über folgende Themen informiert: 
 

➢ Bolsdorfer Tälchen 
o 3 Holzhalden sind zu häckseln 
o Aufräumarbeiten werden gestoppt 
o Im Anschluss erfolgt der Auftrag an Firma Schleder (über den Forst), um den Weg 

wiederherzustellen nach Maßgabe der Stadt 
 

➢ Sachstand Kleinspielfeld 
 

➢ Betreutes Wohnen in Hillesheim 
o Maternus Katharinenstift wurde verkauft 
o Inzwischen stehen Telefon und Notruf wieder zur Verfügung (Seit Juli 2022 kein Telefon 

verfügbar) 
o Neuer Betreiber mit Sitz in Frankfurt 

 
➢ Altes Rathaus Kaffee 

o Übernahme Pflegedienst R+R aus Jünkerath 
o Betreiben in Prümer Straße 
o Notfallplätze für ältere Leute 
o Kein betreutes Wohnen mehr in Hillesheim 

 
➢ Altkleidercontainer  

o werden vom Lindenplatz entfernt 
o Nach Neugestaltung werden die Container auf dem Viehmarktplatz gestellt 

 
➢ Projekt Bauhof 

o Einbau Tor 
o Fertigstellung Ende des Jahres beabsichtigt 

 
➢ Straßeninstandsetzung  

o Mühlenpesch und Mühlendamm: 25.000,00 € 
o Antoniusweg mit Gehweg: 27.000,00 € 
o Marienstraße: 7.000,00 € 
o Wallstraße: 3.300,00 € 
o Augustinerbrücke: 2.400,00 € 
o Niederbettingen: Lindenstraße und Mühlendamm: 25.000,00 € 

 
➢ Hotel SPA  

o Ende Juli Fertigstellung 
 

➢ Homepage 
o Aktualisierung - www.neu.hillesheim.de 

 
➢ Aktion Blau:  

o Bau- und Umweltausschuss hat den Auftrag für das Soccerfeld erteilt 
o Errichtung in Nähe der Stadtmauer 

http://www.neu.hillesheim.de/
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TOP 17.1: LB Kylltal OST - Anhörung 

Vorlage: 3-0011/23/15-026 
 
Sachverhalt: 
 
Die Linden-Reisen GmbH & Co. KG hat die Erteilung der Genehmigung für das Linienbündel Kylltal Ost zum 
10.12.2023 beantragt. Die beteiligten Verwaltungen der Kreise, Verbandsgemeinden und Baulastträger der 
Straßen werden um Prüfung und Mitteilung gebeten, sofern gem. §13 Abs. 2 Nr. 1 PBefG aus verkehrlichen 
und straßenbaulichen Gründen gegen die vorgesehene Linienführung und die Einrichtung der beantragten 
Haltestellen Bedenken bestehen. Die Antrags- und Tarifunterlagen können aus den beigefügten Unterlagen 
entnommen werden. 
 
 
Die Anlagen befinden sich im Gremieninfoportal.  
 
 
 

Für die Richtigkeit: 
 
 
 
   

Gabriele Braun 
(Vorsitzende) 

 Betina Imeri  
(Protokollführerin) 
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1. Rechtsgrundlagen

1.  Art. 117 Abs. 4 Landesverfassung

2.  Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LG-PEKRP)

3.  Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung
der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LVOPEK-RP)

4.  Gemeindeordnung (GemO); Änderung der §§ 93, 95, 105 und 108

5.  Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Änderung der § 1, 2, 6, 18, 21  

Informationen um LGPEK-RP
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2. Ziele des LGPEK-RP

 Besonders mit Liquiditätskrediten belastete Kommunen von einem Teil ihrer Schuldenlast zu befreien

 Dauerhafte Abnahme des Zinsänderungsrisikos für einen Teil der Liquiditätskreditschulden

 Entgegenwirken eines erneuten Aufwachsens der Liquiditätskreditschulden

 Tragender Gedanke des PEK-RP ist Solidarität zwischen Land und Kommunen und innerhalb 
der kommunalen Familie

Informationen um LGPEK-RP
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3. Bemessungsgrundlage/Stichtag/Zeitpunkte/Anpassungen

 Bemessungsgrundlage: Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der 
Verbandsgemeinde anhand der Schulden- u. Finanzvermögenstatistik sowie Anzahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner (Hauptwohnung nach Melderecht)

 Stichtag: 31. Dezember 2020

 Zeitpunkte: 31. Dezember 2021 – Vergleich mit Stichtag 31.12.2020 – Anpassung, wenn sich die
Liquiditätskreditverbindlichkeiten verringert haben

 Konkret, die städtischen Zahlen:
Liquiditätskreditverbindlichkeiten zum 31.12.2020: 677.821,00 €
Anpassung zum 31.12.2021: Nein, da keine Verringerung gegenüber dem 31.12.2020
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner zum 31.12.2020: 3.198

Informationen um LGPEK-RP

6

4. Systematik/Entschuldungsvolumen/Umsetzung (1)

 Entschuldungsvolumen: Bemessungsgrundlage und Einwohnerzahl sind die maßgeblichen Größen

 Entschuldungsvolumen ergibt sich nach dem Entschuldungstarif abhängig von der Bemessungsgrund-
lage je Einwohner, aufgeteilt nach drei Bereichen

 Entschuldung erfolgt in Form einer Tilgungshilfe (Zuwendung)

Informationen um LGPEK-RP

Ab dem Spitzenbetrag von 833 €Ab dem Sockelbetrag bis zu einem 
Spitzenbetrag (von 167 € bis 833 €)

Bis zu einem Sockelbetrag von 167 €

Entschuldet wird die Differenz 

zwischen Bemessungsgrundlage 

je Einwohnerin u. Einwohner 

und einer maximalen Restschuld 

von 500 €

Entschuldet wird die Hälfte der 

Differenz zwischen Spitzen- u. 

Sockelbetrag

Keine Entschuldung

5
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4. Systematik/Entschuldungsvolumen/Umsetzung (2)

Ermittlung des vorläufigen Entschuldungsvolumens der Stadt Hillesheim

Das vorläufige Entschuldungsvolumen basiert auf den bisherigen Daten. Insgesamt entschuldet das Land 
alle Kommunen um 3 Mrd. Euro, sodass das endgültige Entschuldungsvolumen erst feststeht, wenn 
abschließend geklärt ist, welche Kommunen am Entschuldungsprogramm teilnehmen. 
Dies steht erst nach abschließender Prüfung aller Anträge durch das Land fest, voraussichtlich also erst 
im IV. Q 2023.
Nach einer vorläufigen Berechnung des Landes beträgt das endgültige Entschuldungsvolumen der Stadt
Hillesheim 83.521 €. 
Bei der Stadt verbleiben nach Landeshilfe noch 605.866 € (vorl. EV) bzw. 594.300 € (endgltg. EV).

Informationen um LGPEK-RP

Vorläufiges 
Entschuldungsvolumen €

Differenz zwischen 
Spalte 3 u. Spalte 4

in €, zur Hälfte

Sockelbetrag 
je Einwohner €

Bemessungs-
grundlage je 

Einwohner in  €

Anzahl der
Einwohner

Bemessungs-
grundlage €

71.95522,501672123.198677.821

8

5. Verfahren

 Digitales Antragsverfahren über die Investitions- u. Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz

 Bis 30.06.2023 – Angaben zur Bemessungsgrundlage im Antragsportal der ISB durch VG-Verwaltung

 Bis 30.09.2023 – Antrag zur Teilnahme am PEK-RP im Antragsportal der ISB durch VG-Verwaltung stellen

 Abschluss eines Vertrages zwischen Stadt und Land; 
Zeitschiene: bis 12/23 – Vertragsangebot vom Land an die Stadt – bis 2/2024 Zustimmung Stadtrat -
bis 3/2024 - Vertragsabschluss

 Teilnahme am PEK-RP ist freiwillig; allerdings wird vermutet, dass die Kommunalaufsicht die Teilnahme 
dringend empfehlen wird

Informationen um LGPEK-RP
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6. Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht (GemO u. GemHVO) –
a) Tilgung der bisherigen Liquiditätskredite (1)

 Pflicht zur Tilgung der bisherigen Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren (bis 31.12.2053)

 Ausgangspunkt: Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse zum 31.12.2023

 Tilgungsplan mit einem Mindest-Rückführungsbetrag pro Jahr (ein Dreißigstel der L-Kredite 31.12.2023)
aufstellen und im Vorbericht darstellen

 Mindest-Rückführungsbetrag wird Gegenstand des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt; nachrichtlicher 
Posten F 45 im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung

 Neben der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite ist dieser Mindest-Rückführungsbetrag durch die 
laufende Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften (Posten F 23 im Finanzhaushalt bzw. der Finanz-
rechnung)

 Die vorgenannten Regelungen gelten unabhängig von der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP

Informationen um LGPEK-RP
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6. Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht (GemO u. GemHVO) –
a) Tilgung der bisherigen Liquiditätskredite (2)

 Mindest-Rückführungsbetrag, kalkuliert auf Basis Haushalt 2023, ohne Teilnahme am PEK-RP = 
2.064.852 € : 30 Jahre = 68.828,40 €

 Mindest-Rückführungsbetrag, kalkuliert auf Basis Haushalt 2023, mit Teilnahme am PEK-RP=
2.064.852,00 € abzüglich vorläufiges Entschuldungsvolumen  (= 71.955 €)    = 66.429,90 € 
2.064.852,00 € abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen (= 83.521 €)    = 66.044,36 €

 Unterschreitung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie dessen Reduzierung in den Folgejahren sind in 
begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht zulässig und im Tilgungsplan zu 
dokumentieren

 Eine vorzeitige Tilgung oder eine höhere Tilgung sind jederzeit möglich

 Ist die Tilgung aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder unwirtschaftlich, soll der 
Betrag in eine zweckgebundene Rücklage (Tilgungsrücklage) eingezahlt werden

Informationen um LGPEK-RP
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6. Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht (GemO u. GemHVO) –
b) Begrenzung der Laufzeit künftiger Liquiditätskreditverbindlichkeiten und
Genehmigungspflicht für Liquiditätskreditverbindlichkeiten

 Ab dem 01.01.2024 entstehende Liquiditätskreditverbindlichkeiten sollen innerhalb von höchstens drei 
Jahren getilgt werden

 Deren Tilgung hat außerhalb des Mindest-Rückführungsbetrages zu erfolgen oder anders ausgedrückt, 
diese Tilgung ist zusätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften

 Der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse bedarf der 
Genehmigung der Kommunalaufsicht.

 Die Genehmigung erfolgt auf der Grundlage der Liquiditätsplanung, die mit der Haushaltssatzung der 
Kommunalaufsicht vorzulegen ist.

Informationen um LGPEK-RP
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Jahresabschluss 2021

Stadt Hillesheim

Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Sachbearbeiter:
Uwe Hochmann Email: uwe.hochmann@gerolstein.de Telefon: 06591/13-1035
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I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
3.1 Teilergebnisrechnung
3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Stadt Hillesheim zum 31.12. 2021 wurde gemäß § 108 GemO in 
Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Gerolstein, ……………………….                             Hillesheim, ……………..……………

………………………………………..                        ……………………………………………..
Hans Peter Böffgen, Bürgermeister                       Gabriele Braun, Stadtbürgermeisterin
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Gesamtergebnisrechnung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.607.050,68 0 3.606.900 4.102.736,53 495.836,53 0 495.685,85

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

337.528,70 0 405.645 428.064,34 22.419,34 0 90.535,64

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

110.270,64 0 121.350 109.091,91 -12.258,09 0 -1.178,73

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 220.398,20 0 266.523 229.929,26 -36.593,74 0 9.531,06

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

45.440,73 0 35.501 147.217,33 111.716,33 0 101.776,60

E 7 + Sonstige laufende Erträge 165.657,68 0 134.090 362.039,95 227.949,95 0 196.382,27

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

4.486.346,63 0 4.570.009 5.379.079,32 809.070,32 0 892.732,69

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

322.539,55 0 325.365 347.109,83 21.744,83 0 24.570,28

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

950.576,70 0 971.050 1.043.403,33 72.353,33 0 92.826,63

E 11 - Abschreibungen 330.067,01 0 384.250 333.533,47 -50.716,53 0 3.466,46

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

2.875.056,39 0 3.124.370 3.139.438,96 15.068,96 0 264.382,57

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 182.173,76 0 118.660 285.887,20 167.227,20 0 103.713,44

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.660.413,41 0 4.923.695 5.149.372,79 225.677,79 0 488.959,38

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-174.066,78 0 -353.686 229.706,53 583.392,53 0 403.773,31

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge 11.716,75 0 6.000 -75,75 -6.075,75 0 -11.792,50

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

9.342,00 0 14.980 10.722,46 -4.257,54 0 1.380,46

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

2.374,75 0 -8.980 -10.798,21 -1.818,21 0 -13.172,96

E 20 Ordentliches Ergebnis -171.692,03 0 -362.666 218.908,32 581.574,32 0 390.600,35

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-171.692,03 0 -362.666 218.908,32 581.574,32 0 390.600,35

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Gesamtfinanzrechnung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben 3.588.528,16 0 3.606.900 4.096.377,94 489.477,94 0 507.849,78

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

358.811,71 0 235.615 168.132,26 -67.482,74 0 -190.679,45

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.909,88 0 49.200 14.131,88 -35.068,12 0 -778,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 226.261,41 0 266.523 249.091,63 -17.431,37 0 22.830,22

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

11.221,86 0 7.501 115.320,76 107.819,76 0 104.098,90

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 133.382,25 0 141.400 162.091,76 20.691,76 0 28.709,51

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.333.115,27 0 4.307.139 4.805.146,23 498.007,23 0 472.030,96

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

261.515,27 0 323.865 354.472,66 30.607,66 0 92.957,39

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.034.348,41 0 971.050 1.003.241,90 32.191,90 0 -31.106,51

F 11 nicht besetzt

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

2.812.043,96 0 3.124.370 3.098.512,72 -25.857,28 0 286.468,76

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 138.336,36 0 118.660 196.254,74 77.594,74 0 57.918,38

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

4.246.244,00 0 4.537.945 4.652.482,02 114.537,02 0 406.238,02

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

86.871,27 0 -230.806 152.664,21 383.470,21 0 65.792,94

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

10.447,75 0 6.000 1.256,25 -4.743,75 0 -9.191,50

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

9.342,00 0 14.980 10.722,46 -4.257,54 0 1.380,46

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

1.105,75 0 -8.980 -9.466,21 -486,21 0 -10.571,96

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

87.977,02 0 -239.786 143.198,00 382.984,00 0 55.220,98

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

87.977,02 0 -239.786 143.198,00 382.984,00 0 55.220,98

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

82.332,81 0 1.653.840 300,00 -1.653.540,00 0 -82.032,81

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

11.380,00 0 10.000 22.787,00 12.787,00 0 11.407,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 1.210.000 26.367,52 -1.183.632,48 0 26.367,52

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

93.712,81 0 2.873.840 49.454,52 -2.824.385,48 0 -44.258,29

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

0,00 0 64.650 0,00 -64.650,00 0 0,00

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 154.248,66 78.232 3.141.950 205.378,18 -3.014.803,82 145.000 51.129,52

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen 2.600,00 0 0 0,00 0,00 0 -2.600,00

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen 141.851,52 61.025 1.100.000 552.937,93 -608.087,07 390.000 411.086,41

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

298.700,18 139.257 4.306.600 758.316,11 -3.687.540,89 535.000 459.615,93

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-204.987,37 -139.257 -1.432.760 -708.861,59 863.155,41 -535.000 -503.874,22

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -117.010,35 -139.257 -1.672.546 -565.663,59 1.246.139,41 -535.000 -448.653,24

F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 1.512.290 1.306.760 0,00 -2.819.050,00 1.412.100 0,00

F 36 - Tilgung von Investitionskrediten 68.658,60 0 85.860 88.201,07 2.341,07 0 19.542,47

F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten

-68.658,60 1.512.290 1.220.900 -88.201,07 -2.821.391,07 1.412.100 -19.542,47
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Gesamtfinanzrechnung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 38 Veränd. der Forderungen gegenüber
der VG im Rahmen der Einheitskasse (m.
d. G)

0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

F 39 Veränd. der Verbindlichkeiten
gegenüber der VG im Rahmen der
Einheitskasse

157.586,06 0 325.646 626.969,65 301.323,65 0 469.383,59

F 40 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

88.927,46 1.512.290 1.546.546 538.768,58 -2.520.067,42 1.412.100 449.841,12

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 28.082,89 0 0 26.895,01 26.895,01 0 -1.187,88

F 42 Verwendung
Finanzmittelüberschuss/Deckung
Finanzmittelfehlbetrag

117.010,35 1.512.290 1.546.546 565.663,59 -2.493.172,41 1.412.100 448.653,24

N

F43 Veränderung der liquiden Mittel  (ohne
durchlfd. Gelder)

28.082,89 0 0 26.895,01 26.895,01 0 -1.187,88

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 19.318,42 0 -325.646 54.996,93 380.642,93 0 35.678,51
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Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

10.221,00 15.380 83.532,74 68.152,74 73.311,74

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

30.000 6.226,88 -23.773,12 6.226,88

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.567,34 131.633 131.249,94 -383,06 40.682,60

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

6.287,20 5.701 22.230,93 16.529,93 15.943,73

E 7 + Sonstige laufende Erträge 11.336,02 21.790 27.066,08 5.276,08 15.730,06

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

118.411,56 204.504 270.306,57 65.802,57 151.895,01

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

102.363,24 62.850 152.572,57 89.722,57 50.209,33

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

167.455,89 183.470 145.789,99 -37.680,01 -21.665,90

E 11 - Abschreibungen 255,69 256,00 256,00 0,31

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

3.525,18 2.880 3.634,35 754,35 109,17

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 30.917,68 26.290 47.014,06 20.724,06 16.096,38

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

304.517,68 275.490 349.266,97 73.776,97 44.749,29

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-186.106,12 -70.986 -78.960,40 -7.974,40 107.145,72

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -186.106,12 -70.986 -78.960,40 -7.974,40 107.145,72

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

31.502,82 16.970 33.014,57 16.044,57 1.511,75

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-217.608,94 -87.956 -111.974,97 -24.018,97 105.633,97
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Teilfinanzhaushalt THH 1

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

66.687,00 15.380 35.160,66 19.780,66 -31.526,34

61441
000

vom Bund 60.000,00 22.632,74 22.632,74 -37.367,26

61442
000

vom Land 6.687,00 15.380 12.527,92 -2.852,08 5.840,92

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 6.814,88 -23.185,12 6.814,88

63620
000

Gästebeiträge 30.000 6.814,88 -23.185,12 6.814,88

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.603,34 131.633 130.815,36 -817,64 40.212,02

64110
000

Erträge aus Verkäufen von Vorräten 56.370,34 97.400 95.517,36 -1.882,64 39.147,02

64125
000

Jagdpacht 34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

6.887,20 5.701 27.369,99 21.668,99 20.482,79

64242
000

vom Land 3.246,34 3.246,34 3.246,34

64243
200

Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

11.368,81 11.368,81 11.368,81

64248
000

von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen

7.002,71 7.002,71 7.002,71

64250
000

von privaten Unternehmen 550,00 -550,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 5.737,20 5.701 5.752,13 51,13 14,93

64290
010

Waldwildschadensverhütungspauschale 600,00 -600,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 337,50 1.100 949,00 -151,00 611,50

66290
000

Sonstige 337,50 1.100 949,00 -151,00 611,50

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

164.515,04 183.814 201.109,89 17.295,89 36.594,85

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

57.284,72 61.350 120.919,87 59.569,87 63.635,15

70110
000

Bürgermeister -21.700,00 -23.500 -23.100,00 400,00 -1.400,00

70120
000

Beigeordnete -6.280,93 -5.000 -8.620,00 -3.620,00 -2.339,07

70130
000

Ortsvorsteher -6.600,00 -7.000 -6.600,00 400,00

70140
000

Rats- und Ausschussmitglieder -3.402,50 -3.000 -2.310,00 690,00 1.092,50

70221
000

Vergütungen -4.016,70 -6.500 -51.607,08 -45.107,08 -47.590,38

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -1.077,79 -1.077,79 -1.077,79

70320
000

für Arbeitnehmer -311,30 -550 -3.922,52 -3.372,52 -3.611,22

70420
000

für Arbeitnehmer -795,30 -1.400 -10.544,25 -9.144,25 -9.748,95

70490
000

Sonstige -3.802,53 -3.900 -2.678,70 1.221,30 1.123,83

70629
000

Sonstige -81,30 -81,30 -81,30

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-103,46 -200 -106,23 93,77 -2,77

71130
000

ehrenamtlich Tätige -10.272,00 -10.300 -10.272,00 28,00
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Teilfinanzhaushalt THH 1

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

165.038,52 183.470 134.879,09 -48.590,91 -30.159,43

72230
000

Abfallbeseitigung -50,00 50,00

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-694,22 694,22

72351
000

Wartungs- und Instandsetzungskosten -246,15 -246,15 -246,15

72360
000

Unterhaltung der Maschinen und techn.
Anlagen

-312,87 312,87

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-300 300,00

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-2.901,66 -600 -1.358,84 -758,84 1.542,82

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-1.487,71 -3.640 -9.116,46 -5.476,46 -7.628,75

72470
000

Sonstige Verbrauchsmittel -214,32 214,32

72542
100

Betriebskostenbeitrag an das Land -26.948,09 -26.950 26.950,00 26.948,09

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.175,05 -12.000 -2.003,42 9.996,58 171,63

72543
100

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.184,81 2.184,81

72543
200

Erstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

-34.411,25 -16.330 -20.496,97 -4.166,97 13.914,28

72543
400

Kostenerstattung für VG für
Vorabbetrag

-8.700 8.700,00

72550
000

an private Unternehmen -219,84 219,84

72551
100

Lohnausfall -244,31 244,31

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -1.560,58 -1.010 -939,48 70,52 621,10

72912
000

Aufwendungen für Sitzungen -1.251,26 -1.500 -1.893,61 -393,61 -642,35

72915
000

Aufwendungen für Heimatfeste -308,11 -1.500 -1.138,06 361,94 -829,95

72916
000

Aufwendungen für Senioren -500 500,00

72917
000

Aufwendungen für Volkstrauertag -187,00 -100 -100,00 87,00

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-89.887,44 -110.340 -97.586,10 12.753,90 -7.698,66

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

5.812,12 2.880 3.634,35 754,35 -2.177,77

74120
000

an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältn

-2.658,24 -2.667,41 -2.667,41 -9,17

74159
000

an den sonstigen privaten Bereich -766,94 -766,94 -766,94

74190
000

an übrige Bereiche -3.153,88 -2.880 -200,00 2.680,00 2.953,88

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 31.271,24 26.290 45.050,63 18.760,63 13.779,39

76120
000

Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,
Umschulg.

-303,67 303,67

76131
000

Fahrtkostenerstattung -24,44 -110,40 -110,40 -85,96

76150
000

Dienst- und Schutzkleidung, persönl.
Ausrüstung

-798,02 -1.145,95 -1.145,95 -347,93

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -2.300 -2.175,05 124,95 -2.175,05

76220
000

Leasing 451,01 -6.919,53 -6.919,53 -7.370,54
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Teilfinanzhaushalt THH 1

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

76241
000

Laufende Lizenzzahlungen -214,06 -214,06 -214,06

76251
000

Vergütungen einschließlich Reisekosten
an Sachvers

-122,83 122,83

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-4.018,79 -1.500 -972,00 528,00 3.046,79

76255
000

Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungspläne

-4.732,67 -4.732,67 -4.732,67

76290
000

Sonst Ausz Inanspruchnahme von
Rechten u. Diensten

-920,87 -920,87 -920,87

76310
000

Büromaterial -78,43 -200 -255,31 -55,31 -176,88

76311
000

Geschäftsaufwendungen -1.500 1.500,00

76321
000

Bücher -306,80 -200 -407,10 -207,10 -100,30

76324
000

Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter -38,00 38,00

76331
000

Porto -112,70 -150 -186,25 -36,25 -73,55

76341
000

Fernmeldegebühren -200 200,00

76351
000

Annoncen -463,54 -1.049,10 -1.049,10 -585,56

76360
000

Öffentlichkeitsarbeit -214,06 -142,80 -142,80 71,26

76390
000

Sonstige -424,75 -105,06 -105,06 319,69

76411
000

Gebäudeversicherungen -175,89 -292,30 -292,30 -116,41

76412
000

Kfz-Versicherungen -1.337,32 -1.628,57 -1.628,57 -291,25

76413
000

Haftpflichtversicherungen -6.224,86 -6.200 -6.224,86 -24,86

76414
000

Unfallversicherungen -9.159,64 -2.800 -9.251,73 -6.451,73 -92,09

76416
000

Umlagen an Schadensausgleichskassen -6.050 6.050,00

76419
000

Sonstige Versicherungen -646,06 -650 -646,06 3,94

76420
000

Beiträge
z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein

-265,48 -224,16 -224,16 41,32

76430
000

Sonstige Beiträge -661,66 -80 -639,80 -559,80 21,86

76790
000

Sonstige -724,57 -724,57 -724,57

76810
000

Grundsteuer -2.582,24 -2.660 -2.582,24 77,76

76820
000

Kraftfahrzeugsteuer -962,00 326,00 326,00 1.288,00

76920
000

Verfügungsmittel -147,73 -500 -425,40 74,60 -277,67

76931
000

Ehrengaben -2.653,34 -1.300 -2.784,61 -1.484,61 -131,27

76990
000

Sonstige -616,18 -616,18 -616,18

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

259.406,60 273.990 304.483,94 30.493,94 45.077,34

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-94.891,56 -90.176 -103.374,05 -13.198,05 -8.482,49

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt THH 1

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-94.891,56 -90.176 -103.374,05 -13.198,05 -8.482,49

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

69810
000

Einzahlungen aus intern.
Leistungsbeziehungen

16.000 -16.000,00

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -31.502,82 -32.970 -33.014,57 -44,57 -1.511,75

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-94.891,56 -90.176 -103.374,05 -13.198,05 -8.482,49

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 2.559,69 -2.559,69

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.559,69 2.559,69

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen 2.600,00 -2.600,00

78622
000

Nichtbörsennotierte Anteile -2.600,00 2.600,00

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

5.159,69 -5.159,69

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-5.159,69 5.159,69

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -131.554,07 -107.146 -136.388,62 -29.242,62 -4.834,55
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.298,34 600 -600,00 -1.298,34

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

709,84 300 -300,00 -709,84

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

588,50 300 -300,00 -588,50

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.470,06 1.067,22 1.067,22 -402,84

56241000 Laufende Lizenzaufwendungen 214,06 214,06 214,06

56321000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften,
Gesetze

46,80 -46,80

56331000 Porto 24,00 -24,00

56351000 Annoncen für offentliche
Bekanntmachungen

463,54 -463,54

56360000 Öffentlichkeitsarbeit 214,06 142,80 142,80 -71,26

56420000 Beiträge an Verbände und Vereine 60,00 25,56 25,56 -34,44

56430000 Sonstige Beiträge 661,66 639,80 639,80 -21,86

56920000 Verfügungsmittel 45,00 45,00 45,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.768,40 600 1.067,22 467,22 -1.701,18

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-2.768,40 -600 -1.067,22 -467,22 1.701,18

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -2.768,40 -600 -1.067,22 -467,22 1.701,18

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-2.768,40 -600 -1.067,22 -467,22 1.701,18

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

51,13 51,13 51,13

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 51,13 51,13 51,13

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

51,13 51,13 51,13

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.298,34 600 -600,00 -1.298,34

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-709,84 -300 300,00 709,84

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -588,50 -300 300,00 588,50

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 1.514,06 1.067,22 1.067,22 -446,84

76241
000

Laufende Lizenzzahlungen -214,06 -214,06 -214,06

76321
000

Bücher -50,80 50,80

76331
000

Porto -24,00 24,00

76351
000

Annoncen -463,54 463,54

76360
000

Öffentlichkeitsarbeit -214,06 -142,80 -142,80 71,26

76420
000

Beiträge
z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein

-60,00 -25,56 -25,56 34,44

76430
000

Sonstige Beiträge -661,66 -639,80 -639,80 21,86

76920
000

Verfügungsmittel -45,00 -45,00 -45,00

76931
000

Ehrengaben -40,00 40,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.812,40 600 1.067,22 467,22 -1.745,18

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-2.812,40 -600 -1.016,09 -416,09 1.796,31

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-2.812,40 -600 -1.016,09 -416,09 1.796,31

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-2.812,40 -600 -1.016,09 -416,09 1.796,31

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -2.812,40 -600 -1.016,09 -416,09 1.796,31
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Stadt, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

20,00 8.257,83 8.257,83 8.237,83

44243000 Kostenerstattungen von
Gemeinden+Gemeindeverbänden

2.334,97 2.334,97 2.334,97

44248000 Kostenerstattungen von der PPA 5.922,86 5.922,86 5.922,86

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 20,00 -20,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge 3.121,00 20.690 3.472,00 -17.218,00 351,00

46290000 Sonstige laufende Erträge 325,00 325,00 325,00

46614000 Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen

3.121,00 20.690 3.147,00 -17.543,00 26,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

3.141,00 20.690 11.729,83 -8.960,17 8.588,83

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

60.373,50 54.400 67.279,93 12.879,93 6.906,43

50110000 Aufwandsentschädigung
ehrenamtliche Bürgermeister

21.525,00 23.500 23.100,00 -400,00 1.575,00

50120000 Aufwandentschädigung
ehrenamtliche Beigeordnete

6.105,93 5.000 6.502,50 1.502,50 396,57

50130000 Aufwandsentschädigung
ehrenamtliche Ortsvorsteher

6.600,00 7.000 6.600,00 -400,00

50140000 Aufwandsentschädigung Rats-
u..Ausschussmitglieder

2.310,00 3.000 -3.000,00 -2.310,00

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 4.539,64 4.539,64 4.539,64

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 85,03 85,03 85,03

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

358,40 358,40 358,40

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

968,87 968,87 968,87

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

3.752,61 3.900 4.094,49 194,49 341,88

50791000 Ehrensoldrückstellungen 9.708,00 1.500 10.681,00 9.181,00 973,00

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

99,96 200 78,00 -122,00 -21,96

51130000 Versorgungsaufwendungen
ehrenamtlich Tätige

10.272,00 10.300 10.272,00 -28,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.985,36 14.100 11.454,46 -2.645,54 5.469,10

52351000 Wartungs- und
Instandsetzungskosten Fahrzeuge

246,15 246,15 246,15

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

300 -300,00

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

1.531,49 300 1.358,84 1.058,84 -172,65

52440000 Verbrauchsmittel 53,40 53,40 53,40

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

2.175,05 12.000 7.148,64 -4.851,36 4.973,59

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

52550001 Kostenerstattungen an private
Unternehmen

219,84 -219,84

52551100 Lohnkostenerstattung u.a.
Feuerwehr

244,31 -244,31

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

27,04 27,04 27,04

52912000 Aufwendungen für Sitzungen 1.399,67 1.500 2.594,39 1.094,39 1.194,72

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

415,00 26,00 26,00 -389,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5.674,89 6.350 17.458,35 11.108,35 11.783,46

56120000 Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung

303,67 -303,67

56131000 Fahrtkostenerstattungen 110,40 110,40 110,40

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.300 2.175,05 -124,95 2.175,05

56220000 Leasing -137,40 9.535,18 9.535,18 9.672,58

56241000 Laufende Lizenzaufwendungen 99,90 99,90 99,90

56310000 Büromaterial 92,93 200 136,43 -63,57 43,50

56311000 Geschäftsaufwendungen 1.500 -1.500,00

56321000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften,
Gesetze

256,00 200 407,10 207,10 151,10

56331000 Porto 88,70 150 186,25 36,25 97,55

56341000 Fernmeldegebühren 200 -200,00

56390000 Sonst. Geschäftsausgaben 424,75 -424,75

56412000 Kfz-Versicherungen 1.337,32 1.602,43 1.602,43 265,11

56414000 Unfallversicherungen 129,23 -129,23

56820000 Kraftfahrzeugsteuer 481,00 -326,00 -326,00 -807,00

56920000 Verfügungsmittel 219,75 500 76,00 -424,00 -143,75

56931000 Ehrengaben/Repräsentationen 2.478,94 1.300 2.839,43 1.539,43 360,49

56990000 sonst. lfd. Aufwendungen der
Verwaltungstätigkeit

616,18 616,18 616,18

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

72.033,75 74.850 96.192,74 21.342,74 24.158,99

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-68.892,75 -54.160 -84.462,91 -30.302,91 -15.570,16

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -68.892,75 -54.160 -84.462,91 -30.302,91 -15.570,16

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-68.892,75 -54.160 -84.462,91 -30.302,91 -15.570,16

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

-Personalkostenerstattung Stadtsekretärin zu 80 % an VG Gerolstein

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

20,00 7.002,71 7.002,71 6.982,71

64248
000

von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen

7.002,71 7.002,71 7.002,71

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 20,00 -20,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 325,00 325,00 325,00

66290
000

Sonstige 325,00 325,00 325,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

20,00 7.327,71 7.327,71 7.307,71

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

52.161,42 52.900 58.270,56 5.370,56 6.109,14

70110
000

Bürgermeister -21.700,00 -23.500 -23.100,00 400,00 -1.400,00

70120
000

Beigeordnete -6.280,93 -5.000 -8.620,00 -3.620,00 -2.339,07

70130
000

Ortsvorsteher -6.600,00 -7.000 -6.600,00 400,00

70140
000

Rats- und Ausschussmitglieder -3.402,50 -3.000 -2.310,00 690,00 1.092,50

70221
000

Vergütungen -3.476,73 -3.476,73 -3.476,73

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -85,03 -85,03 -85,03

70320
000

für Arbeitnehmer -276,03 -276,03 -276,03

70420
000

für Arbeitnehmer -745,84 -745,84 -745,84

70490
000

Sonstige -3.802,53 -3.900 -2.678,70 1.221,30 1.123,83

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-103,46 -200 -106,23 93,77 -2,77

71130
000

ehrenamtlich Tätige -10.272,00 -10.300 -10.272,00 28,00

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

6.222,33 14.100 3.517,04 -10.582,96 -2.705,29

72351
000

Wartungs- und Instandsetzungskosten -246,15 -246,15 -246,15

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-300 300,00

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-1.909,03 -300 -1.358,84 -1.058,84 550,19

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-35,84 -53,40 -53,40 -17,56

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.175,05 -12.000 12.000,00 2.175,05

72550
000

an private Unternehmen -219,84 219,84

72551
100

Lohnausfall -244,31 244,31

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -27,04 -27,04 -27,04

72912
000

Aufwendungen für Sitzungen -1.223,26 -1.500 -1.805,61 -305,61 -582,35
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-415,00 -26,00 -26,00 389,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 5.928,16 6.350 14.912,48 8.562,48 8.984,32

76120
000

Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,
Umschulg.

-303,67 303,67

76131
000

Fahrtkostenerstattung -110,40 -110,40 -110,40

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -2.300 -2.175,05 124,95 -2.175,05

76220
000

Leasing 451,01 -6.919,53 -6.919,53 -7.370,54

76310
000

Büromaterial -78,43 -200 -150,93 49,07 -72,50

76311
000

Geschäftsaufwendungen -1.500 1.500,00

76321
000

Bücher -256,00 -200 -407,10 -207,10 -151,10

76324
000

Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter -38,00 38,00

76331
000

Porto -88,70 -150 -186,25 -36,25 -97,55

76341
000

Fernmeldegebühren -200 200,00

76390
000

Sonstige -424,75 424,75

76412
000

Kfz-Versicherungen -1.337,32 -1.602,43 -1.602,43 -265,11

76414
000

Unfallversicherungen -129,23 129,23

76820
000

Kraftfahrzeugsteuer -962,00 326,00 326,00 1.288,00

76920
000

Verfügungsmittel -147,73 -500 -286,00 214,00 -138,27

76931
000

Ehrengaben -2.613,34 -1.300 -2.784,61 -1.484,61 -171,27

76990
000

Sonstige -616,18 -616,18 -616,18

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

64.311,91 73.350 76.700,08 3.350,08 12.388,17

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-64.291,91 -73.350 -69.372,37 3.977,63 -5.080,46

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-64.291,91 -73.350 -69.372,37 3.977,63 -5.080,46

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-64.291,91 -73.350 -69.372,37 3.977,63 -5.080,46

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -64.291,91 -73.350 -69.372,37 3.977,63 -5.080,46

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.673,52 25.126,08 25.126,08 22.452,56

46614000 Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen

2.673,52 25.126,08 25.126,08 22.452,56

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

2.673,52 25.126,08 25.126,08 22.452,56

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

36.866,44 22.522,64 22.522,64 -14.343,80

50820000 Rückstellungen
f.Urlaub+Überstunden - Angestellte

36.866,44 22.522,64 22.522,64 -14.343,80

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.439,11 2.800 3.842,35 1.042,35 403,24

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

638,00 -638,00

56351000 Annoncen für offentliche
Bekanntmachungen

1.049,10 1.049,10 1.049,10

56414000 Unfallversicherungen 2.801,11 2.800 2.793,25 -6,75 -7,86

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

40.305,55 2.800 26.364,99 23.564,99 -13.940,56

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-37.632,03 -2.800 -1.238,91 1.561,09 36.393,12

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -37.632,03 -2.800 -1.238,91 1.561,09 36.393,12

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-37.632,03 -2.800 -1.238,91 1.561,09 36.393,12

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 3.439,11 2.800 3.842,35 1.042,35 403,24

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-638,00 638,00

76351
000

Annoncen -1.049,10 -1.049,10 -1.049,10

76414
000

Unfallversicherungen -2.801,11 -2.800 -2.793,25 6,75 7,86

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

3.439,11 2.800 3.842,35 1.042,35 403,24

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-3.439,11 -2.800 -3.842,35 -1.042,35 -403,24

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-3.439,11 -2.800 -3.842,35 -1.042,35 -403,24

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-3.439,11 -2.800 -3.842,35 -1.042,35 -403,24

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.439,11 -2.800 -3.842,35 -1.042,35 -403,24
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst, Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege
sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 6.377,30 6.200 6.493,38 293,38 116,08

56411000 Gebäudeversicherungen 152,44 268,52 268,52 116,08

56413000 Haftpflichtversicherungen 6.224,86 6.200 6.224,86 24,86

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

6.377,30 6.200 6.493,38 293,38 116,08

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 6.377,30 6.200 6.493,38 293,38 116,08

76411
000

Gebäudeversicherungen -152,44 -268,52 -268,52 -116,08

76413
000

Haftpflichtversicherungen -6.224,86 -6.200 -6.224,86 -24,86

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

6.377,30 6.200 6.493,38 293,38 116,08

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -6.377,30 -6.200 -6.493,38 -293,38 -116,08

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.380,79 1.500 972,00 -528,00 -2.408,79

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

3.380,79 1.500 972,00 -528,00 -2.408,79

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.380,79 1.500 972,00 -528,00 -2.408,79

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 3.380,79 1.500 972,00 -528,00 -2.408,79

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

3.380,79 1.500 972,00 -528,00 -2.408,79

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.380,79 -1.500 -972,00 528,00 2.408,79
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

900,00 900,00 900,00

41442000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 900,00 900,00 900,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.200,00 1.200,00 1.200,00

44242000 Kostenerstattungen vom Land 1.200,00 1.200,00 1.200,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

2.100,00 2.100,00 2.100,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

46,84 128,90 128,90 82,06

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

46,84 -46,84

52912000 Aufwendungen für Sitzungen 128,90 128,90 128,90

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 94,40 94,40 94,40

56920000 Verfügungsmittel 94,40 94,40 94,40

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

46,84 223,30 223,30 176,46

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-46,84 1.876,70 1.876,70 1.923,54

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -46,84 1.876,70 1.876,70 1.923,54

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-46,84 1.876,70 1.876,70 1.923,54

Jahresrechnung Hillesheim 2021

28 / 245



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

900,00 900,00 900,00

61442
000

vom Land 900,00 900,00 900,00

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.200,00 1.200,00 1.200,00

64242
000

vom Land 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.100,00 2.100,00 2.100,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

46,84 88,00 88,00 41,16

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -46,84 46,84

72912
000

Aufwendungen für Sitzungen -88,00 -88,00 -88,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 94,40 94,40 94,40

76920
000

Verfügungsmittel -94,40 -94,40 -94,40

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

46,84 182,40 182,40 135,56

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-46,84 1.917,60 1.917,60 1.964,44

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-46,84 1.917,60 1.917,60 1.964,44

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-46,84 1.917,60 1.917,60 1.964,44

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -46,84 1.917,60 1.917,60 1.964,44
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Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Zuweisung an Musik-/Gesangverein für Gestaltung von örtlichen Veranstaltungen

Förderung von Büchereien

Zuweisung an Volksbildungswerk

Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder
der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen.

Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 -20,00

44110000 Erträge aus Verkäufen steuerfrei 20,00 -20,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

550,00 -550,00

44250001 Kostenerstattungen und Umlagen
von Unternehmen

550,00 -550,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge 337,50 1.100 624,00 -476,00 286,50

46290000 Sonstige laufende Erträge 337,50 1.100 624,00 -476,00 286,50

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

907,50 1.100 624,00 -476,00 -283,50

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

5.123,30 8.450 22.487,26 14.037,26 17.363,96

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 4.016,70 6.500 17.118,12 10.618,12 13.101,42

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 343,22 343,22 343,22

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

311,30 550 1.351,06 801,06 1.039,76

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

795,30 1.400 3.654,86 2.254,86 2.859,56

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

20,00 20,00 20,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.190,48 2.100 1.764,71 -335,29 574,23

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

1.003,48 -1.003,48

52915000 Aufwendungen für Heimatfeste 1.500 1.664,71 164,71 1.664,71

52916000 Aufwendungen für Senioren 500 -500,00

52917000 Aufwendungen für Volkstrauertag 187,00 100 100,00 -87,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

866,94 2.880 966,94 -1.913,06 100,00

54159000 Zuweisungen an den sonstigen
privaten Bereich

766,94 766,94 766,94

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige

866,94 2.880 200,00 -2.680,00 -666,94

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

7.180,72 13.430 25.218,91 11.788,91 18.038,19

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-6.273,22 -12.330 -24.594,91 -12.264,91 -18.321,69
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -6.273,22 -12.330 -24.594,91 -12.264,91 -18.321,69

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-1.233,43 -2.560 -1.246,37 1.313,63 -12,94

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

1.233,43 2.560 1.246,37 -1.313,63 12,94

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-7.506,65 -14.890 -25.841,28 -10.951,28 -18.334,63
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 -20,00

64110
000

Erträge aus Verkäufen von Vorräten 20,00 -20,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

550,00 -550,00

64250
000

von privaten Unternehmen 550,00 -550,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 337,50 1.100 624,00 -476,00 286,50

66290
000

Sonstige 337,50 1.100 624,00 -476,00 286,50

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

907,50 1.100 624,00 -476,00 -283,50

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

5.123,30 8.450 22.487,26 14.037,26 17.363,96

70221
000

Vergütungen -4.016,70 -6.500 -17.118,12 -10.618,12 -13.101,42

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -343,22 -343,22 -343,22

70320
000

für Arbeitnehmer -311,30 -550 -1.351,06 -801,06 -1.039,76

70420
000

für Arbeitnehmer -795,30 -1.400 -3.654,86 -2.254,86 -2.859,56

70629
000

Sonstige -20,00 -20,00 -20,00

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.395,35 2.100 1.341,30 -758,70 -54,05

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -900,24 -103,24 -103,24 797,00

72915
000

Aufwendungen für Heimatfeste -308,11 -1.500 -1.138,06 361,94 -829,95

72916
000

Aufwendungen für Senioren -500 500,00

72917
000

Aufwendungen für Volkstrauertag -187,00 -100 -100,00 87,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

3.153,88 2.880 966,94 -1.913,06 -2.186,94

74159
000

an den sonstigen privaten Bereich -766,94 -766,94 -766,94

74190
000

an übrige Bereiche -3.153,88 -2.880 -200,00 2.680,00 2.953,88

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

9.672,53 13.430 24.795,50 11.365,50 15.122,97

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-8.765,03 -12.330 -24.171,50 -11.841,50 -15.406,47

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-8.765,03 -12.330 -24.171,50 -11.841,50 -15.406,47
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -1.233,43 -2.560 -1.246,37 1.313,63 -12,94

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-8.765,03 -12.330 -24.171,50 -11.841,50 -15.406,47

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -9.998,46 -14.890 -25.417,87 -10.527,87 -15.419,41
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den
periodischen Betriebsplänen, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

10.221,00 15.380 60.000,00 44.620,00 49.779,00

41441000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 60.000,00 60.000,00 60.000,00

41442000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 10.221,00 15.380 -15.380,00 -10.221,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.314,34 97.400 95.951,94 -1.448,06 39.637,60

44110000 Erträge aus Verkäufen steuerfrei 56.314,34 97.400 -97.400,00 -56.314,34

44110006 Erträge aus Verkäufen  5,5 % (EU) 12.347,61 12.347,61 12.347,61

44110055 Erträge aus Verkäufen   5,5 % 83.604,33 83.604,33 83.604,33

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

5.717,20 5.701 20.306,10 14.605,10 14.588,90

44242000 Kostenerstattungen vom Land 1.603,55 1.603,55 1.603,55

44243200 Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

12.558,76 12.558,76 12.558,76

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 5.717,20 5.701 5.701,00 -16,20

E 7 + Sonstige laufende Erträge 5.204,00 -2.156,00 -2.156,00 -7.360,00

45120001 Z Bestandsveränderungen an
fertigen Erzeugnissen

5.204,00 -2.156,00 -2.156,00 -7.360,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

77.456,54 118.481 174.102,04 55.621,04 96.645,50

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

40.282,74 40.282,74 40.282,74

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 29.949,32 29.949,32 29.949,32

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 649,54 649,54 649,54

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

2.213,06 2.213,06 2.213,06

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

5.920,52 5.920,52 5.920,52

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

61,30 61,30 61,30

50820000 Rückstellungen
f.Urlaub+Überstunden - Angestellte

1.489,00 1.489,00 1.489,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

135.061,57 132.470 122.253,92 -10.216,08 -12.807,65

52230000 Abfallbeseitigung 50,00 -50,00

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

530,00 -530,00

52351000 Wartungs- und
Instandsetzungskosten Fahrzeuge

66,64 66,64 66,64

52352000 Betriebs- und Schmierstoffe
Fahrzeuge

417,52 417,52 417,52

52360000 Unterhaltung der Maschinen u.
techn. Anlagen

312,87 -312,87

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

232,19 232,19 232,19

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

282,79 -282,79

52440000 Verbrauchsmittel 1.614,04 3.640 9.124,47 5.484,47 7.510,43

52542100 Betriebskostenbeitrag an das Land 26.948,09 26.950 -26.950,00 -26.948,09
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

1.851,72 151,70 151,70 -1.700,02

52543100 Erstattung der Waldarbeiterlöhne 7.676,94 7.676,94 7.676,94

52543200 Erstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

39.255,40 16.330 15.450,66 -879,34 -23.804,74

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

210 809,20 599,20 809,20

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

64.216,66 85.340 88.324,60 2.984,60 24.107,94

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 9.531,83 9.360 12.175,31 2.815,31 2.643,48

56131000 Fahrtkostenerstattungen 24,44 -24,44

56140000 Aufwendungen für allg. Betreuung
der Bediensteten

157,37 157,37 157,37

56150000 Aufwendungen für Dienst- und
Schutzkleidung, pers.

1.053,65 835,68 835,68 -217,97

56310000 Büromaterial 104,38 104,38 104,38

56411000 Gebäudeversicherungen 23,45 23,78 23,78 0,33

56412000 Kfz-Versicherungen 13,07 13,07 13,07

56414000 Unfallversicherungen 4.983,44 7.682,45 7.682,45 2.699,01

56416000 Umlagen an
Schadensausgleichskassen

6.050 -6.050,00

56419000 Sonstige Versicherungen 646,06 650 646,06 -3,94

56420000 Beiträge an Verbände und Vereine 205,48 125,28 125,28 -80,20

56810000 Grundsteuer 2.582,24 2.660 2.582,24 -77,76

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

144.593,40 141.830 174.711,97 32.881,97 30.118,57

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-67.136,86 -23.349 -609,93 22.739,07 66.526,93

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -67.136,86 -23.349 -609,93 22.739,07 66.526,93

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

16.000 -16.000,00

48110000 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

16.000 -16.000,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-67.136,86 -7.349 -609,93 6.739,07 66.526,93
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

66.687,00 15.380 4.664,00 -10.716,00 -62.023,00

61441
000

vom Bund 60.000,00 -60.000,00

61442
000

vom Land 6.687,00 15.380 4.664,00 -10.716,00 -2.023,00

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.350,34 97.400 95.517,36 -1.882,64 39.167,02

64110
000

Erträge aus Verkäufen von Vorräten 56.350,34 97.400 95.517,36 -1.882,64 39.167,02

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

6.317,20 5.701 19.116,15 13.415,15 12.798,95

64242
000

vom Land 2.046,34 2.046,34 2.046,34

64243
200

Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

11.368,81 11.368,81 11.368,81

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 5.717,20 5.701 5.701,00 -16,20

64290
010

Waldwildschadensverhütungspauschale 600,00 -600,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

129.354,54 118.481 119.297,51 816,51 -10.057,03

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

38.793,74 38.793,74 38.793,74

70221
000

Vergütungen -29.949,32 -29.949,32 -29.949,32

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -649,54 -649,54 -649,54

70320
000

für Arbeitnehmer -2.213,06 -2.213,06 -2.213,06

70420
000

für Arbeitnehmer -5.920,52 -5.920,52 -5.920,52

70629
000

Sonstige -61,30 -61,30 -61,30

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

132.010,14 132.470 119.744,75 -12.725,25 -12.265,39

72230
000

Abfallbeseitigung -50,00 50,00

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-530,00 530,00

72360
000

Unterhaltung der Maschinen und techn.
Anlagen

-312,87 312,87

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-282,79 282,79

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-1.451,87 -3.640 -9.063,06 -5.423,06 -7.611,19

72470
000

Sonstige Verbrauchsmittel -214,32 214,32

72542
100

Betriebskostenbeitrag an das Land -26.948,09 -26.950 26.950,00 26.948,09

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.003,42 -2.003,42 -2.003,42

72543
100

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.184,81 2.184,81

72543
200

Erstattung Waldarbeiterlöhne
(Gemeinden)

-34.411,25 -16.330 -20.496,97 -4.166,97 13.914,28

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -210 -809,20 -599,20 -809,20
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-65.624,14 -85.340 -87.372,10 -2.032,10 -21.747,96

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 10.508,99 9.360 11.836,88 2.476,88 1.327,89

76131
000

Fahrtkostenerstattung -24,44 24,44

76150
000

Dienst- und Schutzkleidung, persönl.
Ausrüstung

-798,02 -1.145,95 -1.145,95 -347,93

76310
000

Büromaterial -104,38 -104,38 -104,38

76411
000

Gebäudeversicherungen -23,45 -23,78 -23,78 -0,33

76412
000

Kfz-Versicherungen -26,14 -26,14 -26,14

76414
000

Unfallversicherungen -6.229,30 -6.458,48 -6.458,48 -229,18

76416
000

Umlagen an Schadensausgleichskassen -6.050 6.050,00

76419
000

Sonstige Versicherungen -646,06 -650 -646,06 3,94

76420
000

Beiträge
z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein

-205,48 -125,28 -125,28 80,20

76790
000

Sonstige -724,57 -724,57 -724,57

76810
000

Grundsteuer -2.582,24 -2.660 -2.582,24 77,76

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

142.519,13 141.830 170.375,37 28.545,37 27.856,24

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-13.164,59 -23.349 -51.077,86 -27.728,86 -37.913,27

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-13.164,59 -23.349 -51.077,86 -27.728,86 -37.913,27

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

69810
000

Einzahlungen aus intern.
Leistungsbeziehungen

16.000 -16.000,00

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-13.164,59 -23.349 -51.077,86 -27.728,86 -37.913,27

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -13.164,59 -7.349 -51.077,86 -43.728,86 -37.913,27
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

44125000 Jagdpacht steuerfrei 34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

313,30 500 -500,00 -313,30

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

25,00 500 -500,00 -25,00

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

288,30 -288,30

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 122,83 -122,83

56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten
a.Sachverständige

122,83 -122,83

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

436,13 500 -500,00 -436,13

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

33.796,87 33.733 35.298,00 1.565,00 1.501,13

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 33.796,87 33.733 35.298,00 1.565,00 1.501,13

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-30.269,39 -30.410 -31.768,20 -1.358,20 -1.498,81

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

30.269,39 30.410 31.768,20 1.358,20 1.498,81

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

3.527,48 3.323 3.529,80 206,80 2,32
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

64125
000

Jagdpacht 34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

34.233,00 34.233 35.298,00 1.065,00 1.065,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

477,52 500 -500,00 -477,52

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-164,22 164,22

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -25,00 -500 500,00 25,00

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-288,30 288,30

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 122,83 -122,83

76251
000

Vergütungen einschließlich Reisekosten
an Sachvers

-122,83 122,83

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

600,35 500 -500,00 -600,35

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

33.632,65 33.733 35.298,00 1.565,00 1.665,35

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

33.632,65 33.733 35.298,00 1.565,00 1.665,35

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -30.269,39 -30.410 -31.768,20 -1.358,20 -1.498,81

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

33.632,65 33.733 35.298,00 1.565,00 1.665,35

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552150000 Jagdgenossenschaft Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 3.363,26 3.323 3.529,80 206,80 166,54
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

22.632,74 22.632,74 22.632,74

41441000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 22.632,74 22.632,74 22.632,74

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

-7.533,00 -7.533,00 -7.533,00

44242000 Kostenerstattungen vom Land -7.533,00 -7.533,00 -7.533,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

15.099,74 15.099,74 15.099,74

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.560,00 25.000 10.188,00 -14.812,00 -13.372,00

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

23.560,00 25.000 10.188,00 -14.812,00 -13.372,00

E 11 - Abschreibungen 255,69 256,00 256,00 0,31

53220000 Afa geleistete Zuwendungen 255,69 256,00 256,00 0,31

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 920,87 4.732,67 4.732,67 3.811,80

56255000 Aufwendungen für die Erstellung
von Bebauungspläne

4.732,67 4.732,67 4.732,67

56290000 Sonstige Aufwendg. für die
Inanspruchnahme v. RuD.

920,87 -920,87

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

24.736,56 25.000 15.176,67 -9.823,33 -9.559,89

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-24.736,56 -25.000 -76,93 24.923,07 24.659,63

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -24.736,56 -25.000 -76,93 24.923,07 24.659,63

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-24.736,56 -25.000 -76,93 24.923,07 24.659,63

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

-Nahwärmekonzept Baugebiet "Stockweg im Berg"
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

29.596,66 29.596,66 29.596,66

61441
000

vom Bund 22.632,74 22.632,74 22.632,74

61442
000

vom Land 6.963,92 6.963,92 6.963,92

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

29.596,66 29.596,66 29.596,66

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.560,00 25.000 10.188,00 -14.812,00 -13.372,00

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-23.560,00 -25.000 -10.188,00 14.812,00 13.372,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 5.653,54 5.653,54 5.653,54

76255
000

Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungspläne

-4.732,67 -4.732,67 -4.732,67

76290
000

Sonst Ausz Inanspruchnahme von
Rechten u. Diensten

-920,87 -920,87 -920,87

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

23.560,00 25.000 15.841,54 -9.158,46 -7.718,46

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-23.560,00 -25.000 13.755,12 38.755,12 37.315,12

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-23.560,00 -25.000 13.755,12 38.755,12 37.315,12

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-23.560,00 -25.000 13.755,12 38.755,12 37.315,12

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 2.559,69 -2.559,69

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.559,69 2.559,69

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.559,69 -2.559,69

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.559,69 2.559,69

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -26.119,69 -25.000 13.755,12 38.755,12 39.874,81
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Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

KST-Gruppe 571 Wirtschaftförderung

KST-Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5710-01 Breitband Gew.-Gebiet
"Kylltal" u. "Alter Bahnhof"

-2.559,69

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.559,69

Erläuterungen:
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Beitrag an Verein "Urlaubsregion Hillesheim"

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

30.000 6.226,88 -23.773,12 6.226,88

43620000 Gästebeiträge 30.000 6.226,88 -23.773,12 6.226,88

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

30.000 6.226,88 -23.773,12 6.226,88

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.700 -8.700,00

52543400 Kostenerstattung an VG für
Vorabbetrag

8.700 -8.700,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

2.658,24 2.667,41 2.667,41 9,17

54120000 Zuweisung an beteiligte
Unternehmen

2.658,24 2.667,41 2.667,41 9,17

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 80 178,38 98,38 178,38

56390000 Sonst. Geschäftsausgaben 105,06 105,06 105,06

56420000 Beiträge an Verbände und Vereine 73,32 73,32 73,32

56430000 Sonstige Beiträge 80 -80,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.658,24 8.780 2.845,79 -5.934,21 187,55

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-2.658,24 21.220 3.381,09 -17.838,91 6.039,33

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -2.658,24 21.220 3.381,09 -17.838,91 6.039,33

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-2.658,24 21.220 3.381,09 -17.838,91 6.039,33
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 6.814,88 -23.185,12 6.814,88

63620
000

Gästebeiträge 30.000 6.814,88 -23.185,12 6.814,88

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

30.000 6.814,88 -23.185,12 6.814,88

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.700 -8.700,00

72543
400

Kostenerstattung für VG für
Vorabbetrag

-8.700 8.700,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

2.658,24 2.667,41 2.667,41 9,17

74120
000

an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältn

-2.658,24 -2.667,41 -2.667,41 -9,17

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 80 178,38 98,38 178,38

76390
000

Sonstige -105,06 -105,06 -105,06

76420
000

Beiträge
z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein

-73,32 -73,32 -73,32

76430
000

Sonstige Beiträge -80 80,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.658,24 8.780 2.845,79 -5.934,21 187,55

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-2.658,24 21.220 3.969,09 -17.250,91 6.627,33

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-2.658,24 21.220 3.969,09 -17.250,91 6.627,33

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-2.658,24 21.220 3.969,09 -17.250,91 6.627,33

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen 2.600,00 -2.600,00

78622
000

Nichtbörsennotierte Anteile -2.600,00 2.600,00

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.600,00 -2.600,00

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.600,00 2.600,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -5.258,24 21.220 3.969,09 -17.250,91 9.227,33
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Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

KST-Gruppe 575 Tourismus

KST-Produkt 5750 Tourismusförderung

Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5750-01 Geschäftsanteil Touristik
GmbH Gerolsteiner Land

-2.600,00

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 2.600,00
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Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

126.932,70 174.010 127.998,60 -46.011,40 1.065,90

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

110.270,64 91.350 102.865,03 11.515,03 -7.405,61

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.230,86 131.290 95.079,32 -36.210,68 -31.151,54

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

37.935,19 29.800 123.834,83 94.034,83 85.899,64

E 7 + Sonstige laufende Erträge 150.004,56 112.300 297.871,17 185.571,17 147.866,61

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

551.373,95 538.750 747.648,95 208.898,95 196.275,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

220.176,31 262.515 194.537,26 -67.977,74 -25.639,05

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

517.863,34 542.280 665.007,85 122.727,85 147.144,51

E 11 - Abschreibungen 329.453,32 383.890 332.919,47 -50.970,53 3.466,15

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 106.439,98 92.080 137.570,03 45.490,03 31.130,05

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.173.932,95 1.280.765 1.330.034,61 49.269,61 156.101,66

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-622.559,00 -742.015 -582.385,66 159.629,34 40.173,34

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -622.559,00 -742.015 -582.385,66 159.629,34 40.173,34

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-31.502,82 -16.970 -33.014,57 -16.044,57 -1.511,75

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-591.056,18 -725.045 -549.371,09 175.673,91 41.685,09
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Teilfinanzhaushalt THH 2

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

4.807,71 4.200 3.802,60 -397,40 -1.005,11

61442
000

vom Land 3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

61443
000

von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

1.647,21 1.200 773,85 -426,15 -873,36

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.252,00 19.200 7.317,00 -11.883,00 -5.935,00

63210
000

Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung
u. Dienstl.

700,00 8.100 100,00 -8.000,00 -600,00

63224
000

für das Bestattungswesen 9.160,00 9.200 5.360,00 -3.840,00 -3.800,00

63225
000

für die Sondernutzung von Straßen 3.392,00 1.900 1.857,00 -43,00 -1.535,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 135.658,07 131.290 114.676,27 -16.613,73 -20.981,80

64120
000

Mieten und Pachten 135.658,07 131.290 114.676,27 -16.613,73 -20.981,80

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

4.334,66 1.800 86.732,43 84.932,43 82.397,77

64242
000

vom Land 1.366,19 -1.366,19

64250
000

von privaten Unternehmen 500 -500,00

64259
000

vom sonstigen privaten Bereich 787,71 716,10 716,10 -71,61

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 2.180,76 1.300 86.016,33 84.716,33 83.835,57

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 132.064,75 140.300 160.267,76 19.967,76 28.203,01

66112
000

Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken
u. Gebäuden

43.875,00 35.526,48 35.526,48 -8.348,52

66250
000

Konzessionsabgaben 83.491,66 138.000 97.549,92 -40.450,08 14.058,26

66270
000

Versicherungserstattungen steuerfrei 3.694,73 17.228,03 17.228,03 13.533,30

66290
000

Sonstige 100 1.000,00 900,00 1.000,00

66310
000

Erstattungen von Steuern vom
Einkommen u. Ertrag

6.997,55 6.997,55 6.997,55

66410
000

Abwicklung der Vorsteuer-
Guthaben(Vorsteuerüberh.)

1.003,36 1.965,78 1.965,78 962,42

66800
001

Sonstige laufende Einzahlungen aus
Verwaltungstäti

2.200 -2.200,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

290.117,19 296.790 372.796,06 76.006,06 82.678,87

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

204.230,55 262.515 233.552,79 -28.962,21 29.322,24

70221
000

Vergütungen -143.473,82 -186.680 -178.795,24 7.884,76 -35.321,42

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -2.043,47 -3.664,16 -3.664,16 -1.620,69

70291
000

Vergütungen -13.495,36 -16.560 -8.422,00 8.138,00 5.073,36

70320
000

für Arbeitnehmer -12.586,94 -15.240 -10.791,85 4.448,15 1.795,09

70390
000

Sonstige -355,77 -180 180,00 355,77

70420
000

für Arbeitnehmer -28.516,07 -39.050 -29.198,51 9.851,49 -682,44

70490
000

Sonstige -3.345,01 -4.265 -2.330,78 1.934,22 1.014,23
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Teilfinanzhaushalt THH 2

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

70629
000

Sonstige -140,94 -125,64 -125,64 15,30

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-273,17 -540 -224,61 315,39 48,56

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

641.312,49 542.280 584.318,14 42.038,14 -56.994,35

72200
000

Stromkosten -45.612,70 -23.430 -101.588,26 -78.158,26 -55.975,56

72210
000

Heizkosten -8.716,21 -6.000 -20.933,37 -14.933,37 -12.217,16

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-14.426,45 -14.050 -11.190,48 2.859,52 3.235,97

72230
000

Abfallbeseitigung -12.847,32 -8.100 -4.480,84 3.619,16 8.366,48

72311
000

Grundstücke -23.521,73 -72.800 -27.506,63 45.293,37 -3.984,90

72312
000

Außenanlagen -226,43 -102,20 -102,20 124,23

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-144.420,41 -104.100 -112.321,00 -8.221,00 32.099,41

72331
000

Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

-563,91 563,91

72333
000

Stromversorgungsanlagen -40.833,90 -78.500 -5.447,43 73.052,57 35.386,47

72337
000

Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen

-4.211,74 4.211,74

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-118.255,25 -68.500 -135.500,22 -67.000,22 -17.244,97

72338
100

Überschuss Wirtschaftswege -28.374,87 -26.759,80 -26.759,80 1.615,07

72351
000

Wartungs- und Instandsetzungskosten -16.641,96 -25.000 -5.593,04 19.406,96 11.048,92

72352
000

Betriebs- und Schmierstoffe -5.596,19 -7.000 -7.562,19 -562,19 -1.966,00

72353
000

Reifen -2.070,61 -802,93 -802,93 1.267,68

72360
000

Unterhaltung der Maschinen und techn.
Anlagen

-1.000 1.000,00

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-2.636,92 -1.301,26 -1.301,26 1.335,66

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-6.255,34 -6.300 -12.871,28 -6.571,28 -6.615,94

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-5.855,82 -12.600 -16.968,48 -4.368,48 -11.112,66

72470
000

Sonstige Verbrauchsmittel -113,05 113,05

72531
000

Straßenoberflächenentwässerung VG-
Werke

-143.042,88 -71.600 -71.521,44 78,56 71.521,44

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -1.290,59 -38.700 -853,07 37.846,93 437,52

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -95,20 -1.100 -584,57 515,43 -489,37

72919
100

Rasengrabplatten -1.194,80 -1.000 -1.287,58 -287,58 -92,78

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-12.728,21 -18.342,07 -18.342,07 -5.613,86

72922
000

Grabanfertigung -1.780,00 -2.500 -800,00 1.700,00 980,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 106.754,66 92.080 150.891,09 58.811,09 44.136,43

76120
000

Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,
Umschulg.

-500 500,00
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Teilfinanzhaushalt THH 2

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

76150
000

Dienst- und Schutzkleidung, persönl.
Ausrüstung

-3.984,57 -500 -2.565,77 -2.065,77 1.418,80

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -1.111,40 -2.000 -1.853,31 146,69 -741,91

76251
000

Vergütungen einschließlich Reisekosten
an Sachvers

-124,00 124,00

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-36.168,02 -7.000 -68.363,87 -61.363,87 -32.195,85

76255
000

Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungspläne

-18.353,88 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -12.412,91

76290
000

Sonst Ausz Inanspruchnahme von
Rechten u. Diensten

-1.000 1.000,00

76291
000

Vertragsreinigung -1.524,63 -1.524,63 -1.524,63

76310
000

Büromaterial -227,49 -100 100,00 227,49

76341
000

Fernmeldegebühren -1.096,26 -600 -1.083,10 -483,10 13,16

76343
000

Miete, Leasing -58,00 58,00

76351
000

Annoncen -250 250,00

76390
000

Sonstige -76,16 76,16

76411
000

Gebäudeversicherungen -24.097,53 -11.680 -23.973,14 -12.293,14 124,39

76412
000

Kfz-Versicherungen -1.914,96 -2.291,45 -2.291,45 -376,49

76414
000

Unfallversicherungen -142,75 -178,98 -178,98 -36,23

76790
000

Sonstige -1.580,04 -1.580,04 -1.580,04

76810
000

Grundsteuer -18.227,82 -18.450 -18.209,05 240,95 18,77

76820
000

Kraftfahrzeugsteuer -81,00 -81,00 -81,00

76890
000

Sonstige betriebliche
Steueraufwendungen

-1.090,82 1.580,04 1.580,04 2.670,86

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

952.297,70 896.875 968.762,02 71.887,02 16.464,32

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-662.180,51 -600.085 -595.965,96 4.119,04 66.214,55

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-662.180,51 -600.085 -595.965,96 4.119,04 66.214,55

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

69810
000

Einzahlungen aus intern.
Leistungsbeziehungen

78.009,77 112.510 80.009,41 -32.500,59 1.999,64

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -46.506,95 -95.540 -46.994,84 48.545,16 -487,89

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-662.180,51 -600.085 -595.965,96 4.119,04 66.214,55

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

82.332,81 1.653.840 300,00 -1.653.540,00 -82.032,81
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Teilfinanzhaushalt THH 2

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

68270
000

Grabnutzungsentgelte 11.380,00 10.000 13.320,00 3.320,00 1.940,00

68290
000

Sonstige 9.467,00 9.467,00 9.467,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

11.380,00 10.000 22.787,00 12.787,00 11.407,00

68270
000

Grabnutzungsentgelte 11.380,00 10.000 13.320,00 3.320,00 1.940,00

68290
000

Sonstige 9.467,00 9.467,00 9.467,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen 1.210.000 26.367,52 -1.183.632,48 26.367,52

68800
001

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Waren

1.210.000 26.367,52 -1.183.632,48 26.367,52

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

93.712,81 2.873.840 49.454,52 -2.824.385,48 -44.258,29

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 151.688,97 78.232 3.141.950 136.885,98 -3.083.296,02 145.000 -14.802,99

78510
000

unbebaute Grundstücke u
grundstücksgleiche Rechte

-8.119,58 -1.711,99 -1.711,99 6.407,59

78532
000

Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden
u.Grundstückseinr.

-4.829,86 4.829,86

78560
000

AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.
Anlagen

-12.250,00 -170.000 -31.716,41 138.283,59 -145.000 -19.466,41

78571
000

bewegl. Sachen des Anlagevermögens
oberh. 1000 EUR

-5.057,92 -5.686,53 -5.686,53 -628,61

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -121.431,61 -78.232 -2.971.950 -97.771,05 2.952.410,95 23.660,56

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen 141.851,52 61.025 1.100.000 552.937,93 -608.087,07 390.000 411.086,41

78831
000

Fertige Erzeugnisse -141.851,52 -61.025 -1.100.000 -552.937,93 608.087,07 -390.000 -411.086,41

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

293.540,49 139.257 4.241.950 689.823,91 -3.691.383,09 535.000 396.283,42

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-199.827,68 -139.257 -1.368.110 -640.369,39 866.997,61 -535.000 -440.541,71

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -830.505,37 -139.257 -1.951.225 -1.203.320,78 887.161,22 -535.000 -372.815,41
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

6.750,00 6.750 6.750,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 6.750,00 6.750 6.750,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.540,00 78.000 42.250,00 -35.750,00 -36.290,00

44120016 Mieten und Pachten 16 % 36.000,00 -36.000,00

44120019 Mieten und Pachten 19 % 42.540,00 78.000 42.250,00 -35.750,00 -290,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

22.846,55 13.000 21.445,50 8.445,50 -1.401,05

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 22.846,55 21.445,50 21.445,50 -1.401,05

44290019 Kostenerstattungen von Sonstigen
19 %

13.000 -13.000,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge 3.694,73 167.228,03 167.228,03 163.533,30

46270000 Versicherungserstattungen
steuerfrei

3.694,73 167.228,03 167.228,03 163.533,30

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

111.831,28 97.750 237.673,53 139.923,53 125.842,25

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

91.586,45 90.400 168.492,00 78.092,00 76.905,55

52200019 Stromkosten 19 % 512,23 512,23 512,23

52210019 Heizkosten 19 % 10.609,82 10.609,82 10.609,82

52230000 Abfallbeseitigung 1.325,63 5.400 662,82 -4.737,18 -662,81

52311000 Unterhaltung Grundstücke 229,36 2.350,00 2.350,00 2.120,64

52311019 Unterhaltung Grundstücke 19 % 5.000 -5.000,00

52312016 Unterhaltung Außenanlagen 16 % 78,34 -78,34

52313016 Unterhaltung Gebäude  16 % 17.602,59 -17.602,59

52313019 Unterhaltung Gebäude  19 % 69.264,90 80.000 150.947,47 70.947,47 81.682,57

52370016 Unterhaltung d. Betriebs- u.
Geschäftsausst. 16 %

289,33 -289,33

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

66,69 66,69 66,69

52440019 Verbrauchsmittel  19% 440,67 440,67 440,67

52920016 Sonst. Aufwendungen f.
Dienstleistungen 16 %

2.796,30 -2.796,30

52920019 Sonst. Aufwendungen f.
Dienstleistungen 19 %

2.902,30 2.902,30 2.902,30

E 11 - Abschreibungen 33.020,00 37.960 33.020,00 -4.940,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 28.850,00 28.860 28.850,00 -10,00

53830000 Afa Betriebsvorrichtungen 4.170,00 4.170,00 4.170,00

53831000 Afa Betriebsvorrichtungen 4.170 -4.170,00

53851000 Afa Betriebsausstattung 4.930 -4.930,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 68.122,08 28.300 90.980,23 62.680,23 22.858,15
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

3.179,98 -2.471,54 -2.471,54 -5.651,52

56253016 Gerichts-, Anwalts-, Notar,
Gerichtsvollz. 16 %

15.610,30 980,45 980,45 -14.629,85

56253019 Gerichts-, Anwalts-, Notar,
Gerichtsvollz. 19 %

13.543,27 5.000 54.434,05 49.434,05 40.890,78

56411000 Gebäudeversicherungen 21.520,92 9.000 21.445,50 12.445,50 -75,42

56810000 Grundsteuer 14.267,61 14.300 14.267,61 -32,39

56890000 Sonstige betriebliche
Steueraufwendungen

2.324,16 2.324,16 2.324,16

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

192.728,53 156.660 292.492,23 135.832,23 99.763,70

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-80.897,25 -58.910 -54.818,70 4.091,30 26.078,55

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -80.897,25 -58.910 -54.818,70 4.091,30 26.078,55

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-80.897,25 -58.910 -54.818,70 4.091,30 26.078,55

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120019

-bis 31.12.2017 = 5.500 € (66.000 €) NETTO
-01.01.2018 - 31.12.2020 = 6.000 € (72.000 €) NETTO
-01.01.2021 - 31.12.2030 = 6.500 € (78.000 €) NETTO

Erläuterung zu 44290019

-Nebenkostenabrechnung
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 86.172,15 78.000 50.277,50 -27.722,50 -35.894,65

64120
000

Mieten und Pachten 86.172,15 78.000 50.277,50 -27.722,50 -35.894,65

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

44.292,05 44.292,05 44.292,05

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 44.292,05 44.292,05 44.292,05

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 13.282,07 13.000 23.060,89 10.060,89 9.778,82

66250
000

Konzessionsabgaben 8.999,02 13.000 -13.000,00 -8.999,02

66270
000

Versicherungserstattungen steuerfrei 3.694,73 17.228,03 17.228,03 13.533,30

66310
000

Erstattungen von Steuern vom
Einkommen u. Ertrag

545,14 545,14 545,14

66410
000

Abwicklung der Vorsteuer-
Guthaben(Vorsteuerüberh.)

588,32 5.287,72 5.287,72 4.699,40

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

99.454,22 91.000 117.630,44 26.630,44 18.176,22

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

140.773,37 90.400 111.705,00 21.305,00 -29.068,37

72200
000

Stromkosten -609,55 -609,55 -609,55

72210
000

Heizkosten -2.307,07 -2.307,07 -2.307,07

72230
000

Abfallbeseitigung -5.407,37 -5.400 3.418,92 8.818,92 8.826,29

72311
000

Grundstücke -229,36 -5.000 -2.350,00 2.650,00 -2.120,64

72312
000

Außenanlagen -90,88 90,88

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-131.466,43 -80.000 -105.812,47 -25.812,47 25.653,96

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-335,62 335,62

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-66,69 -66,69 -66,69

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-524,40 -524,40 -524,40

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-3.243,71 -3.453,74 -3.453,74 -210,03

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 70.385,75 28.300 101.307,14 73.007,14 30.921,39

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-34.597,22 -5.000 -65.594,03 -60.594,03 -30.996,81

76411
000

Gebäudeversicherungen -21.520,92 -9.000 -21.445,50 -12.445,50 75,42

76810
000

Grundsteuer -14.267,61 -14.300 -14.267,61 32,39

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

211.159,12 118.700 213.012,14 94.312,14 1.853,02
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150600 Hotel Augustiner Kloster

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-111.704,90 -27.700 -95.381,70 -67.681,70 16.323,20

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-111.704,90 -27.700 -95.381,70 -67.681,70 16.323,20

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-111.704,90 -27.700 -95.381,70 -67.681,70 16.323,20

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -111.704,90 -27.700 -95.381,70 -67.681,70 16.323,20
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

1.900,00 1.900 1.900,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00

41590000 Auflösung Sopo Sonstige 1.900 -1.900,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.159,00 4.290 3.600,00 -690,00 441,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 3.159,00 4.290 -4.290,00 -3.159,00

44120019 Mieten und Pachten 19 % 3.600,00 3.600,00 3.600,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

726,42 600 -600,00 -726,42

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 726,42 600 -600,00 -726,42

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

5.785,42 6.790 5.500,00 -1.290,00 -285,42

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

-98,38 1.550 -4.533,36 -6.083,36 -4.434,98

52210000 Heizkosten -293,13 800 -5.003,80 -5.803,80 -4.710,67

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

108,18 250 297,62 47,62 189,44

52313000 Unterhaltung Gebäude 86,57 500 172,82 -327,18 86,25

E 11 - Abschreibungen 5.054,00 5.060 5.054,00 -6,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 4.799,00 4.800 4.799,00 -1,00

53851000 Afa Betriebsausstattung 260 -260,00

53852000 Afa Geschäftsausstattung 255,00 255,00 255,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 600,74 700 2.650,38 1.950,38 2.049,64

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

1.047,20 1.047,20 1.047,20

56253019 Gerichts-, Anwalts-, Notar,
Gerichtsvollz. 19 %

1.100,00 1.100,00 1.100,00

56411000 Gebäudeversicherungen 600,74 700 503,18 -196,82 -97,56

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

5.556,36 7.310 3.171,02 -4.138,98 -2.385,34

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

229,06 -520 2.328,98 2.848,98 2.099,92

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 229,06 -520 2.328,98 2.848,98 2.099,92
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

229,06 -520 2.328,98 2.848,98 2.099,92
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.212,00 4.290 4.284,00 -6,00 72,00

64120
000

Mieten und Pachten 4.212,00 4.290 4.284,00 -6,00 72,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

600 1.417,93 817,93 1.417,93

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 600 1.417,93 817,93 1.417,93

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.212,00 4.890 5.701,93 811,93 1.489,93

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

960,94 1.550 173,10 -1.376,90 -787,84

72210
000

Heizkosten -443,82 -800 201,13 1.001,13 644,95

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-365,40 -250 -266,56 -16,56 98,84

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-151,72 -500 -107,67 392,33 44,05

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 600,74 700 2.859,38 2.159,38 2.258,64

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-2.356,20 -2.356,20 -2.356,20

76411
000

Gebäudeversicherungen -600,74 -700 -503,18 196,82 97,56

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

1.561,68 2.250 3.032,48 782,48 1.470,80

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.650,32 2.640 2.669,45 29,45 19,13

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

2.650,32 2.640 2.669,45 29,45 19,13

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

2.650,32 2.640 2.669,45 29,45 19,13

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141150601 Kulturhaus Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 2.650,32 2.640 2.669,45 29,45 19,13
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von
Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

1.500,00 1.900 1.500,00 -400,00

43225000 Entgelte für die Sondernutzung v.
Straßen & Wegen

1.500,00 1.900 1.500,00 -400,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.474,15 12.200 13.297,64 1.097,64 -176,51

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 13.474,15 12.200 13.297,64 1.097,64 -176,51

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

500 1.868,30 1.368,30 1.868,30

44242000 Kostenerstattungen vom Land 1.868,30 1.868,30 1.868,30

44250001 Kostenerstattungen und Umlagen
von Unternehmen

500 -500,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge 43.876,00 200 35.525,48 35.325,48 -8.350,52

46112000 Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken
und Gebäuden

43.876,00 35.525,48 35.525,48 -8.350,52

46901000 Andere sonstige ordentliche Erträge 200 -200,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

58.850,15 14.800 52.191,42 37.391,42 -6.658,73

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.432,42 5.500 7.208,52 1.708,52 3.776,10

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

2.995,67 4.000 2.090,05 -1.909,95 -905,62

52311000 Unterhaltung Grundstücke 241,05 500 2.817,72 2.317,72 2.576,67

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

129,92 -129,92

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

1.000 -1.000,00

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

65,78 2.300,75 2.300,75 2.234,97

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.277,80 1.390 1.176,50 -213,50 -101,30

56810000 Grundsteuer 1.277,80 1.390 1.176,50 -213,50 -101,30

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.710,22 6.890 8.385,02 1.495,02 3.674,80

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

54.139,93 7.910 43.806,40 35.896,40 -10.333,53

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 54.139,93 7.910 43.806,40 35.896,40 -10.333,53
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

54.139,93 7.910 43.806,40 35.896,40 -10.333,53

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-davon:
+Pacht ART Containerstandplatz = 1.750  €
+Erbpacht Golfclub = 2.480 €
+Landpacht
+Miete Sendemast
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.035,00 1.900 1.500,00 -400,00 -1.535,00

63225
000

für die Sondernutzung von Straßen 3.035,00 1.900 1.500,00 -400,00 -1.535,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.360,17 12.200 13.124,14 924,14 -236,03

64120
000

Mieten und Pachten 13.360,17 12.200 13.124,14 924,14 -236,03

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

500 -500,00

64250
000

von privaten Unternehmen 500 -500,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 43.875,00 200 35.526,48 35.326,48 -8.348,52

66112
000

Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken
u. Gebäuden

43.875,00 35.526,48 35.526,48 -8.348,52

66800
001

Sonstige laufende Einzahlungen aus
Verwaltungstäti

200 -200,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

60.270,17 14.800 50.150,62 35.350,62 -10.119,55

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.182,79 5.500 7.084,27 1.584,27 3.901,48

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-2.746,04 -4.000 -1.965,80 2.034,20 780,24

72311
000

Grundstücke -241,05 -500 -2.817,72 -2.317,72 -2.576,67

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -129,92 129,92

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -1.000 1.000,00

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-65,78 -2.300,75 -2.300,75 -2.234,97

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 1.277,80 1.390 1.259,03 -130,97 -18,77

76810
000

Grundsteuer -1.277,80 -1.390 -1.259,03 130,97 18,77

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

4.460,59 6.890 8.343,30 1.453,30 3.882,71

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

55.809,58 7.910 41.807,32 33.897,32 -14.002,26

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

55.809,58 7.910 41.807,32 33.897,32 -14.002,26

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

55.809,58 7.910 41.807,32 33.897,32 -14.002,26
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

68290
000

Sonstige 9.467,00 9.467,00 9.467,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

9.467,00 9.467,00 9.467,00

68290
000

Sonstige 9.467,00 9.467,00 9.467,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen 26.367,52 26.367,52 26.367,52

68800
001

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Waren

26.367,52 26.367,52 26.367,52

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

35.834,52 35.834,52 35.834,52

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 12.949,44 1.711,99 1.711,99 -11.237,45

78510
000

unbebaute Grundstücke u
grundstücksgleiche Rechte

-8.119,58 -1.711,99 -1.711,99 6.407,59

78532
000

Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden
u.Grundstückseinr.

-4.829,86 4.829,86

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

12.949,44 1.711,99 1.711,99 -11.237,45

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-12.949,44 34.122,53 34.122,53 47.071,97

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 42.860,14 7.910 75.929,85 68.019,85 33.069,71
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Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 11 Innere Verwaltung

KST-Gruppe 114 Zentrale Dienste

KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb -12.949,44 43.155,53 43.155,53

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 26.367,52 26.367,52

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 12.949,44 1.711,99 1.711,99

15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben"
neuer Abschnitt

9.467,00 9.467,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

9.467,00 9.467,00

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer

vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 170.000 €

getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgte vorher bei KST 541 "Gemeindestraßen" und jetzt bei

KST 1143 "Liegenschaften"

+im Jahr 2023 werden von den im Jahr 2022 veranschlagten 170.000  € noch 50.000 € kassenwirksam

-Grunderwerb Baugebiet "Hutterlager" Flur 21 Nr. 23/2 (1.311 qm), Nr. 127/53 (3974 qm), Nr. 39/1 (1.817 qm), 165/38 (1.401 qm), Nr. 37/1 (1.575 qm)

= 10.078 qm x 50 € (Bodenrichtwert) = 503.900 zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar, Umschreibung, etc.) = 36.100 €,

also insgesamt = 540.000 €

+der Verkäufer möchte nunmehr lediglich die Hälfte der Fläche 2023 verkaufen = 270.000 €

-Grunderwerb Grundstück an der Markthalle für Materiallager = 80.000 €

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf dem Graben" Bolsdorf = 570.000 € (9.500 qm, ohne Verkehrswege, x 60 €/qm)

+2022 nicht umgesetzt, es werden 2023 = 280.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Hutterlager" = 800.000 € (8.000 qm, ohne Wege- und Verkehrsflächen, x 100 €/qm)

+da nur die Häfte der Fläche gekauft wird, werden auch 2023 nur 400.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

Zusätzliche Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022:

-Für das Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 140.000 € getätigt werden

Baugebiet "Auf dem Graben"  neuer Abschnitt

-ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer

vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 120.000 €

getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgt bei KST 1143 "Liegenschaften"

2022: Straßenbau = 150.000 €, Ingenierleistungen = 20.000 €, Wasser/Abwasser = 200.0000 €, also insgesamt = 370.000 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt
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Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

16,16 16,16 16,16

44242000 Kostenerstattungen vom Land 16,16 16,16 16,16

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

16,16 16,16 16,16

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

7,89 7,89 7,89

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 6,84 6,84 6,84

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

0,28 0,28 0,28

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

0,77 0,77 0,77

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

33.576,16 78.000 33.886,25 -44.113,75 310,09

52230000 Abfallbeseitigung 2.422,48 228,66 228,66 -2.193,82

52351000 Wartungs- und
Instandsetzungskosten Fahrzeuge

12.037,21 25.000 6.451,37 -18.548,63 -5.585,84

52352000 Betriebs- und Schmierstoffe
Fahrzeuge

5.088,56 7.000 7.598,71 598,71 2.510,15

52353000 Reifen für Fahrzeuge 2.070,61 802,93 802,93 -1.267,68

52360000 Unterhaltung der Maschinen u.
techn. Anlagen

1.000 -1.000,00

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

1.821,05 1.111,46 1.111,46 -709,59

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

4.501,87 5.000 3.206,60 -1.793,40 -1.295,27

52440000 Verbrauchsmittel 4.435,34 4.000 6.989,62 2.989,62 2.554,28

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

36.000 -36.000,00

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

1.199,04 7.496,90 7.496,90 6.297,86

E 11 - Abschreibungen 6.236,42 8.751,61 8.751,61 2.515,19

53810000 Afa Fahrzeuge 1.681,00 4.693,41 4.693,41 3.012,41

53851000 Afa Betriebsausstattung 78,20 78,20 78,20

53852000 Afa Geschäftsausstattung 4.555,42 3.980,00 3.980,00 -575,42

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 7.927,80 4.100 5.611,62 1.511,62 -2.316,18

56120000 Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung, Umschulung

500 -500,00

56150000 Aufwendungen für Dienst- und
Schutzkleidung, pers.

4.563,81 500 2.129,61 1.629,61 -2.434,20

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.111,40 2.000 1.109,56 -890,44 -1,84
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

56290000 Sonstige Aufwendg. für die
Inanspruchnahme v. RuD.

1.000 -1.000,00

56310000 Büromaterial 122,47 100 -100,00 -122,47

56343000 Miete, Leasing Telefon u.
Datenübertragung

58,00 -58,00

56390000 Sonst. Geschäftsausgaben 76,16 -76,16

56412000 Kfz-Versicherungen 1.914,96 2.291,45 2.291,45 376,49

56820000 Kraftfahrzeugsteuer 81,00 81,00 81,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

47.740,38 82.100 48.257,37 -33.842,63 516,99

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-47.740,38 -82.100 -48.241,21 33.858,79 -500,83

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -47.740,38 -82.100 -48.241,21 33.858,79 -500,83

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

47.740,38 82.100 48.241,21 -33.858,79 500,83

48110000 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

47.740,38 82.100 48.241,21 -33.858,79 500,83

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

Erläuterung zu 52543000

-Personalkostenerstattung an VG Gerolstein

Erläuterung zu 56210000

-Miete Leihgeräte, da gegenüber Anschaffung kostengünstiger (z.B. Radlader, Hebebühne, Rüttler, usw.)

Erläuterung zu 56220000

Jahresrechnung Hillesheim 2021

71 / 245



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

7,89 7,89 7,89

70221
000

Vergütungen -6,84 -6,84 -6,84

70320
000

für Arbeitnehmer -0,28 -0,28 -0,28

70420
000

für Arbeitnehmer -0,77 -0,77 -0,77

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

38.111,66 78.000 32.311,68 -45.688,32 -5.799,98

72230
000

Abfallbeseitigung -2.234,38 -416,76 -416,76 1.817,62

72351
000

Wartungs- und Instandsetzungskosten -16.381,61 -25.000 -5.593,04 19.406,96 10.788,57

72352
000

Betriebs- und Schmierstoffe -5.596,19 -7.000 -7.562,19 -562,19 -1.966,00

72353
000

Reifen -2.070,61 -802,93 -802,93 1.267,68

72360
000

Unterhaltung der Maschinen und techn.
Anlagen

-1.000 1.000,00

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-1.821,05 -1.103,96 -1.103,96 717,09

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-4.648,91 -5.000 -2.888,81 2.111,19 1.760,10

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-4.728,91 -4.000 -6.520,05 -2.520,05 -1.791,14

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -36.000 36.000,00

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-630,00 -7.423,94 -7.423,94 -6.793,94

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 7.453,58 4.100 6.047,78 1.947,78 -1.405,80

76120
000

Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,
Umschulg.

-500 500,00

76150
000

Dienst- und Schutzkleidung, persönl.
Ausrüstung

-3.984,57 -500 -2.565,77 -2.065,77 1.418,80

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -1.111,40 -2.000 -1.109,56 890,44 1,84

76290
000

Sonst Ausz Inanspruchnahme von
Rechten u. Diensten

-1.000 1.000,00

76310
000

Büromaterial -227,49 -100 100,00 227,49

76343
000

Miete, Leasing -58,00 58,00

76390
000

Sonstige -76,16 76,16
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

76412
000

Kfz-Versicherungen -1.914,96 -2.291,45 -2.291,45 -376,49

76820
000

Kraftfahrzeugsteuer -81,00 -81,00 -81,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

45.565,24 82.100 38.367,35 -43.732,65 -7.197,89

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-45.565,24 -82.100 -38.367,35 43.732,65 7.197,89

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-45.565,24 -82.100 -38.367,35 43.732,65 7.197,89

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

69810
000

Einzahlungen aus intern.
Leistungsbeziehungen

47.740,38 82.100 48.241,21 -33.858,79 500,83

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-45.565,24 -82.100 -38.367,35 43.732,65 7.197,89

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 41.532,67 170.000 33.289,61 -136.710,39 145.000 -8.243,06

78560
000

AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.
Anlagen

-12.250,00 -170.000 -31.716,41 138.283,59 -145.000 -19.466,41

78571
000

bewegl. Sachen des Anlagevermögens
oberh. 1000 EUR

-4.998,42 -1.573,20 -1.573,20 3.425,22

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.284,25 24.284,25

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

41.532,67 170.000 33.289,61 -136.710,39 145.000 -8.243,06

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-41.532,67 -170.000 -33.289,61 136.710,39 -145.000 8.243,06

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -39.357,53 -170.000 -23.415,75 146.584,25 -145.000 15.941,78
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Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 11 Innere Verwaltung

KST-Gruppe 114 Zentrale Dienste

KST-Produkt 1143 Bauhof

Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher -10.950,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.950,00

15-1143-06 Sozialraum mit sanitärer
Anlage

-24.284,25

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 24.284,25

15-1143-07 Kfz mit Anbaugeräte -100.000,00 100.000,00 -100.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 100.000,00 -100.000,00 100.000,00

15-1143-08 Kehrmaschine Stadt
Hillesheim

-4.998,42

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.998,42

15-1143-09 Kfz Pritsche -25.000,00 -31.716,41 -6.716,41

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000,00 31.716,41 6.716,41

15-1143-10 Anhänger -1.300,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.300,00

15-1143-11 Schweißgerät Bauhof -1.573,20 -1.573,20

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.573,20 1.573,20

15-1143-12 Kommunaltraktor samt
notwendigem Zubehör

-45.000,00 45.000,00 -45.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 45.000,00 -45.000,00 45.000,00

Erläuterungen

Kfz mit Anbaugeräte

-Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.

Kfz Pritsche

-Neuanschaffung Kfz Pritsche für Bauhof

Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör

-in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht muss ein neuer Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör gekauft werden (Ersatzbeschaffung)
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Produktbeschreibung Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

132,26 800 161,59 -638,41 29,33

52200000 Stromkosten 132,26 200 161,59 -38,41 29,33

52210000 Heizkosten 400 -400,00

52313000 Unterhaltung Gebäude 200 -200,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 181,10 180 201,31 21,31 20,21

56411000 Gebäudeversicherungen 181,10 180 182,54 2,54 1,44

56810000 Grundsteuer 18,77 18,77 18,77

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

313,36 980 362,90 -617,10 49,54

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-313,36 -980 -362,90 617,10 -49,54

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -313,36 -980 -362,90 617,10 -49,54

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-313,36 -980 -362,90 617,10 -49,54
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

128,59 800 168,26 -631,74 39,67

72200
000

Stromkosten -128,59 -200 -168,26 31,74 -39,67

72210
000

Heizkosten -400 400,00

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-200 200,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 181,10 180 201,31 21,31 20,21

76411
000

Gebäudeversicherungen -181,10 -180 -182,54 -2,54 -1,44

76810
000

Grundsteuer -18,77 -18,77 -18,77

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

309,69 980 369,57 -610,43 59,88

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-309,69 -980 -369,57 610,43 -59,88

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-309,69 -980 -369,57 610,43 -59,88

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-309,69 -980 -369,57 610,43 -59,88

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520151600 Museum Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -309,69 -980 -369,57 610,43 -59,88
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Produktbeschreibung Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus der Jugend

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

211,00 220 211,00 -9,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 211,00 220 211,00 -9,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600,00 3.600 3.600,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 3.600,00 3.600 3.600,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.218,34 1.151,57 1.151,57 -66,77

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.218,34 -1.218,34

E 7 + Sonstige laufende Erträge 100,00 100,00 100,00

46290000 Sonstige laufende Erträge 100,00 100,00 100,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

5.029,34 3.820 5.062,57 1.242,57 33,23

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

607,14 3.100 1.586,07 -1.513,93 978,93

52200000 Stromkosten 199,14 500 184,43 -315,57 -14,71

52210000 Heizkosten -58,27 1.100 596,95 -503,05 655,22

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

317,47 350 638,88 288,88 321,41

52230000 Abfallbeseitigung 148,80 150 165,81 15,81 17,01

52313000 Unterhaltung Gebäude 1.000 -1.000,00

E 11 - Abschreibungen 358,00 360 358,00 -2,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 358,00 360 358,00 -2,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

6.000,00 6.000 6.000,00

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige

6.000,00 6.000 6.000,00

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 109,36 110 111,71 1,71 2,35

56411000 Gebäudeversicherungen 109,36 110 111,71 1,71 2,35

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

7.074,50 9.570 8.055,78 -1.514,22 981,28

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-2.045,16 -5.750 -2.993,21 2.756,79 -948,05

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -2.045,16 -5.750 -2.993,21 2.756,79 -948,05

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-2.045,16 -5.750 -2.993,21 2.756,79 -948,05
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600 3.600,00 3.600,00

64120
000

Mieten und Pachten 3.600 3.600,00 3.600,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.218,34 1.218,34 1.218,34

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 1.218,34 1.218,34 1.218,34

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 100,00 100,00

66290
000

Sonstige 100,00 100,00 100,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.600 4.918,34 1.318,34 4.918,34

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.376,99 3.100 973,69 -2.126,31 -403,30

72200
000

Stromkosten -266,38 -500 -19,14 480,86 247,24

72210
000

Heizkosten -636,73 -1.100 -495,00 605,00 141,73

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-325,08 -350 -293,74 56,26 31,34

72230
000

Abfallbeseitigung -148,80 -150 -165,81 -15,81 -17,01

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-1.000 1.000,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

981,57 6.000 6.000,00 5.018,43

74190
000

an übrige Bereiche -981,57 -6.000 -6.000,00 -5.018,43

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 109,36 110 111,71 1,71 2,35

76411
000

Gebäudeversicherungen -109,36 -110 -111,71 -1,71 -2,35

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.467,92 9.210 7.085,40 -2.124,60 4.617,48

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-2.467,92 -5.610 -2.167,06 3.442,94 300,86

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-2.467,92 -5.610 -2.167,06 3.442,94 300,86

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-2.467,92 -5.610 -2.167,06 3.442,94 300,86

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661150600 Haus der Jugend Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -2.467,92 -5.610 -2.167,06 3.442,94 300,86
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Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

199,00 280 98,00 -182,00 -101,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 199,00 210 98,00 -112,00 -101,00

41590000 Auflösung Sopo Sonstige 70 -70,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 100 -100,00

46290000 Sonstige laufende Erträge 100 -100,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

199,00 380 98,00 -282,00 -101,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

10.400 14.742,86 4.342,86 14.742,86

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 8.000 11.138,34 3.138,34 11.138,34

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 308,79 308,79 308,79

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

700 885,01 185,01 885,01

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

1.700 2.404,72 704,72 2.404,72

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

6,00 6,00 6,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

231,88 1.000 979,57 -20,43 747,69

52311000 Unterhaltung Grundstücke 212,94 500 347,58 -152,42 134,64

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

31,99 31,99 31,99

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

500 338,20 -161,80 338,20

52440000 Verbrauchsmittel 18,94 -18,94

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

261,80 261,80 261,80

E 11 - Abschreibungen 670 -670,00

53590000 Afa sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens

400 -400,00

53851000 Afa Betriebsausstattung 270 -270,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

231,88 12.070 15.722,43 3.652,43 15.490,55

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-32,88 -11.690 -15.624,43 -3.934,43 -15.591,55

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 20 Ordentliches Ergebnis -32,88 -11.690 -15.624,43 -3.934,43 -15.591,55

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-3.150 3.150,00

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

3.150 -3.150,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-32,88 -14.840 -15.624,43 -784,43 -15.591,55
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 100 -100,00

66290
000

Sonstige 100 -100,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

100 -100,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

10.400 14.742,86 4.342,86 14.742,86

70221
000

Vergütungen -8.000 -11.138,34 -3.138,34 -11.138,34

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -308,79 -308,79 -308,79

70320
000

für Arbeitnehmer -700 -885,01 -185,01 -885,01

70420
000

für Arbeitnehmer -1.700 -2.404,72 -704,72 -2.404,72

70629
000

Sonstige -6,00 -6,00 -6,00

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

231,88 1.000 979,57 -20,43 747,69

72311
000

Grundstücke -212,94 -500 -347,58 152,42 -134,64

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-31,99 -31,99 -31,99

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-500 -338,20 161,80 -338,20

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-18,94 18,94

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-261,80 -261,80 -261,80

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

231,88 11.400 15.722,43 4.322,43 15.490,55

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-231,88 -11.300 -15.722,43 -4.422,43 -15.490,55

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-231,88 -11.300 -15.722,43 -4.422,43 -15.490,55

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -3.150 3.150,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-231,88 -11.300 -15.722,43 -4.422,43 -15.490,55

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300,00 300,00 300,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

300,00 300,00 300,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

300,00 300,00 300,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -231,88 -14.450 -15.422,43 -972,43 -15.190,55
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Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe

KST-Gruppe 362 Jugendarbeit

KST-Produkt 3662 Kinderspielplätze

Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen
Anschaffung Spielgeräte

300,00 300,00

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300,00 300,00

Erläuterungen

Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte

-Planung und Ausführung = 20.000 e

-Zuwendung "Westenergie vor Ort" = 2.000 €

-weitere Spenden = 14.000 €

-somit Eigenanteil = 4.000 €
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Produktbeschreibung Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung 50 % Kostenanteil an Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zentralen Sportanlage Hillesheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

853,07 2.700 2.582,65 -117,35 1.729,58

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

853,07 2.700 2.582,65 -117,35 1.729,58

E 11 - Abschreibungen 12.015,00 10.590 12.014,00 1.424,00 -1,00

53230000 Afa geleistete
Investitionskostenzuschüsse

12.015,00 10.590 12.014,00 1.424,00 -1,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

12.868,07 13.290 14.596,65 1.306,65 1.728,58

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-12.868,07 -13.290 -14.596,65 -1.306,65 -1.728,58

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -12.868,07 -13.290 -14.596,65 -1.306,65 -1.728,58

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-12.868,07 -13.290 -14.596,65 -1.306,65 -1.728,58

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

-ab 2020 Beteiligung 20 %
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.700 853,07 -1.846,93 853,07

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -2.700 -853,07 1.846,93 -853,07

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.700 853,07 -1.846,93 853,07

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-2.700 -853,07 1.846,93 -853,07

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-2.700 -853,07 1.846,93 -853,07

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-2.700 -853,07 1.846,93 -853,07

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241000000 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -2.700 -853,07 1.846,93 -853,07
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und
Außenbereichssatzungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 22.700,20 50.000 27.991,27 -22.008,73 5.291,07

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

1.570,80 -1.570,80

56255000 Aufwendungen für die Erstellung
von Bebauungspläne

21.129,40 50.000 27.991,27 -22.008,73 6.861,87

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

22.700,20 50.000 27.991,27 -22.008,73 5.291,07

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-22.700,20 -50.000 -27.991,27 22.008,73 -5.291,07

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -22.700,20 -50.000 -27.991,27 22.008,73 -5.291,07

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-22.700,20 -50.000 -27.991,27 22.008,73 -5.291,07

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-davon:
+Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Klauswieschen" (Bahndamm) = 20.000 €
+Bebauungsplan "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf = 10.000 €
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

+Änderung Bebauungsplan "An der Kuhhol Teil 2" im Bereich "Alte Molkerei" (Erweiterung Gewerbegebiet) = 10.000 €
-Bebauungsplan "Auf der Schlack" Niederbettingen = 10.000 €
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 19.924,68 50.000 30.766,79 -19.233,21 10.842,11

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-1.570,80 1.570,80

76255
000

Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungspläne

-18.353,88 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -12.412,91

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

19.924,68 50.000 30.766,79 -19.233,21 10.842,11

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-19.924,68 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -10.842,11

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-19.924,68 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -10.842,11

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-19.924,68 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -10.842,11

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung,
Bauleitplanung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -19.924,68 -50.000 -30.766,79 19.233,21 -10.842,11
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung
sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

90.287,00 118.180 90.284,00 -27.896,00 -3,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 90.287,00 93.480 90.284,00 -3.196,00 -3,00

41590000 Auflösung Sopo Sonstige 24.700 -24.700,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

80.597,40 58.290 78.675,00 20.385,00 -1.922,40

43710000 Auflösung Sopo Beiträge 80.597,40 58.290 78.675,00 20.385,00 -1.922,40

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

3.146,45 60.250,52 60.250,52 57.104,07

44242000 Kostenerstattungen vom Land 1.366,19 59.483,29 59.483,29 58.117,10

44259000 vom sonstigen privaten Bereich 716,10 716,10 716,10

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.064,16 51,13 51,13 -1.013,03

E 7 + Sonstige laufende Erträge 102.433,83 112.000 94.117,66 -17.882,34 -8.316,17

46250000 Konzessionsabgaben steuerfrei 102.433,83 110.000 94.117,66 -15.882,34 -8.316,17

46901000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.000 -2.000,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

276.464,68 288.470 323.327,18 34.857,18 46.862,50

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

47.378,31 38.600 47.100,67 8.500,67 -277,64

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 38.667,97 30.000 36.553,54 6.553,54 -2.114,43

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 306,53 839,93 839,93 533,40

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

2.070,16 30,00 30,00 -2.040,16

50310000 Beiträge zu Versorgungskassen
Beamte

-589,44 589,44

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.935,28 2.500 2.599,45 99,45 664,17

50390000 Beiträge zu Versorgungskassen
Sonstige

160,44 -160,44

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

4.402,40 6.100 7.030,13 930,13 2.627,73

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

403,78 8,52 8,52 -395,26

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

21,19 38,50 38,50 17,31

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

0,60 0,60 0,60

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

175.789,40 123.400 184.739,47 61.339,47 8.950,07

52200000 Stromkosten 88,57 93,59 93,59 5,02

52230000 Abfallbeseitigung 567,68 800 5.675,38 4.875,38 5.107,70

52311000 Unterhaltung Grundstücke 190,93 190,93 190,93

52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp. 563,91 -563,91

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

96.989,98 50.000 103.511,98 53.511,98 6.522,00
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

580,26 500 1.701,10 1.201,10 1.120,84

52440000 Verbrauchsmittel 263,66 500 1.752,55 1.252,55 1.488,89

52531000 Straßenoberflächenentwässerung
VG-Werke

71.521,44 71.600 71.521,44 -78,56

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

5.213,90 292,50 292,50 -4.921,40

E 11 - Abschreibungen 216.603,77 221.270 215.508,00 -5.762,00 -1.095,77

53220000 Afa geleistete Zuwendungen 7.430 -7.430,00

53230000 Afa geleistete
Investitionskostenzuschüsse

7.557,00 7.560 7.233,00 -327,00 -324,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 605,00 310 605,00 295,00

53510000 Afa Brücken, Tunnel und
ingenieurtechn. Anlagen

310 -310,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 208.441,77 204.970 207.670,00 2.700,00 -771,77

53590000 Afa sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens

610 -610,00

53810000 Afa Fahrzeuge 80 -80,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 624,75 624,75 624,75

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 624,75 624,75 624,75

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

439.771,48 383.270 447.972,89 64.702,89 8.201,41

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-163.306,80 -94.800 -124.645,71 -29.845,71 38.661,09

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -163.306,80 -94.800 -124.645,71 -29.845,71 38.661,09

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-11.548,21 -11.690 -11.669,36 20,64 -121,15

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

11.548,21 11.690 11.669,36 -20,64 121,15

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-174.855,01 -106.490 -136.315,07 -29.825,07 38.539,94

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
+allegemeine Unterhaltung = 20.000 €
+Gehwegsenkungen und Pflasterreparaturen = 10.000 €

Erläuterung zu 52338000

Im Ursprungshaushalt waren bereits die o.g. 30.000 € veranschlagt
Aufgrund der Mängelliste VG-Prüfer ist aus Verkehrssicherungsgründen ein zusätzlicher Ansatz von 20.000 € zu bilden für die Instandsetzung verschiedener Straßen bzw.
Gehwege, ua. Gehwegsanierung Kreuzung "Antoniusweg/Am Heiligenhäuschen" (Verkehrssicherungspflicht)
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

3.218,06 767,23 767,23 -2.450,83

64242
000

vom Land 1.366,19 -1.366,19

64259
000

vom sonstigen privaten Bereich 787,71 716,10 716,10 -71,61

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 1.064,16 51,13 51,13 -1.013,03

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 60.717,08 112.000 97.498,62 -14.501,38 36.781,54

66250
000

Konzessionsabgaben 60.717,08 110.000 97.498,62 -12.501,38 36.781,54

66800
001

Sonstige laufende Einzahlungen aus
Verwaltungstäti

2.000 -2.000,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

63.935,14 112.000 98.265,85 -13.734,15 34.330,71

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

31.432,55 38.600 86.116,20 47.516,20 54.683,65

70221
000

Vergütungen -22.132,77 -30.000 -75.569,07 -45.569,07 -53.436,30

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -306,53 -839,93 -839,93 -533,40

70291
000

Vergütungen -2.070,16 -30,00 -30,00 2.040,16

70320
000

für Arbeitnehmer -1.935,28 -2.500 -2.599,45 -99,45 -664,17

70390
000

Sonstige -160,44 160,44

70420
000

für Arbeitnehmer -4.402,40 -6.100 -7.030,13 -930,13 -2.627,73

70490
000

Sonstige -403,78 -8,52 -8,52 395,26

70629
000

Sonstige -21,19 -38,50 -38,50 -17,31

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-0,60 -0,60 -0,60

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

267.275,50 123.400 163.559,75 40.159,75 -103.715,75

72200
000

Stromkosten -112,51 -81,57 -81,57 30,94

72230
000

Abfallbeseitigung -2.329,88 -800 -3.979,26 -3.179,26 -1.649,38

72311
000

Grundstücke -190,93 -190,93 -190,93

72331
000

Brücken, Tunnel und
ingenieurtechnische Anlagen

-563,91 563,91

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-114.813,54 -50.000 -84.023,00 -34.023,00 30.790,54

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-580,26 -500 -1.701,10 -1.201,10 -1.120,84

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-618,62 -500 -1.769,95 -1.269,95 -1.151,33

72531
000

Straßenoberflächenentwässerung VG-
Werke

-143.042,88 -71.600 -71.521,44 78,56 71.521,44

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-5.213,90 -292,50 -292,50 4.921,40
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 624,75 624,75 624,75

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -624,75 -624,75 -624,75

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

298.708,05 162.000 250.300,70 88.300,70 -48.407,35

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-234.772,91 -50.000 -152.034,85 -102.034,85 82.738,06

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-234.772,91 -50.000 -152.034,85 -102.034,85 82.738,06

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -11.548,21 -11.690 -11.669,36 20,64 -121,15

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-234.772,91 -50.000 -152.034,85 -102.034,85 82.738,06

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

76.560 -76.560,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen 1.210.000 -1.210.000,00

68800
001

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Waren

1.210.000 -1.210.000,00

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.286.560 -1.286.560,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 94.536,94 78.232 1.127.000 70.075,87 -1.135.156,13 -24.461,07

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -94.536,94 -78.232 -1.127.000 -70.075,87 1.135.156,13 24.461,07

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen 141.851,52 61.025 1.100.000 552.937,93 -608.087,07 390.000 411.086,41

78831
000

Fertige Erzeugnisse -141.851,52 -61.025 -1.100.000 -552.937,93 608.087,07 -390.000 -411.086,41

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

236.388,46 139.257 2.227.000 623.013,80 -1.743.243,20 390.000 386.625,34

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-236.388,46 -139.257 -940.440 -623.013,80 456.683,20 -390.000 -386.625,34

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -482.709,58 -139.257 -1.002.130 -786.718,01 354.668,99 -390.000 -304.008,43
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Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

KST-Gruppe 541 Gemeindestraßen

KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" -73.798,57

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 73.798,57

15-5410-03 Baugebiet "An den vier
Bäumen"

-140.312,69 -910,00 -910,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.436,00 910,00 910,00

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 137.876,69

15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" -13.254,64 13.254,64

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 13.254,64 -13.254,64

15-5410-07 Verbindungsweg "Im
Hundspesch" und "Auf der Lahn"

-6.622,38 6.622,38

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.622,38 -6.622,38

15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" -70.000,00 70.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.000,00 -70.000,00

15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung
Bolsdorf

-2.450,89 -18.440,00 18.440,00

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

76.560,00 -76.560,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.450,89 95.000,00 -95.000,00

15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" -6.644,89 -58.355,11 -42.627,07 15.728,04

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.644,89 58.355,11 42.627,07 -15.728,04

15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack"
Niederbettingen

-3.974,83 -61.025,17 -15.000,00 -67.701,71 8.323,46

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000,00 2.509,71 -12.490,29

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.974,83 61.025,17 65.192,00 4.166,83

15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im
Berg" Hillesheim

-4.953,20 291.000,00 -5.654,51 -296.654,51

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 750.000,00 -750.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.953,20 459.000,00 5.654,51 -453.345,49

15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421
grundhafte Erneuerung

-3.371,79

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.371,79

15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße" -70.000,00 -5.842,23 64.157,77

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.000,00 5.842,23 -64.157,77

15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz" -85.000,00 85.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 85.000,00 -85.000,00

15-5410-17 Endausbau "Stefansweg" -85.000,00 85.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 85.000,00 -85.000,00

15-5410-18 Baugebiet "Auf der
Pferdskaul" Bolsdorf

-210.000,00 210.000,00

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 210.000,00 -210.000,00

15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen"
Bahndamm

-350.000,00 350.000,00 -350.000,00

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 350.000,00 -350.000,00 350.000,00

15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg" -881,60 212.000,00 -11.724,12 -223.724,12

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 460.000,00 -460.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 881,60 248.000,00 11.724,12 -236.275,88

15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh" -540.000,00 -488.155,41 51.844,59 -40.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 409,48 409,48

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 540.000,00 487.745,93 -52.254,07 40.000,00

15-5410-26 Ausbau Stichstraße
Gewerbegebiet Kuhhol I

-398,75 -398,75

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 398,75 398,75
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Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 160.8000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Ersch.-Beiträge = 92.100 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Buchgarten"

-an Planungskosten waren im Jahr 2020 = 15.000 € veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt und

soll nun in 2022 erfolgen (2022 nicht umgesetzt)

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt

-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun in 2023 erfolgen

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Planung Vorstufenausbau = 15.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 waren im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, waren 2021 = 5.000 € nachzufinanzieren

-Ingenierleistungen = 50.000 €

-Vorstufenausbau = 200.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 248.000 € = 211.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 61.000 € = 43.000 €

-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun 2023 erfolgen (Mehrkosten von 20% von 454.000 € = 91.000 €) berücksichtigt)

Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung

-die Maßnahme war im Jahr 2020 veranschlagt und wurde bisher nicht umgesetzt, da die Entscheidung über die

Förderzusage an das Ministerium weiter geleitet wurde. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid vom 08.11.2021

vor. Die Maßnahme soll nun zeitnah im Jahr 2022 umgesetzt werden. Kosten = 107.100 € und Zuwendung = 63.000 €

(70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 90.000 €)

-Maßnahme 2022 nicht umgesetzt und wird wahrscheinlch erst ab 2024 ff. realisiert

-neue Kostenermittlung vom 25.08.2022 = 225.000 €, über eine Fördererhöhung muss noch verhandelt werden

Endausbau "Gartenstraße"

-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden (2022 nicht umgesetzt)

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf dem Kreuz"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"

-der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg

-der Anteil für die Maßnahme "Stefanswg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

-Grunderwerb = 120.000 € im Ursprungshaushalt

-Auf Empfehlung des Bauausschusses soll die doppelte Fläche wegen der sehr hohen Nachfrage gekauft werden,

somit ist ein Betrag von 90.000 € (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zusätzlich zu veranschlagen

-leider ist der Verkäufer von Verkaufsangebot zurück getreten

-es soll nun in Bolsdorf Grunderwerb im Baugebiet "Auf dem Graben InvestNr. 15-5410-25 i.H.v. 120.000 € getätigt werden

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

-Grunderwerb = 350.000 €

-Planungskosten übernimmt Investor

2022: landespflegerischer Begleitplan, Bodengutachten für den Bahnkörper, tachymetrische Geländeaufnahme und das

Berechnungsmodell der Massenbewegung für den Bahndammumbau = 30.000 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und soll erst 2025 neu veranschlagt werden

Baugebiet "Gabrielenweg"

Jahresrechnung Hillesheim 2021

101 / 245



Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

-das Baugebiet war vorher "Auf Kyller Höh am Kreuz" und heißt jetzt "Gabrielenweg"

-für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"

-die Maßnahme wurde 2020, 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-gemäß Ausschreibungsergebnis haben sich die Ansätze wie nachfolgend dargestellt geändert:

-Vorstufenausbau bisher 150.000 €, jetzt für den Endausbau 126.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von bisher 106.000 € = 90.000 €, jetzt 85% von 111.811,96 € = gerundet 95.000  €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von bisher 11.000 € = 8.000 €, jetzt 70% von 16.376,50 € = gerundet 11.500 €

-Veranschlagung insgesamt bisher = 248.000  €, jetzt neue Veranschlagung insgesamt = 232.500 €

Baugebiet "Vor Kyller Höh"

-Grunderwerb = 500.000 € (Ursprungshaushalt)

-Aufgrund eines unabweislichen Nachkaufs für einen wirksamen Schutzstreifen zwischen den Abbaubetrieben und der städtebaulichen Entwicklung

hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.01.2021 einen Betrag i.H.v. 35.735 € zzgl. Nebenkosten ( Grunderwerb, Grunderwerbssteuer,

Notargebühren, etc.) zur Genehmigung in Aussicht gestellt. Der Ansatz erhöht sich um 40.000 €.
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

99.759,33 91.500 94.476,46 2.976,46 -5.282,87

52200000 Stromkosten 58.925,43 13.000 34.346,50 21.346,50 -24.578,93

52333000 Unterhaltung
Stromversorgungsanlagen

40.833,90 78.500 60.129,96 -18.370,04 19.296,06

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

99.759,33 91.500 94.476,46 2.976,46 -5.282,87

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-99.759,33 -91.500 -94.476,46 -2.976,46 5.282,87

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -99.759,33 -91.500 -94.476,46 -2.976,46 5.282,87

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-99.759,33 -91.500 -94.476,46 -2.976,46 5.282,87

Erläuterungen

Erläuterung zu 52200000

-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:
+jährlich werden Stromkosten von 43.067,29 € und Netznutzungskosten von 4.294,62 €, also insgesamt 47.361,91 €; gerunde 47.300 € eingespart

Erläuterung zu 52333000

-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

+Gesamtkosten 304.902,50 € mit einer jährlichen Rate von 38.424,62 €, dies bedeutet bei einem 10-Jahresvertrag eine jährlicher zusätzlicher Aufwand von 38.500 €
(demgegenüber steht die jährliche Stromersparnis von 47.300 €)

Erläuterung zu 52333000

-die Umstellung erfolgt im Rahmen eines Kreis-Projektes nach einem "Contracting", d.h. es wird ein Vertrag mit innogy über 10 Jahre abschlossen, wonach jährlich 38.500
€ mehr Unterhaltungskosten gezahlt werden. Demgegeüber steht eine jährliche Stromersparnis von 47.300 €.
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

74.803,31 91.500 91.358,86 -141,14 16.555,55

72200
000

Stromkosten -33.969,41 -13.000 -85.911,43 -72.911,43 -51.942,02

72333
000

Stromversorgungsanlagen -40.833,90 -78.500 -5.447,43 73.052,57 35.386,47

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

74.803,31 91.500 91.358,86 -141,14 16.555,55

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-74.803,31 -91.500 -91.358,86 141,14 -16.555,55

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-74.803,31 -91.500 -91.358,86 141,14 -16.555,55

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-74.803,31 -91.500 -91.358,86 141,14 -16.555,55

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -74.803,31 -91.500 -91.358,86 141,14 -16.555,55
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

441,79 441,79 441,79

44242000 Kostenerstattungen vom Land 441,79 441,79 441,79

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

441,79 441,79 441,79

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

9.711,47 10.520 4.535,87 -5.984,13 -5.175,60

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 7.361,42 8.180 3.300,29 -4.879,71 -4.061,13

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 127,24 226,95 226,95 99,71

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

742,29 630 273,31 -356,69 -468,98

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

1.466,32 1.700 735,32 -964,68 -731,00

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

14,20 -14,20

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

10 -10,00

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

592,95 10.000 10.821,77 821,77 10.228,82

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

592,95 3.000 3.710,93 710,93 3.117,98

52440000 Verbrauchsmittel 7.000 7.110,84 110,84 7.110,84

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

10.304,42 20.520 15.357,64 -5.162,36 5.053,22

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-10.304,42 -20.520 -14.915,85 5.604,15 -4.611,43

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -10.304,42 -20.520 -14.915,85 5.604,15 -4.611,43

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-2.338,03 -3.190 -2.362,56 827,44 -24,53

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

2.338,03 3.190 2.362,56 -827,44 24,53
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-12.642,45 -23.710 -17.278,41 6.431,59 -4.635,96
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

9.711,47 10.520 4.535,87 -5.984,13 -5.175,60

70221
000

Vergütungen -7.361,42 -8.180 -3.300,29 4.879,71 4.061,13

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -127,24 -226,95 -226,95 -99,71

70320
000

für Arbeitnehmer -742,29 -630 -273,31 356,69 468,98

70420
000

für Arbeitnehmer -1.466,32 -1.700 -735,32 964,68 731,00

70629
000

Sonstige -14,20 14,20

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-10 10,00

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

509,08 10.000 10.272,71 272,71 9.763,63

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-396,03 -3.000 -3.161,87 -161,87 -2.765,84

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-7.000 -7.110,84 -110,84 -7.110,84

72470
000

Sonstige Verbrauchsmittel -113,05 113,05

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

10.220,55 20.520 14.808,58 -5.711,42 4.588,03

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-10.220,55 -20.520 -14.808,58 5.711,42 -4.588,03

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-10.220,55 -20.520 -14.808,58 5.711,42 -4.588,03

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -2.338,03 -3.190 -2.362,56 827,44 -24,53

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-10.220,55 -20.520 -14.808,58 5.711,42 -4.588,03
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -12.558,58 -23.710 -17.171,14 6.538,86 -4.612,56
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

5.301,00 5.301,00 5.301,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 5.301,00 5.301,00 5.301,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.662,06 1.662,06 1.662,06

44242000 Kostenerstattungen vom Land 1.662,06 1.662,06 1.662,06

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

5.301,00 6.963,06 6.963,06 1.662,06

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

18.394,05 21.900 16.155,35 -5.744,65 -2.238,70

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 14.126,92 17.000 12.218,78 -4.781,22 -1.908,14

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 204,35 333,55 333,55 129,20

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.241,64 1.300 969,45 -330,55 -272,19

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

2.806,94 3.600 2.625,60 -974,40 -181,34

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

14,20 7,97 7,97 -6,23

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.046,96 500 2.825,81 2.325,81 778,85

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

2.046,96 500 2.825,81 2.325,81 778,85

E 11 - Abschreibungen 11.781,00 11.781,00 11.781,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 11.781,00 11.781,00 11.781,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

32.222,01 22.400 30.762,16 8.362,16 -1.459,85

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-26.921,01 -22.400 -23.799,10 -1.399,10 3.121,91

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -26.921,01 -22.400 -23.799,10 -1.399,10 3.121,91

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-4.428,36 -6.640 -4.474,81 2.165,19 -46,45

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

4.428,36 6.640 4.474,81 -2.165,19 46,45

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-31.349,37 -29.040 -28.273,91 766,09 3.075,46
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

18.394,05 21.900 16.155,35 -5.744,65 -2.238,70

70221
000

Vergütungen -14.126,92 -17.000 -12.218,78 4.781,22 1.908,14

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -204,35 -333,55 -333,55 -129,20

70320
000

für Arbeitnehmer -1.241,64 -1.300 -969,45 330,55 272,19

70420
000

für Arbeitnehmer -2.806,94 -3.600 -2.625,60 974,40 181,34

70629
000

Sonstige -14,20 -7,97 -7,97 6,23

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

794,16 500 4.078,61 3.578,61 3.284,45

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-794,16 -500 -4.078,61 -3.578,61 -3.284,45

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

19.188,21 22.400 20.233,96 -2.166,04 1.045,75

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-19.188,21 -22.400 -20.233,96 2.166,04 -1.045,75

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-19.188,21 -22.400 -20.233,96 2.166,04 -1.045,75

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -4.428,36 -6.640 -4.474,81 2.165,19 -46,45

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-19.188,21 -22.400 -20.233,96 2.166,04 -1.045,75

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -23.616,57 -29.040 -24.708,77 4.331,23 -1.092,20
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

690 -690,00

41590000 Auflösung Sopo Sonstige 690 -690,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.765,00 6.000 6.215,00 215,00 -550,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 6.765,00 6.000 6.215,00 215,00 -550,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.087,60 500 1.075,40 575,40 -12,20

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.087,60 500 1.075,40 575,40 -12,20

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

7.852,60 7.190 7.290,40 100,40 -562,20

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.864,29 3.200 4.424,02 1.224,02 -440,27

52200000 Stromkosten 1.724,00 1.200 1.559,46 359,46 -164,54

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

3.140,29 2.000 2.808,31 808,31 -331,98

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

56,25 56,25 56,25

E 11 - Abschreibungen 11.590 -11.590,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 11.590 -11.590,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.864,29 14.790 4.424,02 -10.365,98 -440,27

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

2.988,31 -7.600 2.866,38 10.466,38 -121,93

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 2.988,31 -7.600 2.866,38 10.466,38 -121,93

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

2.988,31 -7.600 2.866,38 10.466,38 -121,93
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.245,00 6.000 6.795,00 795,00 550,00

64120
000

Mieten und Pachten 6.245,00 6.000 6.795,00 795,00 550,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.086,60 500 1.087,60 587,60 1,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 1.086,60 500 1.087,60 587,60 1,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

7.331,60 6.500 7.882,60 1.382,60 551,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.232,69 3.200 5.084,02 1.884,02 -148,67

72200
000

Stromkosten -2.115,60 -1.200 -1.559,46 -359,46 556,14

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-2.823,48 -2.000 -3.468,31 -1.468,31 -644,83

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-293,61 293,61

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-56,25 -56,25 -56,25

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

5.232,69 3.200 5.084,02 1.884,02 -148,67

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.098,91 3.300 2.798,58 -501,42 699,67

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

2.098,91 3.300 2.798,58 -501,42 699,67

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

2.098,91 3.300 2.798,58 -501,42 699,67

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 2.098,91 3.300 2.798,58 -501,42 699,67
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentliche Grünflächen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

110,99 25.400 1.331,00 -24.069,00 1.220,01

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 110,99 25.400 1.331,00 -24.069,00 1.220,01

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

3.638,57 3.638,57 3.638,57

44242000 Kostenerstattungen vom Land 3.228,57 3.228,57 3.228,57

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 410,00 410,00 410,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

110,99 25.400 4.969,57 -20.430,43 4.858,58

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

31.676,42 38.085 39.774,84 1.689,84 8.098,42

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 22.132,77 31.000 30.015,52 -984,48 7.882,75

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 306,53 858,41 858,41 551,88

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

2.260,20 400 20,00 -380,00 -2.240,20

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.935,25 1.900 2.387,32 487,32 452,07

50390000 Beiträge zu Versorgungskassen
Sonstige

160,45 -160,45

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

4.402,40 4.550 6.448,22 1.898,22 2.045,82

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

404,19 115 0,08 -114,92 -404,11

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

21,19 39,66 39,66 18,47

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

53,44 120 5,63 -114,37 -47,81

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

18.688,44 15.100 22.811,78 7.711,78 4.123,34

52200000 Stromkosten 2.406,95 2.000 2.782,64 782,64 375,69

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

3.008,41 2.000 2.259,46 259,46 -748,95

52230000 Abfallbeseitigung 600 2.258,62 1.658,62 2.258,62

52311000 Unterhaltung Grundstücke 9.619,54 10.000 11.857,13 1.857,13 2.237,59

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

186,36 186,36 186,36

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

421,04 191,68 191,68 -229,36

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

279,60 2.860,72 2.860,72 2.581,12

52440000 Verbrauchsmittel 440,09 500 415,17 -84,83 -24,92

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

1.160,67 -1.160,67

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

1.352,14 -1.352,14

E 11 - Abschreibungen 5.228,13 49.650 7.116,00 -42.534,00 1.887,87
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

53230000 Afa geleistete
Investitionskostenzuschüsse

5.056,00 5.060 5.056,00 -4,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 125,46 43.000 1.511,00 -41.489,00 1.385,54

53810000 Afa Fahrzeuge 1.500 -1.500,00

53820000 Afa Maschinen und technische
Anlagen

90 -90,00

53852000 Afa Geschäftsausstattung 46,67 549,00 549,00 502,33

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 119,00 119,00 119,00

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 119,00 119,00 119,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

55.592,99 102.835 69.821,62 -33.013,38 14.228,63

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-55.482,00 -77.435 -64.852,05 12.582,95 -9.370,05

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -55.482,00 -77.435 -64.852,05 12.582,95 -9.370,05

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-7.626,08 -11.540 -7.706,08 3.833,92 -80,00

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

7.626,08 11.540 7.706,08 -3.833,92 80,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-63.108,08 -88.975 -72.558,13 16.416,87 -9.450,05
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

410,00 410,00 410,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 410,00 410,00 410,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

410,00 410,00 410,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

31.676,42 38.085 39.774,84 1.689,84 8.098,42

70221
000

Vergütungen -22.132,77 -31.000 -30.015,52 984,48 -7.882,75

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -306,53 -858,41 -858,41 -551,88

70291
000

Vergütungen -2.260,20 -400 -20,00 380,00 2.240,20

70320
000

für Arbeitnehmer -1.935,25 -1.900 -2.387,32 -487,32 -452,07

70390
000

Sonstige -160,45 160,45

70420
000

für Arbeitnehmer -4.402,40 -4.550 -6.448,22 -1.898,22 -2.045,82

70490
000

Sonstige -404,19 -115 -0,08 114,92 404,11

70629
000

Sonstige -21,19 -39,66 -39,66 -18,47

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-53,44 -120 -5,63 114,37 47,81

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

19.567,71 15.100 21.276,59 6.176,59 1.708,88

72200
000

Stromkosten -2.999,53 -2.000 -1.631,13 368,87 1.368,40

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-3.295,10 -2.000 -2.286,76 -286,76 1.008,34

72230
000

Abfallbeseitigung -600 -2.258,62 -1.658,62 -2.258,62

72311
000

Grundstücke -9.619,54 -10.000 -11.594,63 -1.594,63 -1.975,09

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-186,36 -186,36 -186,36

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-421,04 -137,69 -137,69 283,35

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-279,60 -2.766,23 -2.766,23 -2.486,63

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-440,09 -500 -415,17 84,83 24,92

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -1.160,67 1.160,67

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-1.352,14 1.352,14

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 119,00 119,00 119,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

76210
000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -119,00 -119,00 -119,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

51.244,13 53.185 61.170,43 7.985,43 9.926,30

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-51.244,13 -53.185 -60.760,43 -7.575,43 -9.516,30

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-51.244,13 -53.185 -60.760,43 -7.575,43 -9.516,30

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -7.626,08 -11.540 -7.706,08 3.833,92 -80,00

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-51.244,13 -53.185 -60.760,43 -7.575,43 -9.516,30

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300,00 -300,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

300,00 -300,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 2.669,92 -181,56 -181,56 -2.851,48

78571
000

bewegl. Sachen des Anlagevermögens
oberh. 1000 EUR

-59,50 235,55 235,55 295,05

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.610,42 -53,99 -53,99 2.556,43

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.669,92 -181,56 -181,56 -2.851,48

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.369,92 181,56 181,56 2.551,48

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -61.240,13 -64.725 -68.284,95 -3.559,95 -7.044,82
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Investitionen Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 551 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)

KST-Produkt 5510 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)

Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5510-04 Mehrgenerationen
Freizeitplat Bolsdorf

-2.369,92 181,56 181,56

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.669,92 -181,56 -181,56

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Parkanlage an der Stadtmauer

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

18.940,82 25.950 11.018,05 -14.931,95 -7.922,77

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 14.126,92 18.000 8.298,42 -9.701,58 -5.828,50

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 204,35 262,73 262,73 58,38

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

420,00 2.000 -2.000,00 -420,00

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.241,64 1.400 661,15 -738,85 -580,49

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

2.806,94 3.800 1.787,78 -2.012,22 -1.019,16

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

118,37 700 -700,00 -118,37

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

14,20 7,97 7,97 -6,23

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

8,40 50 -50,00 -8,40

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.212,29 1.500 3.784,05 2.284,05 -1.428,24

52200000 Stromkosten 160,44 500 144,11 -355,89 -16,33

52311000 Unterhaltung Grundstücke 4.998,89 1.000 3.639,94 2.639,94 -1.358,95

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

52,96 -52,96

E 11 - Abschreibungen 424,00 1.720 424,00 -1.296,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 1.720 -1.720,00

53852000 Afa Geschäftsausstattung 424,00 424,00 424,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

24.577,11 29.170 15.226,10 -13.943,90 -9.351,01

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-24.577,11 -29.170 -15.226,10 13.943,90 9.351,01

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 20 Ordentliches Ergebnis -24.577,11 -29.170 -15.226,10 13.943,90 9.351,01

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-4.559,99 -7.860 -4.607,83 3.252,17 -47,84

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

4.559,99 7.860 4.607,83 -3.252,17 47,84

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-29.137,10 -37.030 -19.833,93 17.196,07 9.303,17
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

18.940,82 25.950 11.018,05 -14.931,95 -7.922,77

70221
000

Vergütungen -14.126,92 -18.000 -8.298,42 9.701,58 5.828,50

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -204,35 -262,73 -262,73 -58,38

70291
000

Vergütungen -420,00 -2.000 2.000,00 420,00

70320
000

für Arbeitnehmer -1.241,64 -1.400 -661,15 738,85 580,49

70420
000

für Arbeitnehmer -2.806,94 -3.800 -1.787,78 2.012,22 1.019,16

70490
000

Sonstige -118,37 -700 700,00 118,37

70629
000

Sonstige -14,20 -7,97 -7,97 6,23

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-8,40 -50 50,00 8,40

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.364,99 1.500 1.213,43 -286,57 -3.151,56

72200
000

Stromkosten 686,86 -500 -197,44 302,56 -884,30

72311
000

Grundstücke -4.998,89 -1.000 -1.015,99 -15,99 3.982,90

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-52,96 52,96

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

23.305,81 27.450 12.231,48 -15.218,52 -11.074,33

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-23.305,81 -27.450 -12.231,48 15.218,52 11.074,33

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-23.305,81 -27.450 -12.231,48 15.218,52 11.074,33

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -4.559,99 -7.860 -4.607,83 3.252,17 -47,84
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510150000 Parkanlage/Stadtmauer Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-23.305,81 -27.450 -12.231,48 15.218,52 11.074,33

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -27.865,80 -35.310 -16.839,31 18.470,69 11.026,49
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.490,69 1.000 2.981,49 1.981,49 -2.509,20

52311000 Unterhaltung Grundstücke 5.490,69 1.000 2.374,33 1.374,33 -3.116,36

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

76,71 76,71 76,71

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

491,77 491,77 491,77

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

38,68 38,68 38,68

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 124,00 -124,00

56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten
a.Sachverständige

124,00 -124,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

5.614,69 1.000 2.981,49 1.981,49 -2.633,20

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-5.614,69 -1.000 -2.981,49 -1.981,49 2.633,20

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -5.614,69 -1.000 -2.981,49 -1.981,49 2.633,20

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-5.614,69 -1.000 -2.981,49 -1.981,49 2.633,20
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.349,29 1.000 5.801,45 4.801,45 1.452,16

72311
000

Grundstücke -4.349,29 -1.000 -5.194,29 -4.194,29 -845,00

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-76,71 -76,71 -76,71

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -491,77 -491,77 -491,77

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-38,68 -38,68 -38,68

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 124,00 -124,00

76251
000

Vergütungen einschließlich Reisekosten
an Sachvers

-124,00 124,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

4.473,29 1.000 5.801,45 4.801,45 1.328,16

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-4.473,29 -1.000 -5.801,45 -4.801,45 -1.328,16

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-4.473,29 -1.000 -5.801,45 -4.801,45 -1.328,16

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-4.473,29 -1.000 -5.801,45 -4.801,45 -1.328,16

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -4.473,29 -1.000 -5.801,45 -4.801,45 -1.328,16
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

693,21 1.200 773,85 -426,15 80,64

41443000 Zuweisungen lfd. Zwecke
Gemeinde-/verbände

693,21 1.200 773,85 -426,15 80,64

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

693,21 1.200 773,85 -426,15 80,64

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

500 -500,00

52311000 Unterhaltung Grundstücke 500 -500,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

500 -500,00

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

693,21 700 773,85 73,85 80,64

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 693,21 700 773,85 73,85 80,64

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

693,21 700 773,85 73,85 80,64
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

1.647,21 1.200 773,85 -426,15 -873,36

61443
000

von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

1.647,21 1.200 773,85 -426,15 -873,36

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.647,21 1.200 773,85 -426,15 -873,36

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

500 -500,00

72311
000

Grundstücke -500 500,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

500 -500,00

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.647,21 700 773,85 73,85 -873,36

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

1.647,21 700 773,85 73,85 -873,36

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

1.647,21 700 773,85 73,85 -873,36

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.479.780 -1.479.780,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.479.780 -1.479.780,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 1.694.950 27.641,19 -1.667.308,81 27.641,19

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.694.950 -27.641,19 1.667.308,81 -27.641,19

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.694.950 27.641,19 -1.667.308,81 27.641,19

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-215.170 -27.641,19 187.528,81 -27.641,19

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 1.647,21 -214.470 -26.867,34 187.602,66 -28.514,55
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Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz

KST-Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer
Bach"

-150.000,00 -27.641,19 122.358,81

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.350.000,00 -1.350.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.500.000,00 27.641,19 -1.472.358,81

15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs-
und Kommunikationszentrum

-51.570,00 51.570,00

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

95.780,00 -95.780,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 147.350,00 -147.350,00

15-5521-03 Soccer-Platz -13.600,00 13.600,00

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

34.000,00 -34.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 47.600,00 -47.600,00

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

-Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 20.08.2021 Gesamtausgaben = 1.500.000 €

-zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

Maßnachme war bereits im 1. Nachtrag 2021 veranschlagt, jedoch Ausführung erst 2022, deshalb Neuveranschlagung

Änderung im Nachtrag:

-Es werden Mehrkosten bis 20 % des Ursprungsansatz als förderfähig anerkannt. Es werden Mehrkosten von ca. 295.000 € erwartet, sodass

die neuen Ansätze wie folgt lauten: Kosten = 1.795.000 €, Zuwendung = 1.597.500 € (bisher 1.332.000 € der zuwendungsfähigen Kosten

zuzügl. 90 % der Mehrkosten = 265.500  €, also insgesamt = 1.597.500 €

-der Förderbescheid läuft auf die VG Gerolstein als ursprünglicher Maßnahmeträger. Es wurde ein Weiterleitungsvertrag zwischen

der VG Gerolstein und der Stadt Hillesheim geschlossen, sodass die Weiterleitung der Zuwendung gesichert ist. Dies wurde vom

Zuwendungsgeber akzeptiert.

Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum

-Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.

-Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.

-die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Planung auf 147.350 €.

-Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 95.780 € (65 %) zugesagt.

Soccer-Platz

-Im Rahmen der Maßnahmen Aktion Blau "Hillesheimer Bach" und "Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum"

soll auch ein "Soccer-Platz" errichtet werden.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

+Kosten 75.000 €

+50%-Förderung aus dem Programm "Förderprogramm Land in Bewegung" beantragt = 37.500 €

+Kosenbeteiligung von Private = insgesamt 17.500 €

+Eigenanteil = 20.000 €
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

720 -720,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 450 -450,00

41590000 Auflösung Sopo Sonstige 270 -270,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

24.435,00 21.860 20.657,00 -1.203,00 -3.778,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 7.900,00 8.000 3.520,00 -4.480,00 -4.380,00

43910000 Auflösung Sopo
Grabnutzungsentgelte

16.535,00 13.860 17.137,00 3.277,00 602,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.980,00 1.980,00 1.980,00

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.980,00 1.980,00 1.980,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00

46290000 Sonstige laufende Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

24.435,00 22.580 23.637,00 1.057,00 -798,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

43.741,62 50.010 27.443,29 -22.566,71 -16.298,33

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 27.955,90 33.000 18.328,16 -14.671,84 -9.627,74

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 383,64 500,33 500,33 116,69

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

5.735,00 5.500 2.463,00 -3.037,00 -3.272,00

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

2.361,63 2.800 1.454,12 -1.345,88 -907,51

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

5.550,14 7.000 3.938,49 -3.061,51 -1.611,65

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

1.619,42 1.600 681,05 -918,95 -938,37

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

21,19 11,90 11,90 -9,29

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

114,70 110 66,24 -43,76 -48,46

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

6.139,47 51.900 8.883,42 -43.016,58 2.743,95

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

598,08 475,74 475,74 -122,34

52230000 Abfallbeseitigung 2.011,22 400 788,06 388,06 -1.223,16

52311000 Unterhaltung Grundstücke 885,81 48.500 3.212,57 -45.287,43 2.326,76

52351000 Wartungs- und
Instandsetzungskosten Fahrzeuge

260,35 -260,35

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattg.

59,21 27,62 27,62 -31,59

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

459,05 459,05 459,05

52440000 Verbrauchsmittel 628,07 628,07 628,07

52919100 Erwerb Rasengrabplatten 1.194,80 1.000 1.962,31 962,31 767,51

52922000 Grabanfertigung 1.130,00 2.000 1.330,00 -670,00 200,00

E 11 - Abschreibungen 1.604,00 3.420 1.604,00 -1.816,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 1.810 -1.810,00
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 1.604,00 1.610 1.604,00 -6,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 64,78 143,18 143,18 78,40

56414000 Unfallversicherungen 64,78 143,18 143,18 78,40

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

51.549,87 105.330 38.073,89 -67.256,11 -13.475,98

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-27.114,87 -82.750 -14.436,89 68.313,11 12.677,98

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -27.114,87 -82.750 -14.436,89 68.313,11 12.677,98

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-10.530,77 -15.150 -10.641,25 4.508,75 -110,48

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

10.530,77 15.150 10.641,25 -4.508,75 110,48

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-37.645,64 -97.900 -25.078,14 72.821,86 12.567,50

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 3.500 €
+Sanierung 3. Weg = 30.000 € nach neuer Kostenschätzung (in 2020 nicht umgesetzt 20.000 € waren veranschlagt))

Erläuterung zu 52311000

Sanierung 3. Weg = 45.000 €
Für die Sanierung des 3. Weges waren im Ursprungshaushalt die o.a. 30.000 € veranschlagt. Das günstigste Submissionsergebnis lag bei 41.500 €, einschl.
Unvorhergesehenes und Baunebenkosten von 3.500 € ist der Ansatz um 15.000 € zu erhöhen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.940,00 8.000 4.000,00 -4.000,00 -2.940,00

63224
000

für das Bestattungswesen 6.940,00 8.000 4.000,00 -4.000,00 -2.940,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.820,00 1.820,00 1.820,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 1.820,00 1.820,00 1.820,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00

66290
000

Sonstige 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

6.940,00 8.000 6.820,00 -1.180,00 -120,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

43.741,62 50.010 27.359,76 -22.650,24 -16.381,86

70221
000

Vergütungen -27.955,90 -33.000 -18.328,16 14.671,84 9.627,74

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -383,64 -500,33 -500,33 -116,69

70291
000

Vergütungen -5.735,00 -5.500 -2.398,00 3.102,00 3.337,00

70320
000

für Arbeitnehmer -2.361,63 -2.800 -1.454,12 1.345,88 907,51

70420
000

für Arbeitnehmer -5.550,14 -7.000 -3.938,49 3.061,51 1.611,65

70490
000

Sonstige -1.619,42 -1.600 -680,80 919,20 938,62

70629
000

Sonstige -21,19 -11,90 -11,90 9,29

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-114,70 -110 -47,96 62,04 66,74

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.630,66 51.900 8.369,78 -43.530,22 2.739,12

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-370,06 -957,07 -957,07 -587,01

72230
000

Abfallbeseitigung -1.991,50 -400 -750,24 -350,24 1.241,26

72311
000

Grundstücke -624,74 -48.500 -3.460,15 45.039,85 -2.835,41

72351
000

Wartungs- und Instandsetzungskosten -260,35 260,35

72370
000

Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattun

-59,21 -27,62 -27,62 31,59

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-459,05 -459,05 -459,05

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-628,07 -628,07 -628,07

72919
100

Rasengrabplatten -1.194,80 -1.000 -1.287,58 -287,58 -92,78

72922
000

Grabanfertigung -1.130,00 -2.000 -800,00 1.200,00 330,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 142,75 178,98 178,98 36,23
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

76414
000

Unfallversicherungen -142,75 -178,98 -178,98 -36,23

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

49.515,03 101.910 35.908,52 -66.001,48 -13.606,51

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-42.575,03 -93.910 -29.088,52 64.821,48 13.486,51

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-42.575,03 -93.910 -29.088,52 64.821,48 13.486,51

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -10.530,77 -15.150 -10.641,25 4.508,75 -110,48

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-42.575,03 -93.910 -29.088,52 64.821,48 13.486,51

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

68270
000

Grabnutzungsentgelte 8.740,00 8.000 12.440,00 4.440,00 3.700,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

8.740,00 8.000 12.440,00 4.440,00 3.700,00

68270
000

Grabnutzungsentgelte 8.740,00 8.000 12.440,00 4.440,00 3.700,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

8.740,00 8.000 12.440,00 4.440,00 3.700,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

8.740,00 8.000 12.440,00 4.440,00 3.700,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -44.365,80 -101.060 -27.289,77 73.770,23 17.076,03
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Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen

KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5531-01 Grabnutzungsentgelte
Friedhof Hilllesheim

8.740,00 8.000,00 12.440,00 4.440,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

8.740,00 8.000,00 12.440,00 4.440,00
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

256,00 256,00 256,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 256,00 256,00 256,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

900,00 500 900,00 400,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 900,00 500 900,00 400,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

1.156,00 500 1.156,00 656,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

410,45 -410,45

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 320,00 -320,00

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

24,80 -24,80

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

65,65 -65,65

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.076,96 6.000 1.264,01 -4.735,99 -812,95

52200000 Stromkosten 158,89 300 147,45 -152,55 -11,44

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

164,25 200 -200,00 -164,25

52313000 Unterhaltung Gebäude 1.738,83 5.500 623,90 -4.876,10 -1.114,93

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

492,66 492,66 492,66

52440000 Verbrauchsmittel 14,99 -14,99

E 11 - Abschreibungen 1.056,00 1.056,00 1.056,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 1.056,00 1.056,00 1.056,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 135,82 140 139,25 -0,75 3,43

56411000 Gebäudeversicherungen 135,82 140 139,25 -0,75 3,43

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.679,23 6.140 2.459,26 -3.680,74 -1.219,97

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-2.523,23 -5.640 -1.303,26 4.336,74 1.219,97

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -2.523,23 -5.640 -1.303,26 4.336,74 1.219,97

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-98,82 -99,86 -99,86 -1,04
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

98,82 99,86 99,86 1,04

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-2.622,05 -5.640 -1.403,12 4.236,88 1.218,93

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 500 €
+Sanierung = 5.000 €
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800,00 500 1.200,00 700,00 400,00

63224
000

für das Bestattungswesen 800,00 500 1.200,00 700,00 400,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

800,00 500 1.200,00 700,00 400,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

410,45 -410,45

70221
000

Vergütungen -320,00 320,00

70320
000

für Arbeitnehmer -24,80 24,80

70420
000

für Arbeitnehmer -65,65 65,65

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

-447,66 6.000 2.392,39 -3.607,61 2.840,05

72200
000

Stromkosten 640,24 -300 -168,89 131,11 -809,13

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-164,50 -200 200,00 164,50

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-13,09 -5.500 -1.730,84 3.769,16 -1.717,75

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-492,66 -492,66 -492,66

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-14,99 14,99

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 135,82 140 139,25 -0,75 3,43

76411
000

Gebäudeversicherungen -135,82 -140 -139,25 0,75 -3,43

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

98,61 6.140 2.531,64 -3.608,36 2.433,03

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

701,39 -5.640 -1.331,64 4.308,36 -2.033,03

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

701,39 -5.640 -1.331,64 4.308,36 -2.033,03

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -98,82 -99,86 -99,86 -1,04

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

701,39 -5.640 -1.331,64 4.308,36 -2.033,03
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531150600 Leichenhalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 602,57 -5.640 -1.431,50 4.208,50 -2.034,07
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

672,00 217,00 217,00 -455,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 480,00 -480,00

43910000 Auflösung Sopo
Grabnutzungsentgelte

192,00 217,00 217,00 25,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

672,00 217,00 217,00 -455,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

231,17 390 -390,00 -231,17

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

180,00 300 -300,00 -180,00

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

0,54 -0,54

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

50,63 90 -90,00 -50,63

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.132,21 750 527,53 -222,47 -604,68

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

178,43 200 160,92 -39,08 -17,51

52230000 Abfallbeseitigung 245,13 250 273,89 23,89 28,76

52311000 Unterhaltung Grundstücke 708,65 300 78,75 -221,25 -629,90

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

13,97 13,97 13,97

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.363,38 1.140 527,53 -612,47 -835,85

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-691,38 -1.140 -310,53 829,47 380,85

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -691,38 -1.140 -310,53 829,47 380,85

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-55,65 -120 -56,24 63,76 -0,59

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

55,65 120 56,24 -63,76 0,59
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-747,03 -1.260 -366,77 893,23 380,26
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480,00 -480,00

63224
000

für das Bestattungswesen 480,00 -480,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

480,00 -480,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

231,17 390 -390,00 -231,17

70291
000

Vergütungen -180,00 -300 300,00 180,00

70490
000

Sonstige -0,54 0,54

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-50,63 -90 90,00 50,63

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.123,10 750 554,78 -195,22 -568,32

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-169,32 -200 -188,17 11,83 -18,85

72230
000

Abfallbeseitigung -245,13 -250 -273,89 -23,89 -28,76

72311
000

Grundstücke -708,65 -300 -78,75 221,25 629,90

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-13,97 -13,97 -13,97

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

1.354,27 1.140 554,78 -585,22 -799,49

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-874,27 -1.140 -554,78 585,22 319,49

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-874,27 -1.140 -554,78 585,22 319,49

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -55,65 -120 -56,24 63,76 -0,59

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-874,27 -1.140 -554,78 585,22 319,49

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

68270
000

Grabnutzungsentgelte 2.160,00 1.000 -1.000,00 -2.160,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

2.160,00 1.000 -1.000,00 -2.160,00

68270
000

Grabnutzungsentgelte 2.160,00 1.000 -1.000,00 -2.160,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.160,00 1.000 -1.000,00 -2.160,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.160,00 1.000 -1.000,00 -2.160,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 1.230,08 -260 -611,02 -351,02 -1.841,10
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Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen

KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5531-03 Grabnutzungsentgelte
Friedhof Bolsdorf

2.160,00 1.000,00 -1.000,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

2.160,00 1.000,00 -1.000,00
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

100,00 -100,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 100,00 -100,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

100,00 -100,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

100 -100,00

52313000 Unterhaltung Gebäude 100 -100,00

E 11 - Abschreibungen 267,00 267,00 267,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 267,00 267,00 267,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

267,00 100 267,00 167,00

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-167,00 -100 -267,00 -167,00 -100,00

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -167,00 -100 -267,00 -167,00 -100,00

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-167,00 -100 -267,00 -167,00 -100,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 -100,00

63224
000

für das Bestattungswesen 100,00 -100,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

100,00 -100,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

100 -100,00

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-100 100,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

100 -100,00

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

100,00 -100 100,00 -100,00

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

100,00 -100 100,00 -100,00

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

100,00 -100 100,00 -100,00

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531151600 Leichenhalle Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 100,00 -100 100,00 -100,00
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

657,00 500 211,00 -289,00 -446,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 640,00 500 160,00 -340,00 -480,00

43910000 Auflösung Sopo
Grabnutzungsentgelte

17,00 51,00 51,00 34,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

910,00 910,00 910,00

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 910,00 910,00 910,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

657,00 500 1.121,00 621,00 464,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.793,45 1.550 591,06 -958,94 -3.202,39

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

306,43 300 238,42 -61,58 -68,01

52230000 Abfallbeseitigung 245,13 250 273,89 23,89 28,76

52311000 Unterhaltung Grundstücke 2.577,61 500 78,75 -421,25 -2.498,86

52440000 Verbrauchsmittel 14,28 -14,28

52922000 Grabanfertigung 650,00 500 -500,00 -650,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 413,64 413,64 413,64

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

413,64 413,64 413,64

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.793,45 1.550 1.004,70 -545,30 -2.788,75

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-3.136,45 -1.050 116,30 1.166,30 3.252,75

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -3.136,45 -1.050 116,30 1.166,30 3.252,75

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-3.136,45 -1.050 116,30 1.166,30 3.252,75
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 640,00 500 160,00 -340,00 -480,00

63224
000

für das Bestattungswesen 640,00 500 160,00 -340,00 -480,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

910,00 910,00 910,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 910,00 910,00 910,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

640,00 500 1.070,00 570,00 430,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.688,90 1.550 753,66 -796,34 -2.935,24

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-242,22 -300 -360,68 -60,68 -118,46

72230
000

Abfallbeseitigung -245,13 -250 -273,89 -23,89 -28,76

72311
000

Grundstücke -2.537,27 -500 -119,09 380,91 2.418,18

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-14,28 14,28

72922
000

Grabanfertigung -650,00 -500 500,00 650,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 413,64 413,64 413,64

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-413,64 -413,64 -413,64

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

3.688,90 1.550 1.167,30 -382,70 -2.521,60

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-3.048,90 -1.050 -97,30 952,70 2.951,60

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-3.048,90 -1.050 -97,30 952,70 2.951,60

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-3.048,90 -1.050 -97,30 952,70 2.951,60

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

68270
000

Grabnutzungsentgelte 480,00 1.000 880,00 -120,00 400,00

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

480,00 1.000 880,00 -120,00 400,00

68270
000

Grabnutzungsentgelte 480,00 1.000 880,00 -120,00 400,00

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

480,00 1.000 880,00 -120,00 400,00

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

480,00 1.000 880,00 -120,00 400,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -2.568,90 -50 782,70 832,70 3.351,60
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Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen

KST-Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5531-02 Grabnutzungsentgelte
Friedhof Niederbettingen

480,00 1.000,00 880,00 -120,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

480,00 1.000,00 880,00 -120,00
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

192,00 192,00 192,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 192,00 192,00 192,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

464,00 200 264,00 64,00 -200,00

43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 200,00 200 -200,00 -200,00

43710000 Auflösung Sopo Beiträge 264,00 264,00 264,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

656,00 200 456,00 256,00 -200,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen 486,00 486,00 486,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 486,00 486,00 486,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 25,49 30 26,31 -3,69 0,82

56411000 Gebäudeversicherungen 25,49 30 26,31 -3,69 0,82

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

511,49 30 512,31 482,31 0,82

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

144,51 170 -56,31 -226,31 -200,82

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 144,51 170 -56,31 -226,31 -200,82

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

144,51 170 -56,31 -226,31 -200,82
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 200 -200,00 -200,00

63224
000

für das Bestattungswesen 200,00 200 -200,00 -200,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

200,00 200 -200,00 -200,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 25,49 30 26,31 -3,69 0,82

76411
000

Gebäudeversicherungen -25,49 -30 -26,31 3,69 -0,82

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

25,49 30 26,31 -3,69 0,82

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

174,51 170 -26,31 -196,31 -200,82

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

174,51 170 -26,31 -196,31 -200,82

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

174,51 170 -26,31 -196,31 -200,82

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531152600 Leichenhalle Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 174,51 170 -26,31 -196,31 -200,82
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

41442000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

4.460 1.195,68 -3.264,32 1.195,68

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

1.800 917,00 -883,00 917,00

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

710 -710,00

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

1.900 -1.900,00

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

260,34 260,34 260,34

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

50 18,34 -31,66 18,34

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.500 -1.500,00

52311000 Unterhaltung Grundstücke 1.500 -1.500,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

5.960 1.195,68 -4.764,32 1.195,68

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

3.160,50 -2.960 1.833,07 4.793,07 -1.327,43

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 3.160,50 -2.960 1.833,07 4.793,07 -1.327,43

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-1.350 1.350,00

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

1.350 -1.350,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

3.160,50 -4.310 1.833,07 6.143,07 -1.327,43
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

61442
000

vom Land 3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.160,50 3.000 3.028,75 28,75 -131,75

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

4.460 1.195,68 -3.264,32 1.195,68

70291
000

Vergütungen -1.800 -917,00 883,00 -917,00

70320
000

für Arbeitnehmer -710 710,00

70420
000

für Arbeitnehmer -1.900 1.900,00

70490
000

Sonstige -260,34 -260,34 -260,34

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-50 -18,34 31,66 -18,34

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.500 -1.500,00

72311
000

Grundstücke -1.500 1.500,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

5.960 1.195,68 -4.764,32 1.195,68

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.160,50 -2.960 1.833,07 4.793,07 -1.327,43

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

3.160,50 -2.960 1.833,07 4.793,07 -1.327,43

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -1.350 1.350,00

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

3.160,50 -2.960 1.833,07 4.793,07 -1.327,43

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 3.160,50 -4.310 1.833,07 6.143,07 -1.327,43
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung
erfolgt aus Jagdpachteinnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

8.156,00 7.080 8.156,00 1.076,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 8.156,00 7.080 8.156,00 1.076,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

357,00 357,00 357,00

43225000 Entgelte für die Sondernutzung v.
Straßen & Wegen

357,00 357,00 357,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

8.513,00 7.080 8.513,00 1.433,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

27.590,04 32.200 9.902,77 -22.297,23 -17.687,27

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 21.190,41 25.000 7.701,66 -17.298,34 -13.488,75

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 306,53 -306,53

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.862,23 2.000 592,46 -1.407,54 -1.269,77

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

4.209,68 5.200 1.602,75 -3.597,25 -2.606,93

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

21,19 5,90 5,90 -15,29

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

30.829,39 15.000 72.701,63 57.701,63 41.872,24

52311000 Unterhaltung Grundstücke 337,50 337,50 337,50

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
pp.

2.454,52 15.000 44.103,71 29.103,71 41.649,19

52338100 Überschuss Wirtschaftswege 28.374,87 26.759,80 26.759,80 -1.615,07

52920000 Sonst. Aufwendungen für
Dienstleistungen

1.500,62 1.500,62 1.500,62

E 11 - Abschreibungen 11.974,00 15.410 11.974,00 -3.436,00

53510000 Afa Brücken, Tunnel und
ingenieurtechn. Anlagen

6.187,00 6.260 6.187,00 -73,00

53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze 5.787,00 9.150 5.787,00 -3.363,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

70.393,43 62.610 94.578,40 31.968,40 24.184,97

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-61.880,43 -55.530 -86.065,40 -30.535,40 -24.184,97

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 20 Ordentliches Ergebnis -61.880,43 -55.530 -86.065,40 -30.535,40 -24.184,97

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

30.269,39 4.650 31.768,20 27.118,20 1.498,81

48110000 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

30.269,39 30.410 31.768,20 1.358,20 1.498,81

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

25.760 -25.760,00

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-31.611,04 -50.880 -54.297,20 -3.417,20 -22.686,16
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357,00 357,00 357,00

63225
000

für die Sondernutzung von Straßen 357,00 357,00 357,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

357,00 357,00 357,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

27.590,04 32.200 9.902,77 -22.297,23 -17.687,27

70221
000

Vergütungen -21.190,41 -25.000 -7.701,66 17.298,34 13.488,75

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -306,53 306,53

70320
000

für Arbeitnehmer -1.862,23 -2.000 -592,46 1.407,54 1.269,77

70420
000

für Arbeitnehmer -4.209,68 -5.200 -1.602,75 3.597,25 2.606,93

70629
000

Sonstige -21,19 -5,90 -5,90 15,29

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

30.626,39 15.000 72.648,30 57.648,30 42.021,91

72311
000

Grundstücke -337,50 -337,50 -337,50

72338
000

Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen

-2.251,52 -15.000 -44.050,38 -29.050,38 -41.798,86

72338
100

Überschuss Wirtschaftswege -28.374,87 -26.759,80 -26.759,80 1.615,07

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-1.500,62 -1.500,62 -1.500,62

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

58.216,43 47.200 82.551,07 35.351,07 24.334,64

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-57.859,43 -47.200 -82.194,07 -34.994,07 -24.334,64

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-57.859,43 -47.200 -82.194,07 -34.994,07 -24.334,64

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

69810
000

Einzahlungen aus intern.
Leistungsbeziehungen

30.269,39 30.410 31.768,20 1.358,20 1.498,81

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -25.760 25.760,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-57.859,43 -47.200 -82.194,07 -34.994,07 -24.334,64

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

82.032,81 97.500 -97.500,00 -82.032,81

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

82.032,81 97.500 -97.500,00 -82.032,81

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 130.000 -130.000,00

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -130.000 130.000,00

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

130.000 -130.000,00

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

82.032,81 -32.500 32.500,00 -82.032,81

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 54.442,77 -75.050 -50.425,87 24.624,13 -104.868,64
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Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

KST-Gruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

KST-Produkt 5559 Wirtschaftwege

Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im
Noll" (Ausbau)

82.032,81

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

82.032,81

15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten
Sportplatz" (Ausbau)

-32.500,00 32.500,00

F 24 Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

97.500,00 -97.500,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 130.000,00 -130.000,00

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 01.07.2021 75 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 122.638,73 € (ursprüngliche Veranschlagung)

-inzwischen liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Gegenüber der Kostenschätzung muss ein Betrag von 13.000 € nachfinanziert werden.

-der Zuschussgeber hat auch für die Mehrkosten von 13.000 € eine 75%ige Förderung in Aussicht gestellt, sodass die Förderung nunmehr

101.730 € beträgt.

-der verbleibende Eigenanteil von 36.020 € wird aus der SRL WiWege entnommen.

-Denmach ist für diese Maßnahme keine neue Kreditaufnahme notwendig.
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

9.178,00 8.050 9.178,00 1.128,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 9.178,00 8.050 9.178,00 1.128,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.030,42 30.000 25.438,16 -4.561,84 5.407,74

44120016 Mieten und Pachten 16 % 11.125,86 -11.125,86

44120019 Mieten und Pachten 19 % 8.904,56 30.000 25.438,16 -4.561,84 16.533,60

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

10.128,17 15.000 30.446,53 15.446,53 20.318,36

44290016 Kostenerstattungen von Sonstigen
16 %

1.927,25 10.124,66 10.124,66 8.197,41

44290019 Kostenerstattungen von Sonstigen
19 %

8.200,92 15.000 20.321,87 5.321,87 12.120,95

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

39.336,59 53.050 65.062,69 12.012,69 25.726,10

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

21.422,55 28.510 22.492,92 -6.017,08 1.070,37

50221000 Vergütungen der Arbeitnehmer 14.126,71 16.500 12.218,16 -4.281,84 -1.908,55

50222000 Leistungszulagen der Arbeitnehmer 204,30 333,47 333,47 129,17

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

2.300,00 5.400 4.862,00 -538,00 2.562,00

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen
Arbeitnehmer

1.242,18 1.300 969,30 -330,70 -272,88

50390000 Beiträge zu Versorgungskassen
Sonstige

34,88 180 -180,00 -34,88

50420000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung AN

2.805,60 3.500 2.624,73 -875,27 -180,87

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

649,30 1.520 1.380,28 -139,72 730,98

50629000 Personalnebenaufwendungen
Arbeitnehmer

13,58 7,74 7,74 -5,84

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

46,00 110 97,24 -12,76 51,24

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.361,29 20.800 35.938,35 15.138,35 13.577,06

52200019 Stromkosten 19 % 7.388,56 5.000 15.982,06 10.982,06 8.593,50

52210016 Heizkosten 16 % 5.651,50 -5.651,50

52210019 Heizkosten 19 % 3.022,69 2.000 9.785,09 7.785,09 6.762,40

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

1.189,94 4.000 1.208,05 -2.791,95 18,11

52220007 Wasser 7 % 1.840,36 1.057,39 1.057,39 -782,97

52311019 Unterhaltung Grundstücke 19 % 2.000 -2.000,00

52312019 Unterhaltung Außenanlagen 19 % 22,06 22,06 22,06

52313000 Unterhaltung Gebäude 34,31 -34,31

52313016 Unterhaltung Gebäude  16 % 33,61 -33,61

52313019 Unterhaltung Gebäude  19 % 866,99 7.000 2.203,41 -4.796,59 1.336,42

52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis
1.000 € netto

400,00 -400,00
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

52380019 Geringwertige Wirtschaftsgüter
b.1.000 € netto 19%

300 3.418,37 3.118,37 3.418,37

52440016 Verbrauchsmittel 16 % 17,23 -17,23

52440019 Verbrauchsmittel  19% 500 29,32 -470,68 29,32

52920016 Sonst. Aufwendungen f.
Dienstleistungen 16 %

1.916,10 -1.916,10

52920019 Sonst. Aufwendungen f.
Dienstleistungen 19 %

2.232,60 2.232,60 2.232,60

E 11 - Abschreibungen 21.600,00 24.410 21.759,86 -2.650,14 159,86

53490000 Afa sonstige Gebäuden 21.600,00 21.610 21.600,00 -10,00

53810000 Afa Fahrzeuge 750 -750,00

53851000 Afa Betriebsausstattung 2.050 -2.050,00

53852000 Afa Geschäftsausstattung 159,86 159,86 159,86

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 4.601,20 6.360 6.821,08 461,08 2.219,88

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

2.000 -2.000,00

56291019 Vertragsreinigung 19 % 1.930,31 1.930,31 1.930,31

56341016 Fernmeldegebühren 16 % 351,82 -351,82

56341019 Fernmeldegebühren 19% 352,28 400 958,68 558,68 606,40

56411000 Gebäudeversicherungen 1.416,12 1.400 1.451,11 51,11 34,99

56810000 Grundsteuer 2.480,98 2.560 2.480,98 -79,02

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

69.985,04 80.080 87.012,21 6.932,21 17.027,17

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-30.648,45 -27.030 -21.949,52 5.080,48 8.698,93

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -30.648,45 -27.030 -21.949,52 5.080,48 8.698,93

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-5.157,47 -8.640 -5.211,57 3.428,43 -54,10

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

5.157,47 8.640 5.211,57 -3.428,43 54,10

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-35.805,92 -35.670 -27.161,09 8.508,91 8.644,83
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.717,25 30.000 35.108,13 5.108,13 14.390,88

64120
000

Mieten und Pachten 20.717,25 30.000 35.108,13 5.108,13 14.390,88

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

35.927,62 35.927,62 35.927,62

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 35.927,62 35.927,62 35.927,62

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 14.190,60 15.000 1.099,07 -13.900,93 -13.091,53

66250
000

Konzessionsabgaben 13.775,56 15.000 51,30 -14.948,70 -13.724,26

66310
000

Erstattungen von Steuern vom
Einkommen u. Ertrag

2.120,57 2.120,57 2.120,57

66410
000

Abwicklung der Vorsteuer-
Guthaben(Vorsteuerüberh.)

415,04 -1.072,80 -1.072,80 -1.487,84

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

34.907,85 45.000 72.134,82 27.134,82 37.226,97

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

21.422,55 28.510 22.492,92 -6.017,08 1.070,37

70221
000

Vergütungen -14.126,71 -16.500 -12.218,16 4.281,84 1.908,55

70222
000

Leistungszulagen an die Arbeitnehmer -204,30 -333,47 -333,47 -129,17

70291
000

Vergütungen -2.300,00 -5.400 -4.862,00 538,00 -2.562,00

70320
000

für Arbeitnehmer -1.242,18 -1.300 -969,30 330,70 272,88

70390
000

Sonstige -34,88 -180 180,00 34,88

70420
000

für Arbeitnehmer -2.805,60 -3.500 -2.624,73 875,27 180,87

70490
000

Sonstige -649,30 -1.520 -1.380,28 139,72 -730,98

70629
000

Sonstige -13,58 -7,74 -7,74 5,84

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-46,00 -110 -97,24 12,76 -51,24

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

29.099,57 20.800 36.596,92 15.796,92 7.497,35

72200
000

Stromkosten -6.378,01 -5.000 -11.304,36 -6.304,36 -4.926,35

72210
000

Heizkosten -3.963,77 -2.000 -16.818,74 -14.818,74 -12.854,97

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-3.731,67 -4.000 -571,04 3.428,96 3.160,63

72311
000

Grundstücke -2.000 2.000,00

72312
000

Außenanlagen -26,25 -26,25 -26,25

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-12.383,45 -7.000 -1.151,88 5.848,12 11.231,57

72380
000

GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
,Gebrauchsge

-400,00 -300 -4.067,86 -3.767,86 -3.667,86

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-19,99 -500 500,00 19,99

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-2.222,68 -2.656,79 -2.656,79 -434,11
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 4.711,19 6.360 6.276,22 -83,78 1.565,03

76253
000

Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
Gerichtsvollzieherk.

-2.000 2.000,00

76291
000

Vertragsreinigung -1.524,63 -1.524,63 -1.524,63

76341
000

Fernmeldegebühren -814,09 -400 -819,50 -419,50 -5,41

76411
000

Gebäudeversicherungen -1.416,12 -1.400 -1.451,11 -51,11 -34,99

76790
000

Sonstige -1.253,24 -1.253,24 -1.253,24

76810
000

Grundsteuer -2.480,98 -2.560 -2.480,98 79,02

76890
000

Sonstige betriebliche
Steueraufwendungen

1.253,24 1.253,24 1.253,24

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

55.233,31 55.670 65.366,06 9.696,06 10.132,75

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-20.325,46 -10.670 6.768,76 17.438,76 27.094,22

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-20.325,46 -10.670 6.768,76 17.438,76 27.094,22

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -5.157,47 -8.640 -5.211,57 3.428,43 -54,10

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-20.325,46 -10.670 6.768,76 17.438,76 27.094,22

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 4.348,88 4.348,88 4.348,88

78571
000

bewegl. Sachen des Anlagevermögens
oberh. 1000 EUR

-4.348,88 -4.348,88 -4.348,88

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

4.348,88 4.348,88 4.348,88

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.348,88 -4.348,88 -4.348,88

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -25.482,93 -19.310 -2.791,69 16.518,31 22.691,24
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Investitionen Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

KST-Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

KST-Gruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

KST-Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen

Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5731-04 Leinwand/Beamer Markthalle -3.654,52 -3.654,52

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.654,52 3.654,52
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

100,00 100,00 100,00

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 100,00 100,00 100,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

100,00 100,00 100,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 7,98 10 8,23 -1,77 0,25

56411000 Gebäudeversicherungen 7,98 10 8,23 -1,77 0,25

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

7,98 10 8,23 -1,77 0,25

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-7,98 -10 91,77 101,77 99,75

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -7,98 -10 91,77 101,77 99,75

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-7,98 -10 91,77 101,77 99,75
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

100,00 100,00 100,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 100,00 100,00 100,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

100,00 100,00 100,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 7,98 10 8,23 -1,77 0,25

76411
000

Gebäudeversicherungen -7,98 -10 -8,23 1,77 -0,25

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

7,98 10 8,23 -1,77 0,25

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-7,98 -10 91,77 101,77 99,75

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-7,98 -10 91,77 101,77 99,75

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-7,98 -10 91,77 101,77 99,75

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150601 Grillhütte Schwedenschanze Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -7,98 -10 91,77 101,77 99,75
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 6,80 20 7,02 -12,98 0,22

56411000 Gebäudeversicherungen 6,80 20 7,02 -12,98 0,22

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

6,80 20 7,02 -12,98 0,22

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 6,80 20 7,02 -12,98 0,22

76411
000

Gebäudeversicherungen -6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

6,80 20 7,02 -12,98 0,22

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150602 Grillhütte Ebbenser Berg Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -6,80 -20 -7,02 12,98 -0,22

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

312,00 320 312,00 -8,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 312,00 320 312,00 -8,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 470,00 800 -800,00 -470,00

44120000 Mieten und Pachten steuerfrei 470,00 800 -800,00 -470,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

200 -200,00

44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen 200 -200,00

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

782,00 1.320 312,00 -1.008,00 -470,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

167,07 167,07 167,07

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

130,00 130,00 130,00

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

0,51 0,51 0,51

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

36,56 36,56 36,56

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.811,87 13.170 6.621,54 -6.548,46 3.809,67

52200000 Stromkosten 477,96 770 1.084,58 314,58 606,62

52210000 Heizkosten 1.306,03 1.200 1.495,80 295,80 189,77

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

502,74 600 512,32 -87,68 9,58

52312000 Unterhaltung Außenanlagen 135,55 75,95 75,95 -59,60

52313000 Unterhaltung Gebäude 389,59 10.500 3.452,89 -7.047,11 3.063,30

52440000 Verbrauchsmittel 100 -100,00

E 11 - Abschreibungen 847,00 370 847,00 477,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 367,00 370 367,00 -3,00

53852000 Afa Geschäftsausstattung 480,00 480,00 480,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 369,13 370 372,62 2,62 3,49

56411000 Gebäudeversicherungen 167,70 170 171,19 1,19 3,49

56810000 Grundsteuer 201,43 200 201,43 1,43

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.028,00 13.910 8.008,23 -5.901,77 3.980,23

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-3.246,00 -12.590 -7.696,23 4.893,77 -4.450,23

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -3.246,00 -12.590 -7.696,23 4.893,77 -4.450,23

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-3.246,00 -12.590 -7.696,23 4.893,77 -4.450,23

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

-davon:
+allgemeine Unterhaltung = 500 €
+Planung energetische Sanierung = 10.000 € (Ausführung 2022)
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 534,00 800 -800,00 -534,00

64120
000

Mieten und Pachten 534,00 800 -800,00 -534,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

30,00 200 -200,00 -30,00

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 30,00 200 -200,00 -30,00

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

564,00 1.000 -1.000,00 -564,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

167,07 167,07 167,07

70291
000

Vergütungen -130,00 -130,00 -130,00

70490
000

Sonstige -0,51 -0,51 -0,51

70901
000

Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über
Knappschaft)

-36,56 -36,56 -36,56

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.277,96 13.170 5.487,41 -7.682,59 2.209,45

72200
000

Stromkosten -872,00 -770 17,33 787,33 889,33

72210
000

Heizkosten -1.306,03 -1.200 -1.495,80 -295,80 -189,77

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-558,66 -600 -429,35 170,65 129,31

72312
000

Außenanlagen -135,55 -75,95 -75,95 59,60

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-405,72 -10.500 -3.503,64 6.996,36 -3.097,92

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-100 100,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 369,13 370 372,62 2,62 3,49

76411
000

Gebäudeversicherungen -167,70 -170 -171,19 -1,19 -3,49

76810
000

Grundsteuer -201,43 -200 -201,43 -1,43

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

3.647,09 13.540 6.027,10 -7.512,90 2.380,01

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-3.083,09 -12.540 -6.027,10 6.512,90 -2.944,01

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-3.083,09 -12.540 -6.027,10 6.512,90 -2.944,01

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731151600 Alte Schmiede Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-3.083,09 -12.540 -6.027,10 6.512,90 -2.944,01

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.083,09 -12.540 -6.027,10 6.512,90 -2.944,01
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und der Einrichung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

437,00 440 438,00 -2,00 1,00

41510000  Auflösung Sopo Zuwendungen 437,00 440 438,00 -2,00 1,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

100 -100,00

43210000 Entgelte für die Benutzung von
öffentl.Einrichtg.

100 -100,00

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

437,00 540 438,00 -102,00 1,00

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.385,81 4.060 2.511,83 -1.548,17 126,02

52200000 Stromkosten 274,50 660 371,59 -288,41 97,09

52210000 Heizkosten 1.172,89 2.000 1.872,39 -127,61 699,50

52220000 Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

529,99 500 320,75 -179,25 -209,24

52230000 Abfallbeseitigung 393,93 400 -52,90 -452,90 -446,83

52313000 Unterhaltung Gebäude 14,50 500 -500,00 -14,50

E 11 - Abschreibungen 1.257,00 1.290 1.257,00 -33,00

53490000 Afa sonstige Gebäuden 1.257,00 1.260 1.257,00 -3,00

53851000 Afa Betriebsausstattung 30 -30,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 476,16 410 484,95 74,95 8,79

56341000 Fernmeldegebühren 260,20 200 263,60 63,60 3,40

56411000 Gebäudeversicherungen 215,96 210 221,35 11,35 5,39

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

4.118,97 5.760 4.253,78 -1.506,22 134,81

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-3.681,97 -5.220 -3.815,78 1.404,22 -133,81

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -3.681,97 -5.220 -3.815,78 1.404,22 -133,81

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-3.681,97 -5.220 -3.815,78 1.404,22 -133,81
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 -100,00

63210
000

Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung
u. Dienstl.

100 -100,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

100 -100,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.849,26 4.060 1.312,99 -2.747,01 -2.536,27

72200
000

Stromkosten -492,74 -660 -141,76 518,24 350,98

72210
000

Heizkosten -3.002,59 -2.000 -512,89 1.487,11 2.489,70

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

40,00 -500 -696,74 -196,74 -736,74

72230
000

Abfallbeseitigung -393,93 -400 52,90 452,90 446,83

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-500 -14,50 485,50 -14,50

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 498,13 410 484,95 74,95 -13,18

76341
000

Fernmeldegebühren -282,17 -200 -263,60 -63,60 18,57

76411
000

Gebäudeversicherungen -215,96 -210 -221,35 -11,35 -5,39

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

4.347,39 4.470 1.797,94 -2.672,06 -2.549,45

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-4.347,39 -4.370 -1.797,94 2.572,06 2.549,45

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-4.347,39 -4.370 -1.797,94 2.572,06 2.549,45

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-4.347,39 -4.370 -1.797,94 2.572,06 2.549,45

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731152600 Pfarrhaus Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -4.347,39 -4.370 -1.797,94 2.572,06 2.549,45

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

211,00 220 211,00 -9,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600,00 3.600 3.600,00

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.218,34 1.151,57 1.151,57 -66,77

E 7 + Sonstige laufende Erträge 100,00 100,00 100,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

5.029,34 3.820 5.062,57 1.242,57 33,23

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

265.257,47 245.300 232.605,49 -12.694,51 -32.651,98

E 11 - Abschreibungen 358,00 360 358,00 -2,00

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

8.328,00 7.790 6.307,00 -1.483,00 -2.021,00

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 290,46 290 313,02 23,02 22,56

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

274.233,93 253.740 239.583,51 -14.156,49 -34.650,42

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-269.204,59 -249.920 -234.520,94 15.399,06 34.683,65

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -269.204,59 -249.920 -234.520,94 15.399,06 34.683,65

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-269.204,59 -249.920 -234.520,94 15.399,06 34.683,65

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt THH 3

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.657,88 -1.657,88

63290
000

Sonstige 1.657,88 -1.657,88

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600 3.600,00 3.600,00

64120
000

Mieten und Pachten 3.600 3.600,00 3.600,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.218,34 1.218,34 1.218,34

64290
000

Kostenerstattung von Sonstigen 1.218,34 1.218,34 1.218,34

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 100,00 100,00

66290
000

Sonstige 100,00 100,00 100,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.657,88 3.600 4.918,34 1.318,34 3.260,46

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

227.997,40 245.300 284.044,67 38.744,67 56.047,27

72200
000

Stromkosten -394,97 -700 -187,40 512,60 207,57

72210
000

Heizkosten -636,73 -1.500 -495,00 1.005,00 141,73

72220
000

Wasser/Abwasser/Wiederkehrender
Beitrag Kanal

-325,08 -350 -293,74 56,26 31,34

72230
000

Abfallbeseitigung -148,80 -150 -165,81 -15,81 -17,01

72313
000

Gebäude einschl Bestandt.,die ihm
zuzuordnen sind

-1.200 1.200,00

72440
000

Labor-
,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum
at,u.ä.

-211,82 211,82

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -226.280,00 -241.400 -282.902,72 -41.502,72 -56.622,72

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

-74.933,43 7.790 6.307,00 -1.483,00 81.240,43

74190
000

an übrige Bereiche -4.485,57 -7.790 -6.307,00 1.483,00 -1.821,43

74491
000

Kindergartenumlage ehem. VG
Hillesheim

79.419,00 -79.419,00

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 290,46 290 313,02 23,02 22,56

76411
000

Gebäudeversicherungen -290,46 -290 -294,25 -4,25 -3,79

76810
000

Grundsteuer -18,77 -18,77 -18,77

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

153.354,43 253.380 290.664,69 37.284,69 137.310,26

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-151.696,55 -249.780 -285.746,35 -35.966,35 -134.049,80

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt THH 3

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-151.696,55 -249.780 -285.746,35 -35.966,35 -134.049,80

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-151.696,55 -249.780 -285.746,35 -35.966,35 -134.049,80

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

64.650 -64.650,00

78420
000

Auszahlungen aus gel. Zuwendungen
als Nutzungsber.

-64.650 64.650,00

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 68.492,20 68.492,20 68.492,20

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.492,20 -68.492,20 -68.492,20

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

64.650 68.492,20 3.842,20 68.492,20

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-64.650 -68.492,20 -3.842,20 -68.492,20

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -151.696,55 -314.430 -354.238,55 -39.808,55 -202.542,00

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

1.983,00 1.500 307,00 -1.193,00 -1.676,00

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige

1.983,00 1.500 307,00 -1.193,00 -1.676,00

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

1.983,00 1.500 307,00 -1.193,00 -1.676,00

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-1.983,00 -1.500 -307,00 1.193,00 1.676,00

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -1.983,00 -1.500 -307,00 1.193,00 1.676,00

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-1.983,00 -1.500 -307,00 1.193,00 1.676,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

3.159,00 1.500 307,00 -1.193,00 -2.852,00

74190
000

an übrige Bereiche -3.159,00 -1.500 -307,00 1.193,00 2.852,00

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

3.159,00 1.500 307,00 -1.193,00 -2.852,00

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-3.159,00 -1.500 -307,00 1.193,00 2.852,00

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-3.159,00 -1.500 -307,00 1.193,00 2.852,00

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-3.159,00 -1.500 -307,00 1.193,00 2.852,00

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.159,00 -1.500 -307,00 1.193,00 2.852,00

Jahresrechnung Hillesheim 2021
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Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

165.482,02 151.300 102.176,69 -49.123,31 -63.305,33

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

165.482,02 151.300 102.176,69 -49.123,31 -63.305,33

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

165.482,02 151.300 102.176,69 -49.123,31 -63.305,33

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-165.482,02 -151.300 -102.176,69 49.123,31 63.305,33

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -165.482,02 -151.300 -102.176,69 49.123,31 63.305,33

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-165.482,02 -151.300 -102.176,69 49.123,31 63.305,33
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

132.350,00 151.300 187.708,49 36.408,49 55.358,49

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -132.350,00 -151.300 -187.708,49 -36.408,49 -55.358,49

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

132.350,00 151.300 187.708,49 36.408,49 55.358,49

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-132.350,00 -151.300 -187.708,49 -36.408,49 -55.358,49

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-132.350,00 -151.300 -187.708,49 -36.408,49 -55.358,49

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-132.350,00 -151.300 -187.708,49 -36.408,49 -55.358,49

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -132.350,00 -151.300 -187.708,49 -36.408,49 -55.358,49
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Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

98.824,23 90.100 128.681,14 38.581,14 29.856,91

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden
+ Gemeindeverbände

98.824,23 90.100 128.681,14 38.581,14 29.856,91

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

98.824,23 90.100 128.681,14 38.581,14 29.856,91

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-98.824,23 -90.100 -128.681,14 -38.581,14 -29.856,91

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -98.824,23 -90.100 -128.681,14 -38.581,14 -29.856,91

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-98.824,23 -90.100 -128.681,14 -38.581,14 -29.856,91
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

93.930,00 90.100 95.194,23 5.094,23 1.264,23

72543
000

an Gemeinden und Gemeindeverbände -93.930,00 -90.100 -95.194,23 -5.094,23 -1.264,23

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

93.930,00 90.100 95.194,23 5.094,23 1.264,23

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-93.930,00 -90.100 -95.194,23 -5.094,23 -1.264,23

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-93.930,00 -90.100 -95.194,23 -5.094,23 -1.264,23

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-93.930,00 -90.100 -95.194,23 -5.094,23 -1.264,23

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

64.650 -64.650,00

78420
000

Auszahlungen aus gel. Zuwendungen
als Nutzungsber.

-64.650 64.650,00

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 68.492,20 68.492,20 68.492,20

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.492,20 -68.492,20 -68.492,20

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

64.650 68.492,20 3.842,20 68.492,20

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-64.650 -68.492,20 -3.842,20 -68.492,20

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -93.930,00 -154.750 -163.686,43 -8.936,43 -69.756,43
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Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita"
Hillesheim

-64.650,00 -68.492,20 -3.842,20

F 28 Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

64.650,00 -64.650,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 68.492,20 68.492,20

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

-Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €

-Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)

-verschlagt ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss
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Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Zuweisungen an Sportverein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

345,00 290 -290,00 -345,00

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an
Sonstige

345,00 290 -290,00 -345,00

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

345,00 290 -290,00 -345,00

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

-345,00 -290 290,00 345,00

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis -345,00 -290 290,00 345,00

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

-345,00 -290 290,00 345,00
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

345,00 290 -290,00 -345,00

74190
000

an übrige Bereiche -345,00 -290 290,00 345,00

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

345,00 290 -290,00 -345,00

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

-345,00 -290 290,00 345,00

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

-345,00 -290 290,00 345,00

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

-345,00 -290 290,00 345,00

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -345,00 -290 290,00 345,00
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Produktbeschreibung Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung Markt/Markthalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

588,24 8.000 84,03 -7.915,97 -504,21

43210019 Entgelte für die Benutzung von
öffentl.Einrichtg.

588,24 8.000 84,03 -7.915,97 -504,21

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.792,29 4.278,52 4.278,52 486,23

44120007 Mieten (Beherbergung) 7% 32,71 32,71 32,71

44120016 Mieten und Pachten 16 % 3.178,84 -3.178,84

44120019 Mieten und Pachten 19 % 613,45 4.245,81 4.245,81 3.632,36

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

4.380,53 8.000 4.362,55 -3.637,45 -17,98

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

679,41 1.490 -1.490,00 -679,41

50291000 Vergütungen nebenberuflich
Beschäftigte

530,00 1.160 -1.160,00 -530,00

50490000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung Sonst

149,41 330 -330,00 -149,41

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

95,20 1.600 488,00 -1.112,00 392,80

52311019 Unterhaltung Grundstücke 19 % 1.500 -1.500,00

52910000 Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

95,20 100 188,00 88,00 92,80

52920019 Sonst. Aufwendungen f.
Dienstleistungen 19 %

300,00 300,00 300,00

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 250 -250,00

56351000 Annoncen für offentliche
Bekanntmachungen

250 -250,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

774,61 3.340 488,00 -2.852,00 -286,61

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

3.605,92 4.660 3.874,55 -785,45 268,63

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 3.605,92 4.660 3.874,55 -785,45 268,63

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

-163,57 -450 -165,28 284,72 -1,71
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Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

163,57 450 165,28 -284,72 1,71

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

3.442,35 4.210 3.709,27 -500,73 266,92
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrages aus ord. u. außerord.
Tätigk.

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700,00 8.000 100,00 -7.900,00 -600,00

63210
000

Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung
u. Dienstl.

700,00 8.000 100,00 -7.900,00 -600,00

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.417,50 5.087,50 5.087,50 670,00

64120
000

Mieten und Pachten 4.417,50 5.087,50 5.087,50 670,00

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 2.082,70 2.082,70 2.082,70

66310
000

Erstattungen von Steuern vom
Einkommen u. Ertrag

4.331,84 4.331,84 4.331,84

66410
000

Abwicklung der Vorsteuer-
Guthaben(Vorsteuerüberh.)

-2.249,14 -2.249,14 -2.249,14

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

5.117,50 8.000 7.270,20 -729,80 2.152,70

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

679,41 1.490 -1.490,00 -679,41

70291
000

Vergütungen -530,00 -1.160 1.160,00 530,00

70490
000

Sonstige -149,41 -330 330,00 149,41

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

95,20 1.600 449,80 -1.150,20 354,60

72311
000

Grundstücke -1.500 1.500,00

72910
000

Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen -95,20 -100 -92,80 7,20 2,40

72920
000

Sonst. Auszahlungen für
Dienstleistungen

-357,00 -357,00 -357,00

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 1.090,82 250 -250,00 -1.090,82

76351
000

Annoncen -250 250,00

76790
000

Sonstige -326,80 -326,80 -326,80

76890
000

Sonstige betriebliche
Steueraufwendungen

-1.090,82 326,80 326,80 1.417,62

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

1.865,43 3.340 449,80 -2.890,20 -1.415,63

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.252,07 4.660 6.820,40 2.160,40 3.568,33

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

3.252,07 4.660 6.820,40 2.160,40 3.568,33

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen
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Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

79810
000

Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen -163,57 -450 -165,28 284,72 -1,71

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

3.252,07 4.660 6.820,40 2.160,40 3.568,33

F Entstehung des
Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages
aus Investitionstätigkeit

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen 20.000 -20.000,00

78593
000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000 20.000,00

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

20.000 -20.000,00

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-20.000 20.000,00

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 3.088,50 -15.790 6.655,12 22.445,12 3.566,62
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Investitionen Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

15-5731-03 Umgestaltung
Viehmarktplatz

-20.000,00 20.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen

Umgestaltung Viehmarktplatz

-der Viehmarktplatz soll umgestaltet werden. Für die Planung waren im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt,

jedoch wurde die Planung nicht durchgeführt. Im Jahr 2021 soll die Planung erfolgen.

-die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird vorläufig nicht umgesetzt
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Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.607.050,68 3.606.900 4.102.736,53 495.836,53 495.685,85

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

200.164,00 216.035 216.322,00 287,00 16.158,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.317,10 37.002,70 37.002,70 32.685,60

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

3.811.531,78 3.822.935 4.356.061,23 533.126,23 544.529,45

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

2.863.203,21 3.113.700 3.129.497,61 15.797,61 266.294,40

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 44.525,64 100.990,09 100.990,09 56.464,45

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.907.728,85 3.113.700 3.230.487,70 116.787,70 322.758,85

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

903.802,93 709.235 1.125.573,53 416.338,53 221.770,60

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge 11.716,75 6.000 -75,75 -6.075,75 -11.792,50

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 1.380,46

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

2.374,75 -8.980 -10.798,21 -1.818,21 -13.172,96

E 20 Ordentliches Ergebnis 906.177,68 700.255 1.114.775,32 414.520,32 208.597,64

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

906.177,68 700.255 1.114.775,32 414.520,32 208.597,64
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Teilfinanzhaushalt THH 6

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben 3.588.528,16 3.606.900 4.096.377,94 489.477,94 507.849,78

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

287.317,00 216.035 129.169,00 -86.866,00 -158.148,00

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 980,00 775,00 775,00 -205,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.876.825,16 3.822.935 4.226.321,94 403.386,94 349.496,78

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 11 nicht besetzt

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

2.881.165,27 3.113.700 3.088.571,37 -25.128,63 207.406,10

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 20,00 -20,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.881.185,27 3.113.700 3.088.571,37 -25.128,63 207.386,10

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

995.639,89 709.235 1.137.750,57 428.515,57 142.110,68

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

10.447,75 6.000 1.256,25 -4.743,75 -9.191,50

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 1.380,46

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

1.105,75 -8.980 -9.466,21 -486,21 -10.571,96

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

996.745,64 700.255 1.128.284,36 428.029,36 131.538,72

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

996.745,64 700.255 1.128.284,36 428.029,36 131.538,72

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 996.745,64 700.255 1.128.284,36 428.029,36 131.538,72
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Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.607.050,68 3.606.900 4.102.736,53 495.836,53 495.685,85

40110000 Grundsteuer A 16.070,76 16.000 16.448,12 448,12 377,36

40120000 Grundsteuer B 418.561,03 420.000 425.539,69 5.539,69 6.978,66

40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes
Jahr

1.432.186,06 1.400.000 1.699.797,22 299.797,22 267.611,16

40210000 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer

1.305.143,83 1.350.210 1.508.628,33 158.418,33 203.484,50

40220000 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer

257.481,92 248.180 258.954,15 10.774,15 1.472,23

40330000 Hundesteuer 19.387,52 18.000 20.895,81 2.895,81 1.508,29

40350000 Zweitwohnungssteuer 22.306,00 16.000 19.582,00 3.582,00 -2.724,00

40521000 Familienleistungsausgleich 135.913,56 138.510 152.891,21 14.381,21 16.977,65

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

200.164,00 216.035 216.322,00 287,00 16.158,00

41113000 Schlüsselzuweisung B 2 200.164,00 216.035 216.322,00 287,00 16.158,00

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 20.390,00 20.390,00 20.390,00

46611000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig.
auf Forderung

20.390,00 20.390,00 20.390,00

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

3.807.214,68 3.822.935 4.339.448,53 516.513,53 532.233,85

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

2.863.203,21 3.113.700 3.129.497,61 15.797,61 266.294,40

54310000 Gewerbesteuerumlage 121.668,21 124.050 153.680,61 29.630,61 32.012,40

54412000 Finanzausgleichsumlage -401.555,50 401.555,50

54421000 Allgemeine Umlage Landkreis 1.907.422,50 1.642.150 1.634.553,00 -7.597,00 -272.869,50

54423000 Allgemeine Umlage
Verbandsgemeinde

1.235.668,00 1.347.500 1.341.264,00 -6.236,00 105.596,00

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 44.505,64 67.139,43 67.139,43 22.633,79

56551000 Einzelwertberichtigung 44.505,64 67.130,80 67.130,80 22.625,16

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

2.907.708,85 3.113.700 3.196.637,04 82.937,04 288.928,19

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

899.505,83 709.235 1.142.811,49 433.576,49 243.305,66

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen
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Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

E 20 Ordentliches Ergebnis 899.505,83 709.235 1.142.811,49 433.576,49 243.305,66

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

899.505,83 709.235 1.142.811,49 433.576,49 243.305,66
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Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben 3.588.528,16 3.606.900 4.096.377,94 489.477,94 507.849,78

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

287.317,00 216.035 129.169,00 -86.866,00 -158.148,00

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

3.875.845,16 3.822.935 4.225.546,94 402.611,94 349.701,78

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 11 nicht besetzt

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

2.881.165,27 3.113.700 3.088.571,37 -25.128,63 207.406,10

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

2.881.165,27 3.113.700 3.088.571,37 -25.128,63 207.406,10

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

994.679,89 709.235 1.136.975,57 427.740,57 142.295,68

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

994.679,89 709.235 1.136.975,57 427.740,57 142.295,68

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

994.679,89 709.235 1.136.975,57 427.740,57 142.295,68

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 994.679,89 709.235 1.136.975,57 427.740,57 142.295,68
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Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 + Zuwendungen, allgemeine
Umlagen und sonstige
Transfererträge

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung

E 4 + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.317,10 16.612,70 16.612,70 12.295,60

46228000 Verspätungszuschlag
Gewerbesteuer

1.355,00 675,00 675,00 -680,00

46611000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig.
auf Forderung

2.962,10 15.937,70 15.937,70 12.975,60

E 8 = Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit

4.317,10 16.612,70 16.612,70 12.295,60

E 9 - Personal- und
Versorgungsaufwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

E 11 - Abschreibungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und
sonstige Transferaufaufwendungen

E 13 - Aufwendungen der sozialen
Sicherung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 20,00 33.850,66 33.850,66 33.830,66

56551000 Einzelwertberichtigung 552,00 552,00 552,00

56552000 Pauschalwertberichtigung 33.298,66 33.298,66 33.298,66

56630000 Säumniszuschläge 20,00 -20,00

E 15 = Summe der laufenden
Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit

20,00 33.850,66 33.850,66 33.830,66

E 16 = Laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

4.297,10 -17.237,96 -17.237,96 -21.535,06

E 17 + Zins- und sonstige Finanzerträge 11.716,75 6.000 -75,75 -6.075,75 -11.792,50

47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer
(§233a AO)

11.716,75 6.000 -75,75 -6.075,75 -11.792,50

E 18 - Zins- und sonstige
Finanzaufwendungen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 1.380,46

57431000 Zinsen aus Zinsausgleich der
inneren Kassenkredite

2.000 -2.000,00

57511000 Zinsaufwendungen an Banken 2.866,20 2.810 450,96 -2.359,04 -2.415,24

57512000 Zinsaufwendung an Sparkassen 3.671,28 3.460 3.452,89 -7,11 -218,39

57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen
/Landesbanken

535,77 710 4.445,36 3.735,36 3.909,59

57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer
(§ 233a AO)

2.268,75 6.000 2.373,25 -3.626,75 104,50

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzerträge und - aufwendungen

2.374,75 -8.980 -10.798,21 -1.818,21 -13.172,96

E 20 Ordentliches Ergebnis 6.671,85 -8.980 -28.036,17 -19.056,17 -34.708,02

E 21 Außerordentliches Ergebnis

E 22 Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
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Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Ergebnisrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
 ggü.2020

in €
7

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)

6.671,85 -8.980 -28.036,17 -19.056,17 -34.708,02
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Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hillesheim/Eifel

lfd. Nr. Finanzrechnung Ergebnis
2020
in €
1

Übertragung
aus 2020 1)

in €
2

Ansatz 2021
einschl.Nachträ

ge
in €
3

Ergebnis
2021
in €
4

Abweichung
2021

(Sp.4-(2+3))
in €
5

Übertragung
in 2022 1)

in €
6

Ergebnisveränd.
ggü. 2020

in €
7

F 1 +Steuern und ähnliche Abgaben

F 2 +Zuwendungen, allgemeine Umlagen
und sonstige Transferzahlungen

F 3 +Einzahlungen der sozialen Sicherung

F 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte

F 6 +Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

F 7 +Sonstige laufende Einzahlungen 980,00 775,00 775,00 -205,00

F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

980,00 775,00 775,00 -205,00

F 9 -Personal- und
Versorgungsauszahlungen

F 10 -Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

F 11 nicht besetzt

F 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen

F 13 -Auszahlungen der sozialen Sicherung

F 14 -Sonstige laufende Auszahlungen 20,00 -20,00

F 15 Summe der laufenden Auszahlungen
aus Verwaltungtätigkeit

20,00 -20,00

F 16 Saldo d.  lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit

960,00 775,00 775,00 -185,00

F 17 +Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen

10.447,75 6.000 1.256,25 -4.743,75 -9.191,50

F 18 -Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 1.380,46

F 19 Saldo der Zins- und sonstigen
Finanzein- und -auszahlungen

1.105,75 -8.980 -9.466,21 -486,21 -10.571,96

F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u.
Auszahlungen

2.065,75 -8.980 -8.691,21 288,79 -10.756,96

F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen

F 23 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-
und Auszahlungen

2.065,75 -8.980 -8.691,21 288,79 -10.756,96

F 24 +Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

F 25 +Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten

F 26 +Sonstige Investitionseinzahlungen

F 27 Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 28 -Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände

F 29 -Auszahlungen für Sachanlagen

F 30 -Auszahlungen für Finanzanlagen

F 31 -Sonstige Investitionsauszahlungen

F 32 Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 33 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 2.065,75 -8.980 -8.691,21 288,79 -10.756,96
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Investitionen Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5710-01 Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter
Bahnhof"

-2.559,69

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.559,69

Erläuterungen

Breitband Gew.-Gebiet "Kylltal" u. "Alter Bahnhof"

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5750-01 Geschäftsanteil Touristik GmbH
Gerolsteiner Land

-2.600,00

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 2.600,00

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb -12.949,44 43.155,53 43.155,53

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 26.367,52 26.367,52

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 12.949,44 1.711,99 1.711,99

15-5410-25 Baugebiet "Auf dem Graben"  neuer
Abschnitt

9.467,00 9.467,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 9.467,00 9.467,00

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer

vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 170.000 €

getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgte vorher bei KST 541 "Gemeindestraßen" und jetzt bei

KST 1143 "Liegenschaften"

+im Jahr 2023 werden von den im Jahr 2022 veranschlagten 170.000  € noch 50.000 € kassenwirksam

-Grunderwerb Baugebiet "Hutterlager" Flur 21 Nr. 23/2 (1.311 qm), Nr. 127/53 (3974 qm), Nr. 39/1 (1.817 qm), 165/38 (1.401 qm), Nr. 37/1 (1.575 qm)

= 10.078 qm x 50 € (Bodenrichtwert) = 503.900 zuzügl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar, Umschreibung, etc.) = 36.100 €,

also insgesamt = 540.000 €

+der Verkäufer möchte nunmehr lediglich die Hälfte der Fläche 2023 verkaufen = 270.000 €

-Grunderwerb Grundstück an der Markthalle für Materiallager = 80.000 €

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf dem Graben" Bolsdorf = 570.000 € (9.500 qm, ohne Verkehrswege, x 60 €/qm)

+2022 nicht umgesetzt, es werden 2023 = 280.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Hutterlager" = 800.000 € (8.000 qm, ohne Wege- und Verkehrsflächen, x 100 €/qm)

+da nur die Häfte der Fläche gekauft wird, werden auch 2023 nur 400.000 € erwartet

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Gabrielenweg" = 460.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

-Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" = 750.000 € (2022 nicht umgesetzt), daher 2023 Neuveranschlagung

Zusätzliche Veranschlagung im 1. Nachtrag 2022:

-Für das Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm muss zusätzlicher Grunderwerb i.H.v. 140.000 € getätigt werden

Baugebiet "Auf dem Graben"  neuer Abschnitt

-ursprünglich war in Bolsdorf Grunderwerb für das Baugebiet "Auf der Pferdskaul" geplant, jedoch ist der Verkäufer

vom Verkaufsangebot zurück getreten. Es soll nun Grunderwerb für das Baugebiet "Auf dem Graben" i.H.v. 120.000 €

getätigt werden. Die Veranschlagung erfolgt bei KST 1143 "Liegenschaften"

2022: Straßenbau = 150.000 €, Ingenierleistungen = 20.000 €, Wasser/Abwasser = 200.0000 €, also insgesamt = 370.000 €
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Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Hillesheim/Eifel

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-1143-01 Rasenmäher/Aufsitzmäher -10.950,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.950,00

15-1143-06 Sozialraum mit sanitärer Anlage -24.284,25

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 24.284,25

15-1143-07 Kfz mit Anbaugeräte -100.000,00 -100.000,00 100.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 100.000,00 100.000,00 -100.000,00

15-1143-08 Kehrmaschine Stadt Hillesheim -4.998,42

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.998,42

15-1143-09 Kfz Pritsche -25.000,00 -31.716,41 -6.716,41

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000,00 31.716,41 6.716,41

15-1143-10 Anhänger -1.300,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.300,00

15-1143-11 Schweißgerät Bauhof -1.573,20 -1.573,20

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.573,20 1.573,20

15-1143-12 Kommunaltraktor samt notwendigem
Zubehör

-45.000,00 -45.000,00 45.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 45.000,00 45.000,00 -45.000,00

Erläuterungen

Kfz mit Anbaugeräte

-Die Neuanschaffung eines Kfz mit Anbaugeräte ist für das Jahr 2021 geplant.

Kfz Pritsche

-Neuanschaffung Kfz Pritsche für Bauhof

Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör

-in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht muss ein neuer Kommunaltraktor samt notwendigem Zubehör gekauft werden (Ersatzbeschaffung)

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-3662-01 Spielplatz Niederbettingen Anschaffung
Spielgeräte

300,00 300,00

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 300,00 300,00

Erläuterungen

Spielplatz Niederbettingen Anschaffung Spielgeräte

-Planung und Ausführung = 20.000 e

-Zuwendung "Westenergie vor Ort" = 2.000 €

-weitere Spenden = 14.000 €

-somit Eigenanteil = 4.000 €

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5410-01 Endausbau "Im Hundspesch" -73.798,57

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 73.798,57

15-5410-03 Baugebiet "An den vier Bäumen" -140.312,69 -910,00 -910,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.436,00 910,00 910,00

28.02.23

Investitionen Jahresrechnung 2021 Stadt Hillesheim

213 / 245



Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 137.876,69

15-5410-05 Endausbau "Auf der Lahn" -13.254,64 13.254,64

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 13.254,64 -13.254,64

15-5410-07 Verbindungsweg "Im Hundspesch" und
"Auf der Lahn"

-6.622,38 6.622,38

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.622,38 -6.622,38

15-5410-08 Endausbau "Buchgarten" -70.000,00 70.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.000,00 -70.000,00

15-5410-10 Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf -2.450,89 -18.440,00 18.440,00

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 76.560,00 -76.560,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.450,89 95.000,00 -95.000,00

15-5410-11 Stichweg "Josefstraße" -6.644,89 -58.355,11 -42.627,07 15.728,04

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.644,89 58.355,11 42.627,07 -15.728,04

15-5410-12 Baugebiet "Auf der Schlack"
Niederbettingen

-3.974,83 -61.025,17 -15.000,00 -67.701,71 8.323,46

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000,00 2.509,71 -12.490,29

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 3.974,83 61.025,17 65.192,00 4.166,83

15-5410-13 Baugebiet "Auf Stockweg im Berg"
Hillesheim

-4.953,20 291.000,00 -5.654,51 -296.654,51

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 750.000,00 -750.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.953,20 459.000,00 5.654,51 -453.345,49

15-5410-14 Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte
Erneuerung

-3.371,79

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.371,79

15-5410-15 Endausbau "Gartenstraße" -70.000,00 -5.842,23 64.157,77

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.000,00 5.842,23 -64.157,77

15-5410-16 Endausbau "Auf dem Kreuz" -85.000,00 85.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 85.000,00 -85.000,00

15-5410-17 Endausbau "Stefansweg" -85.000,00 85.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 85.000,00 -85.000,00

15-5410-18 Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf -210.000,00 210.000,00

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 210.000,00 -210.000,00

15-5410-19 Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm -350.000,00 -350.000,00 350.000,00

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 350.000,00 350.000,00 -350.000,00

15-5410-20 Baugebiet "Gabrielenweg" -881,60 212.000,00 -11.724,12 -223.724,12

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 460.000,00 -460.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 881,60 248.000,00 11.724,12 -236.275,88

15-5410-21 Baugebiet "Vor Kyller Höh" -540.000,00 -488.155,41 -40.000,00 51.844,59

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 409,48 409,48

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 540.000,00 487.745,93 40.000,00 -52.254,07

15-5410-26 Ausbau Stichstraße Gewerbegebiet Kuhhol I -398,75 -398,75

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 398,75 398,75

Erläuterungen

Endausbau "Im Hundspesch"

-90%-Erschl.-Beiträge = 160.8000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf der Lahn"

-90% Ersch.-Beiträge = 92.100 € sind in 2019 vorzufinanzieren und werden 2023 kassenwirksam

Endausbau "Buchgarten"

-an Planungskosten waren im Jahr 2020 = 15.000 € veranschlagt. Der Ausbau wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt und

soll nun in 2022 erfolgen (2022 nicht umgesetzt)

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Bushaltestelleneinrichtung Bolsdorf

-85 %-ÖPNV-Förderung wird beantragt

-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun in 2023 erfolgen
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Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Hillesheim/Eifel

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen

-Planung Vorstufenausbau = 15.000 €

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim

-Planungskosten = 15.000 waren im Nachtrag 2020 veranschlagt. Da das Angebot 20.000 € beträgt, waren 2021 = 5.000 € nachzufinanzieren

-Ingenierleistungen = 50.000 €

-Vorstufenausbau = 200.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von 248.000 € = 211.000 €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von 61.000 € = 43.000 €

-Maßnahme wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt und soll nun 2023 erfolgen (Mehrkosten von 20% von 454.000 € = 91.000 €) berücksichtigt)

Mauer "Koblenzer Str." B421 grundhafte Erneuerung

-die Maßnahme war im Jahr 2020 veranschlagt und wurde bisher nicht umgesetzt, da die Entscheidung über die

Förderzusage an das Ministerium weiter geleitet wurde. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid vom 08.11.2021

vor. Die Maßnahme soll nun zeitnah im Jahr 2022 umgesetzt werden. Kosten = 107.100 € und Zuwendung = 63.000 €

(70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 90.000 €)

-Maßnahme 2022 nicht umgesetzt und wird wahrscheinlch erst ab 2024 ff. realisiert

-neue Kostenermittlung vom 25.08.2022 = 225.000 €, über eine Fördererhöhung muss noch verhandelt werden

Endausbau "Gartenstraße"

-Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt und soll nun in 2022 umgesetzt werden (2022 nicht umgesetzt)

-die Maßnahme ist beauftragt und wird 2023 kassenwirksam

Endausbau "Auf dem Kreuz"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und wird 2023 kassenwirksam

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg"

-der Anteil für die Maßnahme "Auf dem Kreuz" beträgt 50 % = 128.000 €

Endausbau "Stefansweg"

-wurde 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-das Ausschreibungsergebnis beträgt insgesamt 256.000 € für die Maßnahmen "Endausbau "Auf dem Kreuz" und "Stefansweg

-der Anteil für die Maßnahme "Stefanswg" beträgt 50 % = 128.000 €

Baugebiet "Auf der Pferdskaul" Bolsdorf

-Grunderwerb = 120.000 € im Ursprungshaushalt

-Auf Empfehlung des Bauausschusses soll die doppelte Fläche wegen der sehr hohen Nachfrage gekauft werden,

somit ist ein Betrag von 90.000 € (Grunderwerb, Grunderwerbssteuer, Notargebühren, etc.) zusätzlich zu veranschlagen

-leider ist der Verkäufer von Verkaufsangebot zurück getreten

-es soll nun in Bolsdorf Grunderwerb im Baugebiet "Auf dem Graben InvestNr. 15-5410-25 i.H.v. 120.000 € getätigt werden

Baugebiet "Klauswieschen" Bahndamm

-Grunderwerb = 350.000 €

-Planungskosten übernimmt Investor

2022: landespflegerischer Begleitplan, Bodengutachten für den Bahnkörper, tachymetrische Geländeaufnahme und das

Berechnungsmodell der Massenbewegung für den Bahndammumbau = 30.000 €

-Maßnahme wurde 2022 nicht umgesetzt und soll erst 2025 neu veranschlagt werden

Baugebiet "Gabrielenweg"

-das Baugebiet war vorher "Auf Kyller Höh am Kreuz" und heißt jetzt "Gabrielenweg"

-für den Vorstufenausbau waren bereits 150.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt, jedoch beim Baugebiet "An den vier Bäumen"

-die Maßnahme wurde 2020, 2021 und 2022 nicht umgesetzt, Auftrag vergeben und Betrag wird 2023 kassenwirksam

-gemäß Ausschreibungsergebnis haben sich die Ansätze wie nachfolgend dargestellt geändert:

-Vorstufenausbau bisher 150.000 €, jetzt für den Endausbau 126.000 €

-VG-Werke Abwasser (Erweiterung Ortssammler) 85% von bisher 106.000 € = 90.000 €, jetzt 85% von 111.811,96 € = gerundet 95.000  €

-VG-Werke Wasser (Erweiterung Versorgungsleitung) 70% von bisher 11.000 € = 8.000 €, jetzt 70% von 16.376,50 € = gerundet 11.500 €

-Veranschlagung insgesamt bisher = 248.000  €, jetzt neue Veranschlagung insgesamt = 232.500 €

Baugebiet "Vor Kyller Höh"

-Grunderwerb = 500.000 € (Ursprungshaushalt)

-Aufgrund eines unabweislichen Nachkaufs für einen wirksamen Schutzstreifen zwischen den Abbaubetrieben und der städtebaulichen Entwicklung

hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.01.2021 einen Betrag i.H.v. 35.735 € zzgl. Nebenkosten ( Grunderwerb, Grunderwerbssteuer,

Notargebühren, etc.) zur Genehmigung in Aussicht gestellt. Der Ansatz erhöht sich um 40.000 €.
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Investitionen Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5510-04 Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf -2.369,92 181,56 181,56

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 300,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.669,92 -181,56 -181,56

Erläuterungen

Mehrgenerationen Freizeitplat Bolsdorf

-65 % DE-Förderung beantragt

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5521-01 Aktion Blau "Hillesheimer Bach" -150.000,00 -27.641,19 122.358,81

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.350.000,00 -1.350.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.500.000,00 27.641,19 -1.472.358,81

15-5521-02 Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und
Kommunikationszentrum

-51.570,00 51.570,00

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 95.780,00 -95.780,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 147.350,00 -147.350,00

15-5521-03 Soccer-Platz -13.600,00 13.600,00

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.000,00 -34.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 47.600,00 -47.600,00

Erläuterungen

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"

-Maßnahmeträger war bisher die VG Gerolstein. Ab dem 2. BA ist nun die Stadt Hillesheim Maßnahmeträger.

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 20.08.2021 Gesamtausgaben = 1.500.000 €

-zuwendungsfähige Kosten = 1.480.000 €

-Zuwendung = 90% von 1.480.000 € = 1.332.000 €

-Eigenanteil der Stadt Hillesheim = 168.000 €

Maßnachme war bereits im 1. Nachtrag 2021 veranschlagt, jedoch Ausführung erst 2022, deshalb Neuveranschlagung

Änderung im Nachtrag:

-Es werden Mehrkosten bis 20 % des Ursprungsansatz als förderfähig anerkannt. Es werden Mehrkosten von ca. 295.000 € erwartet, sodass

die neuen Ansätze wie folgt lauten: Kosten = 1.795.000 €, Zuwendung = 1.597.500 € (bisher 1.332.000 € der zuwendungsfähigen Kosten

zuzügl. 90 % der Mehrkosten = 265.500  €, also insgesamt = 1.597.500 €

-der Förderbescheid läuft auf die VG Gerolstein als ursprünglicher Maßnahmeträger. Es wurde ein Weiterleitungsvertrag zwischen

der VG Gerolstein und der Stadt Hillesheim geschlossen, sodass die Weiterleitung der Zuwendung gesichert ist. Dies wurde vom

Zuwendungsgeber akzeptiert.

Wasser-,Lehr-,Bewegungs- und Kommunikationszentrum

-Im Rahmen der Aktion Blau befindet sich die Renaturierung des Hillesheimer Baches in der Planung des 2. BA.

-Die Planung des Wasser-Lehr-Bewegungs- und Kommunikationszentrums findet derzeit statt.

-die Gesamtkosten belaufen sich gemäß Planung auf 147.350 €.

-Es wurde eine Zuwendung aus dem Leader-Programm i.H.v. 95.780 € (65 %) zugesagt.

Soccer-Platz

-Im Rahmen der Maßnahmen Aktion Blau "Hillesheimer Bach" und "Wasser-, Lehr-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum"

soll auch ein "Soccer-Platz" errichtet werden.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

+Kosten 75.000 €

+50%-Förderung aus dem Programm "Förderprogramm Land in Bewegung" beantragt = 37.500 €

+Kosenbeteiligung von Private = insgesamt 17.500 €

+Eigenanteil = 20.000 €
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Investitionen Kostenstelle 5531150000 Friedhof Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5531-01 Grabnutzungsentgelte Friedhof Hilllesheim 8.740,00 8.000,00 12.440,00 4.440,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.740,00 8.000,00 12.440,00 4.440,00

Investitionen Kostenstelle 5531151000 Friedhof Bolsdorf

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5531-03 Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf 2.160,00 1.000,00 -1.000,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.160,00 1.000,00 -1.000,00

Investitionen Kostenstelle 5531152000 Friedhof Niederbettingen

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5531-02 Grabnutzungsentgelte Friedhof
Niederbettingen

480,00 1.000,00 880,00 -120,00

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 480,00 1.000,00 880,00 -120,00

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5559-01 Wirtschaftsweg "Oben im Noll" (Ausbau) 82.032,81

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 82.032,81

15-5559-02 Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz"
(Ausbau)

-32.500,00 32.500,00

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 97.500,00 -97.500,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 130.000,00 -130.000,00

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Am alten Sportplatz" (Ausbau)

-Gemäß Bew.-Bescheid vom 01.07.2021 75 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 122.638,73 € (ursprüngliche Veranschlagung)

-inzwischen liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Gegenüber der Kostenschätzung muss ein Betrag von 13.000 € nachfinanziert werden.

-der Zuschussgeber hat auch für die Mehrkosten von 13.000 € eine 75%ige Förderung in Aussicht gestellt, sodass die Förderung nunmehr

101.730 € beträgt.

-der verbleibende Eigenanteil von 36.020 € wird aus der SRL WiWege entnommen.

-Denmach ist für diese Maßnahme keine neue Kreditaufnahme notwendig.

Investitionen Kostenstelle 5731150600 Markthalle Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5731-04 Leinwand/Beamer Markthalle -3.654,52 -3.654,52

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.654,52 3.654,52

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim -64.650,00 -68.492,20 -3.842,20

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 64.650,00 -64.650,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 68.492,20 68.492,20
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Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Erläuterungen

Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim

-Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme 129.000 €

-Verteilung der Investitionskosten nach Kinder- und Einwohnerzahlen (jeweils 50%)

-verschlagt ist der Anteil der Stadt als Investitionskostenzuschuss

Investitionen Kostenstelle 5731150000 Märkte Hillesheim

Hillesheim/Eifel

Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis

2020

Übertragene
Ermächtigungen

Ansatz
2021

Jahres-
ergebnis

2021

Übertragene
Ermächt. 2022

Vergl. Ergebnis-
Fortg.Ansatz

2021

15-5731-03 Umgestaltung Viehmarktplatz -20.000,00 20.000,00

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen

Umgestaltung Viehmarktplatz

-der Viehmarktplatz soll umgestaltet werden. Für die Planung waren im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt,

jedoch wurde die Planung nicht durchgeführt. Im Jahr 2021 soll die Planung erfolgen.

-die Maßnahme wurde durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt und wird vorläufig nicht umgesetzt
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T-Kontenschema

Hillesheim/Eifel

Posten Aktiva 31.12. Haushalts
-vorjahr

in €²

31.12. Haushalts
-jahr
in €²

Posten Passiva 31.12. Haushalts
-vorjahr

in €²

31.12. Haushalts
-jahr
in €²

A 0 Aktiva P 0 Passiva

A 1. Anlagevermögen 19.661.382,37 19.532.969,40 P 1 Eigenkapital 11.683.123,78 11.902.032,10

A 1.1 Immaterielle
Vermögensgegenstände

289.641,00 265.082,00 P 1.1 Kapitalrücklage 11.854.815,81 11.683.123,78

A 1.1.1 Gerwerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und

P 1.2 Sonstige Rücklagen

Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

P 1.3 Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag

-171.692,03 218.908,32

A 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 2.304,00 2.048,00 P 1.4 Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag

A 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 287.337,00 263.034,00 P 2 Sonderposten 6.126.858,06 6.083.253,10

A 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert P 2.1 Sonderposten für Belastungen
aus dem kommunalen
Finanzausgleich

A 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände

P 2.2 Sonderposten zum
Anlagevermögen

5.966.713,06 5.928.113,10

A 1.2 Sachanlagen 19.369.141,37 19.265.287,40 P 2.2.1 Sonderposten aus
Zuwendungen

3.183.154,20 3.058.747,20

A 1.2.1 Wald, Forsten 4.608.994,98 4.608.994,98 P 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen
und ähnlichen Entgelten

1.908.270,55 1.838.798,55

A 1.2.2 Sonstige unbebaute
Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte

434.750,42 436.462,41 P 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen
für Anlagevermögen

875.288,31 1.030.567,35

A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

4.271.920,73 4.212.275,73 P 2.3 Sonderposten für den
Gebührenausgleich

A 1.2.4 Infrastukturvermögen 8.956.683,66 8.722.143,66 P 2.4 Sonderposten mit
Rücklagenanteil

A 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und
Boden

P 2.5 Sonderposten aus
Grabnutzungsentgelten

160.145,00 155.140,00

A 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1.970,44 1.970,44 P 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen
für Grabnutzungsentgelten

A 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen,
Fahrzeuge

64.813,00 87.666,00 P 2.7 Sonstige Sonderposten

A 1.2.8 Betriebs- und
Geschäftsausstattung

79.773,19 83.684,19 P 3 Rückstellungen 123.256,44 129.676,00

A 1.2.9 Pflanzen und Tiere P 3.1 Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen

86.390,00 93.924,00

A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau

950.234,95 1.112.089,99 P 3.2 Steuerrückstellungen

A 1.3 Finanzanlagen 2.600,00 2.600,00 P 3.3 Rückstellungen für latente
Steuern

A 1.3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen

P 3.4 Sonstige Rückstellungen 36.866,44 35.752,00

A 1.3.2 Ausleihungen an verbundene
Unternehmen

P 4 Verbindlichkeiten 2.171.274,24 2.771.031,96

A 1.3.3 Beteiligungen 2.600,00 2.600,00 P 4.1 Anleihen

A 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen,
mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

P 4.2 Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen

1.184.590,63 1.096.389,56

A 1.3.5 Sondervermögen,
Zweckverbände, AöR,
rechtsfähige kommunale
Stiftungen

P 4.2.1 Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen für
Investitionen

1.184.590,63 1.096.389,56

A 1.3.6 Ausleihungen an
Sondervermögen,
Zweckverbände, AöR,
rechtsfähige kommunale Stift

P 4.2.2 Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen für
Liquiditätssicherungen

A 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des
Anlagevermögens Anstalten
des  öffentlichen Rechts

P 4.3 Verbindlichkeiten aus
Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

A 1.3.8 Sonstige Ausleihungen P 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

A 2 Umlaufvermögen 438.925,60 1.348.089,27 P 4.5 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

85.648,28 206.759,59

A 2.1 Vorräte 345.196,06 804.610,47 P 4.6 Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

6.000,00 6.000,00
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T-Kontenschema

Hillesheim/Eifel

Posten Aktiva 31.12. Haushalts
-vorjahr

in €²

31.12. Haushalts
-jahr
in €²

Posten Passiva 31.12. Haushalts
-vorjahr

in €²

31.12. Haushalts
-jahr
in €²

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.690,00 8.690,00 P 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige
Leistungen

P 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis

A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige
Leistungen und Waren

336.506,06 795.920,47 besteht

A 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf
Vorräte

P 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber
Sondervermögen,
Zweckverbänden, AöR,

A 2.2 Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

93.729,54 543.478,80 rechtsfähige kommunale
Stiftungen

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche
Forderungen, Forderungen aus
Transferleistungen

38.769,54 214.035,18 P 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber
dem sonstigen öffentlichen
Bereich

767.527,42 1.351.489,04

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen

75.974,87 196.387,96 P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 127.507,91 110.393,77

A 2.2.3 Forderungen gegen
verbundene Unternehmen

P 5. Rechnungsabgrenzungsposten

A 2.2.4 Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

A 2.2.5 Forderungen gegen
Sondervermögen,
Zweckverbände, AöR,
rechtsfähige Stiftungen

A 2.2.6 Forderungen gegen den
sonstigen öffentlichen Bereich

-47.920,22 57.331,44

A 2.2.7 Sonstige
Vermögensgegenstände

26.905,35 75.724,22

A 2.3 Wertpapiere des
Umlaufvermögens

A 2.3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen

A 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des
Umlaufvermögens

A 2.4 Kassenbestand,
Bundesbankguthaben,
Guthaben bei der EZB,
Guthaben bei

Kreditinstituten

A 3 Ausgleichsposten für latente
Steuern

A 4 Rechnungsabgrenzungsposten 4.204,55 4.934,49

A 4.1 Disagio

A 4.2 Sonstige
Rechnungsabgrenzungsposten

4.204,55 4.934,49

A 5 Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag

A 5.1 Bilanzsumme 20.104.512,52 20.885.993,16 P 5.1 Bilanzsumme 20.104.512,52 20.885.993,16

A 99 nachrichtlich: Forderungen
gegenüber der
Verbandsgemeinde

P 99 nachrichtlich: Verbindlichkeiten
gegenüber der
Verbandsgemeinde

700.935,82 1.327.905,47
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Forderungsübersicht 2021
gemäß § 53 GemHVO (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Hillesheim

Rubrikennr. Beschreibung 31.12.2021 31.12.2020 
1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 543.478,80 93.729,54

1.1
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus
Transferleistungen 482.252,33 242.332,93

1.2
 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 196.387,96 75.974,87

1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

1.4
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

1.5

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,
Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähige
kommunale Stiftungen

1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 57.331,44 -47.920,22
1.7  Sonstige Vermögensgegenstände 75.724,22 26.905,35
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Verbindlichkeitenübersicht 2021
gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Hillesheim

Rubrikennr. Beschreibung 31.12.2021 31.12.2020
1 Verbindlichkeiten -2.765.031,96 -2.165.274,24
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -1.096.389,56 -1.184.590,63

davon:
1.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen -1.096.389,56 -1.184.590,63

1.2.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung

1.3
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen

1.,4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -206.759,59 -85.648,28
1.,6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -6.000,00 -6.000,00
1.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternmen

1.8
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen m. d. ein
Beteiligungsverhältnis besteht

1.9

Verb. ggü. Sondervermögen,Zweckverb.,
Anstalten d.ö.Rechts, rechtsfähige kommunale
Stiftungen

1.10
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen
Bereich -1.351.489,04 -767.527,42

1.11 Sonstige Verbindlichkeiten -110.393,77 -127.507,91
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Uwe
Hochmann

Seite 1 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag

Zinssatz zum

Zeitpunkt der

Berichtsgenerierung

in %

Zinsfestschreibung/

Enddatum

Stand

01.01.2021

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2021

Tilgung

Jahr 2021

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2021

Gemeinde 15 Hillesheim

Darlehensart 3 Sparkassen

15-004 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)
Hotel Augustinerkloster

20.02.2013
400.000,00

0,970 15.03.2023
15.03.2042

303.450,67 0,00 2.912,01 13.007,99 0,00 290.442,68

15-005 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)

27.03.2017
192.149,20

0,480 30.03.2023
15.03.2027

119.972,55 0,00 540,88 19.459,12 0,00 100.513,43

Summe Darlehensart 3 592.149,20 423.423,22 0,00 3.452,89 32.467,11 0,00 390.956,11

Darlehensart 4 Landesbanken

15-006 Investitions- und
Strukturbank (FAD 154694)
Augustinerkloster
Umschuldung Akte 15-001

13.12.2019
331.382,48

0,240 15.02.2028
15.02.2028

305.396,36 0,00 705,04 42.894,96 0,00 262.501,40

Summe Darlehensart 4 331.382,48 305.396,36 0,00 705,04 42.894,96 0,00 262.501,40

Darlehensart 7 priv. Unternehmen

15-003 DZ HYP (FAD 154692)
Investitionen 2015
(Markthalle = 415.000 €;
81,8 %, Straße "Am
Viehmarkt = ca. 86.250 €;
17 %, Pendlerbahnhof
Oberbettingen = 6.000 €;
1,2 % )

27.11.2015
507.250,00

0,000 15.12.2022
15.09.2056

455.771,05 0,00 450,96 12.839,00 0,00 442.932,05

Summe Darlehensart 7 507.250,00 455.771,05 0,00 450,96 12.839,00 0,00 442.932,05

Summe Gemeinde 15 1.430.781,68 1.184.590,63 0,00 4.608,89 88.201,07 0,00 1.096.389,56
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Uwe
Hochmann

Seite 2 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag

Zinssatz zum

Zeitpunkt der

Berichtsgenerierung

in %

Zinsfestschreibung
Stand

01.01.2021

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2021

Tilgung

Jahr 2021

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2021

Endsumme 1.430.781,68 1.184.590,63 0,00 4.608,89 88.201,07 0,00 1.096.389,56

224 / 245



Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 15, Anlagendatumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.21, Enddatum: 31.12.21, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung  

Anschaffungs-

kosten 

31.12.20

*Zugang 

in Periode

Abgang 

in Periode

Umbuchung 

in Periode

*Zuschreib. 

in Periode

Anschaffungs-

kosten 

31.12.21

Kumulierte  AfA 

31.12.20

*AfA 

in Periode

Abgang AfA 

in Periode

Umbuchung 

AfA 

in Periode

Kumulierte AfA 

31.12.21

Buchwert 

31.12.20

Buchwert 

31.12.21

Summen: Anlagenklassencode  1.1.02  Geleistete Zuwendungen

2.559,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559,69 -255,69 -256,00 0,00 0,00 -511,69 2.304,00 2.048,00

Summen: Anlagenklassencode  1.1.03  Gezahlte Investitionszuschüsse
620.681,12 0,00 0,00 0,00 0,00 620.681,12 -333.344,12 -24.303,00 0,00 0,00 -357.647,12 287.337,00 263.034,00

Summen: Anlagenklassencode  1.2.01  Wald und Forsten

4.608.994,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.994,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.994,98 4.608.994,98

Summen: Anlagenklassencode  1.2.02  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte
591.252,94 1.711,99 0,00 0,00 0,00 592.964,93 -156.502,52 0,00 0,00 0,00 -156.502,52 434.750,42 436.462,41

Summen: Anlagenklassencode  1.2.03  Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte
5.081.559,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081.559,46 -809.638,73 -59.645,00 0,00 0,00 -869.283,73 4.271.920,73 4.212.275,73

Summen: Anlagenklassencode  1.2.04  Infrastrukturvermögen
16.477.446,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16.477.446,30 -7.520.762,64 -234.540,00 0,00 0,00 -7.755.302,64 8.956.683,66 8.722.143,66

Summen: Anlagenklassencode  1.2.06  Kunstgegenstände, Denkmäler
1.970,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970,44 1.970,44

Summen: Anlagenklassencode  1.2.07  Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

208.634,74 31.716,41 0,00 0,00 0,00 240.351,15 -143.821,74 -8.863,41 0,00 0,00 -152.685,15 64.813,00 87.666,00

Summen: Anlagenklassencode  1.2.08  Betriebs- und Geschäftsausstattung
270.346,70 9.837,06 0,00 0,00 0,00 280.183,76 -190.573,51 -5.926,06 0,00 0,00 -196.499,57 79.773,19 83.684,19

ID 5092697

01.03.2023 07:31

Uwe Hochmann

UWE.HOCHMANN

Seite 1VG Gerolstein

Stadt Hillesheim
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Anschaffungs-

kosten 

31.12.20

*Zugang 

in Periode

Abgang 

in Periode

Umbuchung 

in Periode

*Zuschreib. 

in Periode

Anschaffungs-

kosten 

31.12.21

Kumulierte  AfA 

31.12.20

*AfA 

in Periode

Abgang AfA 

in Periode

Umbuchung 

AfA 

in Periode

Kumulierte AfA 

31.12.21

Buchwert 

31.12.20

Buchwert 

31.12.21

Summen: Anlagenklassencode  1.2.10  Anlagen im Bau

950.234,95 161.855,04 0,00 0,00 0,00 1.112.089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.234,95 1.112.089,99

Summen: Anlagenklassencode  1.3.03  Beteiligungen

2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00

Summen: Anlagenklassencode  2.1.03  Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

330.341,06 487.937,93 -26.367,52 0,00 0,00 791.911,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.341,06 791.911,47

Gesamtsummen:

693.058,43 0,00 29.813.313,29 -333.533,47 0,00 19.991.723,43

29.146.622,38 -26.367,52 0,00 -9.154.898,95 0,00 -9.488.432,42 20.324.880,87

ID 5092697 Letzte Seite

01.03.2023 07:31

Uwe Hochmann

UWE.HOCHMANN

Seite 2VG Gerolstein

Stadt Hillesheim
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Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 15, Anlagendatumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.21, Enddatum: 31.12.21, Anlagenart: Nur Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung  

Zuschuss-

eingang 

31.12.20

*Zugang 

in Periode

Abgang 

in Periode

Umbuchung 

in Periode

*Zuschreib. 

in Periode

Zuschuss-

eingang 

31.12.21

Kumulierte  

Zuschussauflösu
ng 

31.12.20

*Zuschussauflö
sung 

in Periode

Abgang 

Zuschussauflö
sung 

in Periode

Umbuchung 

Zuschussauflös
ung 

in Periode

Kumulierte 

Zuschussauflösu
ng 

31.12.21

Buchwert 

31.12.20

Buchwert 

31.12.21

Summen: Anlagenklassencode  1.2.10  Anlagen im Bau

Zuschuss -760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -760,00 41,00 38,00 0,00 0,00 79,00 -719,00 -681,00

Summen: Anlagenklassencode  2.2.01  Sonderposten aus Zuwendungen

Zuschuss -6.435.952,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.435.952,32 3.302.035,32 124.407,00 0,00 0,00 3.426.442,32 -3.133.917,00 -3.009.510,00

Summen: Anlagenklassencode  2.2.02  Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten
Zuschuss -4.590.525,57 -9.467,00 0,00 0,00 0,00 -4.599.992,57 2.633.017,82 78.939,00 0,00 0,00 2.711.956,82 -1.957.507,75 -1.888.035,75

Summen: Anlagenklassencode  2.2.03  Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Zuschuss -875.288,31 -155.279,04 0,00 0,00 0,00 -1.030.567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -875.288,31 -1.030.567,35

Summen: Anlagenklassencode  2.5.00  Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte

Zuschuss -428.316,17 -12.400,00 0,00 0,00 0,00 -440.716,17 268.890,17 17.367,00 0,00 0,00 286.257,17 -159.426,00 -154.459,00

Gesamtsummen:

Zuschuss -177.146,04 0,00 -12.507.988,41 220.751,00 0,00 -6.126.858,06

-12.330.842,37 0,00 0,00 6.203.984,31 0,00 6.424.735,31 -6.083.253,10

ID 5092697 Letzte Seite

01.03.2023 07:32

Uwe Hochmann

UWE.HOCHMANN

Seite 1VG Gerolstein

Stadt Hillesheim
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Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 

lfd.-Nr. Bezeichnung Ergebnis
des Haus-

haltsjahres

Planungsdaten
des Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten des
zweiten Haushalts-

folgejahres

Plandaten des
drittenn Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten
der weiteren

Haushalts-
folgejahre

in €

1. Aufwandsermächtigungen
Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen 0,00 0,00

Teilhaushalt 2:  Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 0,00 0,00

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste 0,00 0,00
2. Auszahlungsermächtigungen

2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen
Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen 0,00 0,00

Teilhaushalt 2:  Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 0,00 0,00

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste 0,00 0,00
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen 0,00 0,00

Teilhaushalt 2:  Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 535.000,00 535.000,00

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste 0,00 0,00
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen (Kredite 2020 u. 2021) 1.412.100,00 1.412.100,00

3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen 0,00 0,00

4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 
Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen
Teilhaushalt 2:  Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Eräuterung zum Ergebnis des Haushaltjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung

Erläuterung zu Plandaten Haushaltsfolgejahr: evtl. Ansatz zuzüglich Übertragung
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Stadt Hillesheim

Jahresabschluss 2021
Zusammenfassung:

1. Ergebnishaushalt

Jahresüberschuss 218.908,32

2. Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen 143.198,00

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit -708.861,59

ordentliche Tilgung 88.201,07

3. Investitionen

Allgemeiner Grunderwerb
Invest.-Nr. 15-1142-01
E: 26.367,52
A: 1.711,99 43.155,53

Baugebiet "Auf dem Graben"  Bolsdorf
neuer Abschnitt
Invest.-Nr. 15-5410-25
E: 9.467,00 9.467,00

Kfz Pritsche
Invest.-Nr. 15-1143-09
A: 31.716,41 -31.716,41

Schweißgerät Bauhof
Invest.-Nr. 15-1143-11
A: 1.573,20 -1.573,20

Spielplatz Niederbettingen
Invest.-Nr. 15-3662-01
E: 300,00 300,00

Baugebiet "An den vier Bäumen"
Invest.-Nr. 15-5410-03
A: 910,00

-910,00
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Stichweg "Josefstraße"
Invest.-Nr. 15-5410-11
A: 42.627,07 -42.627,07

Baugebiet "Auf der Schlack" Niederbettingen
Invest.-Nr. 15-5410-12
A: 65.192,00
A: 2.509,71 -67.701,71

Baugebiet "Auf Stockweg im Berg" Hillesheim
Invest.-Nr. 15-5410-13
A: 5.654,51 -5.654,51

Endausbau "Gartenstraße"
Invest.-Nr. 15-5410-15
A: 5.842,23 -5.842,23

Baugebiet "Gabrielenweg"
Invest.-Nr. 15-5410-20
A: 11.724,12 -11.724,12

Baugebiet "Vor Kyller Höh"
Invest.-Nr. 15-5410-21
A: 409,48
A: 487.745,93 -488.155,41

Ausbau Stichweg Gewerbegebiet Kuhhol I
Invest.-Nr. 15-5410-26
A: 398,75 -398,75

Mehrgenerationen Freizeitplatz Bolsdorf
Invest.-Nr. 15-5510-04
A: 181,56 -181,56

Aktion Blau "Hillesheimer Bach"
Invest.-Nr. 15-5521-01
A: 27.641,19 -27.641,19

Leichenhalle Friedhof Hillesheim
ohne Invest.-Nr.
A: 694,36 -694,36

Grabnutzungsentgelte Friedhof Hillesheim
Invest.-Nr. 15-5531-01
E: 12.440,00 12.440,00

Grabnutzungsentgelte Friedhof Bolsdorf
Invest.-Nr. 15-5531-03
E: 0,00 0,00
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Grabnutzungsentgelte Friedhof Niederbettingen
Invest.-Nr. 15-5531-02
E: 880,00 880,00

Leinwand/Beamer Marthalle
Invest.-Nr. 15-5731-04
A: 3.654,52 -3.654,52

Erweiterung "Integrative" Kita Hillesheim
Invest.-Nr. 15-3652-01
A: 68.492,20 -68.492,20

4. Haushaltsermächtigung

Übertrag von 2021 nach 2022
Investitionen
Kfz mit Anbaugeräte = 100.000,00 €
Kommunaltraktor samt Zubehör = 45.000,00 €
Baugebiet "Klauswieschen" (Grunderwerb) =
350.000,00 €
Baugebiet "Vor Kyller Höh" (Grunderwerb) =
40.000,00 € 535.000,00

Übertrag von 2021 nach 2022
Kredite
2020 = 331.400 € gemäß Jahresabschluss
2021 = 1.080.700 € gem. Jahresabschluss 1.412.100,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber der VG

zum 31.12.2021 1.327.905,45

6. Schuldenstand Investitionen

zum 31.12.2021 1.096.389,56

7. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da die Ergebnisrechnung
und Finanzrechnung ausgeglichen sind.

7. Eigenkapital zum 31.12.2021

zum 31.12.2021 11.902.032,10
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Stadt Hillesheim

Rechenschaftsbericht
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Rechenschaftsbericht 2021

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 49 der Gemeindehaushaltsverordnung Rheinland-Pfalz (GemHVO) ist im Zuge des Jahresab-
schlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haus-
haltswirtschaft und die Lage der Ortsgemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags-, Aufwands- und Schuldenlage vermittelt wird.

Der Aufbau des Jahresabschlusses orientiert sich am Haushaltsplan der Ortsgemeinde, als Grundla-
ge der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und Umfasst neben der Ergebnis- und Finanzrechnung 
auch die einzelnen Kostenstellen, sodass ein direkter Vergleich zwischen der Haushaltsplanung und 
dem tatsächlichen Jahresergebnis möglich ist. Sofern erforderlich werden größere Differenzen in 
einer Soll-Ist-Übersicht dargestellt und näher erläutert.
 

2 Jahresergebnis

Gem. § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung 
mindestens ausgeglichen ist. Ausgeglichen ist der Haushalt also dann, wenn der Gesamtbetrag der 
Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jah-
resergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

   Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen
= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
+ Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag)

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur 
Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.486.346,63 4.570.009 5.379.079,32 809.070,32 17,70 

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstä-
tigkeit

4.660.413,41 4.923.695 5.149.372,79 225.677,79 4,58 

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -174.066,78 -353.686 229.706,53 583.392,53 164,95 

Zins- und sonstige Finanzerträge 11.716,75 6.000 -75,75 -6.075,75 -101,26 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 -28,42 

Ordentliches Ergebnis -171.692,03 -362.666 218.908,32 581.574,32 160,36 

Jahresergebnis -171.692,03 -362.666 218.908,32 581.574,32 160,36 

234 / 245



Rechenschaftsbericht 2021

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

Jahresergebnis nach Berücksichtigung der 
Veränderung des Sonderpostens für Belas-
tungen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich

-171.692,03 -362.666 218.908,32 581.574,32 160,36 

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die laufenden Aufwendungen durch die 
laufenden Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung 
der Verwaltung neue Schulden entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzauf-
wendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen 
ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Über-
schuldung zu verhindern.

Das Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Ergebnis von 229.706,53 Euro ab. Im 
Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 403.773,31 Euro. Gegenüber dem 
geplanten Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 
583.392,53 Euro.

 

 

Zins- und Finanzerträge sowie Zins- und Finanzaufwendungen

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das o. g. Ergebnis in Höhe von -10.798,21 Euro. Es hat sich 
gegenüber dem Vorjahresergebnis um -13.172,96 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -
1.818,21 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit 218.908,32 Euro ab und weicht zum Vorjahresergebnis um 
390.600,35 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 581.574,32 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 218.908,32 Euro 
in das Jahresergebnis ein. Das Jahresergebnis beträgt 218.908,32 Euro. Die Veränderung zum Vor-
jahresergebnis beträgt 390.600,35 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -
362.666 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 581.574,32 Euro.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse
In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüs-
selzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungs-
masse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Hier-
durch wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Grundsätzlich sollte der 
Ertrag aus Real- und Gemeinschaftssteuern hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, 
weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

235 / 245



Rechenschaftsbericht 2021

5,19

0,97

6,22

36,21

40,80

10,21

0,39

5,86

0,92

6,74

36,65

38,00

11,40

0,43

Schlüsselzuweisungen

Sonstige Steuern und Abgaben

Umsatzsteuer

Einkommensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer B

Grundsteuer A

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Plan-Wert 2021 Ist-Wert 2021

Anteile am Kernertrag in %

%

Entwicklung der einzelnen Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge und die Abweichungen zum Vorjahr
und zu den Planwerten:

Ertragsarten im Überblick

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.607.050,68 3.606.900 4.102.736,53 495.836,53 13,75 

EH 02 Zuwendungen pp. 337.528,70 405.645 428.064,34 22.419,34 5,53 

EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.270,64 121.350 109.091,91 -12.258,09 -10,10 

EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 220.398,20 266.523 229.929,26 -36.593,74 -13,73 

EH 06 Kostenerstattungen und Kostenum-
lagen

45.440,73 35.501 147.217,33 111.716,33 314,69 

EH 07 Bestandsveränderungen an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen

5.204,00 -- -2.156,00 -2.156,00 -- 

EH 09 Sonstige laufende Erträge 165.657,68 134.090 362.039,95 227.949,95 170,00 

EH 21 Zinsen und sonstige Finanzerträge 11.716,75 6.000 -75,75 -6.075,75 -101,26 

Erträge gesamt 4.498.063,38 4.576.009 5.379.003,57 802.994,57 17,55 

Die Erträge insgesamt weichen um 880.940,19 Euro vom Vorjahresergebnis und um 802.994,57 Euro 
von der Haushaltsplanung ab. 
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Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung gegenüber 
dem Vorjahresergebnis in Höhe von 892.732,69 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die 
Veränderung 809.070,32 Euro.  

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der 
folgenden Grafik dargestellt:

-6.075,75
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Abweichung

Ertragssarten - Planabweichungen in Euro

EUR

EH 07 Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen¹

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergeb-
nis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

EH 11  Personalaufwendungen 312.267,55 315.065 336.837,83 21.772,83 6,91 

EH 12 Versorgungsaufwendungen 10.272,00 10.300 10.272,00 -28,00 -0,27 

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen

950.576,70 971.050 1.043.403,33 72.353,33 7,45 

EH 14 Abschreibungen auf Vermögensgegen-
stände

330.067,01 384.250 333.533,47 -50.716,53 -13,20 

EH 16 Zuwendungen, Umlagen 2.875.056,39 3.124.370 3.139.438,96 15.068,96 0,48 
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Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen 182.173,76 118.660 285.887,20 167.227,20 140,93 

EH 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-
gen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 -28,42 

Aufwendungen gesamt 4.669.755,41 4.938.675 5.160.095,25 221.420,25 4,48 

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:
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EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

EH...

EH 11  Personalaufwendungen

-100.000,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00

Abweichung

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro

EUR

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 490.339,84 Euro. 
Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.160.095,25 Euro weichen um 221.420,25 Euro vom Haus-
haltsansatz ab. 

Die Aufwendungen auf laufender Verwaltungstätigkeit weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 
488.959,38 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Auf-
wendungen 225.677,79 Euro.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen zu den einzelnen Zahlungsströmen der Kommune sowie über 
die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen In-
vestitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Gegenstand der Finanzrechnung 
sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Folglich 
beinhaltet die Finanzrechnung keine Werte wie  Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen 
oder dergleichen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Ergebnisrechnung ab.
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2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den 
Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstä-
tigkeit

4.333.115,27 4.307.139 4.805.146,23 498.007,23 11,56 

laufende Auszahlungen aus Verwaltungstä-
tigkeit

4.246.244,00 4.537.945 4.652.482,02 114.537,02 2,52 

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun-
gen aus Verwaltungstätigkeit

86.871,27 -230.806 152.664,21 383.470,21 166,14 

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-
zahlungen

10.447,75 6.000 1.256,25 -4.743,75 -79,06 

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-
zahlungen

9.342,00 14.980 10.722,46 -4.257,54 -28,42 

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 
und -auszahlungen

1.105,75 -8.980 -9.466,21 -486,21 -5,41 

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-
lungen

87.977,02 -239.786 143.198,00 382.984,00 159,72 

Saldo der ordentlichen und außerordentli-
chen Ein- und Auszahlungen

87.977,02 -239.786 143.198,00 382.984,00 159,72 

Summe der Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit

93.712,81 2.873.840 49.454,52
-2.824.385,48 

-98,28 

Summe der Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit

298.700,18 4.445.857 758.316,11
-3.687.541,19 

-82,94 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

-204.987,37 -1.572.017 -708.861,59 863.155,71 54,91 

Finanzmittelergebnis -117.010,35 -1.811.803 -565.663,59 1.246.139,71 68,78 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 157.586,06 3.144.696 626.969,65
-2.517.726,35 

-80,06 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 68.658,60 85.860 88.201,07 2.341,07 2,73 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit

88.927,46 3.058.836 538.768,58
-2.520.067,42 

-82,39 

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 28.869,58 -- 83.668,11 83.668,11 -- 

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 786,69 -- 56.773,10 56.773,10 -- 

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. 
Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbeson-
dere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.
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Investitionstätigkeit

Ergebnis 
2020

Plan 2021
Ergebnis 

2021
Abweichung 

2021
Abweichung 

2021 %

Investitionszuwendungen 82.332,81 1.653.840 300,00
-1.653.540,00 

-99,98 

Beiträge und ähnliche Entgelte 11.380,00 10.000 22.787,00 12.787,00 127,87 

Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Vorräten

-- 1.210.000 26.367,52
-1.183.632,48 

-97,82 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
gesamt

93.712,81 2.873.840 49.454,52
-2.824.385,48 

-98,28 

Auszahlungen für immaterielle Vermögens-
gegenstände

-- 64.650 -- -64.650,00 -- 

Auszahlungen für Sachanlagen 154.248,66 3.220.182 205.378,18
-3.014.803,95 

-93,62 

Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne 
Ausleihungen und Kreditgewährungen)

2.600,00 -- -- -- -- 

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 141.851,52 1.161.025 552.937,93 -608.087,24 -52,38 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
gesamt

298.700,18 4.445.857 758.316,11
-3.687.541,19 

-82,94 

Saldo aus Investitionstätigkeit -204.987,37 -1.572.017 -708.861,59 863.155,71 54,91 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

1.210.000,00

10.000,00

1.653.840,00

26.367,52

22.787,00

300,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

Beiträge und ähnliche Entgelte
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Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

1.100.000,00

3.141.950,00

64.650,00

552.937,90

205.378,20

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

Auszahlungen für Sachanlagen 

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

Ist-Wert 2021 Plan-Wert 2021

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich

EUR

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bi-
lanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen 
Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden. 

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition 2020 2021
Veränderung 

absolut

1 - Anlagevermögen 19.661 19.533 -128 

1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände 290 265 -25 

1.1.2 - Geleistete Zuwendungen 2 2 0 

1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse 287 263 -24 

1.2 - Sachanlagen 19.369 19.265 -104 

1.2.1 - Wald, Forsten 4.609 4.609 0 

1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 435 436 2 

1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.272 4.212 -60 

1.2.4 - Infrastrukturvermögen 8.957 8.722 -235 

1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler 2 2 0 
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Bilanzposition 2020 2021
Veränderung 

absolut

1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 65 88 23 

1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 80 84 4 

1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 950 1.112 162 

1.3 - Finanzanlagen 3 3 0 

1.3.3 - Beteiligungen 3 3 0 

2 - Umlaufvermögen 642 1.616 974 

2.1 - Vorräte 345 805 459 

2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9 9 0 

2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 337 796 459 

2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 297 812 514 

2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 242 482 240 

2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21 183 162 

2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 7 71 64 

2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände 27 76 49 

4 - Aktive Rechnungsabgrenzung 4 5 1 

4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4 5 1 

1. - Eigenkapital 11.511 12.121 610 

1.1 - Kapitalrücklage 11.541 11.370 -172 

1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -172 219 391 

1.6 - Ergebnisvortrag 142 532 391 

2 - Sonderposten 6.127 6.083 -44 

2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen 5.967 5.928 -39 

2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen 3.183 3.059 -124 

2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.908 1.839 -69 

2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 875 1.031 155 

2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 160 155 -5 

3 - Rückstellungen 123 130 6 

3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 86 94 8 

3.4 - Sonstige Rückstellungen 37 36 -1 

4 - Verbindlichkeiten 2.171 2.771 600 

4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.185 1.096 -88 

4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1.185 1.096 -88 

4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86 207 121 

4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6 6 0 

4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 768 1.351 584 

4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten 128 110 -17 

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagever-
mögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vor-

242 / 245



Rechenschaftsbericht 2021

jahr abgebildet. 

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition 2020 in TEUR 2021 in TEUR Veränderung in TEUR

1.2 - Sachanlagen 19.369 19.265 -104 

1.2.1 - Wald, Forsten 4.609 4.609 0 

1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

435 436 2 

1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte

4.272 4.212 -60 

1.2.4 - Grundstücke und Bauten des Infrastruk-
turvermögens

8.957 8.722 -235 

1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler 2 2 0 

1.2.7 - Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

65 88 23 

1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Pflanzen und Tiere

80 84 4 

1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau

950 1.112 162 

4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden die Entwicklung von 
Jahresergebnis und Eigenkapital sowie die Entwicklung der Verschuldung.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des 
bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und 
Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dar-
gestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen 
Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.
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4.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung 
der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten 
Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

Ergebnis 
2017

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019

Ergebnis 
2020

Ergebnis 
2021

Verbindlichkeiten gesamt 3.035 2.541 1.968 2.171 2.771

davon Investitionskredite 1.705 1.503 1.253 1.185 1.096

davon andere Verbindlichkeiten 1.330 1.038 715 987 1.675

3.035.120

2.541.407

1.968.451

2.171.274

2.771.032

1.705.489

1.503.153

1.253.249
1.184.591

1.096.390

1.329.632

1.038.254

715.202

986.684

1.674.642
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Prüfbericht Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hillesheim für die Jahresrechnung 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang für das Haushaltsjahr 2021 in seiner Sitzung am 
16.05.2023 nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft. 

Dem Jahresabschluss waren als Anlagen beigefügt, der Rechenschaftsbericht, die Anlagenübersicht, 
die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende 
des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Bei den Prüfungshandlungen war von der Verbandsgemeinde Gerolstein der Verwaltungsmitarbeiter 
Uwe Hochmann anwesend. 

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften 
von Rheinland-Pfalz und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen lagen in Verantwortung von Frau Gabriele Braun, als 
Stadtbürgermeisterin, Herrn Gerald Schmitz als 1. Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich der 
Stadt Hillesheim und von Herrn Bürgermeister Hans Peter Böffgen als Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Gerolstein.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung 
gemäß § 112 Abs. 1 GemO nach pflichtgemäßem Ermessen auf

 die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss der Gemeinde,
 die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt worden ist,

beschränkt. Die Rechnungsprüfung erfolgte in den Bereichen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 
anhand von Stichproben.

Im Vorfeld der Sitzung hat der Rechnungsprüfungsausschuss als Schwerpunkt der Prüfung die 
„Gemeindestraßen“ KST 541 und „öffentliches Grün“ KST 551 festgelegt. 

Zusätzlich wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss folgendes geprüft:

 das Ergebnis des Jahres 2021 in der Ergebnis- und Finanzrechnung und Überträge der 
maßgeblichen Werte der Bilanz des Jahres 2020 in das Jahr 2021

 die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
 die Entwicklung des Eigenkapitals
 Haushaltsausgleich

Weiterhin wurden folgende Sachverhalte überprüft:
 Jagdgenossenschaft KST 5552150000
 Kommunale Wirtschaftsförderung KST 571
 Tourismusförderung KST 575
 Hotel Augustinerkloster (Hochwasserschaden und Versicherungserstattung) KST 1141150600
 Kostenbeteiligung Zentrale Sportanlagen KST 4241
 Gemeindestraßen KST 541
 Straßenbeleuchtung KST 5410000001
 Öffentliches Grün KST 551
 Kostenbeteiligung KiTa „Kunterbunt“ und KiTa „Integrative“ KST 3652000004 und 3652000005
 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen KST 611000000
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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KST 612000000
 Einige Investitionen
 Schuldenübersicht

 Thematisiert und erläutert wurde im vorgenannten Zusammenhang:

o der Jahresüberschuss des Gesamtergebnishaushalts und die Wirkung auf das 
Eigenkapital,

o die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sowie die 
Auswirkungen auf künftige Investitionsmaßnahmen

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung wurden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über 
örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und 
Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des 
Ortsbürgermeisters, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass seine Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2021 den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden 
Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Ortsgemeinde sind im Rechenschaftsbericht nachvollziehbar dargestellt, die 
zugrundeliegenden Annahmen sind angegeben.

Vor Abgabe dieses Prüfungsberichtes an den Stadtrat soll der Stadtbürgermeisterin bzw. dem 1. 
Beigeordnetem mit eigenem Geschäftsbereich Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der 
Prüfung gegeben werden.

Da keine Einwendungen gemacht wurden, verzichtet Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun und der
1. Beigeordnete Gerald Schmitz auf eine Stellungnahme.

_____________________________ _____________________________________
Hillesheim, den 16.03.2023 Ottmar Brück

 -Vorsitzender RPA Stadt Hillesheim
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Fördergrundsätze 
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Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz 

 

Städtebauliche Erneuerung  

Modellvorhaben Innenstadt-Impulse 

Fördergrundsätze  

vom 21. April 2022 

 

 
1. Ausgangslage und Herausforderungen 
Die Zentren der „Europäischen Stadt" sind historisch durch eine breite Nutzungsvielfalt 
auf engem Raum geprägt. Die Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren sind Orte für Han-
del, Gewerbe, Dienstleistungen und Gastronomie, für soziale und kulturelle Begegnung 
sowie für Wohnen, Freizeit und Erholung. Struktur und Gestalt prägen dabei das Gesicht 
der Stadt und deren Wahrnehmung durch Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen 
und Besucher. Diese Zentren sind somit wichtige Identifikationsorte und ein zentrales 
gesellschaftliches Kulturgut. 
Die Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren sind einem langfristigen und grundlegendem 
Strukturwandel ausgesetzt. Dies betrifft vor allem den Einzelhandel in den Innenstädten. 
Vom Strukturwandel profitiert haben großflächige Einzelhandelsformen außerhalb der In-
nenstädte sowie − in den letzten Jahren in besonderem Maße durch die Trendentwick-
lungen der Globalisierung und Digitalisierung verstärkt − der Internethandel. In der Folge 
stehen die Innenstädte unter Druck. Ein sichtbares Zeichen dafür sind leerstehende Kauf-
häuser und Ladenlokale vor allem in weniger attraktiven Einzelhandelslagen und es be-
steht die Gefahr einer langfristigen Abnahme der Attraktivität dieser Zentren (Trading 
Down-Effekte).  
Die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen entwickeln sich hierbei zu einem Kata-
lysator, der die pandemiebedingten Handlungsbedarfe intensiviert, Veränderungspro-
zesse beschleunigt sowie kurzfristige Strukturbrüche herbeiführen kann. Die Pandemie 
gibt somit Anlass zur querschnittsorientierten Auseinandersetzung mit den durchaus he-
terogenen Aufgabenfeldern der Zentrenentwicklung.  
 
2. Zielsetzung  
Das Land stellt den Städten und Gemeinden mit den Programmen der Städtebauförde-
rung leistungsfähige Förderinstrumente zur Stärkung der Innenstädte zur Verfügung. Ins-
besondere das Programm „Lebendige Zentren“ leistet einen großen Beitrag zur Erneue-
rung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen. 
Die gestiegenen Herausforderungen in Folge der COVID-19-Pandemie machen es je-
doch notwendig, neue und innovative Wege der Zentrenentwicklung zu erproben. 
Deshalb hat sich die Landesregierung dazu entschieden das Modellvorhaben „Innen-
stadt-Impulse“ in einem zweiten Schritt nun auch für die Mittelzentren aufzulegen. Ziel 
des Modellvorhabens ist es, in den Mittelzentren Zukunftsperspektiven für die Innen-
städte, Stadt- und Ortsteilzentren modellhaft aufzuzeigen und Instrumente der Zen-
trenentwicklung zu entwickeln, um den Erneuerungs- und Anpassungsbedarfen in Berei-
chen mit städtebaulichen Problemlagen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren gerecht zu werden. Lokale Handlungs-, Modifizie-
rungs- und Steuerungsbedarfe wie auch Stärkungspotentiale in allen Handlungsfeldern 
für eine ausbalancierte und tragfähige Entwicklung multifunktionaler Innenstädte, Stadt- 
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und Ortsteilzentren sind zu berücksichtigen. Dabei gibt das Modellvorhaben bewusst kei-
nen engen Rahmen vor, sondern setzt auf einen Bottom-Up-Ansatz, der individuelle Maß-
nahmen in den teilnehmenden Städten ermöglicht. Das Modellvorhaben versteht sich da-
bei als Programm für flankierende, ergänzende oder begleitende Maßnahme zu bewähr-
ten städtebaulichen Instrumenten. 
Inhaltliches Ziel des Modellvorhabens ist auch die Neupositionierung der innerstädti-
schen Zentren. Es gilt diese wieder deutlich stärker als gegenwärtig als multifunktionale, 
resiliente und zukunftsfähige Zentren mit vielfältigen Nutzungen zu profilieren. Dabei sol-
len die Handels- und Gastronomiefunktion gemeinsam und integriert mit einer Stärkung 
des Zentrums als einem Ort für Wohnen, der Kultur, des Gewerbes, der Freizeit und der 
Begegnung weiterentwickelt werden. Ziel muss die Erhaltung und Entwicklung der Innen-
städte, Stadt- und Ortsteilzentren als Lebens- und Erlebnisraum sein.  
 
3. Bewilligungsgrundlage 
Grundlage der Bewilligung ist § 23 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 LHO und der zu § 44 
LHO erlassenen VV in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
4. Antragsteller/Zuwendungsempfänger  
4.1. Antragsberechtigt im Modellvorhaben sind grundsätzlich Kommunen, die gemäß 

der Zentrale-Orte-Struktur des Landes Rheinland-Pfalz als Mittelzentren (in mono-
zentralen Mittelbereichen bzw. in mittelzentralen Verbünden kooperierender Zen-
tren) eingestuft sind. Jedes Mittelzentrum kann grundsätzlich nur einen Antrag stel-
len und muss sich für einen Förderbereich (Innenstadt, Stadt- oder Ortsteilzentrum) 
entscheiden. Als Antragssteller/Zuwendungsempfänger sind ausschließlich Kom-
munen zugelassen. Eine Antragstellung durch Dritte ist nicht möglich.  

4.2. Eine Weiterleitung der Zuwendung an Dritte ist unter der Voraussetzung der Nr. 12 
der VV zu § 44 LHO, Teil II § 23 möglich. 

 
5. Fördervoraussetzungen 
5.1. Die beantragten Maßnahmen müssen geeignet sein, die genannten Ziele (siehe 2.) 

zu erreichen. 
5.2. Die geplanten Maßnahmen müssen innerhalb eines räumlich und funktional abge-

grenzten Förderbereichs liegen. Förderbereiche sind grundsätzlich Innenstädte, 
Stadt- oder Ortsteile mit Zentrumsqualität. Diese Förderbereiche sind im Förderan-
trag graphisch darzustellen und nachvollziehbar zu begründen (siehe 8.6). Anhand 
des Förderantrages muss schlüssig dargestellt werden, dass die Maßnahmen ge-
eignet sind, vielfältige Nutzungs- und Angebotsstrukturen zu schaffen, die Qualität, 
Vielfalt bzw. (städte-)bauliche Attraktivität von Innenstadt, Stadt- oder Ortsteilzen-
tren zu verbessern und Funktionsverlusten oder abnehmender Nutzungsintensität 
entgegenzuwirken. 

5.3. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von Fördermitteln anderer Bundes- oder Lan-
desprogramme oder Mitteln der EU für dieselben Maßnahmen ist ausgeschlossen. 
Eine rein räumliche Überschneidung mit einem Städtebauförderungsgebiet ist je-
doch kein Ausschlussgrund. Die Förderung von Maßnahmen, die bereits in der Ko-
sten- und Finanzierungsübersicht einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme enthal-
ten sind, wird grundsätzlich ausgeschlossen. Förderungsfähig sind jedoch ergän-
zende oder darüber hinausgehende Maßnahmen.  

5.4. Maßnahmen, die bereits begonnen wurden, sind nicht förderungsfähig. 
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5.5. Fördervoraussetzung ist die Erfüllung der Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 LFAG 
in Verbindung mit Teil II Nr. 1 der VV zu § 44 Abs. 1 LHO und die Aufbringung und 
Sicherung des angemessenen Eigenanteils.  

5.6. Belange der urbanen Sicherheit, des Umwelt- und Klimaschutzes bzw. der Klima-
anpassung, der Inklusion sowie der Barrierefreiheit sollen in die Überlegungen ein-
bezogen werden und sind entsprechend im Antragsformular darzulegen. 

5.7. Händlerinnen und Händler, Eigentümerinnen und Eigentümer, Kreative und weitere 
relevante Innenstadtakteure sind bei der Umsetzung des Modellvorhabens im Rah-
men geeigneter Formate (Beirat, Lenkungsgruppe etc.) einzubinden oder zu betei-
ligen. 

5.8. Der Antragsteller/Zuwendungsempfänger verpflichtet sich zur Teilnahme am Erfah-
rungsaustausch und Wissenstransfer der Bewilligungsbehörde.  

 
6. Art, Zeitraum und Höhe der Förderung 
6.1. Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen.  
6.2. Die Förderung im Modellvorhaben wird für das Jahr 2022 gewährt. Die Förder-

höchstsumme wird in der Regel auf maximal 250.000 Euro pro Förderantrag be-
grenzt. Die Mittel werden als Kassenmittel für 2022 sowie als Verpflichtungsermäch-
tigungen für die Jahre 2023 und 2024 gewährt. Es gilt eine Mindestfördersumme in 
Höhe von insgesamt 75.000 Euro pro Antrag.  

6.3. Die Förderung erfolgt auf Antrag als Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses 
in Höhe von grundsätzlich 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (= Zuwen-
dungsbetrag).  

6.4. Der Eigenanteil ist von der antragstellenden Kommune zu erbringen und bei Antrag-
stellung nachzuweisen. Der Zuwendungsempfänger trägt mindestens 10 Prozent 
der zuwendungsfähigen Kosten (= kommunaler Eigenanteil). 

 
7.    Fördergegenstände 
Förderungsfähige Maßnahmen sind: 
7.1. Innenstadtvision/Zukunftskonzept Innenstadt: Der durch die COVID-19-Pandemie 

beschleunigte Innenstadtwandel führt zu wesentlichen Strukturveränderungen. Dies 
kann eine konzeptionelle Neupositionierung der Innenstadt in Gänze oder von Teil-
lagen der Innenstadt erfordern. Förderungsfähig sind Beratungs-, Konzept- und Mo-
derationskosten sowie Ausgaben für begleitende Gutachten. 

7.2. Innenstadtmarketing: Förderungsfähig sind Beratungs-, Konzept- und Moderations-
ausgaben zur Erreichung eines attraktiven und abgestimmten Innenstadtauftritts/In-
nenstadtmarketings.  

7.3. Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für die Innenstadt: Fördergegenstand ist 
die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie für die Innenstadt. 
In die Förderung einbezogen werden können beispielsweise Ausgaben beim Auf-
bau lokaler online-Marktplätze oder gemeinsamer Lieferdienste. Förderungsfähig 
sind ausschließlich Beratungs-, Konzept-, Moderations- und Managementleistun-
gen. Es erfolgt keine Förderung des laufenden Betriebs sowie keine betriebliche 
Förderung. 

7.4. Innenstadtfonds/Immobilieninnovationen: Fördergegenstand ist die Anmietung von 
leerstehenden Ladenlokalen zur Ansiedlung neuer Nutzungen, z.B. Pop-Up-Stores, 
Kulturnutzungen, soziale Nutzungen, Nachbarschaftsinitiativen, Kreative, Repair-
Cafés, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Verteilerstationen/City-Logistik 
oder Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte etc.  
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Förderungsfähig sind grundsätzlich Ausgaben für die Anmietung in Höhe von bis zu 
70 Prozent der Altmiete (letzter Mietvertrag). Hiervon kann abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Altmiete bereits erheblich unter dem marktübli-
chen Mietpreis liegt. In die Förderung können grundsätzlich Mietflächen bis 300qm 
pro Objekt einbezogen werden. Darüber hinausgehende Anmietungen werden nur 
anteilig gefördert. Die Förderung für Anmietungen ist auf zwei Jahre befristet; in 
begründeten Fällen kann die Anmietung bis zum Ende des Förderzeitraums verlän-
gert werden. Die Ladenlokale können durch den Zuwendungsempfänger verbilligt 
an Dritte weitervermietet werden. Im Fall der Weitervermietung an kommerzielle/ge-
werbliche Nutzer darf die verbilligte Miete 20 Prozent der Altmiete nicht unterschrei-
ten. Beihilferechtliche Bestimmungen sind zu beachten.  
Nicht förderungsfähig ist die Miete von Bestandsnutzern. 

7.5. Leerstandskataster und -management: Fördergegenstand ist die Erstellung eines 
Leerstandskatasters sowie das Leerstandsmanagement. Förderungsfähig sind Be-
ratungs-, Konzept-, Moderations- und Managementleistungen. 

7.6. Aktionstage: Gefördert wird eine begrenzte Anzahl von Aktionstagen, an denen 
möglichst viele Akteure aktiviert und motiviert werden, die Innenstadt zu besuchen 
und lebendig zu gestalten. Ziel ist es hier, den Erlebnisfaktor Innenstadt zu stärken. 
Fördervoraussetzung ist, dass es sich um ein neues Format handelt. Förderungs-
fähig sind Beratungs-, Konzept- und Sachkosten sowie Maßnahmen zur begleiten-
den Öffentlichkeitsarbeit. Bereits in der Vergangenheit durchgeführte Veranstaltun-
gen wie regelmäßige wiederkehrende Feste, Märkte etc. sind nicht förderungsfähig. 

7.7. Öffentlichkeitswirksame Zwischennutzung mindergenutzter öffentlicher (Brach-)Flä-
chen (z.B. temporäre Kunstaustellungen auf mindergenutzen öffentlichen Plätzen, 
Urban Gardening auf unattraktiven Grünflächen etc.). Förderungsfähig sind Ausga-
ben zur Ermöglichung der Zwischennutzung soweit diese in angemessenem Ver-
hältnis zur Dauer der Zwischennutzung stehen und soweit es sich um konsumtive 
Ausgaben handelt.  

7.8. Entwicklung langfristiger Nutzungskonzepte für leerstehende Immobilien oder Bra-
chen: Förderung von Planungs-, Beratungs-, Wettbewerbs- oder Moderationsko-
sten. Konzepte zur Umgestaltung und Wiedernutzung von Brachen und minderge-
nutzten Flächen zur Aufwertung der Zentrumsfunktionen sowie des urbanen Woh-
numfelds. Weiterhin betrifft dies auch Konzepte zur Erhöhung der Wohnanteile in 
der Innenstadt sowie den Stadtteil- oder Ortsteilzentren.  

7.9. Kooperationen und Beteiligung: Förderung von Planungs-, Beratungs-, Wettbe-
werbs- oder Moderationskosten zur Aktivierung breit angelegter Akteurskooperatio-
nen und Konzeptionierung eines Dialogprozesses zur Bürgerbeteiligung (auch mit 
digitalen Instrumenten). Dies betrifft den Aufbau von neuen oder der Ausbau beste-
hender Kooperationen (Zentrenmanagement), die die unterschiedlichen Anforde-
rungen und Potentiale aller relevanten Akteure zur Entwicklung des Förderberei-
ches zusammenführen und moderieren (Durchführung von Informationsveranstal-
tungen, Planspiele, Moderationsprozesse, Workshops, Beratung von Eigentümerin-
nen und Eigentümern sowie Gründungsinteressierten, Gründung eines lokalen „Bei-
rats Innenstadt“ etc.). 

7.10. Förderung von Konzepten und Planungen zur Anlage und Aufwertung von Stadt-
grünelementen, auch an Fassaden mit vertikalen Grünflächen sowie auf Dachflä-
chen und Verschattungsflächen über öffentlichen Freiräumen (ohne Investitionsko-
sten). 
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7.11. Mobilität: Förderung von Strategien zur Verbesserung des Fußgänger- und Radver-
kehrs, Abstell- und Parksysteme, Beschilderungssysteme mit dem Ziel der Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit sowie der Redu-
zierung von Emissionen. Förderung von Verkehrskonzepten zur Umgestaltung des 
öffentlichen Raumes in der Innenstadt-, den Stadt- oder Ortsteilzentren zur Verbes-
serung der verkehrsträgerübergreifenden Erreichbarkeit, der Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und zur Herstellung eines vielfältigen und kundenfreundlichen Ver-
kehrsangebotes. (Ohne Investitionskosten)    

7.12. Konzepte für eine barrierearme und kindgerechte Ausgestaltung von Außen- und 
Innenräumen sowie zur allgemeinen Verbesserung der Aufenthaltsqualität (ohne 
Investitionskosten).  

7.13. Konzepte zur Schaffung von zentrums-/wohnungsnaher Arbeitsplätze und zielgrup-
pengerechter Infrastruktur (Coworking Spaces, Räume für Start-Ups ohne Investiti-
onskosten).   

7.14. Weitere Modellmaßnahmen mit positiver Wirkung auf die Innenstadt-, das Stadt- 
oder Ortsteilzentrum auf Vorschlag der Antragsteller, sofern sie nach Bewertung der 
Bewilligungsbehörde als geeignet angesehen werden. 

 
8. Antrags- und Förderverfahren 
8.1. Bewilligungsbehörde ist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz.  
8.2. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-

scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel.  

8.3. Die kommunalen Gebietskörperschaften, die die Voraussetzungen nach diesen 
Fördergrundsätzen erfüllen und nach Einschätzung der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde nach derzeitigem Planungsstand in der Lage sind, den geforderten Eigenan-
teil aufzubringen, können ADD, Referat 21b, und MdI, Referat 383, ab sofort, je-
doch spätestens bis zum 15. Juli 2022 jeweils einen Antrag auf Förderung vorle-
gen.  

8.4. Für die Antragsstellung ist das Antragsformular zur Förderung von Maßnahmen im 
Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ sowie die entsprechenden Anlagen zu ver-
wenden. Die Formulare werden auf der Website der ADD zur Verfügung gestellt. 

8.5. Der Antrag soll sämtliche Maßnahmen im Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ 
umfassen. Die Bewilligung erfolgt im Sinne eines Modellvorhabenbudgets für alle 
beantragten Teilmaßnahmen in einem Bewilligungsbescheid.  

8.6. Dem Förderantrag sind unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsformulars 
folgende Angaben beizufügen: 

 Nachvollziehbar begründete Abgrenzung des Förderbereichs im Hinblick auf die 
Zentrumsqualität inkl. graphischer Abgrenzung. Kriterien zur Abgrenzung kön-
nen insbesondere sein: Einzelhandelsstruktur, Geographie, Einzugsbereiche, 
Verwaltungsstrukturgliederung/Historie, Zentralität, städtebauliche Charakteri-
stika, Identifikations-/Handlungsraum, kultureller Mittelpunkt und Begegnungs-
ort.   

 Beschreibung der Problemlagen 

 Beschreibung der Ziele und geplanten Konzepte bzw. Maßnahmen mit ge-
schätzten Kosten sowie einem Finanzierungsplan 

 Beschreibung des mit der Maßnahme erwarteten Mehrwertes für den Förderbe-
reich 
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 angestrebter Zeitplan 

 Übersicht der involvierten Akteure 
8.7. Die Bewilligungsbehörde legt auf Grundlage der unter Nummer 10 definierten Aus-

wahlkriterien fest, welche eingereichten Vorschläge berücksichtigt werden.  
8.8. Die Aufsichtsbehörde führt auf Grundlage der eingereichten Unterlagen eine fachli-

che Vorprüfung durch und legt der Bewilligungsbehörde die zuwendungsfähigen 
Maßnahmenvorschläge vor. 

8.9. Die Bewilligungsbehörde entscheidet bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres 
über die Anträge. 

 
9. Verwendungsnachweis 
Es ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens je-
doch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes der ADD ein Verwendungsnach-
weis unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks (Teil I/Anlage 4 Muster 5 zu § 44 
Abs. 1 VV-LHO) vorzulegen 

 
10.  Auswahlkriterien  
Die Bewilligungsbehörde möchte modellhaft eine Bandbreite an beispielgebenden Pro-
jekten fördern. Für die Auswahl der Kommunen werden insbesondere folgende Kriterien 
herangezogen:  

 Stimmigkeit zwischen Ausgangslage, strategischer Zielsetzung und geplanten 
Maßnahmen 

o Nachvollziehbar begründete Abgrenzung des Förderbereichs im Hin-
blick auf die Zentrumsqualität  

o Ausrichtung der Maßnahmen an lokaler Ausgangslage (Betrachtung 
der strukturellen Rahmenbedingungen)  

o sinnvolle Ableitung von Handlungsfeldern und Maßnahmen 
o Orientierung an übergeordneten (LEP, RROP etc.) und lokalen (Einzel-

handelskonzept etc.) stadtentwicklungspolitischen Zielen und Aufzeigen 
von Schnittstellen   

 Inhaltliche Zielsetzungen und Handlungsbedarf  
o Beitrag zur Überwindung monofunktionaler Nutzungs- und Angebots-

strukturen, Funktionsverlusten oder abnehmender Nutzungsintensität 
o Beitrag zur Belebung und Aufwertung der Förderbereiche aufgrund ab-

nehmender Entwicklung von Besucherinnen und Besucher der Innen-
stadt 

o Beitrag zur Vermeidung von Trading Down-Effekten wie beispielsweise 
bestehenden oder drohenden Leerständen/Attraktivitätsverlust  

o Berücksichtigung von Belangen der urbanen Sicherheit, des Umwelt- 
und Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung, der Inklusion sowie der 
Barrierefreiheit  

 Kooperationen, Einbezug der Akteurinnen und Akteure sowie lokaler Ressour-
cen  

o Neue Ansätze für zentrenbezogene Kooperationen 
o Beteiligung/Partizipation wichtiger, lokaler Akteure der Zentrenentwick-

lung sowie der Bürgerschaft  

 Modellhaftigkeit  
o Innovationsgehalt  
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o Nachhaltigkeit und Verstetigung über Förderzeitraum hinaus  
o Übertragbarkeit  



Friedhofsatzung 

der Stadt Hillesheim vom 28.06.2023 

 
Der Stadtrat von Hillesheim hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.12.2003 (GVBl. S. 390) sowie der §§ 2 (3), 5 (2) und 6 (1) Satz 1 des 
Bestattungsgesetzes (BestG) in der derzeit geltenden Fassung, am 28.06.2023 folgende 
Neufassung / Änderung der Satzung vom 22.03.1988 beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 

 
 

1. Allgemeine Vorschriften 

 

§1 

Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für den/die im Gebiet der Stadt Hillesheim gelegenen und von ihr 
verwalteten Friedhof / Friedhöfe. 
Hierzu gehören die Friedhöfe in der Stadt Hillesheim sowie die Friedhöfe in den Stadtteilen 
Bolsdorf und Niederbettingen. 
 

 

§ 2 

Friedhofszweck 
 

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt. 
 

(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die 
a) bei ihrem Tode Einwohner der Stadt Hillesheim waren, 
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder 
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG. zu bestatten sind. 

 

(3)   Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Stadtverwaltung. 

 
 

2.  Ordnungsvorschriften 

 

§ 3 

Öffnungszeiten 
 

(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang bekanntgegeben.  
Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der Stadtverwaltung betreten 
werden. 

 

(2) Die Stadtverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
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§ 4 

Verhalten auf dem Friedhof 
 

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofpersonals sind zu befolgen. 

 

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;  
Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen zur Beförderung von Material zur 
Grabstellenherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbetreibenden 
und Fahrzeuge der Stadtverwaltung sind ausgenommen. 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder 

Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen, 
d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der 

Stadtverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 

oder zu beschädigen, 
g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen, 
h) Tiere – ausgenommen Blindenhunde – mitzubringen, 
i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 

 
Die Stadtverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 

 

§5 

Ausführung gewerblicher Arbeiten 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und Instandhaltung 
von Grabstätten befasste Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof gewerbliche 
Tätigkeiten nur ausüben, wenn sie 

 

a) in der Handwerksrolle eingetragen sind oder 
b) die für ihr Berufsbild erforderliche fachliche Qualifikation besitzen, sofern keine 

Eintragung in die Handwerksrolle vorgeschrieben ist. 
 

Die Tätigkeiten sind nur innerhalb des jeweiligen Berufsbildes zulässig. Die Stadtverwaltung 
kann Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 zulassen. 

 

(2) Die Stadtverwaltung kann Gewerbetreibenden allgemein oder im Einzelfall die 
gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof untersagen, wenn diese  

 

a) schwerwiegend gegen diese Satzung verstoßen oder 
b) wiederholt Arbeiten auf den Friedhöfen unsachgemäß ausgeführt haben. 

 

(3) Das Verbot kann befristet oder unbefristet erteilt werden. Das Verschulden von 
Mitarbeitern oder Beauftragten des jeweiligen Gewerbetreibenden wird diesem 
zugerechnet. 

 
 
 



3. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 

§6 

Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit 
 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Stadtverwaltung 
anzumelden. Für die Beisetzung von Aschen gilt § 13 Abs. 4. 

 

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 

 

(3) Die Stadtverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den 
Angehörigen und der zuständigen Religionsgemeinschaft fest. 

 

(4) Aschen müssen spätestens drei zwei Monate nach der Einäscherung beigesetzt 
werden, andernfalls werden Sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen 
(Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt.  

 
 

§ 7 

Grabherstellung 
 

(1) Die Gräber werden von den Beauftragten der Stadtverwaltung ausgehoben und 
wieder verfüllt.  

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m. 
  

Die Gräber haben folgende Maße: 
a) für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
Länge:  1,20 m 
Breite:  0,60 m 
Abstand:  0,30 m 
 b) für Verstorbene über 5 Jahre: 
Länge:  2,00 m 
Breite:  0,90 m 
Abstand:  0,30 m 
c) Urnenbestattungen: 

 Länge:  0,70 m 
Breite:  0,70 m 
Abstand:  0,30 m 

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 
 

(4) Die Einweisung der Grabstellen durch die Stadtverwaltung ist zu beachten. 
 

(5) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen zu 
lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör 
durch die Stadtverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden 
Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Stadtverwaltung zu erstatten. 

 



§ 8 

      Ruhezeit 
 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 25 Jahre. 
Die Ruhezeit für Aschen beträgt 15 Jahre. 

 
 

§ 9 

Umbettungen 
 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadtverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 

 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit 
vorheriger Zustimmung der Stadtverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet 
werden. 

 

(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus 
Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 
BestG., bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. Die Stadt ist bei dringendem öffentlichem Interesse berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen. 

 

(5) Umbettungen werden von der beauftragten Stadtverwaltung durchgeführt. Sie kann 
sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmens bedienen. Sie bestimmt den 
Zeitpunkt der Umbettung. 

 

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an den benachbarten 
Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu 
tragen. 

 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.  

 

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf 
behördliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden. 

 
 

4. Grabstätten 
 

§10 

Allgemeines, Arten der Grabstätten 
     

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in 
➢  Reihengrabstätten (siehe § 11) 
➢  Wahlgrabstätten (siehe § 12) 
➢ Urnengrabstätten als Einzel- oder Doppelgrabstätten (siehe § 13) 
➢ Rasengrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen (siehe § 14) 
➢ Urnengrabstätten an Bäumen als Einzel- oder Doppelgrabstätten (siehe §15) 
➢ Kindergäber im Sternenfeld (siehe § 16) 

 



(2)   Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung 
des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(3)   Das Nutzungsrecht an allen Grabstätten kann nach Absprache und mit Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung verlängert werden. 

 
 

§11 

Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestattungen, die der Reihe 
nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden 
schriftlich zugeteilt werden.  

 

(2) Es werden eingerichtet:      
(1) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
(2) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5.Lebensjahr 

 

(4) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. 
 

(5) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich bekanntgemacht. 

 
 

§ 12 

Wahlgrabstätten 
 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag nach 
Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 25 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungsberechtigten 
bestimmt wird. 

 

(2) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes. 
 

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. 
 

(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die 
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis 
zum Ablauf der neuen Ruhezeit verlängert worden ist. Die Wiederverleihung erfolgt 
auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über den Inhalt 
des Nutzungsrechtes und die zu zahlenden Gebühren. 

 

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den 
Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge über:  
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter bzw. Mütter, 
d) auf die Eltern, 
e) auf die Geschwister, 
f) auf sonstige Erben.  



 Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der 
Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 

(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem 
Kreis der in Abs. 5 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat 
bei der Stadtverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. 

 

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

 

(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden. 
Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 

 

(9) Wahlgrabstätten können zu gemischten Grabstätten umgewidmet werden. Gemischte 
Grabstätten sind bereits durch Erdbestattung belegte Wahlgräber (§ 14 Abs. 1), in 
denen auf Antrag des Nutzungsberechtigten zusätzlich die Beisetzung von bis zu 2 
Aschen je Grabstelle gestattet werden kann. 

 

(10)  Eine Beilegung einer Asche kann nur erfolgen, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit 
nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit 
nach Vereinbarung mit der Stadt Hillesheim verlängert worden ist und eine Gebühr für 
die Beilegung einer Urne in Höhe der Gebühr eines Urnenwahlgrabes entrichtet wird. 
 
 

§ 13 

Urnengrabstätten 
 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden 
 1. in Urneneinzelgrabstätten 
 2. in Urnendoppelgrabstätten 
 3. in Reihengrabstätten bis zu 2 Aschen 
 4. in Wahlgrabstätten bis zu 2 Aschen in einstelligen und in mehrstelligen bis zu 2 je 

weitere Grabstätte 
  5. in Urneneinzel- und Urnendoppelgrabstätten unter Bäumen. 

 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden. 
 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer Urnenwahlgrabstätte 
dürfen zwei Urnen beigesetzt werden. 
 

(4) Die Beisetzung ist bei der Stadtverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung ist 
eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des 
Trägers der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen. 
 

(5) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

 

 (6) Überurnen (Schmuckurnen) müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen. 
 

 

 

 



§ 14 

Rasengrabstätten 
 

(1)   Die Rasengräber werden als Reihengräber für Erd- bzw. Urnenbestattungen 
angelegt.Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 30 Jahre und die Ruhezeit für 
Urnen beträgt 20 Jahre. 

 

(2)   In jeder Rasengrabstätte darf grundsätzlich nur eine Bestattung erfolgen. Die 
zusätzliche Beisetzung einer Asche darf im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn die 
verbleibende Ruhezeit noch mindestens 10 Jahre beträgt. 

         Wird die Beisetzung in einem Urnendoppelgrab als Rasengrab gewünscht, ist dies 
bereits vor der ersten Beisetzung zu vereinbaren. 

 

(3)   Die Grabstätten sind durch den Nutzungsberechtigten innerhalb von vier Wochen nach 
der Beisetzung/Bestattung von jeglichem Grabschmuck zu räumen. Sie werden vom 
Friedhofsträger eingeebnet und eingesät. 

 

(4)   Die Pflege und das Mähen des Rasens werden für die Dauer der Ruhezeit von 
Beauftragten der Stadt durchgeführt. 

 

(5)   Für die Pflegearbeiten des Rasens, das wiederkehrende Verfüllen und Einsäen der 
abgesackten Grabstätten sowie die evtl. Neuverlegung der Namensplatten erhebt die 
Stadt zusätzlich zu der normalen Reihengrabgebühr eine einmalige Gebühr für den 
gesamten Zeitraum der Ruhefrist. Die Gebühr wird als Pauschale für Grabstelle und 
Pflegeaufwand beim Erwerb der Grabstelle erhoben. 

 

(6)   Die Kenntlichmachung der Grabstätten erfolgt durch steinerne Namenstafeln aus dem 
Material „Grauwacke“ (geschliffen) in der Größe von 70 x 40 x min. 5 cm (Länge x 
Breite x Stärke/Dicke), die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. In die Platten 
werden Vorname, Name, Geburtsjahr und Sterbejahr eingraviert. Erhabene 
Buchstaben und Zahlen sind nicht zulässig. Ein zusätzliches Wunschmotiv ist 
zulässig, muss aber vom Nutzungsberechtigten gesondert gezahlt werden. Die 
Herstellung und der Einbau der Namenstafeln werden von der Friedhofsverwaltung im 
Namen der Stadt in Auftrag gegeben. und eingebaut.  

(7)   In der Vegetationszeit (01. Mai bis 30. Sept. 01. April bis 31. Oktober j.J.) sind die 
Rasengräber von jeglichem Grabschmuck und Grableuchten freizuhalten, um 
Schäden bei Pflegearbeiten zu vermeiden. Außerhalb der Vegetationszeit eines 
Jahres sind einfache Grabschmucke und Grableuchten geduldet. Die Stadt ist 
berechtigt, unerlaubt aufgestellten Grabschmuck sowie Grableuchten abzuräumen 
und ggfls. zu entsorgen, um ungehindert Pflegearbeiten durchführen zu können. Für 
evtl. Schäden aufgrund von Pflegemaßnahmen wird seitens der Stadt nicht gehaftet. 

 

(8)   Ein genereller Rechtsanspruch für das Belegen von Rasengräbern besteht nicht. 
Sollten besondere Umstände oder rechtliche Vorgaben die Bestattung in 
Rasengräbern nicht zulassen, erfolgt die Bestattung nach den Vorschriften der 
Friedhofssatzung in normalen Reihen- oder Wahlgräbern. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 15 

Urnengrabstätten unter Bäumen 
 

(1)   Die Asche der Verstorbenen wird in biologisch abbaubaren Urnen im Wurzelbereich 
vorhandener Bäume eingebracht. Die Beisetzung erfolgt in einer Belegungstiefe von 
mindestens 0,50 m gemessen von der Erdoberfläche bis zu Oberkante der Urne im 
Umkreis von ca. 1,50 m vorhandener ausgewiesener Bäume auf dem 
Friedhofsgelände. Die Anordnung der Urnen wird so gewählt, dass ein 
Mindestabstand von 0,30 cm von Urne zu Urne gewahrt ist. 

(2)  Bestattung unter Bäumen erfolgt in Urneneinzelgrabstätten oder in 
Urnendoppelgrabstätten. 

 

(3)  Die ausgewiesenen Bäume sind zum Auffinden jeweils mit einer Registriernummer 
versehen, so dass jeder Baum eindeutig beschrieben ist.  

 

(4) In Abstimmung mit dem Nutzungsberechtigten bzw. Verantwortlichen nach § 9 BestG 
kann ein weiteres Markierungsschild an der Grabstätte angebracht werden. Diese 
Namensschilder werden einheitlich von der Friedhofsverwaltung in Auftrag gegeben. 
 

(5)  Grabpflege im herkömmlichen Sinne (etwa durch Bearbeiten, Schmücken oder 
sonstige Veränderungen der Grabstätte oder des Bodens) ist in diesem Bereich nicht 
gestattet. Es ist insbesondere nicht gestattet: 

• Grabmale, Gedenksteine, Aufbauten oder Baulichkeiten zu errichten, 

• Kränze, Blumenschmuck, Bildnisse oder Erinnerungsstücke niederzulegen, 

• Kerzen und Lampen aufzustellen sowie 

• Anpflanzungen vorzunehmen. 
  Nach der Beisetzung können Blumen an der Grabstätte niedergelegt werden. Die 

Blumen werden zwei Wochen nach der Beisetzung durch den Nutzungsberechtigten 
abgeräumt, um das Grab der Natur zu überlassen. Blumenschmuck nach diesem 
Zeitpunkt ist nicht gestattet. 

 

(6)  Die Pflege der Grabstätten im Bereich der Bestattung unter Bäumen obliegt der Stadt 
Hillesheim. Die Stadt oder von ihr beauftragte Dritte dürfen Pflegeeingriffe 
durchführen, vor allem, wenn sie aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
unumgänglich geboten sind. Die Eingriffe erfolgen unter umfassender 
Rücksichtnahme auf die Grabstätten.  

 
 

§ 16 

Sternenfeld 
 

(1)  In einem speziell zur Verfügung gestellten Grabfeld ist die Bestattung von tot 
geborenen oder in der Geburt verstorbenen Kindern möglich. 

 

(2)  Eine Bestattung ist nur möglich, wenn der Wohnsitz der Eltern oder eines Elternteiles 
der Verbandsgemeinde Gerolstein liegt.  

 

(3)  Die Ruhezeit beträgt 15 Jahre. 
 

(4)   Auf Wunsch der Eltern kann eine Namenstafel von der Friedhofsverwaltung zur 
Verfügung gestellt werden. Die Tafel wird mit dem Vornamen und dem Sterbedatum 
beschriftet. 

      

(5)  Die Kosten für die Grabstelle und die Herstellung des Grabes übernimmt die Stadt. 
Für die Namenstafel wird eine Gebühr erhoben, die in der Haushaltssatzung festgelegt 
sind. 



5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 

 

§ 14 

Wahlmöglichkeit 

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften und 
ein Grabfeld, das keinen besonderen Gestaltungsvorschriften unterliegt, 
eingerichtet. 
 

(2) Das Grabfeld, das keinen besonderen Gestaltungsvorschriften unterliegt ist in 
einem Belegungsplan festzulegen. 
 

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem 
Grabfeld mit besonderen oder keinen Gestaltungsvorschriften liegen soll. 
Entscheidet er sich für eine Grabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so 
besteht die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung 
einzuhalten. 
 

(4) Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch 
gemacht, wird eine Grabstätte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungs-
vorschriften zugeteilt. 

§ 15 17 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt wird. 

 

§ 16 18 

Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern 

mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabmäler sollen sich in die Gestaltung und das Gesamtbild des Friedhofes 
einordnen und sich den benachbarten Grabmälern nach Form und Farbe anpassen. 
 

(2) Grabmäler müssen aus wetterbeständigem Werkstoff (Stein / Holz) hergestellt, nach 
den Erfordernissen der jeweiligen Umgebung gestaltet und handwerksgerecht, schlicht 
und dem Werkstoff gemäß bearbeitet sein. Grabmäler sollen möglichst keinen 
sichtbaren Sockel haben. 
 

(3) Eine gleichartige Bearbeitung aller Seiten des Grabmals (auch der Rückseite) ist 
grundsätzlich erwünscht. 
 

(4) Nicht zugelassen sind 
a) Grabmäler aus Betonwerkstein, soweit sie nicht Natursteincharakter haben und 
handwerksgerecht bearbeitet sind, 
b) aufgetragener oder angesetzter ornamentaler oder figürlicher Schmuck aus Zement, 
Porzellan (oder Metall), ausgenommen religiöse Darstellungen. 
c) Grabmäler aus Kunststoff, Gips, Porzellan sowie aus Kork-, Topf- oder 
Grottensteinen, 
d) Inschriften, die der Weihe des Ortes nicht entsprechen, 
e) Lichtbilder. 



(5) Stehende Grabmäler sollen allgemein nicht höher als 1,20 m für Erwachsene und 0,70m 
für Kinder sein. Liegende Grabmäler – Grabplatten oder sogar Kissensteine sind nur 
zugelassen, wenn 1 / 3 der Grabfläche für gärtnerische Anlagen zur Bepflanzung frei 
bleibt. Ganze Grababdeckungen sind nicht zulässig. 
 

(6) Auf Grabstätten für Urnenbestattungen sind Grabmale mit einer Höhe bis 0,70 m 
zulässig. Komplette Grabplatten sind zulässig. 

 

(7) Die Stadtverwaltung ist berechtigt, in begründeten Fällen Ausnahmen zuzulassen. 
 

§ 17 

Gestaltung der Grabmale im Grabfeld ohne 

besondere Gestaltungsvorschriften 
 

Die Grabmale im Grabfeld ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen in 
ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die übrigen  
Regelungen gelten jedoch uneingeschränkt. 

§ 18 19 

Zustimmungserfordernis zum Errichten und 

Ändern von Grabmalen 
 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Stadtverwaltung. 

 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und 
Seitenansicht im Maßstab 1: 10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung 
beizugfügen. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1: 10 
oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt 
werden.  

 

(3) Für die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet bzw. geändert worden ist. 

 

(5)  Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmale werden auf Kosten des Grabinhabers von 
der Friedhofsverwaltung entfernt. 

 
 

§ 19 20 

Standsicherheit der Grabmale 
 

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd stand-sicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.  
Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 

 

 

 



§ 20 21 

Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 
 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrsicherem 
Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der 
Regel jährlich zweimal – im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. 
Verantwortlich dafür ist bei Reihen- und Urnengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung 
der Grabstätte gestellt hat, bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte. 

 

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von 
Teilen davon gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs.1) verpflichtet, 
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

 

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Stadtverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen; wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderungen der Stadtverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Stadtverwaltung 
dazu, auf Kosten des Verantwortlichen, berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile 
davon entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. §21 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 
 

§ 21 22 

Entfernen von Grabmalen 
 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger 
Zustimmung der Stadtverwaltung entfernt werden.  
 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von 
Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale nach Aufforderung zu entfernen. 
Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird der Nutzungsberechtigte bzw. 
Verantwortliche hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ist die Stadtverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Lässt der 
Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es 
entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über. Sofern Grabstätten von der 
Stadtverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Verpflichtete die Kosten zu 
tragen. 

 

(3) Die Grabstätten sind wie folgt zu räumen:  
a) die gesamte Bepflanzung ist zu entfernen, 
b) die Grabmale, Einfassungen, und Abdeckplatten müssen einschließlich der 
Fundamente entfernt werden, 
c) die Grabstätte ist auf natürliches Höhenniveau mit Erde wieder aufzufüllen und mit 
Rasen einzusähen. 

 
 
 
 



6. Herrichten und Pflege der Grabstätten 

 

§ 22 23 

Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 
 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 15 hergerichtet und 
dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. Bei 
der Grabbepflanzung ist darauf zu achten, dass Bäume, größer werdende Sträucher 
und Hecken eine Gesamthöhe von 0,80 m nicht überschreiten. 
 

(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten 
der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG), bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich.  
 

(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen, oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen. 
 

(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb sechs Monaten nach der 
Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von sechs Monaten nach der 
Verleihung des Nutzungsrechts hergerichtet werden. 
 

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegen ausschließlich der Stadtverwaltung. 

 
 

§ 23 24 

Vernachlässigte Grabstätten 
 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der 
Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung Stadtverwaltung 
die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Stadtverwaltung die 
Grabstätte nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen oder einebnen.  
 

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt für 
die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweis auf der Grabstätte. 

 
 

7. Leichenhalle 

 

§ 24 25  

Benutzen der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit 
Erlaubnis der Stadtverwaltung betreten werden. Die Stadtverwaltung kann hierfür 
bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen 
möglich sind. 

 

(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen.  

 



8. Schlussvorschriften 
 

§ 25 26 

Alte Rechte 
 

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben 
sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.  

 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden Nutzungsrechte von unbegrenzter 
oder unbestimmter Dauer oder von mehr als 30 Jahren werden auf 30 Jahre 
Nutzungszeit nach § 12 Abs. 1 oder § 13 Abs. 3 dieser Satzung seit Verleihung 
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. 

 

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.  
 

§ 26 27 

Haftung 
 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofs 
sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 

 

§ 27 28 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. den Friedhof entgegen den Bestimmungen des § 3 betritt, 

 

2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 4 Abs. 1), 

 

3. gegen die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 Satz 1 verstößt, 
 

4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 5 Abs. 1) 
 

5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt, 
 

6. die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht einhält (§ 16 18 Abs. 
5 u. 6) 

 

7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender 
Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder 
verändert oder entgegen der Antragstellung (§ 18 19 Abs. 1 bis 3), 

 

8. Grabmale ohne Zustimmung der Stadtverwaltung entfernt (§ 21 22 Abs. 1), 
 

9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält  
                     (§§ 19,20,22,21), 

 

10. Grabstätten vernachlässigt (§ 23 24), 
 

11. die Leichenhalle entgegen § 24 25 Abs. 1 betritt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. Das 
Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 02.01.1975 (BGBl. I S. 80) in der 
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.  

 
 



§ 28 29 

Gebühren 
 

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind 
die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung i.V. mit der 
Haushaltssatzung zu entrichten.  

 

§ 29 30 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 16.02.2009 i.V.m. der 1. Änderung vom 17.11.2017 und alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.  
 

§ 30 31 

Salvatorische Klausel 

 
Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält, gilt im Übrigen das 
Bestattungsgesetz.  
 

 
 
 

Hillesheim, den 28. Juni 2023 
 
 
 
 

Gabriele Braun 
Stadtbürgermeisterin    (Siegel) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Friedhof 
 
A. Gebühren für die Nutzungsrechte an Grabstätten: 
I. Einzelgrabstätten: 
 1. Einzelgrabstätte für Verstorbene 
     a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  300,00 € 
     b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr . 600,00 € 
        c) Kindergrab im Sternenfeld (Namenstafel)  150,00 € 

2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der  
 entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. 

  
II. Doppelgrabstätten: 

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte                           1.200,00 € 
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der  
 entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. 

 
III.  Urnengrabstätten: 

1. Urneneinzelgrabstätte  600,00 € 
 Dies gilt auch für eine Beisetzung in vorhandene Grabstätten. 
2. Urnendoppelgrabstätte, pro Bestattung   600,00 € 
3. Urnengrabstätten unter Bäumen: 

a) Urneneinzelgrab                         1.200,00 € 
b) Urnendoppelgrab                                                                                        1.200,00 € 

4. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der  
 entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. 

   
IV. Rasengrabstätten: 
    1.  Rasen-Einzelgrab für Erdbestattung, incl. Platte und Pflege                            2.000,00 € 

2. Rasen-Urneneinzelgrab, incl. Platte und Pflege                          1.900,00 € 
3. Rasen-Urnendoppelgrab, incl. Platte, Pflege und 2.Gravur                             2.400,00 € 
4. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der  
 entsprechende Anteil der Grabstellengebühr erhoben. 
5. zusätzliches Motiv auf Rasengrabplatte  100,00 € 

 
B. Ausheben und Schließen von Gräbern: 
 1. Für die Bestattung eines Verstorbenen  

 bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  300,00 € 
2. Für die Bestattung eines Verstorbenen  
 ab dem vollendeten 5. Lebensjahr   640,00 € 
3. Urnengrabstätten 

a) im Urneneinzelgrab   160,00 € 
b) im Urnendoppelgrab (als Tiefengrab)  200,00 € 

 
C. Benutzung der Leichenhalle und Ihrer Einrichtungen: 
   1. Nutzung der Leichenhalle incl. Kühlung, pro Tag            40,00 € 
   2. Nutzung der Leichenhalle, ohne Kühlung, pauschal        70,00 € 
 
D. Abraumbeseitigung: 
 Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck  
 und sonstigem Abraum für die Dauer der Nutzungszeit wird bei jeder Bestattung  
    eine einmalige Gebühr erhoben von    70,00 € 
 
E. Einebnen von Grabstätten durch die Stadt: 
   1. Kindergrab   100,00 € 
   2. Einzelgrab  250,00 € 
   3. Doppelgrab   400,00 € 
   4. Urnengrab  150,00 € 
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Bebauungsplan "Wohnmobilstellplatz" der Stadt Hillesheim 
 
Inhalt: 

1 ERFORDERNIS DER PLANUNG _________________________________________ 2 

2 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN ______________________________ 3 

3 ÜBERGEORDNETE PLANVORGABEN ____________________________________ 6 

3.1 LANDESENTWICKLUNGSPLAN LEP IV ______________________________ 6 

3.2 REGIONALER RAUMORDNUNGSPLAN TRIER 1985 ____________________ 6 

3.3 REGIONALER RAUMORDNUNGSPLAN TRIER ENTWURF 2014___________ 7 

3.4 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ________________________________________ 8 

4 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ______________________________ 9 

4.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG ___________________________________ 9 

4.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG _________________________________ 10 

4.3 BAUGRENZE ___________________________________________________ 10 

4.4 MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE / WERBEANLAGE _____________ 11 

4.5 VERKEHRSFLÄCHEN ____________________________________________ 11 

4.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE UND PFLANZBINDUNG _________________ 11 

4.7 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) NR. 20 BAUGB) 
  _______________________________________________________________ 11 

4.8 HINWEISE ZUR VER- UND ENTSORGUNG ___________________________ 12 

5 BODENORDNUNG ___________________________________________________ 12 

6 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE ________________________________________ 12 

6.1 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, ABT. ARCHÄOLOGISCHE 
DENKMALPFLEGE, KOBLENZ _________________________________________ 12 

6.2 LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU _______________________ 12 
 
 

1 ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Die Stadt Hillesheim beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnmobilstellplatz“. 
Anlass für die Einleitung des Bauleitplanverfahrens ist die konkrete Planungsabsicht von 
Wohnmobilstellplätzen in direkter Stadtnähe. 
 
Mit der Schaffung von Wohnmobilstellplätzen soll den aktuellen Entwicklungen im Bereich Tou-
rismus - und hier dem Trend zum Kurzzeit-Tourismus - Rechnung getragen werden. Auf diese 
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Weise erfolgt eine Erweiterung des Service- und Dienstleistungsangebotes der Stadt Hillesheim 
für Gäste in Form von Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort.  
 
Im Vorfeld der Einleitung des Bauleitplanverfahrens hat die Stadt eine Prüfung des Planungser-
fordernisses vorgenommen. Zur Rechtfertigung der vorliegenden Planung führt sie verschiede-
ne städtebauliche Gründe an. 
 
Ein wichtiger Grund ist der in § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe a BauGB verankerte Belang der Wirt-
schaft. Mit dem Wohnmobilstellplatzangebot kann die Stadt ihr Dienstleistungsangebot im Be-
reich Tourismus für den „mobilen“ Kurzzeittourismus erweitern. Auf diese Weise kann ein Bei-
trag für die Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft sowie in gewisser Art und Weise eine 
aktive Wirtschaftsförderung vor Ort erfolgen, insbesondere für die ortsansässigen Gastronomie- 
und Freizeitbetriebe.  
 
Weiterhin strebt sie die Berücksichtigung des Belanges von Freizeit und Erholung nach § 1 Abs. 
6 Nr. 3 BauGB an. Den geänderten Ansprüchen der Bevölkerung an ihre Freizeitgestaltung 
kann auf diese Weise Rechnung getragen werden. Zudem entspricht die gemeindliche Pla-
nungsabsicht der raumordnerischen Vorgabe nach Lage in einem Erholungsraum. So soll in 
Gemeinden, die traditionell bereits in einem Schwerpunktgebiet des Tourismus liegen, durch 
qualitativ wirksame Maßnahmen die künftige Entwicklung beeinflusst werden. Die Erwerbs-
grundlagen für die Bevölkerung sollen gesichert sowie die Strukturschwächen verringert wer-
den. 
 
Durch das Angebot einer attraktiven und gebündelten Stellplatzfläche für Wohnmobile sollen 
geordnete Verhältnisse geschaffen werden, sowie Beeinträchtigungen für das Orts- und Land-
schaftsbild so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Mit der Ausweisung der Stellplatzfläche für Wohnmobile auf einer Fläche, die bisher im Außen-
bereich nach § 35 BauGB gelegen ist, entsteht jedoch auch ein Konfliktpotenzial mit verschie-
denen umweltrelevanten Belangen, die in der Planung zu berücksichtigen und zu lösen sind. So 
sind Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes zu vermeiden und Eingriffe in den 
Naturhaushalt zu minimieren entsprechend zu berücksichtigen.  
 

2 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Lage des Plangebietes 
Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 0,3 ha und liegt im Südwesten der Stadt unmittelbar 
angrenzend an das Naturerholungsgebiet Bolsdorfer Tälchen. Nördlich des Plangebietes grenzt 
der ehemalige Bahndamm an. 
 
Folgende Grundstücke sind Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes: 
Gemarkung Hillesheim, Flur 22, Flurstück 45/3 (teilweise) und 46/3. 
 
Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:500. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich im Luftbild, Quelle: Geobasisdaten der Vermessungs- und 

Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten-
geoshop/opendata/). 

Verkehr und Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist über das Flurstück 46/3 der Flur 22 („Straße 
„Am Sportpark“) vorhanden. Die Konzeption sieht eine Zu- und Ausfahrt zum Wohnmobilstell-
platzbereich vor. 
 
Nutzung 
Die Planfläche ist heute teilweise befestigt und wird als Parkplatz genutzt. Daher befindet sich 
auf der Fläche ein asphaltierter Teil unmittelbar an die Wegeparzelle angrenzend. Der Planbe-
reich wird von Wiesen des Parkes umschlossen. In der Folge grenzen Baum- und Heckenstruk-
turen an. Diese Strukturen müssen im Falle einer Planumsetzung vollständig erhalten bleiben.  
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Ver- und Entsorgung 
Derzeit sind im Plangebiet keine Einrichtungen der Ver- und Entsorgung für Wohnmobile vor-
handen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Errichtung der notwendigen Infrastruktur bedürfen 
im Rahmen der vertiefenden Planung einer Detailierung. 
 
Baurecht  
Das Plangebiet ist aus planungsrechtlicher Sicht aktuell dem Außenbereich nach § 35 BauGB 
zu zuordnen. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wird der Flächennutzungsplan der 
Stadt Hillesheim für den Teilbereich geändert. 
 

 
 

Abbildung 2: Städtebaulicher Gestaltungsvorschlag, Camping-Car Park 05/23 



STADT HILLESHEIM   
BEBAUUNGSPLAN 
"  WOHNMOBILSTELLPLATZ"   

 
 
 
 

WEST-STADTPLANER 

WALDSTR.  14  56766  ULMEN   TELEFON 02676  9519110 

 

6

6 

 

3 ÜBERGEORDNETE PLANVORGABEN 

 
3.1 LANDESENTWICKLUNGSPLAN LEP IV 

Nachfolgend werden die zu beachtenden Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplan 
LEP IV dargestellt: 
 
Lage und Zuordnung im größeren Raum, überörtliche Beziehungen 
Die Stadt Hillesheim gehört zur Region Trier und hier zu einem ländlichen Bereich mit disperser 
Siedlungsstruktur.  
 
Freizeit, Erholung und Tourismus  
G 133 Die Möglichkeiten der naturnahen Erholung sollen unter Einbeziehung des landschaftlich 
und geowissenschaftlich orientierten Tourismus fortentwickelt und die touristischen Belange 
älterer Menschen verstärkt berücksichtigt werden. 
 
Z 134 Die Erholungs- und Erlebnisräume sowie die landesweit bedeutsamen Bereiche für Erho-
lung und Tourismus  bilden gemeinsam eine Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus. 
 
Die Stadt Hillesheim trägt diesen Zielen und Grundsätzen Rechnung, indem sie durch die 
Errichtung des Wohnmobilstellplatzes ihr Tourismusangebot weiter ergänzt. 
 
3.2 REGIONALER RAUMORDNUNGSPLAN TRIER 1985 

Nach dem Raumordnungsplan der Region Trier liegt der Geltungsbereich in einem schutzbe-
dürftigen Gebiet für Grund- und Oberflächenwasser. 
 
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten und Stärkung des Fremdenverkehrs  
Im Folgenden werden die Ziele des Regionalen Raumordnungsplans für den Bereich Fremden-
verkehr, die den Wohnmobilstellplatz betreffen skizziert: 
Ziele  
Fremdenverkehr und Erholungswesen sind in ihrer räumlichen und sektoralen Struktur weiter so 
zu fördern, dass  
 die Erholungsmöglichkeiten und Angebote der Freizeitgestaltung ausgebaut werden. 
 die wirtschaftlichen Grundlagen der Gemeinden gestärkt werden. 
 Natur und Landschaft in ihrer Leistungsfähigkeit, Vielfalt, Eigenart und Schönheit nicht be-

einträchtigt werden.  
 
Hierzu sollen die geeigneten Gebiete der Region erschlossen bzw. weiter ausgebaut werden. 
Dies sind vor allem die Schwerpunktbereiche der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung. Öf-
fentliche Erholungs- und Fremdenverkehrseinrichtungen sind vorrangig in diesen Schwerpunkt-
bereichen zu konzentrieren. Innerhalb der Schwerpunktbereiche ist zwischen einer Iandschafts- 
und ruheorientierten Erholung und einer stärker auf Sport und Spiel ausgerichteten Aktiverho-
lung mit entsprechenden Infrastruktur-Einrichtungen zu unterscheiden (…), einschließlich des 
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Beherbergungsangebotes (keine Großprojekte in Ruhezonen). Dabei kommt den als "auszu-
bauende Erholungsgemeinden" (Gemeinden mit der besonderen Funktion Erholung- siehe Ka-
pitel 2.2.1 Regionalplan) ausgewiesenen "Entwicklungsorten" die Funktion der Versorgung mit 
fremdenverkehrlichen Dienstleistungen zu.  
 
Als geeignete Maßnahmen kommen grundsätzlich in Betracht: 
 qualitative bzw. auch in Teilräumen quantitative Verbesserungen des Beherbergungs- und 

des gastronomischen Angebotes 
 Ausbau der fremdenverkehrsbezogenen Infrastruktur, insbesondere der Einrichtungen und 

Angebote zur Saisonverlängerung 
 Berücksichtigung fremdenverkehrlicher Erfordernisse bei Maßnahmen der Ortsbildgestal-

tung 
 Einbindung baulicher Maßnahmen in die örtliche Siedlungsstruktur 
 Pflege und Ausbau der heimatkundlichen und lokalen kulturellen Werte  
 
Begründung und Erläuterung:  
Angesichts der abgeschwächten Entwicklung in der industriell-gewerblichen Produktion hat der 
Fremdenverkehr für die Beschäftigungslage in der Region Trier zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Es bedarf daher im Planungszeitraum der konsequenten Weiterentwicklung dieses 
Wirtschaftszweiges zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes und der Einkommenssituation der 
hiesigen Haushalte. Besondere regional-planerische Bemühungen sind in erster Linie auf die 
Strukturierung der zu entwickelnden Fremdenverkehrsgebiete und das Aufzeigen spezieller 
Entwicklungsansätze geeigneter Gemeinden gerichtet mit dem Ziel, in den einzelnen Teilräu-
men den Fremdenverkehr auch in den Rand- und Verflechtungsbereichen der heutigen Zentren 
nachhaltig zu fördern.  
In Ergänzung ihrer erstrangigen wirtschaftlichen Bedeutung sind im Rahmen der fremdenver-
kehrlichen Maßnahmen ebenso die Erholungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sowohl für 
die einheimische Bevölkerung als auch für die der umliegenden Verdichtungsräume auszubau-
en. Bei der Planung entsprechender Einrichtungen sollen die Belange aller Gruppen der Gesell-
schaft ausreichend berücksichtigt werden; dies gilt vor allem für Familien, alte und behinderte 
Menschen sowie für Jugendliche und Kinder. 
 
Aufgrund ihrer besonderen landschaftlichen Gegebenheiten bietet die Region Trier ein hervor-
ragendes natürliches Eignungspotential und verfügt somit über die wesentlichen Voraussetzun-
gen zum Ausbau von Erholungswesen und Fremdenverkehr.  
 
Die Stadt Hillesheim liegt zwar nicht in einem Schwerpunktbereich der Fremdenverkehrsent-
wicklung, dennoch gilt es der straken Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen Rechnung zu tra-
gen, damit auch diese Form der Gäste eine Anlaufstation in der Stadt finden. Die damit verbun-
dene wirtschaftliche Stärkung der Stadt wurde bereits thematisiert. 
 
3.3 REGIONALER RAUMORDNUNGSPLAN TRIER ENTWURF 2014 

Über die Vorgaben des derzeit rechtsgültigen Regionalen Raumordnungsplans Trier aus dem 
Jahr 1985 wird auch der Entwurf des in Neuaufstellung befindlichen Regionalplans aus dem 
Jahr 2014 herangezogen, dessen Zielfestlegungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG sonstige Er-
fordernisse der Raumordnung darstellen. Zielfestlegungen für Erholung und Tourismus betref-
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fen im Entwurf nur großflächige Freizeiteinrichtungen, weswegen die hier vorgesehene Planung 
nicht von Zielfestlegungen betroffen ist. 
 
Lt. Entwurf 2014 des Regionalen Raumordnungsplans, der sich in Aufstellung befindet und so-
mit zu berücksichtigen ist, hat die Stadt Hillesheim die besonderen Funktionen Wohnen, Ge-
werbe, Freizeit/Erholung sowie Landwirtschaft und das Prädikat nach KurorteGesetz.  
 
Zielvorstellungen im Plangebiet 
Grundwasserschutz, Sicherung der Wasserversorgung 
Das Plangebiet liegt am Rand eines Vorbehaltsgebietes für Grundwasserschutz. 
 

G 112 Wasserreserven, die bei weiterem Bedarf für die Trinkwassergewinnung erschlossen 
werden können, werden als Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz festgelegt. 
Die Vorbehaltsgebiete dienen somit der langfristigen und dauerhaften Sicherung eines qualitativ 
hochwertigen und quantitativ ausreichenden Wasserdargebotes. 
Bei allen Planungen in den Vorbehaltsgebieten ist den Belangen der Wasserwirtschaft 
besonderes Gewicht beizumessen. 
 
Der Wohnmobilstellplatz wird auf der derzeit extensiv genutzten Wiesenflächen ohne 
große Veränderung des Bodenniveaus errichtet. Im Bereich der Zu- und Ausfahrt und 
des Sanitärgebäudes wird der bereits befestigte Teil genutzt werden. Der Betrieb des 
Wohnmobilstellplatzes stellt in der Regel keine Gefährdung für die Trinkwassergewin-
nung dar. 
 
Es wird besonderer Wert auf eine mit der Erholungsfunktion und dem Tourismus abge-
stimmten Planung gelegt. So sieht der Bebauungsplan vor, dass die vorhandene Vegeta-
tion im Umfeld des Platzes fast vollständig erhalten und ergänzt wird. Durch die Lage – 
der geplante Platz ist aufgrund der vorhanden Bepflanzung im Umfeld kaum einsehbar- 
ist die Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild möglich. Der Bebauungsplan setzt 
Kompensationsmaßnahmen fest, so dass von keiner wesentlichen Verschlechterung der 
derzeitigen Situation auszugehen ist.  
Der Wohnmobilstellplatz bietet ein weiteres Angebot für die Fremdenverkehrsentwick-
lung der Stadt Hillesheim und der Region. 
Er trägt auch zur Sicherung der touristischen Entwicklungsmöglichkeiten bei, da er ein 
Publikum anspricht, welches derzeit in der Stadt Hillesheim noch kein entsprechendes 
Angebot vorfindet. 
 
3.4 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Der Flächennutzungsplan der VG Gerolstein stellt das Plangebiet als Flächen für die Landwirt-
schaft dar. Die neue Zweckbestimmung ist mit Sondergebiet Wohnmobilstellplatz angegeben. 
Für die Harmonisierung der Planungen wird die Darstellung des Flächennutzungsplans im pa-
rallellaufenden Flächennutzungsplanänderungsverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB ge-
ändert. Zukünftig soll der Flächennutzungsplan eine entsprechende Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplatz“ darstellen. 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan Hillesheim, Quelle Stadt Hillesheim 
(Geltungsbereich schemenhaft rot umrandet) 

 

4 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

4.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in dem festgesetzten Sondergebiet die Unterbrin-
gung eines Wohnmobilstellplatzes zulässig. 
Der Wohnmobilstellplatz soll ausschließlich der Nutzung von Flächen für die temporäre Unter-
bringung von Übernachtungs- bzw. Standplätzen für selbst fahrende Wohnmobile dienen. Die 
Unterbringung sonstiger mobiler Freizeitunterkünfte (Zelte, Mobilheime, Kleinwochenendhäuser, 
Wohnwagen u.ä.) ist ebenso unzulässig wie campingartige Handlungen wie das z.B. Grillen, 
das Aufstellen von Zelten u.ä. Die lediglich temporäre Unterbringung schließt das Saison- oder 
Dauercamping aus. 
Der geplante Wohnmobilstellplatz unterscheidet sich damit grundsätzlich von einem Camping-
platz im herkömmlichen Sinn. Im vorliegenden Fall kann der Reisemobil-Stellplatz hinsichtlich 
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seiner Gestaltung und Ausstattung als ein völlig normaler „Parkplatz“ eingestuft werden, auf 
dem durch entsprechende Beschilderung bzw. Aushang das Übernachten in Wohnmobilen für 
ein oder mehrere Nächte gestattet ist.  
Damit die o.a. Besonderheit des Wohnmobilstellplatzes und somit die wesentlichen Unterschie-
de zu einem „klassischen“ Campingplatz deutlich zum Ausdruck gebracht werden, ist ein Son-
dergebiet mit entsprechender Zweckbestimmung festgesetzt worden. In Ergänzung zu der 
Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplatz“ tritt ein Zulässigkeitskatalog. Hier werden die im Plan-
gebiet zulässigen Nutzungsarten konkret benannt. 
Zweckbestimmung und Zulässigkeitskatalog stellen die wesentlichen Unterscheidungsmerkma-
le des Wohnmobilstellplatzes gegenüber einem „klassischen“ Campingplatz“ heraus.  
Zulässig sind neben Sanitärgebäuden auch Anlagen und Einrichtungen für die Ver- und Entsor-
gung des Gebietes.  
Mit den getroffenen Vorgaben wird in Ergänzung zu der Campingplatzverordnung eine eindeuti-
ge Beurteilungsgrundlage für die planungsrechtliche Zulässigkeitsbeurteilung von Vorhaben 
geschaffen und die künftige Nutzung der im Plangebiet gelegen Flächen bestimmt. Einer 
Zweckentfremdung bzw. „Kippen“ der Gebietsstruktur kann somit vorgebeugt werden.  
 
Hinsichtlich dem Störgrad und der Schutzbedürftigkeit sind Dauer- und Reisecampingplatzge-
biete einem Dorf- und Mischgebiet gleichzusetzen (OVG Lüneburg, Urteil vom 15.4.1993 - 7 K 
3383/92 - ND MBL 1994, 115; VkBl in Fickert/ Fieseler, Kommentar zur Baunutzungsverord-
nung, 10. Auflage, § 10 Randnummer 45).  
Durch die Lage im Außenbereich ist eine Verträglichkeit des Plangebietes mit der Umgebungs-
bebauung gegeben.  
 
Darüber hinaus sieht die Konzeption gemeinschaftliche Einrichtungen wie Trinkwasserzapfstel-
len, Stromsäulen etc., die dem Platz dienen vor. 
 
Der Wohnmobilstellplatz wird temporär von Wohnmobilen genutzt. Von einer unzumutbaren 
Belästigung der Gäste durch Verkehrslärm und Gewerbelärm wird nicht ausgegangen, da der 
Bereich keine hohe Verkehrsbelastung aufweist und durch die angrenzende Grünstrukturen 
geschützt ist. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Wohnmobile nur wenige Tage 
am Standort verbleiben. 
 
4.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan für den Bereich des Sondergebietes 
durch die Festsetzung einer Grundfläche geregelt. Hierdurch soll dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden sowie der Versiegelung der Flächen auf das erforderliche Maß Rechnung 
getragen werden. Dabei soll die geplante innere Erschließung in Form einer wassergebundenen 
Decke ausgeführt werden. Die Stellplätze nur mit versickerungsfähige Materialien befestigt wer-
den. Eine Vollversiegelung ist nur im Bereich der Sanitäranlagen, der Nebenanlagen, wie Ent-
sorgugsstation und barrierefreier Plätze geplant. 
 
4.3 BAUGRENZE 

Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen dienen der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
des Wohnmobilstellplatzes und sollen verhindern, dass allgemein zulässige bauliche Anlagen 
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die Anordnung von Stellplätzen oder anderen Einrichtungen wie Ver- und Entsorgungsanlagen 
beeinträchtigen. 

4.4 MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE / WERBEANLAGE 

Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen und Werbeanlagen werden mit einer maximalen Höhe 
von 3,50m festgesetzt, um keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
hervorzurufen und den Charakter des Wohnmobilstellplatzes, der grundsätzlich in gebäudefreier 
Ausführung geplant ist, zu wahren. 
Deshalb ist im Plangebiet festgesetzt, dass das Abstandsmaß von dem angrenzenden Er-
schließungsweg bis Oberkante Attika nicht überschreiten werden darf. 
 
Darüber hinaus wird empfohlen regenerativer Energien zu nutzen. 
 
4.5 VERKEHRSFLÄCHEN 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist über das Flurstück 46/3 der Flur 22 vorhan-
den. Die Konzeption sieht eine Zu- und Ausfahrt zum Wohnmobilstellplatzbereich vor. 
 
4.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE UND PFLANZBINDUNG 

Die festgesetzte Grünfläche in Kombination mit den Baumpflanzungen sowie die vorhandenen 
Grünstrukturen dienen einer naturgerechten Eingrünung des Wohnmobilstellplatzes und sorgen 
für Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Sie dienen auch der Berücksichtigung von land-
schaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belangen, die somit im Plankonzept berücksich-
tigt werden. 
 
4.7 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) NR. 20 BAUGB) 

Folgende aus naturschutzfachlichen Maßnahmen wurden für das Plangebiet vorgeschlagen und 
vollinhaltlich in den Bebauungsplan integriert: 
 
Kompensationsmaßnahmen 

- Entwicklung einer mäßig artenreichen Glatthaferwiese: Maßnahme 1 (K1) 
- Pflanzung von Bäumen: Maßnahme 2 (K2) 
- Wasserdurchlässige Befestigung von Stellplätzen 

 
Hinweise 

 Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im Plangebiet 
 Schutz des Oberbodens 
 Schutz zu erhaltender Pflanzenbestände 
 Grenzabstände für Pflanzen sind einzuhalten. 
 Herstellung von Pflanzungen 
 Berücksichtigung bodendenkmalpflegerischer Belange 
 Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften 
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4.8 HINWEISE ZUR VER- UND ENTSORGUNG 

Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsorgung (Wasserversorgung, Abwasser) stehen im 
Plangebiet zurzeit noch nicht zur Verfügung. 
Bei der Standortwahl von dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen ist zu berücksichtigen, 
dass die Ausläufer Grauwasser- und Fäkalientanks bei verschiedenen Modellen an den unter-
schiedlichen Stellen der Fahrzeuge zu finden sind. Aus diesem Grund sollte bei der Errichtung 
einer zentralen Abwasserentsorgung für Wohnmobile eine entsprechende Rangierfläche vor 
dieser vorhanden sein.  
Zentrale Servicestationen oder überfahrbare Edelstahl- oder Betontrichter mit Wasserspülung 
sind ebenfalls eine geeignete Lösung. Die unmittelbare Umgebung ist so auszustatten, dass 
eine leichte Reinigung möglich ist (von Unkraut freizuhalten ist). 
Wasserentnahmestellen sind in räumlicher Trennung zur Abwasserentsorgung zu installieren. 
Diese sind ordnungsgemäß zu kennzeichnen. 
 
Für Reiseabfälle muss eine Entsorgung gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sicherge-
stellt sein. Mit einer entsprechenden Beschilderung sind auf die Ver- und Entsorgungsstationen 
hinzuweisen. Die Inbetriebnahme ist dem Gesundheitsamt anzuzeigen. 
Die im Anhang der Begründung angeführten Hinweise sind zu berücksichtigen. 
 
Abwasserbeseitigung: 
Die Abwasserbeseitigung ist im weiteren Verfahren zu detaillieren. 
 
Trinkwasserversorgung: 
Die Trinkwasserversorgung ist im weiteren Verfahren festzulegen. 
 

5 BODENORDNUNG 

Die Flächen stehen im Eigentum der Stadt Hillesheim. Eine Bodenordnung ist entbehrlich.  
 

6 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE  

6.1 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, ABT. ARCHÄOLOGISCHE DENKMALPFLEGE, KOB-
LENZ 

Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage 
treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und -pflegegesetz 
und sind bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Weimarer Allee 1, 54290 
Trier, Tel: 0651 9774-0 Fax: 0651 9774-222 zu melden. 
 
6.2 LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- 
und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind in der Regel objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen zu empfehlen. 
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Bei Bauvorhaben in Hanglagen sollte die Stabilität des Untergrundes im Hinblick auf eventuelle 
Steinschlag- und Rutschungsgefährdungen geprüft werden. Informationen hierzu sind auch auf 
der Internetseite des Landesamtes für Geologie und Bergbau unter http://vvww.igb-
rIp.de/ms_rutschungsdatenbank.html und http://www.gb-rlp.defhangstabilitaetskarte.html zu 
finden. 
 
Diese Begründung ist Bestandteil des Bebauungsplanes der "Wohnmobilstellplatz" - der Stadt 
Hillesheim, den  

 
Hillesheim, den  
 
Stadt Hillesheim    im Auftrag 
 
   

    (Gabriele Braun) 
 

 
aufgestellt im Auftrag der Stadt Hillesheim durch 
Ulmen, Mai 2023 

 
 
 
 
 
 



s 

ä 

ö 

~ I 

I 

~g~äP ~ 
ää ~$ 

¢~s~3 

3m R ~ 

~ 
3 

~ I

1. g4q~g~ I ~ t~m~ 

g AI 
d~"f 

3' 

g' 

.~. 

~ 

~ 

I

❑? ~ 

~m e 

~~ 
m S 
.0 

₹ 

~3. q s' ~~m 

~ 3 

ä I~ 

I
~ ~ 

~ 

y~R~g:~ill. ?äR ~~ 

~g
q

~ä
mr~a

9sf >! 
Sa~3~~ 

ää 
~:'~ g~3m~ 
i4i8 I % ALg33~~ 

nü~ 
&~A~

iU ba

~ 

~ 

~.
~

v 
' 

I 3 

m~ 

~3 

~~~o 

!41, R 
~I 
£I 

~ 
g
g~

A~g
d

W~ ~ 

z

E ä 

§ ( 

y 5 3sä gg I 
a`~a 9 3~ S. e AI

3gam ~

SI

~ 

a 

~ 
a 

ä~l 

~ 

ä 

a 

~ ~ 

TOP Ö  14TOP Ö  14



2023 

Textfestsetzungen 

Stand: Vorentwurf  

Mai 2023 

 

Stadt Hillesheim 
Bebauungsplan „WOHNMOBILSTELLPLATZ“ 

WeSt
Stadtplaner GmbH

TOP Ö  14TOP Ö  14



STADT HILLESHEIM   
BEBAUUNGSPLAN 
"WOHNMOBILSTELLPLATZ"   

 
 
 

WEST-STADTPLANER 

WALDSTR.  14  56766  ULMEN   TELEFON 02676  9519110 

 

2

2 

Bebauungsplan "Wohnmobilstellplatz" der Stadt Hillesheim 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO) 

Wohnmobilstellplatz 

a) Zweckbestimmung 

Im Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ ist die Unterbringung eines Wohnmobilstellplatzes ge-
mäß nachfolgender Definition zulässig: 
 

Der Wohnmobilstellplatz dient ausschließlich der Errichtung von Flächen für die temporäre Un-
terbringung von ausgestatteten Übernachtungs- bzw. Standplätzen für selbst fahrende Wohn-
mobile. Saison- oder Dauercamping ist nicht zulässig. 
 

Die Unterbringung sonstiger mobiler Freizeitunterkünfte wie etwa Zelte, Mobilheime, Kleinwo-
chenendhäuser, Wohnwagen u.ä. ist unzulässig. 
 

Anlagen und Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung des Gebietes sind zulässig.  
 

b) Zulässigkeitskatalog 

Der Zulässigkeitskatalog stellt sich wie folgt dar: 

Allgemein zulässig sind: 

1. Stellplätze für die Unterbringung von selbst fahrenden Wohnmobilen, 

2. Sanitärgebäude und die der Ver- und Entsorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen 
wie Anlagen für die Stromversorgung, Trink-/ Frischwasserversorgung, Abwasser- und 
Abfallentsorgung i.S. des § 14 (2) BauNVO, 

3. Nebenanlagen i.S. des § 14 (1) BauNVO wie z.B. bauliche Anlagen für die Unterbringung 
von Geräten u.ä. Diese Einrichtungen müssen jedoch in einem räumlichen und funktiona-
len Zusammenhang zur definierten Hauptnutzung stehen und ihr gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sein, 

4. Werbeanlagen, die ausschließlich der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis der 
im Gebiet angebotenen Leistung dienen bis zu einer Gesamtgröße von 5 m². 

 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 
16 BIS 21 BAUNVO) 

Grundflächenzahl 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine maximale Grundfläche von GR max. = 
1.890 m² zulässig. 
 

3 MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE 

Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt: Gebäudehöhe SO max. 
3,50 m. Die Höhen werden stets zwischen dem Schnittpunkt der Außenwand und der Oberkan-
te First (Gebäudehöhe, Oberkante Firstziegel) und dem jeweils zugehörigen unteren Maßbe-
zugspunkt gemessen. 
Als unterer Maßbezugspunkt gilt: 
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die Oberkante des angrenzenden Wirtschaftsweges (Flurstück 46/3) gemessen in Wandmitte. 
 
4 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE (§ 9 ABS. 1 NR. 4 I .V.M. §§ 12 ABS. 6 

UND 23 ABS. 5 BAUNVO) 

Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren  Flächen zulässig. 
 

4.1 FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENT-
WICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) NR. 20 
BAUGB) 

4.1.1 ALLGEMEINE GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Im Bebauungsplan werden Flächen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen festgesetzt. 
Alle Pflanzungen auf diesen im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichneten Flächen sind 
spätestens in der zweiten Pflanzperiode nach Betrieb der Anlage durchzuführen. 
Eine fachgerechte Pflanzung bzw. Einsaat schließt Bodenverbesserungs- sowie Pflanzensiche-
rungsmaßnahmen mit ein. Ausgefallene Gehölze sind spätestens in der nächstfolgenden 
Pflanzperiode zu ersetzen. 

4.1.2 WASSERDURCHLÄSSIGE BEFESTIGUNG VON ZUFAHRTEN (MAßNAHME 1) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Zufahrten sind so zu gestalten, dass der Versiegelungsgrad auf ein Mindestmaß beschränkt ist. 

4.1.3 WASSERDURCHLÄSSIGE BEFESTIGUNG VON WOHNMOBILSTELLPLÄTZEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Zur Befestigung von ebenerdigen Stellplätzen sind nur versickerungsfähige Materialien mit ei-
nem Abflussbeiwert von höchstens 0,5 (gem. DWA-A-138 - z.B. offenfugiges Pflaster, wasser-
gebundene Decken, HGT-Decke, Rasenfugenpflaster, Wasserdurchlässiges Pflaster (z.B. aus 
Einkornbeton), Rasengittersteine, Schotterrasen, etc.) zulässig. Auch der Unterbau ist entspre-
chend wasserdurchlässig herzustellen. Innerhalb des SO „Wohnmobilstellplatz“ können bis zu 
vier Stellplätze barrierefrei (z. B. in dränfähigem Betonsteinpflaster) befestigt werden. 

4.1.4 ENTWICKLUNG EINER MÄßIG ARTENREICHEN GLATTHAFERWIESE: MAßNAHME 1 
(K1) 

Die Maßnahme ist auf den festgesetzten Grünflächen durchzuführen. 

Nachfolgende Maßnahmenbeschreibung orientiert sich an den Empfehlungen von VAHLE (2015) 
und BIEDERMANN & WERKING-RADTKE (2008): 

 Einsaat: im ersten Schritt sollte eine Einsaat mit regionalem Saatgut für die Entwicklung 
einer artenreichen Glatthaferwiese erfolgen. Das passende Saatgut (Kennarten der Glattha-
ferwiese oder passende Saatgutmischung) kann entweder gekauft werden (z.B. Fa. Rieger-
Hofmann Region 7/9) oder von einer geeigneten Spenderfläche in der Nähe entnommen 
und auf die Zielfläche übertragen werden (Mahdgutübertragung). 

 Mahd: Ein- bis zweischürige Mahd (Abstand zwischen den Schnitten mind. 2 Monate), frü-
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hestens ab 30.06., Schnitthöhe mind. 7 cm, wenn die Schafe nicht genug abgefressen wird. 
 Beweidung: extensive Beweidung durch Schafe ist möglich, sobald die Wiese genügend 

angewachsen ist 
 Kein Mulchen, keine Düngung 
 Pflege: Striegeln mit Wiesenegge oder Wiesenstriegel im Frühjahr 

 

4.1.5 PFLANZUNG VON BÄUMEN: MAßNAHME 2 (K2) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
Auf den in der Planurkunde entsprechend dargestellten Standorten sind folgende hochstämmi-
ge Laubbäume aus der Pflanzliste zu pflanzen: 
Die Baumstandorte können – sofern dies technische Gründe im Zuge der Bauausführung be-
dingen – um bis zu 5,00 m verschoben werden. Die Gehölze sind auf Dauer in gutem Pflege- 
und Entwicklungszustand zu halten. Bei Abgang sind sie in der dem Abgang nächstfolgenden 
Vegetationsperiode zu ersetzen. 

 

Pflanzliste - Bäume II. Ordnung 

Acer campestre Feldahorn Juglans regia Walnußbaum 

Carpinus betulus Hainbuche Prunus avium Vogelkirsche 

Salix caprea Salweide Sorbus torminalis Elsbeere 

Sorbus aucuparia Eberesche   

 
 

Umsetzungszeitraum der Maßnahmen 

K1 und K2: In der auf den Baubeginn nachfolgenden Pflanzperiode 

 

5 HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN 

1. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 
18915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenablagerung. 

2. Für die Einfriedung und Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der neunte 
Abschnitt „Einfriedung“ sowie der elfte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes für Rheinland-
Pfalz „Grenzabstände für Pflanzen“ zu beachten. 

3. Schutz von Pflanzenbeständen 

Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 

4. Herstellung von Pflanzungen 

Bei allen Pflanzungen ist die DIN 18 916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen 
und Pflanzarbeiten“ zu beachten. 

5. Hinsichtlich des Bodenschutzes ist das ALEX-Informationsblatt 28 „Bodenschutz in der 
Umweltprüfung – Leitfaden für die kommunale Praxis“ zu beachten. 

6. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers 
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Es wird empfohlen das auf überdachten Flächen anfallende Niederschlagswasser zur 
Grundstücksbewässerung zu sammeln und zu verwenden. Dies sollte mittels einer Zisterne 
geschehen. 

7. Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften 

Es wird auf die allgemeinen Artenschutzbestimmungen des § 39 BNatSchG, hier u.a. auf 
das gesetzliche Rodungsverbot gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG, verwiesen. Hiernach ist es 
verboten, Bäume, Hecken und Gebüsche in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäu-
men. 

Zudem ist bei allen baulichen Eingriffen die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vor-
schriften nach § 44 BNatSchG - z. B. durch eine ökologische Baubegleitung - sicherzustel-
len. Rodungsarbeiten über die Grenzen des Bebauungsplans hinaus sind nicht zulässig. 

8. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage 
treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutzgesetz und sind 
bei der Generaldirektion Kulturelles Erbezu melden. Beim Auftreten von archäologischen 
Befunden und Funden muss deren fachgerechte Untersuchung und Dokumentation, die 
von der Dienststelle für Wissenschaft und Denkmalpflege zu erfolgen hat, vor Baubeginn 
und während der Bauarbeiten ermöglicht werden. Dadurch sind ggf. auch zeitliche Verzö-
gerungen einzukalkulieren. Bei Bauausschreibungen und Baugenehmigungen sind die an-
geführten Bedingungen zu berücksichtigen. 

Der Beginn jeglicher Erdarbeiten ist der Fachbehörde rechtzeitig (mindestens 3 Wochen 
vorher) anzuzeigen. 

9. Empfehlungen und Hinweise hinsichtlich der Ausgestaltung und des Betriebs der Anlage 
der Wohnmobilstellplätze können der "Camping- und Wochenendplatzverordnung Rhein-
land-Pfalz", der "Planungshilfe Wohnmobilstellplätze" des Deutschen Tourismusverbandes 
e. V. sowie den Richtlinien für Rastanlagen an Straßen, Teil 1 RR 1, Ausgabe 1981, bzw. 
die Empfehlungen der Anlage des ruhenden Verkehrs (RAR) der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Maastricher Straße 45, 5000 Köln 1 entnommen 
werden. 

10. Bei der Standortwahl von dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen ist zu berücksichtigen, 
dass die Ausläufer Grauwasser- und Fäkalientanks bei verschiedenen Modellen an den un-
terschiedlichen Stellen der Fahrzeuge zu finden sind. Aus diesem Grund sollte bei der Er-
richtung einer zentralen Abwasserentsorgung für Wohnmobile eine entsprechende Rangier-
fläche vor dieser vorhanden sein.  

Zentrale Servicestationen oder überfahrbare Edelstahl- oder Betontrichter mit Wasserspü-
lung sind ebenfalls eine geeignete Lösung. Die unmittelbare Umgebung ist so auszustatten, 
dass eine leichte Reinigung möglich ist (von Unkraut freizuhalten ist).   

Wasserentnahmestellen sind in räumlicher Trennung zur Abwasserentsorgung zu installie-
ren. Diese sind ordnungsgemäß zu kennzeichnen. 

Für Reiseabfälle muss eine Entsorgung gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen si-
chergestellt sein. 
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Mit einer entsprechenden Beschilderung sind auf die Ver- und Entsorgungsstationen hin-
zuweisen. Die Inbetriebnahme ist dem Gesundheitsamt anzuzeigen. 
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1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Mit Rechtskraft vom 02.05.1997, ist für den Ortsteil Niederbettingen eine Abgrenzungs-, Ab-
rundungs- und Erweiterungssatzung in Kraft getreten. Hier wurde u. a. die Abgrenzung des 
Erweiterungsbereiches (nördlicher Teil) abgebildet.  
 
Für den nördlichen Bereich der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung an der 
Straße „Im Brühl“, Flur 2, Flurstücke 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27, wurde die Abgrenzung 
erweitert mit der Textfestsetzung, dass in dem gesondert gekennzeichneten Erweiterungsbe-
reich nur Wohngebäude zulässig sind. Für das Flurstück 24 wurden in der Satzung Kompen-
sationsmaßnahmen festgelegt. 
 
Aufgrund des § 31b des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts, § 88 Abs. 1 des Was-
sergesetzes für das Land Rheinland-Pfalz, wurde, aufgrund der Überschwmmungsereignisse 
im letzten Jahre, durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz als zustän-
dige Wasserbehörde verordnet, dass für die Kyll u. a. auch für den Bereich der Verbandsge-
meinde Hillesheim (alt), ein Überschwemmungsgebiet festgestellt wird. Das Überschwem-
mungsgebiet erstreckt sich an der rechten Kyllseite beginnend an der Grenze zu NRW bis zur 
Ortslage Trier-Ehrang. Hier ist auch der Bereich in der Gemarkung Niederbettingen, Flur 1, 2 
und 3 erfasst. Bei Überschwemmungsgebieten handelt es sich um solche Gebiete, die bei 
Extremhochwasser oder beim Versagen von öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen 
überschwemmt werden können. In Überschwemmungsgebieten dürfen durch Bauleitpläne 
keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Gemäß § 78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG), hat in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Gemeinde bei der Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach  
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§ 30 Abs. 1 u. 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
diverse Faktoren zu berücksichtigen. 
 
Dies gilt ebenso für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, hier somit die Abgrenzungs-, Abrun-
dungs- und Erweiterungssatzung des OT Niederbettingen. 
 
Aufgrund der vorgenannten Rechtsverordnung ist durch die Stadt Hillesheim zu bewerten, ob 
der Erweiterungsbereich im nördlichen Gebiet des Stadtteiles Niederbettingen noch aufrecht-
erhalten werden soll bzw. kann, zumal dort bisher keine bauliche Entwicklung stattgefunden 
hat.  
 
Für eine planende Gemeinde besteht in der Bauleitplanung u.a. die Pflicht, die Sicherheit und 
die Gesundheit der Bevölkerung gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauGB zu gewährleisten und in der 
Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 
 
Die Stadt kommt deshalb zu dem Ergebnis den Erweiterungsbereich der genannten Satzung 
wieder aus den Darstellung herauszunehmen, und hier keine wohnbauliche Entwicklung mehr 
zuzulassen, damit hier keine Konflikte mit möglichen Überschwemmungen entstehen.  
 
Darüber hinaus wird die westliche Grünfläche aus den Darstellungen herausgenommen, da 
sich hier bereits eine bauliche Entwicklung in Teilen vollzogen hat. 
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Abbildung 1: Stammplan der Abgrenzungs-, Abrundungs-, und Erweiterungssatzung, 
1967 

 

2 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ergibt sich durch die Planzeichnung im Maßstab 
1:2.000.  
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Abbildung 2: Ausschnitt nördlicher Bereich im Brühl, Teilbereich der Erweiterungssatzung  

 

3 VERFAHRENSRECHTLICHE ASPEKTE 

Der Stadtrat der Stadt Hillesheim hat in der Sitzung am __.__.____ die Einleitung des Sat-
zungsänderungsverfahrens beschlossen. 
Das Verfahren wird nach § 13 BauGB durchgeführt. 
Im vorliegenden Verfahren wird die Form der einstufigen Bürgerbeteiligung praktiziert, da die 
Gemeinde auf die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) BauGB verzichtet. 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgt nach den 
Grundzügen des § 4 (2) BauGB. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß den Vorgaben 
des § 3 (2) BauGB vollzogen. Die o.g. Beteiligungsverfahren werden nach § 4a (2) BauGB 
gleichzeitig durchgeführt. 
Mit der Änderung der Satzung wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet.  
Die angestrebte Planung bietet auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in  
§ 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter, da hier vormals für eine Bebauung vorge-
sehene Flächen wieder dem Außenbereich zugeschlagen werden sollen.  
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4 ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN EINER STAZUNG NACH § 34 (4)  
NR. 3 BAUGB 

Der § 34 (4) Nr. 3 BauGB definiert für die Anwendung einer Ergänzungssatzung verschiedene 
Anforderungen wie folgt: 
 
1. Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
Die Gewährleistung einer städtebaulich geordneten Entwicklung bedeutet, dass durch die Pla-
nung keine den städtebaulichen Zielen der Gemeinde widersprechende inhomogene Struktur 
entstehen darf.  
Durch die Herausnahme eines Teilbereiches, der für eine wohnbauliche Entwicklung vorgese-
hen war und aufgrund der neu beurteilten Überschwemmungssituation nicht für eine bauliche 
Entwicklung geeignet erscheint, wird nicht gegen die Vereinbarkeit mit einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung verstossen. 
 
2. Angrenzen an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Die Satzung definiert nach wie vor den im Zusammenhang bebauter Ortsteilentsprechend dem 
Stammplan. Lediglich die bauliche Entwicklung im nördlichen Bereich im Brühl wird aus den 
genannten Gründen begrenzt. 
 
3. Prägung einzelner Außenbereichsflächen durch die angrenzende Bebauung 
Die Prägung einzelner Außenbereichsflächen durch die angrenzende Bebauung ist bei der 
vorgesehenen Änderung nicht zu bewerten, da keine neuen Teilbereiche in die Satzung ein-
gegliedert werden sollen.  
 
4. Sonstige Anwendungsvoraussetzungen 
Mit der Satzung wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet.  
Die angestrebte Planung bietet keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) 
Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (= Natura 2000-Gebiete).  
Ebenso wenig liegen Anhaltspunkte vor, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) des Bundesimmissions-
schutzgesetzes zu beachten sind.  
 

4.1 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein (VG Hillesheim alt) 
stellt für den Erweiterungsbereich Mischbauflächen dar. 
Im Rahmen der nächsten Flächennutzungsplanfortschreibung ist dieser Bereich als Flächen 
für die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan darzustellen. 
 

5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Die Textfestsetzungen der Ursprungsfassung der Satzung gelten unverändert weiter. Die für 
den Teil der Erweiterungssatzung nicht mehr erforderlichen Festsetzungen werden ersatzlos 
gestrichen. 
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6 UMWELTRELEVANTE BELANGE 

6.1 Erstbewertung 

Da durch die Satzung, ein für die wohnbauliche Entwicklung vorgesehener Teil, nicht mehr der 
baulichen Nutzung zur Verfügung steht, sind keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu 
erwarten. Es ist auch nicht mit Eingriffen in Natur- und Landschaft zu rechnen. 
 
Die folgende Tabelle stellt die betroffenen naturschutzfachlichen und sonstigen Kriterien zu-
sammenfassend dar.  
 

raumplanerische Kriterien Vorkommen im Gebiet / Auswirkungen  
Erläuterung 

Für den Arten- und Biotopschutz bedeutsame Räume 
Schutzgebiete  
-Naturschutzgebiet  
-Geplantes Naturschutzgebiet  
-Geschützter Landschaftsbestandteil  
-Naturdenkmal  

nein 

FFH-/Vogelschutzgebiet nein 
Flächen nach § 30 BNatSchG  nein 
Landesweiter Biotopverbund nach LEP IV  nein 
Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 
nach ROP 2014 

nein 

schutzwürdige Biotope nach Biotopkataster 
RLP 

nein 

Für Landschaftsbild und Erholung bedeutsame Räume 
Naturpark-Kernzone nein, Teil des Naturpark Vulkaneifel 
Landschaftsschutzgebiete ja, LSG: Gerolstein und Umgebung 
Landesweit bedeutsame Erholungs- und Er-
lebnisräume nach LEP IV 

ja 

Regional bedeutsame Erholungs- und Erleb-
nisräume  

nein 

Landesweit bedeutsame historische Kultur-
landschaft gemäß LEP IV 

nein 

Wald  nein 
Wasserschutzgebiete Zone II oder III  nein 
Gesetzliche Überschwemmungsgebiete  ja 

 

6.2 Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse 

Vertiefende Untersuchungen und eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP) 
werden nicht als erforderlich erachtet, da durch die Herausnahme von Flächen, sich ein 
Eintreten der Verbotstatbestände der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG) und der Zer-
störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG) nicht prog-
nostizieren lässt und erhebliche Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) nicht gesehen 
werden. 
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6.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die Änderung der Satzung würde die Fläche als wohnbauliche Entwicklungfläche zur 
Verfügung stehen und einer baulichen Nutzung zugeführt. 
 

7 AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR 

Durch die Änderung der Satzung werden keine Änderungen bei der technischen Infrastruktur 
hevorgerufen. 
 

8 BODENORDNUNG 

Bodenordnerische Maßnahmen i.S. der §§ 45 ff BauGB sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor-
gesehen. 
 
Diese Begründung ist Bestandteil der Bebauungsplanes der "1. Änderung der Abgrenzungs-, 
Abrundungs- und Erweiterungssatzung" der Stadt Hillesheim, Stadtteil Niederbettingen.  

 
Hillesheim, den  
 
Stadt Hillesheim    im Auftrag 
 
   

    (Gabriele Braun) 
 

 
aufgestellt im Auftrag der Stadt Hillesheim durch 
Ulmen, Juni 2023 
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Satzungsbeschluss für Werbeanlagen  

Auf der Grundlage der Satzungen für Werbeanlagen gemäß § 88 Abs.1 Nr.2 LBauO hat der 

Stadtrat der Stadt Hillesheim folgende Satzung beschlossen: 

Präambel 

Die Stadt Hillesheim ist gekennzeichnet durch stark differenzierte städtebauliche Strukturen. 

Diese Vielfalt ist in ihrer Qualität und ihrer jeweils spezifischen Ausprägung zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. Besondere Aufmerksamkeit gebührt hierbei dem Kernstadtbereich 

(Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes) aufgrund seiner städtebaulichen 

Bedeutung. Das äußere Erscheinungsbild einer Stadt wird nicht allein von der Architektur 

einzelner Gebäude oder Gebäudegruppen, sondern auch von Werbeanlagen im Stadtraum 

bestimmt. Solche Anlagen können den architektonischen Gesamteindruck erheblich stören, 

wenn sie ohne Rücksicht auf Gebäude und Stadtraum ausgebildet sind. Die vorliegende 

Werbeanlagensatzung schafft die rechtlichen Voraussetzungen für eine positiven Steuerung 

der Gestaltung der Werbeanlagen im Stadtgebiet von Hillesheim. Hierbei soll insbesondere 

auf den Baugrundstücken in der Innenstadt, an Fassaden und baulichen Anlagen sowie im 

öffentlichen Straßenraum eine verträgliche Einbindung in das Stadtbild gesichert werden. 

Ausgangssituation 

Aufgrund der fehlenden Werbeanlagensatzung in Hillesheim konnte die Stadt in der 

Vergangenheit nicht bzw. nur sehr eingeschränkt auf die Errichtung von Werbeanlagen 

Einfluss nehmen.  

Die Notwendigkeit der besonderen Anforderungen an Art, Größe, Gestaltung und 

Anbringungsort der Werbeanlagen (sowie für den Ausschluss bestimmter Werbeanlagen) wird 

mit folgender Zielstellung begründet: 

- Wahrung der gestalterischen Ruhe von ausschließlich oder überwiegend 

wohngenutzten Gebieten. Eine Störung der städtebaulich-gestalterischen Qualität soll 

vermieden werden.  

- In den Randlagen zu schützenswerten Gebieten soll das berechtigte Werbeinteresse 

nicht zu Lasten gestalterisch schützenswerter Nachbarschaft umgesetzt werden. 

Dieser Aspekt wird durch die geeignete Ausrichtung der Werbung und/oder den 

verträglichen Umfang der Werbung berücksichtigt.  

- Die Qualität des Stadtbildes und die landschaftliche Einbettung in die offene 

Landschaft von Stadt soll bewahrt werden. Hierzu werden notwendige spezifische 

Anforderungen für denkbar kritische Lagen formuliert. 

- Die erforderliche Rechtssicherheit für die Werbetreibenden und Anwender ist 

herzustellen und der Wettbewerb in der Werbewirtschaft zu fördern. Es sollen 

internationale Formate Verwendung finden. 

- Was für einzelne Baugrundstück bzw. Gebäude gilt, muss sinngemäß auch 

Anwendung auf den Straßenzug finden; es werden folgerichtig Regelungen für das 

öffentliche Straßenbild getroffen  

- Die Satzung ist nicht dazu geeignet, Werbeanlagen aus dem Stadtbild zu verbannen. 

Sie soll vielmehr dafür Sorge tragen, dass Werbeanlagen so gestaltet werden, dass 

sie das Stadtbild einerseits nicht stören, beeinträchtigen oder verunstalten, 
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andererseits durch ihre Vielfalt in entsprechenden Formen zur positiven Entwicklung 

des Stadtbildes im Sinne einer Pflege des städtebaulichen Gesamtgefüges beitragen.  

Von der Werbesatzung nicht erfasste Gebiete  

Die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindlichen Gebiete gehören entweder 

dem baulichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB an, befinden sich innerhalb von 

Bebauungsplangebieten, sind im ehemaligen Sanierungsgebiet durch eine eigenständige 

Gestaltungssatzung geregelt, oder werden als nicht regelungsbedürftige Bereiche betrachtet.  

Ziel der Satzung 

Die vorliegende Satzung regelt die Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen, 

Werbefahnen und Werbe-Markisen. Weiterführend wird geregelt, wie diese zu errichten, 

anzubringen, zu ändern und zu unterhalten gilt, dass sie sich nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe entsprechend dem historischen Charakter, der künstlerischen Eigenart und 

der städtebaulichen Bedeutung dem Orts-, Straßen- und Landschaftsbild anpassen.  

In begründeten Fällen sind Abweichungen nach § 69 LBauO von den Festsetzungen dieser 

Satzung im Einvernehmen mit der Stadt zulässig. 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Als Anlage wird die zeichnerische Umgrenzung der Gebiete, in welchen die 

Werbeanlagensatzung gilt, als Planzeichnung im Maßstab 1:1500 beigefügt. Diese 

Planzeichnung ist Bestandteil der Satzung.  

§ 2 Allgemeine Anforderungen  

(1) Die vorliegende Satzung regelt die Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen im 

Sinne von § 88 Abs.1 Nr.2 LBauO. 

(2) Werbeanlagen (Anlagen der Außenwerbung) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 

Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und 

vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Bilder, 

Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettelschläge 

und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmt Säulen, Tafeln und Flächen. Zu 

Werbeanlagen gehören auch Warenautomaten, Ausleger, Markisen mit 

Werbeaufdrucken, Werbefahnen und Werbeschriften an Fassaden. Werbeanlagen 

sind auch Schaufenster und Auslagen.  

(3) Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht ist unzulässig. Für 

Lichtwerbung ist nur weißes Licht in einem warmen Farbton – 2700 bis 3300 Kelvin – 

zulässig. Werbeanlagen dürfen keine Blendwirkung entfalten.  Bewegliche Werbung, 

wie z.B. Winkies, sind nur temporär für spezielle Werbemaßnahmen in einem Zeitraum 

von max. 2 Wochen zulässig. Werbeanlagen auf geneigten Dächern und an 

Schornsteinen sind nicht erlaubt. An und in Straßenunterführungen, an Brücken, 

Kirchen und Schulen sind Werbeanlagen jeglicher Art sowie die Anbringung von 

Automaten unzulässig.  

(4) Mehrere Werbeanlagen an der Fassade sind in Form, Größe, Schriftzug und Farbe 

aneinander anzugleichen. Neuerrichtung bzw. Umnutzung von größeren 

Gebäudekomplexen, oder für Gebäude mit mehr als zwei Nutzern sind nur auf der 

Grundlage eines Gesamtgestaltungskonzeptes für die Werbung, welches durch den 
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Grundstückseigentümer zu erstellen ist, genehmigungsfähig. Dieses Konzept muss 

Abmessungen, Schrift und Farben beinhalten. Firmeneigene Motive und Bilder zur 

Präsentation der eigenen Corporate Identity – alle Merkmale und Charakteristika eines 

Unternehmens, die es definieren und von anderen Unternehmen unterscheidbar 

machen – sind entsprechend den Vorgaben in Form, Größe und Licht anzupassen.  

(5) In den nicht formell durch einen Bebauungsplan überplanten Baugebieten sind die 

Vorschriften dieser Satzung entsprechend § 34 Abs. 2 BauGB insoweit entsprechend 

anzuwenden, als die vorhandene Bebauung einem der Baugebiete nach der 

Baunutzungsverordnung entspricht. 

(6) Werbeanlagen und Schaufenster sind dauerhaft in einem ordnungsgemäßen und 

sauberen Zustand zu halten. Ungenutzte und ungepflegte Werbeanlagen sind zu 

entfernen. Die entsprechenden Flächen sind wieder in einen ordnungsgemäßen 

Zustand zu versetzen.  

(7) Unberührt bleiben die Vorschriften des Denkmalschutz-, des Naturschutz-, des 

Straßen- und Straßenverkehrsrechtes (auch "Richtlinien zur Werbung an (Bundes-) 

Autobahnen aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher Sicht"), des 

Baugesetzbuches sowie alle anderen öffentlichen Vorschriften. Im Übrigen gelten die 

Bestimmungen der LBauO. 

(8) Die Satzung ist nicht anzuwenden auf Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes, 

sowie für zeitlich auf maximal zwei Monate befristete Werbung und genehmigte 

Veranstaltungswerbung. Weiterhin gilt diese Satzung nicht für ortsveränderliche 

Werbung, wie Aufsteller Beachflags, Hinweisfahnen unter 1,0 m² Ansichtsfläche und 

andere bewegliche Werbeanlagen, die täglich weggeräumt werden.  

(9) Ausladungen/Auskragungen dürfen bis zu 1,0 vor die straßenseitige Fassadenfläche 

vortreten. Von der Fahrbahnkante müssen sie einen Mindestabstand von 0,7m 

einhalten. In der Höhe der Gehsteigoberkante muss die Unterkante von 

Werbeauslegern einen Mindestabstand von 2,3m einhalten. 

(10) Die Werbeanlagen sind so zu errichten, dass die Sicherheit im Straßenverkehr nicht 

  beeinträchtigt wird. Bei Bundes- und Landesstraßen ist eine zusätzliche Beantragung 

  der Werbeanlagen beim Straßenbaulastträger vorzunehmen.  

(11) Die Festsetzungen aus dieser Satzung, ersetzen mit § 2 und § 4 die Festsetzungen  

  § 10 der Gestaltungssatzung der Stadt Hillesheim 

§ 3 Genehmigungs- bzw. Erlaubnispflicht  

(1) Jede Errichtung oder Änderung einer Werbeanlage im Geltungsbereich ist 

genehmigungspflichtig. Die Genehmigung erteilt die Verbandsgemeindeverwaltung im 

Auftrag der Stadt (im Einvernehmen mit der Stadt). Über 1,0 m² Ansichtsfläche sind die 

Werbeanlagen zusätzlich baugenehmigungspflichtig.  

(2) In § 5 und § 6 dieser Satzung festgelegten Gebieten bedarf die Errichtung oder 

Änderung einer Werbeanlage mit einer Ansichtsfläche über 1,0 m² der 

Baugenehmigung. Die zusätzlich erforderliche Genehmigung durch die 

Verbandsgemeinde wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eingeholt.  

(3) Die Festlegungen dieser Satzung hinsichtlich der Gestaltung und Ausführung der 

Werbeanlagen sind in allen Gebieten auch für Werbeanlagen bindend, die gemäß § 62 

Abs.1 Nr.8 LBauO verfahrensfrei sind.  

(4) Alle genehmigten und zulässigerweise errichteten Werbeanlagen bleiben von dieser 

Satzung unberührt.  
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(5) Werbeanlagen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehen, sind auf 

Verlangen der Bauaufsichtsbehörde zu ändern oder zu beseitigen, sofern sie den 

Vorschriften dieser Satzung widersprechen. Dies gilt nicht, soweit sie nach den 

bisherigen Vorschriften genehmigungsfrei waren oder genehmigt worden sind.  

(6) Wird eine bestandsgeschützte bzw. genehmigte Werbeanlage ganz oder in Teilen 

entfernt oder verändert, entsteht für die gesamte Werbeanlage eine neue 

Genehmigungspflicht.  

§ 4 Misch- und Kerngebiete  

(1) An der Fassade des Gebäudes ist von der dort ansässigen Firma nur eine 

Werbeanlage zulässig. Ein zusätzlicher Ausleger kann gestattet werden. 

(2) Liegt die Leistungsstätte im Erdgeschoss, können Werbeanlagen bis zur Unterkante 

der Fenster im 1. Obergeschoß zugelassen werden. Liegt die Stätte der Leistung im 1. 

Obergeschoß oder darüber, können Werbeanlagen bis zur Unterkante der Fenster des 

2. Obergeschosses zugelassen werden. 

(3) Die Höhe von Werbeanlagen und Schriften darf bei bandartigen Werbeanlagen bzw. 

Markisen 1 m nicht überschreiten. Für Symbole können bezüglich der Höhe 

Ausnahmen zugelassen werden. 

(4) Ein Abstand zu den Gebäudeecken von jeweils 1,0 m ist einzuhalten. Bei Gebäuden 

kleiner oder gleich 5,0m Fassadenbreite ist ein seitlicher Abstand von mindestens 0,5m 

einzuhalten.  

(5) Freistehende Werbeanlagen können zur Straßenseite hin zugelassen werden, wenn 

die Gebäude mehr als 3 m von der Straßenbegrenzungslinie zurückgesetzt sind und 

die Werbeanlagen nicht größer als 2 m² sind. Die Tragekonstruktion darf eine Höhe 

von 4 m nicht überschreiten. 

(6) Liegt die Stätte der Leistung im rückwärtigen Grundstücksbereich, so kann 

ausnahmsweise die Anbringung eines zusätzlichen Nasenschildes am Vordergebäude 

oder die Aufstellung einer Werbeanlage entsprechend der Größenvorgaben von Abs. 

3 zugelassen werden. 

(7) Werbeanlagen sind in Bereichen mit überwiegender Wohnnutzung nur an der Stätte 

der Leistung zulässig. 

(8) Schaukästen sind an den Außenwänden der Gebäude anzubringen, die als Stätte der 

Leistungen anzusehen sind. Schaukästen und Warenautomaten dürfen nicht mehr als 

15 cm über die Fassadenfläche hinausragen und eine Größe von 1,5 m² nicht 

überschreiten.  
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§ 5 Wohn- und Stadtgebiete  

(1) An der Fassade des Gebäudes ist von der dort ansässigen Firma nur eine 

Werbeanlage zulässig. Ein zusätzlicher Ausleger kann gestattet werden. 

(2) Liegt die Leistungsstätte im Erdgeschoss, können Werbeanlagen bis zur Unterkante 

der Fenster im 1.Obergeschoß zugelassen werden. Die an der Stätte der Leistung 

zulässigen Werbeanlagen dürfen nur in der Erdgeschoßzone bis zur Unterkante der 

Fenster des 1. Obergeschosses angebracht werden. 

(3) Die Höhe von Werbeanlagen und Schriften darf bei bandartigen Werbeanlagen bzw. 

Markisen 0,6 m nicht überschreiten. Für Symbole können bezüglich der Höhe 

Ausnahmen zugelassen werden. 

(4) Freistehende Werbeanlagen können zur Straßenseite hin zugelassen werden, wenn 

die Gebäude mehr als 3 m von der Straßenbegrenzungslinie zurückgesetzt sind und 

die Werbeanlagen nicht größer als 1 m² sind. Die Tragekonstruktion darf eine Höhe 

von 4 m nicht überschreiten. 
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(5) Liegt die Stätte der Leistung im rückwärtigen Grundstücksbereich, so kann 

ausnahmsweise die Anbringung eines zusätzlichen Nasenschildes am Vordergebäude 

oder die Aufstellung einer Werbeanlage entsprechend der Größenvorgaben von Abs. 

3 zugelassen werden. 

(6) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

(7) Ein Abstand zu den Gebäudeecken von jeweils 1,0m ist einzuhalten. Bei Gebäuden 

kleiner oder gleich 5,0 m Fassadenbreite ist ein seitlicher Abstand von mindestens                   

0,5 m einzuhalten.  

(8) Schaukästen sind an den Außenwänden der Gebäude anzubringen, die als Stätte der 

Leistung anzusehen sind. Schaukästen und Warenautomaten dürfen nicht mehr als 

15cm über die Fassadenfläche auskragen und eine Größe von 2,0 m² nicht 

überschreiten.  

§ 6 Sondergebiete für Ladengebiete, für Einkaufszentren und großflächige 

Handelsbetriebe 

(1) Werbeanlagen an und auf Gebäuden dürfen eine Höhe von 3 m nicht überschreiten. 

(2) Freistehende Werbeanlagen bis 3 m Höhe, Höhe der Tragkonstruktion bis 10 m 

(gemessen vom Boden) und bis 10 m² Fläche, sind als Orientierungshilfe auf dem 

Betriebsgrundstück zulässig und im Regelfall im Zufahrtsbereich aufzustellen. 

(3) Bei großflächigen Handelseinrichtungen ab 700,0m² sind maximal drei Werbeanlagen 

in einer Größe von 10,5 m² (Euroformat) zulässig, davon darf nur eine Werbeanlage 

freistehend sein.  

(4) Bei Fachmarktzentren darf jeder Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder 

Gastronomiebetrieb maximal zwei Namenszüge seines Betriebes als Außenwerbung 

flach auf der Fassade aufbringen. Alternativ dazu darf der Namenszug des Betriebes 

als Werbeanlage auch auf dem Dach des Gebäudes aufgebracht werden.  

(5) Die Anbringung von großflächigen Werbeanlagen (Eurotafeln) richtet sich bei 

Fachmarktzentren nach der Verkaufsfläche aller zulässigen Betriebe. Je 1000 m² 

Verkaufsfläche darf maximal eine Werbeanlage in einer Größe bis 10,5 m² 

(Euroformat) flach auf der Fassade aufgebracht werden. Zusätzlich ist maximal eine 

freistehende großflächige Werbeanlage (Eurotafel) zulässig. 

(6) Zusätzlich können Werbetafeln für Produktwerbung aufgestellt werden, deren Höhe 

2,7 m und Breite 3,7 m nicht überschreiten. Je angefangene 50 m Grenzlänge zur 

Straße ist eine Werbetafel zulässig. 

(7) Schaukästen sind an den Außenwänden der Gebäude anzubringen. Warenautomaten 

und Schaukästen dürfen nicht mehr als 25 cm über die Fassadenfläche auskragen.            

Als eigenständige Anlage dürfen sie eine Fläche von 4,0 m² nicht überschreiten.   

§ 7 Sondergebiete Freizeit und Erholung, Bolsdorfer Tälchen 

(1) Jegliche Werbung die nicht im direkten Zusammenhang mit der Stadt Hillesheim, oder 

einem zugehörigen Verein steht ist unzulässig.  

Als Ausnahme gilt hierbei nur die Sportanlage Hillesheim an welcher Bandenwerbung 

zulässig ist. 

(2) Freistehende Werbeanlagen können zur Straßenseite hin zugelassen werden, dabei 

darf die Tragekonstruktion eine Höhe von 2 m nicht überschreiten. 

(3) Natürliche Sichtbeziehungen müssen freigehalten werden.  
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§ 8 Werbeanlagen an Tankstellen  

(1) An Tankstellen ist eine Stele oder ein Pylon, einschließlich Preismast, bis zu einer 

Höhe von 8,50 m und Breite von 2,00 m zulässig. Angegliederte Betriebe wie 

Backshops, 24h-Shops, Werkstätten o.ä. erhöhen die zulässige Anzahl an Stelen oder 

Pylonen nicht. Auskragungen in die öffentliche Verkehrsfläche sind nicht zulässig. 

(2) Produktwerbung ist nur zulässig, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Tankstellennutzung steht. Eine Aufstellung bzw. Anbringung dieser Werbeanlagen ist 

nicht in der zur Straße gelegenen Freifläche und nur in einem Abstand von 5 m, 

gemessen von der straßenseitigen Grundstücksgrenze, jedoch frühestens hinter der 

Vorderkante der Serviceinsel zulässig. 

§ 9 Ausnahmen und Befreiungen  

(1) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Säulen, Tafeln und Flächen, die von 

der Stadt Hillesheim für amtliche Bekanntmachungen oder zur Information über 

kulturelle und sonstige Veranstaltungen bereitgestellt werden. Sie gelten ferner nicht 

für die von der Stadt Hillesheim angebrachten Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, 

Erinnerungstafeln oder für Hinweise auf sonstige touristische Ziele durch die Stadt. 

(2) Von den Vorschriften dieser Satzung können gemäß § 69 LBauO Ausnahmen und 

Befreiungen insbesondere für Folgende gewährt werden: 

a. Öffentlich zugängliche oder touristische Einrichtungen in der Stadt Hillesheim, 

b. Sehenswürdigkeiten der Stadt Hillesheim, 

c. Verfahrensfreie Werbeanlagen für Veranstaltungen in Hillesheim für eine Dauer 

von maximal 2 Monaten,  

d. Sammelhinweisschilder, auch an Ortseingängen, 

e. Hinweisschilder für Behörden oder gewerbliche Einrichtungen, 

f. Schaukästen für Vereine 

 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 89 LBauO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 89 Abs.1 i.V.m. 89 Abs. 5 LBauO mit einer 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.  

 

§ 11 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung am ………. in Kraft. 

 

Stadt Hillesheim den …….     Stadtbürgermeister/in -Siegel 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und 

diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 

schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer 

Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die Verstöße unbeachtlich.  
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ÔQ_cèa
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